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A. Bericht der Abgeordneten Dr. Müller-Emmert, Schlee, 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 

Einleitung 

Der Bundestag hat den von den Abgeordneten 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus, Dr. h. c. Güde, Dr. Dehler, 
Dr. Wilhelmi und Genossen eingebrachten Entwurf 
eines Strafgesetzbuches (StGB) — Drucksache V/32 
— in seiner 14. Sitzung am 13. Januar 1966 und den 
von den Abgeordneten Frau Dr. Diemer-Nicolaus, 
Busse (Herford), Dorn und der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurf eines Strafgesetzbuches (All-
gemeiner Teil) — Drucksache V/2285 — in seiner 
149. Sitzung am 23. Januar 1968 in erster Lesung 
beraten und an den Sonderausschuß für die Straf-
rechtsreform überwiesen. Der erste dieser beiden 
Entwürfe entspricht dem von der Bundesregierung 
in der 4. Wahlperiode eingebrachten und vom da-
maligen Sonderausschuß „Strafrecht" zum Teil be-
ratenen „Entwurf eines Strafgesetzbuches (StGB) 
E 1962" — Drucksache IV/650 —. Für ihn wird des-
halb nachfolgend die Abkürzung „E 62" verwendet . 
Die zweite Vorlage entspricht dem von 14 Straf-
rechtslehrern im Jahre 1966 veröffentlichten Alter-
nativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches (Allgemeiner 

Teil). *) Im weiteren Bericht ist für sie die Abkür-
zung „AE" gewählt. Der Sonderausschuß hat die 
beiden Gesetzentwürfe in 101 Sitzungen beraten. 
Die beträchtliche Beratungszeit erklärt sich vor 
allem aus der sehr umfassenden und schwierigen 
Materie, die in der juristischen Fachwelt wie auch 
in der sonstigen Öffentlichkeit unter der Bezeich-
nung „Strafrechtsreform" ihren Ausdruck gefunden 
hat. Angesichts der Bedeutung und Vielfältigkeit 
der sich hier ergebenden Probleme erschien es dem 
Sonderausschuß dienlich, Sachverständige aus den 
verschiedensten Tätigkeitsbereichen zu hören, ins-
besondere Strafrechtslehrer, Vertre ter des Straf-
rechtsausschusses des Deutschen Richterbundes, der 
Bundesrechtsanwaltskammer, Mediziner und Psy-
chologen. 

Vor allem wurde den Verfassern des Alternativ-
Entwurfs Gelegenheit gegeben, ihre Empfehlungen 

1) Da die 2. Auflage des Alternativ-Entwurfs erst nach. 
Abschluß der Beratungen im Sonderausschuß ver-
öffentlicht worden ist, konnte sie bei den Ausschuß-
beratungen nicht mehr berücksichtigt werden. 
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auch mündlich im Sonderausschuß und in einer aus 
Vertretern der Alternativ-Professoren, des Bundes-
justizministeriums und des Sonderausschusses be-
stehenden sogenannten Dreier-Kommission münd-
lich zu erläutern. Ferner besichtigte der Sonderaus-
schuß Vollzugseinrichtungen im In- und Ausland, 
insbesondere sozialtherapeutische Anstalten in 
Dänemark und Holland. Bei seinen Beratungen wur-
den in großem Umfange rechtshistorische, rechts-
vergleichende und sonstige rechts wissenschaftliche 
Materialien ausgewertet sowie die Arbeitsergeb-
nisse von bedeutsamen Kommissionen, Fachgesell-
schaften, Kongressen und Tagungen berücksichtigt. 
Die Einzelheiten sind in der Einleitung des Berichts 
zum 1. StrRG (Drucksache V/4094) dargelegt. Auf sie 
wird verwiesen. 

Trotz Ausschöpfung aller Arbeitsmöglichkeiten 
zeigte sich — wie auch bereits in den zwanziger 
Jahren —, daß eine Erneuerung des gesamten Straf-
gesetzbuches während einer Wahlperiode nicht be-
wältigt werden kann, zumal mit der Reform dieses 
Gesetzes die Reform des Strafvollzugsrechts und 
eine Anpassung von Plünderten von Nebengesetzen 
sowie umfangreiche Änderungen des Gerichtsver-
fassungs- und Verfahrensrechts, des Strafregister-
sowie des Ordnungswidrigkeitsrechts und anderer 
Rechtsgebiete einhergehen müssen. Der Sonderaus-
schuß entschied sich deshalb dafür, dem Plenum vor-
erst nur zwei Teilgesetzentwürfe vorzulegen. 

Der Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Reform 
des Strafrechts (1. StrRG) — Drucksache V/4094 — 
verwirklicht die Reformvorschläge aus dem Allge-
meinen und dem Besonderen Teil des Strafgesetz-
buches, die kriminalpolitisch besonders bedeutsam 
sind, vordringlich erledigt werden müssen und be-
reits am 1. September 1969 bzw. am 1. April 1970 
in Kraft treten können. Einen Uberblick über die 
Neuerung des Strafrechts durch dieses Gesetz bringt 
die Einleitung des zu ihm gehörenden Schriftlichen 
Berichts, die Einzelheiten ergeben sich aus den wei-
teren Ausführungen in diesem Bericht (Drucksache 
V/4094) 2). 

Das nachfolgend erläuterte 2. StrRG kann we-
gen der noch nicht abgeschlossenen Arbei ten am 
Entwurf eines Einführungsgesetzes für das neue 
Strafgesetzbuch und am Entwurf eines Strafvollzugs-
gesetzes sowie wegen der notwendigen Umstellung 
der Geldstrafdrohungen in Hunderten von Gesetzen 
und mit Rücksicht auf die Beschaffung der erforder-
lichen Vollzugseinrichtungen für das neue Strafen-
und Maßregelsystem, insbesondere wegen der bis-
her nur in Ansätzen vorhandenen sozialtherapeu-
tischen Anstalten, erst am 1. Oktober 1973 in Kraft 
treten (vgl. Artikel 7 des 2. StrRG). Der Sonderaus-
schuß schlägt vor, in einem besonderen Entschlie-
ßungsantrag zum 2. StrRG (B. III) die Bundesregie-
rung zu ersuchen, Gesetzentwürfe zu den vom Son-
derausschuß noch nicht abschließend beratenen Tat-
beständen des Besonderen Teils, für das Einfüh-
rungsgesetz zum neuen Strafgesetzbuch und für das 
2) In dem Bericht zum 2. StrRG wird auf den Bericht 

zum 1. StrRG verwiesen, soweit dort bereits die Re-
formvorschläge zum Allgemeinen Teil verwirklicht 
werden. 

Strafvollzugsgesetz so rechtzeitig vorzulegen, daß 
diese Gesetzentwürfe noch in der nächsten Wahl-
periode verabschiedet werden können. 

Das 2. StrRG enthält in Artikel 1 Nr. 1 den voll-
ständigen Allgemeinen Teil des neuen Strafgesetz-
buches, der den bisherigen Allgemeinen Teil er-
setzt, und in den Nummern 2 bis 30 dieses Artikels 
die Änderungen des Besonderen Teils, namentlich 
die Beseitigung der Übertretungen und ihre Um-
wandlung in Vergehen, soweit sie kriminelles Un-
recht enthalten. Die Artikel 2 bis 7 umfassen Be-
stimmungen über die Überleitung von Strafdrohun-
gen, die Einschränkung von Grundrechten — die 
wegen der neuen sozialtherapeutischen Anstalt er-
forderlich ist — und weitere Schlußvorschriften. 

Die Schwerpunkte des 2. StrRG sind: 

1. im Ersten Abschnitt die Neugestal tung der Gel-
tungsbereichsvorschriften ; 

2. im Zweiten Abschnitt der neue dogmatische Teil, 
der das dogmatische Konzept des geltenden 
Rechts nicht unveränder t übernimmt und auch 
Abweichungen von den Vorschlägen der Ent-
würfe aufweist, ferner die Neufassung der Vor-
schriften über die Schuldunfähigkeit und vermin-
derte Schuldfähigkeit sowie die Bestimmungen 
über die Straflosigkeit parlamentarischer Äuße-
rungen und Berichte; 

3. im Dritten Abschnitt einmal die bereits durch das 
1. StrRG vorab eingeführten bedeutsamen krimi-
nalpolitischen Neuerungen: die Einführung der 
Einheitsstrafe, die Einschränkung kurzer Frei-
heitsstrafen, die Erweiterung des Anwendungs-
bereichs der Strafaussetzung zur Bewährung so-
wie die neuen Vorschriften für die Anrechnung 
der Untersuchungshaft und die Strafbemessung 
einschließlich einer allgemeinen Rückfallbestim-
mung, Vorschriften über die Folgen strafgericht-
licher Verurtei lungen und das Absehen von 
Strafe bei besonders schweren Tatfolgen, ferner 
im Maßregelrecht die Aufnahme des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes, der Wegfall des Arbeits-
hauses und die Umgestaltung der Voraussetzun-
gen der Sicherungsverwahrung; 
darüber hinaus vor allem folgende Reformvor-
schläge: 

a) eine weitere Einschränkung kurzer Freiheits-
strafen durch Anhebung des Mindestmaßes 
der Freiheitsstrafe von einem Tag auf einen 
Monat; 

b) eine gerechtere und sozialere Ausgestaltung 
der Geldstrafe durch Einführung des an skan-
dinavische Vorbilder angelehnten Tagessatz-
systems, ergänzt durch Sonderregelungen 
für den Verfall des aus einer Straftat erlang-
ten Vermögensvorteils; 

c) das neue Rechtsinstitut der Verwarnung mit 
Strafvorbehalt, das dem zu einer Geldstrafe 
Verurteil ten im Bewährungsfalle den Makel 
einer Vorstrafe erspart; 

d) die für die Resozialisierung besonders be-
deutsame neue Maßregel der Unterbringung 
in einer sozialtherapeutischen Anstalt, die 
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sich an das Vorbild verschiedener ausländi-
scher Sonderanstalten sowie an Vorschläge im 
Alternativ-Entwurt anlehnt und in der die im 
E 62 für schuldunfähige und vermindert 
schuldfähige Täter vorgesehene Bewahrungs-
anstalt sowie die in diesem Entwurf vorge-
schlagene Maßregel der vorbeugenden Ver-
wahrung aufgehen. Sie ist vor allem aber 
für Rückfalltäter mit schwerer Persönlich-
keitsstörung und Triebtäter gedacht; 

e) die Aussetzung von Maßregeln zur Bewäh-
rung; 

f) das neue vikari ierende System, wonach frei-
heitsentziehende Maßregeln (außer der Si-
cherungsverwahrung) grundsätzlich vor der 
Strafe zu vollstrecken sind; 

g) die neue freiheitsbeschränkende Maßregel der 
Führungsaufsicht, die gegenüber der Polizei-
aufsicht des geltenden Rechts ein völlig neues 
Institut darstellt und sich auch von der Siche-
rungsaufsicht des E 62 abhebt; 

4. im Fünften Abschnitt die Unverjährbarkei t der 
Strafverfolgung von Völkermord, die Verlänge-
rung der Verfolgungsverjährungsfr is t auf dreißig 
Jahre bei Taten, die mit lebenslanger Freiheits-
strafe bedroht sind3), und die Unver jährbarkei t 
der Vollstreckung von Strafen, die wegen Völ-
kermord verhängt worden sind, sowie von le-
benslangen Freiheitsstrafen; 

5. im Besonderen Teil die Beseitigung der Über-
tretungen der §§ 360 bis 370 des geltenden StGB, 
z. B. der Strafvorschriften über die Bettelei, 
Landstreicherei, Obdachlosigkeit und ruhestören-
den Lärm und ihre Umwandlung in einem enge-
ren Bereich, als im E 62 vorgesehen, in Ver-
gehen, soweit sie als kriminelles Unrecht zu be-
werten sind, wie z. B. die Tatbestände des Miß-
brauchs von Notrufen und Notzeichen und der 
gewerbsmäßigen Unzucht in einer Kinder oder 
Jugendliche sittlich gefährdenden Weise. 

Die nicht als Vergehen ausgestalteten Übertre-
tungen des Hauptstrafrechts und die Übertre-
tungstatbestände des Nebenrechts sollen in der 
nächsten Wahlperiode in dem neuen Einfüh-
rungsgesetz zum Strafgesetzbuch in Ordnungs-

3) Hierdurch wird die Frage einer etwaigen Rückwir-
kung nicht entschieden. 

Widrigkeiten umgewandelt werden, sofern sie 
nicht ersatzlos entfallen. Die erst in der nächsten 
Wahlperiode mögliche Einzelanpassung der Tat-
bestände des Nebenrechts, Einführung des Voll-
streckungsgerichts und die Schaffung von prozes-
sualen Ergänzungsvorschriften zur Einführung 
des Tagessatzsystems bei der Geldstrafe und 
zum neuen Maßregelsystem wird ebenfalls Auf-
gabe des neuen Einführungsgesetzes zum Straf-
gesetzbuch sein. 

Der Sonderausschuß hat sich bei seinen Arbeiten 
bemüht, aus den ihm überwiesenen Entwürfen und 
aus der Fülle der ihm zugegangenen Anregungen 
die besten Gedanken zu übernehmen und gewisser-
maßen eine Brücke zwischen den verschiedenen 
Standorten zu schlagen. Er hat davon abgesehen, 
nach dem Vorbild des § 2 AE die Zwecke der Strafen 
und Maßregeln im Strafgesetzbuch zu umschreiben. 
Den Ausschußmitgliedern erschien die gesetzliche 
Festlegung derartiger Grundsätze problematisch, zu 
mal sich die ihnen zugrunde liegenden Anschauun-
gen im Laufe der Entwicklung ändern können. Zu 
den entscheidenden Gesichtspunkten, von denen 
der Sonderausschuß sich leiten ließ, gehört der 
wirksame Schutz der Rechtsgüter des einzelnen und 
der Allgemeinheit, die schuldangemessene und ge-
rechte Beurteilung der Tat des straffällig geworde-
nen Bürgers und die moderne Ausgestaltung des 
Sanktionensystems als wirksames Instrument der 
Kriminalpolitik mit dem Ziel einer Verhütung künf-
tiger Straftaten, vor allem durch Resozialisierung 
des Straftäters. Hierbei erfolgte eine Orientierung 
am Grundgesetz, namentlich die besondere Beach-
tung der Grundrechte des einzelnen (Artikel 1 ff. 
GG). 

Durch die Ausführung des Zweiten Gesetzes zur 
Reform des Strafrechts wird der Bund voraussicht-
lich nicht mit Mehrkosten belastet werden. Die Län-
der werden zwar durch die Einführung des neuen 
Maßregelsystems, namentlich der sozialtherapeu-
tischen Anstalt, Mehrausgaben zu t ragen haben, 
denen aber nicht unbeträchtliche Einsparungen im 
sonstigen Vollzug durch das starke Zurückdrängen 
der kurzen Freiheitsstrafe und die Ausdehnung der 
Aussetzungsmöglichkeiten, ferner nicht unwesent-
liche Mehreinnahmen infolge des wesentlich breite-
ren Anwendungsbereichs der Geldstrafe gegen-
überstehen dürften. 
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Begründung zu den einzelnen Vorschriften 

Artikel 1 Nr. 1 

ALLGEMEINER TEIL 

Erster Abschnitt 

Erster Titel 

Zu § 1 StGB (2. StrRG) — § 1 E 62 und § 1 Abs. 1 
AE — 

Die Vorschrift entspricht wörtlich den vors tehend 
e rwähn ten Best immungen des E 62 und des AE. 

Zu§ 2 StGB (2. StrRG) — § 2 E 62 und § 3 AE — 

Bereits in der Amtlichen Begründung zu § 2 
Abs. 6 E 62 (vgl. S. 108) war empfohlen worden, 
„für die Sicherungsverwahrung, die vo rbeugende 
Verwahrung , das Arbe i t shaus und die Sicherungs-
aufsicht eine den Absä tzen 1 bis 4 entsprechende 
Regelung zu t reffen" , weil dies „aus Gründen der 
Billigkeit auch bei solchen Maßregeln erforderlich" 
sei, „die einen schweren Eingriff in die Freiheit des 
Betroffenen mit sich br ingen und für ihn s t rafähn-
liche W i r k u n g e n haben" . Allerdings sollte diese 
Regelung nicht im StGB selbst, sondern in seinem 
Einführungsgesetz erfolgen, um zu vermeiden, daß 
der Gesetzgeber bei spä te ren Änderungen der Maß-
regel-Best immungen an das Rückwirkungsverbot 
gebunden und damit u. U. gehindert wäre, eine im 
Hinblick auf die Besonderhei t der Maßregeln „sach-
gerechte" Regelung zu t reffen. W ä h r e n d sich die 
Ausschußmehrhei t in der letzten Wahlper iode noch 
für dieses Konzept aussprach, beschloß der Aus-
schuß in dieser Legis laturper iode einstimmig, j ene 
Regelung doch in das StGB aufzunehmen. Der Bun-
desrat ha t te in seiner Ste l lungnahme zum E 62 
schon darauf h ingewiesen, daß die meis ten Maßre-
geln der Besserung und Sicherung in die Rechts-
stel lung des Verur te i l ten nicht weniger schwer ein-
greifen als Strafen. Ferner war von ihm dargelegt 
worden, daß die Zulässigkeit der in § 2 Abs. 6 
vorgesehenen generel len Rückwirkung zumindest 
zweife lhaf t sei. Aus diesen Gründen ha t te er emp-
fohlen, das Rückwirkungsverbot im Grundsatz auch 
für die Maßregeln vorzusehen. Abweichend von 
einer solchen generel len Angleichung, die auch in 
§ 1 Abs. 2 AE vorgeschlagen wird, soll nach dem Be-
schluß des Sonderausschusses das Rückwirkungsver-
bot nur für die neue Maßregel der Unterbr ingung 
in einer „sozial therapeutischen Anstal t" , ferner für 
die S icherungsverwahrung sowie für die „Führungs-
aufsicht" (dies ist die neue Bezeichnung für die 
„Sicherungsaufsicht") gelten. Ausgenommen sind 
also die Unterbr ingung in einer „psychiatrischen 
Krankenans ta l t " (bisher „Heil- oder Pflegeanstal t") , 

einer Entziehungsanstal t sowie die Entziehung der 
Fahrer laubnis und das Berufsverbot 4 ) . Da diese 
Maßnahmen auch aufgrund verwal tungsrecht l icher 
Vorschrif ten zulässig sind, könnte bei ihnen auf 
diesem W e g e ein strafrechtliches Rückwirkungsver-
bot ohne wei teres unter laufen werden . Bei dieser 
Rechtslage erscheint es dem Sonderausschuß sachge-
rechter, das Rückwirkungsverbot nicht auch auf 
diese Maßrege ln auszudehnen. Selbst bei den Maß-
regeln der anderen Gruppe soll das Rückwirkungs-
verbot nicht unbeschränkt gelten, sondern nur inso-
weit, als es sich um die Anordnung und Dauer die-
ser Maßrege ln handelt , nicht also z. B. für die Prü-
fungsfr is ten, die bedingte Entlassung und die Rei-
henfolge der Vollstreckung. In diesem Bereich soll 
dem Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet bleiben, 
bei spä teren Gese tzesänderungen die inzwischen 
gesammel ten praktischen Erfahrungen auch mit 
W i r k u n g auf die jenigen Personen zu verwirkl ichen, 
die ihre Tat vor der be t re f fenden Gese tzesänderung 
begangen haben. Jedoch geht der Sonderausschuß 
davon aus, daß für die Fälle, in denen die Tat vor 
Inkraf t t re ten des 2. StrRG begangen worden ist, die 
Abur te i lung aber erst nach diesem Zei tpunkt er-
folgt, das bisherige Recht durch das Einführungsge-
setz nicht zum Nachteil des Täters geänder t wird. 

Zu § 3 StGB (2. StrRG) — § 3 E 62 und § 4 Abs. 1 
AE — 

Die Aus legung des in dieser Vorschrif t ve rwende-
ten „Inlands"-Begriffs soll der Rechtsprechung über-
lassen bleiben. Aus diesem Grunde wird von der in 
A n m e r k u n g 2 zu 1} 3 E 62 vorgeschlagenen Regelung 
abgera ten . 

Zu § 4 StGB (2. StrRG) — § 4 E 62 und § 4 Abs. 1 
AE — 

Die Ausschußfassung entspricht wörtlich dem 
E 62, te i lweise auch der AE-Bestimmung. 

Zu § 5 StGB (2. StrRG) — E 62 und AE — 

Da zu Recht der Umfang und der he te rogene In-
halt des Katalogs des § 5 E 62 beans tande t worden 
ist, entschied sich der Ausschuß nach dem Vorbi ld 
des AE für eine Auf te i lung der Vorschrift in zwei 
Paragraphen , von denen der erste die Auslands ta-
ten gegen inländische Rechtsgüter und der zwei te 
die Auslandsdel ik te gegen internat ional geschützte 
Rechtsgüter betriff t . 

4) Die Unterbringung in einem Arbei tshaus ist ebenfalls 
nicht erwähnt, weil nach dem Beschluß des Ausschus-
ses auf diese strafrechtliche Maßregel schon durch 
das 1. StrRG verzichtet werden soll. 



Deutscher Bundestag — 5. Wah lpe r iode Drucksache V / 4 0 9 5 

Zu § 5 Nr. 1 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 9 E 62 
und § 5 Nr. 1 AE — 

Soweit die Nr. 1 des neuen § 5 von der ent-
sprechenden Best immung des E 62 abweicht, sind 
die be t re f fenden Änderungen durch die Anpassung 
an das inzwischen in Kraft ge t re tene 8. Strafrechts-
Änderungsgese tz sowie durch die Ände rung des 
§ 91 StGB und die in der Nr. 2 get roffene Rege-
lung bedingt. Anders als in der entsprechenden 
Vorschrift des E 62 wurden in der neuen Nr. 1 nicht 
sämtliche im Ausland begangenen Straf ta ten gegen 
die Landesver te id igung aufgeführ t . Die §§ 109 a bis 
109 d sowie § 109 h fanden in der neuen Nr. 2 Auf-
nahme, nach der die A n w e n d u n g des deutschen 
Strafrechts davon abhängig gemacht ist, daß der Tä-
ter Deutscher ist und seine Lebensgrundlage im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes hat . 
Eine Minderhei t des Ausschusses t rat dafür ein, in 
§ 5 überhaupt nur die §§ 109, 109 a, 109 e, 109 f und 
109 g zu berücksichtigen, da nach ihrer Ansicht nur 
in diesen Fällen die unbeschränkte Anwendbarke i t 
des deutschen Strafrechts gerechtfert igt sei. 

Zu § 5 Nr. 2 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 9 E 62 
und § 5 Nr. 1 AE — 

Bereits vors tehend wurde ein Teil der hier getrof-
fenen Regelung erwähnt . Abweichend vom E 62 re-
gelte der Ausschuß die Anwendbarke i t des deut-
schen Strafrechts auf die im Ausland durch einen 
deutschen Täter erfolgte Anwerbung eines Deut-
schen für f remden Wehrd iens t nicht mehr im Tat-
bes tand (§ 109 h) selbst, sondern in der a l lgemeinen 
Geltungsbereichsvorschrif t (§ 5 Nr. 2). Diese Lösung 
hat nicht nur den Vorteil , daß damit eine Sonder-
regelung entfällt , sondern vor allem auch den, daß 
sie eine sachgerechtere Umschreibung des Täter-
kreises ermöglicht. 

Zu § 5 Nr. 3 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 11 E 62 
und § 5 Nr. 6 AE — 

In dieser Nummer sind die Fälle der „verbreche-
rischen Fre ihe i t sberaubung" nicht erwähnt , weil der 
Besondere Teil des gel tenden Rechts einen solchen 
Tatbes tand noch nicht kennt . Im Gegensatz zum E 62 
sind jedoch die Taten der Verschleppung einbezo-
gen. Diese Regelung berücksichtigt einmal, daß 
schon nach der Tatbes tandsumschreibung des § 234 a 
StGB das deutsche Strafrecht hier auch auf die Ta-
ten, die außerhalb des Geltungsbereichs des Geset-
zes begangen werden, anwendbar ist, und zwar ohne 
Rücksicht auf die Staa tsangehör igkei t des Täters. 
Sodann dient die vorgeschlagene Regelung der Ein-
schränkung auf der Opfersei te . 

Zu § 5 Nr. 4 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 3 Nr. 12 
E 62 — 

Gegen die im E 62 ve rwende te Formul ierung 
„eines deutschen Betriebs oder Unternehmens im 
Ausland" wurde im Sonderausschuß das Bedenken 
vorgebracht, daß sie zu Abgrenzungsschwier igkei-
ten führen könne. Durch die neue, an den Wort -
laut des § 18 Abs. 1 AktGes anknüpfende Fassung 
wird klargestel l t , daß nur d ie jenigen Tochterunter-

nehmen geschützt werden, die so eng mit einem 
deutschen Mut te run te rnehmen ve rbunden sind, daß 
sie mit diesem einen einheitl ichen Konzern im Sinne 
jener aktienrechtlichen Vorschrif ten bilden. Nicht 
genießen den Schutz z. B. die Unte rnehmen eines 
sogenannten Gleichordnungskonzerns (§ 18 Abs. 2 
AktGes), fe rner auch nicht sonstige Unternehmen, 
die sich in den Händen deutscher Antei lse igner be-
finden. Bei dieser Abgrenzung geht der Sonderaus-
schuß davon aus, daß dem Austausch von Betriebs-
und Geschäf tsgeheimnissen zwischen den abhängi-
gen Konzernunte rnehmen im Sinne des § 18 Abs. 1 
AktGes und ihrer Muttergesel lschaf t eine solche Be-
deutung zukommt, daß auf e inen strafrechtlichen 
Schutz gegen den Ver ra t derar t iger Geheimnisse 
nicht verzichtet werden kann. Die Ausschußfassung 
sieht jedoch nicht mehr den Schutz gegenüber 
Steuergeheimnisbruch vor. 

Zu § 5 Nr. 5 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 2 E 62 — 

Die Vorschrif t enthäl t e inen Restbestand des § 5 
Abs. 2 E 62. Gegen die letztere Best immung wurde 
im Sonderausschuß vorgebracht , daß sie den Gel-
tungsbereich des deutschen Strafrechts zu wei t aus-
dehnt und damit den Ubergang vom Personali täts-
prinzip zum Terr i tor ia l i tä tsgrundsatz wieder weit-
gehend rückgängig machen würde . Ferner bes tehe 
für eine solche Regelung kein Bedürfnis, da Straf-
ta ten von einiger Schwere auch nach dem Recht 
des be t re f fenden Aus landss taa tes im Zweifel straf-
bar seien. In den durch die neue Nr. 5 e r faß ten 
Fällen ist dies jedoch nicht sicher, vor allem, wenn 
man das unterschiedliche Schutzalter in den auslän-
dischen Staa ten berücksichtigt. Da dem Sonderaus-
schuß in diesen Fällen die Anwendbarke i t des deut-
schen Strafrechts no twendig erscheint, sofern der 
Täter und der, gegen den die Tat begangen wird, 
Deutsche sind und sofern sie ihre Lebensgrundlage 
im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ha-
ben, wurde dieser Tei lkomplex des Absatzes 2 von 
§ 5 E 62 in die neue Nummer 5 übernommen. Damit 
werden insbesondere die Fälle erfaßt, in denen der 
Täter mit dem Opfer ins Ausland reist, um ein vor-
handenes Strafrechtsgefäl le auszunutzen. Die Auf-
nahme des § 174 Nr. 1 StGB in die Nr. 5 bedeute t 
ke ine V o r w e g n a h m e der im For tgang der Reform 
zu t re f fenden Entscheidung über die gegenwär t ige 
Fassung der Vorschrift . 

Zu § 5 Nr. 6 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 13 E 62 

Umstr i t ten war im Sonderausschuß, ob das deut-
sche Strafrecht auf die Fälle der durch einen Deut-
schen begangenen Abt re ibung im Aus land auch dann 
anwendbar sein soll, wenn diese Tat in dem betref-
fenden Staat nicht mit Strafe bedroht ist. Die Mehr-
heit entschied sich in der Endabst immung für die 
Gel tung des deutschen Rechts in e inem solchen Fall. 
Der Ausschluß einer Bestrafungsmöglichkei t würde 
den Schutz der Leibesfrucht unangemessen relati-
vieren, da die Ausnutzung der dann e röf fne ten Um-
gehungsmöglichkei t bei der Besonderhei t dieses De-
liktes sehr nahel iegt . Hinzu kommt, daß eine der-
art ige gesetzliche Regelung auf die Schaffung eines 
„Reichenprivilegs" h inaus laufen würde. Nur wer 
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über die erforderl ichen Geldmittel für die Reise in 
den be t re f fenden Staat und für den Aufen tha l t dort 
sowie für den Eingriff verfügt , könnte sich diese Um-
gehungsmöglichkei t zunutze machen. Bei der Um-
schreibung des Täterkre ises paßte der Ausschuß die 
beschlossene Vorschrif t an die in den Nummern 2 
und 5 ve rwende te Fassung an. 

Da das gel tende Recht die künstliche Samenüber-
t ragung nicht unter Strafe stellt, scheidet schon in-
soweit die Anwendbarke i t des deutschen Strafrechts 
auf die entsprechenden Auslandsfäl le aus. 

Zu § 5 Nr. 7 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 14 E 62 
und § 5 Nr. 2 AE — 

Die vom Sonderausschuß beschlossene Fassung 
bringt deutlicher als der E 62 zum Ausdruck, daß nur 
solche Behörden gemeint sind, die zur Abnahme von 
Eiden oder eidesstatt l ichen Vers icherungen zustän-
dig sind. Um nicht zu der falschen Aus legung Anlaß 
zu geben, die Vorschrif t gelte nicht in West-Berlin, 
wurde statt auf das Gebiet der Bundesrepubl ik auf 
den „räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes" 
abgestell t . 

Zu § 5 Nr. 8 bis 10 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 
Nr. 15 bis 17 E 62 und § 5 Nr. 3 bis 5 AE — 

Die Fassung des E 62 bedurf te schon insofern 
einer Änderung, als im Besonderen Teil noch nicht 
der Amts t räger- und Soldatenbegriff des E 62 ver-
wende t ist. 

Ferner verzichtete der Ausschuß auf die vom Bun-
desra t (vgl. seine Ste l lungnahme Nr. 4 b zum E 62) 
zu Recht beans tande te Beschränkung dieser Vor-
schriften auf Amts t räger des Bundes und der Länder. 
Der Ausschuß wähl te deshalb die Formul ierung 
„Träger eines deutschen staatlichen Amtes" . Mit 
diesem Ämterbegriff sind nur Ämter der Bundes-
republ ik Deutschland und West-Berl ins gemeint. 

Eine Minderhei t des Ausschusses sprach sich da-
für aus, in der Nr. 8 die W o r t e „während eines 
dienstlichen Aufentha l t s" durch die Fassung „wäh-
rend der Ausübung des Dienstes" zu ersetzen, damit 
nicht auch alle außerhalb des Dienstes und ohne 
Beziehung auf ihn begangenen Aus lands ta ten des in 
dieser Nummer genannten Personenkre ises dem 
deutschen Strafrecht unterstel l t wären. Ein großer 
Teil dieser Taten, so begründe te die Minderhei t ihre 
Ansicht weiter , werde schon durch § 6 Abs. 2 Nr. 1 
gedeckt. Letztlich bl ieben bei der von ihr vorge-
schlagenen Lösung nur d ie jenigen Taten straflos, die 
nach dem Recht des Tator tes nicht mit Strafe bedroht 
seien. Die Mehrhei t des Ausschusses lehnte die von 
der Minderhei t empfohlene Einschränkung jedoch 
mit der Begründung ab, daß von den durch die Nr. 8 
er faßten Personen wegen ihrer besonderen Funkt ion 
die Beachtung der deutschen Strafgesetze in dem 
beschlossenen Umfang ver langt werden müssen. 

Zu § 5 Abs. 2 E 62 

Vgl. die Aus führungen zu § 5 Nr. 4 StGB (2. StrRG) 

Zu § 6 Nr. 1 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 6 E 62 
und § 6 Abs. 1 Nr. 1 AE — 

In Anlehnung an § 6 Abs. 1 Nr. 1 AE soll nach der 
vom Ausschuß beschlossenen Regelung im Falle des 
Völkermords das deutsche Strafrecht auch dann an-
wendbar sein, wenn der Täter zur Zeit der Tat kein 
Deutscher ist und im Aus land auch nicht seinen 
Wohnsi tz oder gewöhnlichen Aufentha l t hat. Diese 
Ausdehnung des Geltungsbereichs ist einmal wegen 
der Schwere des Völkermords angezeigt , ferner aber 
auch deshalb, weil die in § 5 Abs. 1 Nr. 6 E 62 vor-
geschlagene Tä te rbegrenzung eine schwer vers tänd-
liche Abweichung von den übr igen Fällen des Wel t -
rechtsprinzips darstell t . Hinzu kommt, daß die Ent-
wurfs rege lung bei der prakt ischen Anwendung zu der 
sehr diffizilen Unterscheidung zwingen würde, ob 
der Völkermord im Rahmen eines in ternat ionalen 
Konflikts oder außerhalb eines solchen geschieht. 
Denn im ers teren Falle wäre der Täterkre is nicht im 
Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 6 E 62 eingeschränkt, da 
hier § 5 Abs. 1 Nr. 7 E 62 bzw. § 6 Nr. 7 StGB (2. 
StrRG) — in Verb indung mit der 4. Genfer Konven-
tion über den Schutz der Zivi lbevölkerung in Kriegs-
zeiten vom 12. Augus t 1949 — gelten würde. — Im 
Gegensatz zu dieser Konvent ion verpflichtet die 
UNO-Konvent ion vom 9. Dezember 1948 über die 
Verhü tung und Best rafung des Völkermords die 
Ver t ragss taa ten nicht, die Verfo lgung des Völker-
mords dem Wel t rechtsgrundsatz zu unterstel len. — 
Hinzu kommt, daß eine Begrenzung des Gel tungsbe-
reichs nach dem Vorbild des § 5 Abs. 1 Nr. 6 E 62 
im Ausland dahin aufgefaßt werden könnte , daß die 
Bundesrepublik Deutschland nur zu einer einge-
schränkten Verfo lgung des Völkermords berei t sei. 

Zu§ 6 Nr. 2 StGB (2. StrRG) ~ § 5 Abs. 1 Nr. 1 E 62 
und § 6 Abs. 1 Nr. 2 AE — 

Auf die Anführung der in § 5 Abs. 1 Nr. 1 E 62 
genannten Kernenergie- und Strahlungsverbrechen 
konnte verzichtet werden, da diese Delikte gemäß 
§ 51 Abs. 2 AtomGes den Sprengstoffverbrechen im 
Rahmen der Gel tungsbereichsbest immungen gleich-
stehen. 

Zu § 6 Nr. 3 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 2 E 62 
und § 6 Abs. 1 Nr. 3 AE — 

Für diese Nummer wird die Formul ierung des gel-
tenden Rechts beibehal ten, weil der in § 229 E 62 
vorgesehene Tatbes tand des „Menschenhandels" 
noch nicht Aufnahme im Besonderen Teil gefunden 
hat. 

Zu §6 Nr. 4 und 5 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 3 
und 4 E 62 und § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 AE — 

In beiden Nummern entspricht die Ausschußfas-
sung dem Wor t lau t des E 62 wie auch dem des gel-
tenden Rechts. 

Zu § 6 Nr. 6 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 5 E 62 
und § 6 Abs. 1 Nr. 6 AE — 

Da die Geldfälschungsdel ikte noch nicht reformier t 
sind, wird in Nr. 6 an der Formul ierung des § 4 
Abs. 3 Nr. 7 des gel tenden Rechts fes tgehal ten. 
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Zu § 6 Nr. 7 StGB (2. StrRG) — § 5 Abs. 1 Nr. 7 E 62 
und § 6 Abs. 1 Nr. 7 AE — 

Der Text ist gegenüber dem E 62 unveränder t . 

Zu §7 StGB (2. StrRG) — § 6 E 62 und § 7 AE — 

Die Vorschrif t wurde unveränder t aus dem E 62 
übernommen. Umstr i t ten war im Ausschuß, ob hier 
eine dem § 7 Abs. 3 AE entsprechende Best immung 
angefügt werden soll. Nach dieser Vorschrift darf, 
wenn die St rafdrohung des Tatortsrechts milder als 
die deutsche ist, diese mildere S t rafdrohung nicht 
überschri t ten werden . Die Mehrhei t sprach sich we-
gen der Schwierigkeit, die Sankt ionen ausländischer 
Strafrechtsordnungen, insbesondere z. B. der außer-
europäischen Staaten, mit den deutschen Strafen zu 
vergleichen, schließlich gegen die Übernahme einer 
solchen Best immung aus. 

Zu §§ 8 bis 10 StGB (2. StrRG) — §§ 7 bis 9 E 62 und 
§§ 8, 9 AE — 

Die Ausschußfassung weicht vom E 62 nicht ab. 

Z u s a t z 

Im Rahmen des Einführungsgesetzes zum StGB 
wird geprüf t werden, in welcher Weise der Grund-
satz „ne bis in idem" auch im Verhäl tn is zu Aus-
landsverur te i lungen innerhalb des S t ra fver fahrens-
rechts berücksichtigt werden kann. 

Zweiter Titel 

Zu § 11 StGB (2. StrRG) — §§ 10, 11 E 62 und § 10 
AE — 

Da die Tatbes tände des Besonderen Teils in die-
ser Wahlper iode nicht mehr in vollem Umfang re-
formiert und damit auch nicht an die zahlreichen 
in den §§ 10 und 11 E 62 vorgeschlagenen Begriffs-
bes t immungen angepaßt werden konnten, mußten 
schon aus diesem Grunde die Defini t ionen für die 
Merkmale „Kind", „Jugendlicher", „Amtsträger" , 
„Richter", „Schiedsrichter" und „für den öffentlichen 
Dienst besonders Verpfl ichteter" , „Diensthandlung" 
und „gefährliche Drohungen" aus dem Katalog der 
Begrif fsbest immungen ausgeschieden werden . Glei-
ches gilt für die Ergänzungsformel des § 11 Abs. 2 
E 62. Verzichtet wurde ferner auf die Umschreibung 
der Begriffe „Soldat", „Ausländer" und „Ausland", 
da sie unproblematisch sind. Entbehrlich erschienen 
dem Sonderausschuß auch die Defini t ionen der 
„Straftat" und der „rechtswidrigen Tat", da nicht 
zweife lhaf t sein kann, was mit diesen Begriffen ge-
meint ist. Nach dem Verzicht auf diese Defini t ionen 
ha t sich die Zahl der Verb l iebenen so verr inger t , 
daß sie in einem einzigen Paragraphen A u f n a h m e 
f inden konnten. 

Unveränder t übernommen wurde die Definit ion 
der „Angehörigen" . Bei der zukünf t igen Reform des 
Besonderen Teils sollte nach der Vors te l lung des 
Sonderausschusses jedoch geprüft werden, ob die 
Gleichstellung der Angehör igen des Täters und an-
derer ihm nahes tehender Personen in wei te ren als 
im E 62 vorgesehenen Fällen angebracht ist. Ferner 

sollte dann auch nochmals die Frage erör ter t wer-
den, ob es einer Ausdehnung des Angehör igenbe-
griffs auf Geschwisterkinder und die Geschwister 
der Eltern bedarf . 

Ohne Änderung wurden die Defini t ionen des 
„Unternehmens einer Tat", der „Maßnahme" und 
des „Entgelts" sowie die Schriftengleichstellungs-
klausel übernommen, auf die nach Ansicht des Son-
derausschusses nicht verzichtet werden kann. Zur 
Vereinhei t l ichung des Sprachgebrauchs wurden in 
verschiedenen Ta tbes tänden des Besonderen Teils 
die Formulierung „Tonträger, Abbi ldungen oder 
Darste l lungen" sowie ähnliche Formul ierungen 
durch die Verweisung „(§ 11 Abs. 3)" ersetzt . Noch 
nicht vorgesehen waren im E 62 die Ergänzungs-
klausel zu dem Merkmal „Behörde" sowie zu dem 
Begriff „vorsätzliche Tat". Da umstr i t ten ist, ob Ge-
richte unter das Behördenmerkmal fallen, erschien 
es sachgemäß, diese Unklarhei t jedenfal ls für das 
Strafrecht zu besei t igen. Durch die Ergänzungsbe-
st immung zum Begriff „vorsätzliche Tat" wird klar-
gestellt , daß es sich bei der Erfül lung sogenannter 
Mischtatbestände, die bezüglich der Ta thandlung 
vorsätzliche Begehung, hinsichtlich des Tatbes tands-
Erfolges aber nur fahrlässige Verursachung voraus-
setzen, trotz dieses Fahr läss igkei tse lements um 
vorsätzliche Taten handel t . Diese Regelung hat Be-
deutung für die Strafbarkei t der Ans t i f tung und des 
Versuchs. 

Zu § 12 StGB (2. StrRG) — § 12 E 62 und § 11 AE — 

Die Vorschrift deckt sich im wesentl ichen mit § 1 
StGB (1. StrRG). Auf dessen Begründung wird Be-
zug genommen. Entsprechend dem Sprachgebrauch 
im 2. StrRG ist jedoch der Begriff „Handlungen" 
durch „rechtswidrige Taten" ersetzt . Ferner enthäl t 
§ 12 StGB (2. StrRG) keine Einordnungsbest immun-
gen für Über t re tungen, da das 2. StrRG diese Straf-
ta tengruppe nicht mehr kennt . 

Zweiter Abschnitt 

Erster Titel 

Vorbemerkungen zu den „dogmatischen" Bestim-
mungen 

Die Rechtslehre hat zum Teil den Standpunkt ver-
treten, daß das „dogmatische Konzept" des gelten-
den Rechts möglichst unveränder t übe rnommen 
werden sollte. Zur Begründung ist darauf h ingewie-
sen worden, daß sich die dogmatischen Vorschrif ten 
als völlig ausreichend erwiesen hät ten . Die bishe-
rige weise Zurückhal tung des Gesetzgebers in die-
sem Bereich habe darüber h inaus eine stet ige Fort-
entwicklung des Rechts ermöglicht. Die perfekt ioni-
stische Regelung im E 62 beschränkte demgegenüber 
Rechtslehre und Rechtsprechung allzu sehr. Davon 
abgesehen würden durch eine solche Kodif izierung 
neue Stre i t f ragen aufgeworfen . Soweit mit ihr aber 
lediglich der gegenwär t ige Stand von Lehre und 
Rechtsprechung in Gesetzesform gegossen werde, 
sei sie überflüssig. Den Ver t re t e rn dieser Auffas-
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sung ist nach der Ansicht des Ausschusses zuzuge-
ben, daß im dogmatischen Bereich eine Reform am 
wenigs ten dringlich ist. Dennoch kann hier nicht auf 
jegliche Reformierung verzichtet werden. Das zeigt 
e twa das Beispiel des mit Stre i t f ragen belas te ten 
§ 46 StGB. Ferner bedarf es auch einer gesetzlichen 
Regelung des sogenannten übergesetzl ichen Not-
s tandes im StGB, nachdem eine entsprechende Re-
gelung berei ts im neuen OWiG enthal ten ist. Hinzu 
kommt, daß eine redakt ionel le Anpassung vieler 
dogmatischer Vorschrif ten ohnehin unerläßlich wäre. 
Allerdings erscheint eine s tärkere Zurückhal tung 
geboten, als sie die Ver fasser des E 62 ihrersei ts 
bei der Regelung der dogmatischen Einzelprobleme 
geübt haben. 

§ 13 StGB (2. StrRG) — § 13 E 62 und § 12 AE — 

Aus rechtsstaatl ichen Erwägungen, insbesondere 
im Hinblick auf Art ikel 103 Abs. 2 GG, empfiehlt sich 
die A u f n a h m e dieser Vorschrift . Durch sie wird im 
Gesetz selbst zum Ausdruck gebracht, daß Straf tatbe-
s tände auch durch ein Unter lassen verwirklicht wer-
den können. Ferner regelt sie die rechtlichen Vor-
aussetzungen, unter denen ein s t rafbares Begehen 
durch Unter lassen vorliegt . Allerdings erwies sich 
bei den Bera tungen im Ausschuß — wie berei ts 
f rüher in der Großen Strafrechtskommission —, daß 
es unmöglich ist, auch die einzelnen Entstehungs-
gründe der Handlungspfl icht in einer sachgemäßen 
und erschöpfenden Weise gesetzlich festzulegen. 
Bestätigt wird dies durch die Auslegungsschwierig-
keiten, die sich bei der von den Ver fassern des AE 
anges t reb ten Lösung (§ 12 AE) ergeben, so e twa die 
Strei tfrage, ob eine „gesetzliche oder freiwil l ig 
übe rnommene Rechtspflicht" aus einem unwirksa-
men Ver t rag ents tehen kann und ob, wie von jenen 
Autoren beabsichtigt, durch die von ihnen vorge-
schlagene Fassung die Fälle einer Pflicht zum Han-
deln aufgrund einer besonderen Treue- oder Ge-
fahrengemeinschaf t wirklich ausgeschlossen sind, 
ganz abgesehen von dem Problem, ob es von der 
Sache her überhaup t richtig ist, diese Fälle unbe-
rücksichtigt zu lassen. Wen ig befr iedigen kann auch 
die Fassung ihres § 12 Nr. 2 AE, da es für die Pra-
xis nicht einfach sein dürfte , im Einzelfall festzustel-
len, wann j emand „eine nahe Gefahr" für den Ein-
trit t des Erfolgs geschaffen hat. Abgesehen von der 
Schwierigkeit, einen für die praktische A n w e n d u n g 
geeigneten Katalog der Ens tehungsgründe aufzu-
stellen, beweis t die Tatsache, daß in der Rechts-
lehre noch sehr über die Einzelheiten dieser Ent-
s tehungsgründe gestr i t ten wird, daß die Zeit für 
eine sachgemäße gesetzliche Regelung jedenfa l l s 
dieser Problematik noch nicht reif ist. Der Sonder-
ausschuß beschränkte sich deshalb nach dem Vor-
bild des § 13 E 62 darauf, das Erfordernis der Ga-
rantens te l lung und der aus ihr entspr ingenden Ga-
rantenpflicht sowie der Gleichwertigkeit des Unter-
lassens mit der Tatbes tandsverwirkl ichung durch 
ein akt ives Tun gesetzlich festzulegen. Abweichend 
von dieser Entwurfsbes t immung verzichtete er nach 
dem Vorbild des AE auf die besondere Erwähnung 
der Wor t e „als Täter oder Tei lnehmer", um nicht in 
den dogmatischen Streit über die Frage einzugrei-

fen, ob bei den Unter lassungdel ik ten überhaupt 
eine Unterscheidung zwischen Täterschaft und Teil-
nahme möglich ist. Mit der neu aufgenommenen 
Formulierung „ist nach diesem Gesetz nur dann 
(strafbar)" wird auf den Tatbes tand abgestellt , den 
der Täter durch sein Unter lassen verwirklicht. Die 
geänder te Gleichwert igkei tsklausel setzt voraus, 
daß das Unter lassen der Tatbes tandsverwirkl ichung 
durch ein Tun, „entspricht". Dieser e twas neut ra lere 
Begriff als die Entwurfsformul ierung „gleichwertig 
ist" wurde gewählt , weil sich der Ausschuß aus den 
nachstehend dargelegten Gründen für die Zulassung 
einer fakul ta t iven Milderung entschied, für eine sol-
che Regelung aber kein Raum gewesen wäre, wenn 
man an dem Erfordernis fes tgehal ten hätte, daß die 
Unter lassung der akt iven Verwirkl ichung des Tat-
bes tandes tatsächlich gleich sein muß. 

In der Rechtslehre ist immer wieder darauf hinge-
wiesen worden, daß unter sonst gleichen Umständen 
das Unter lassen der A b w e n d u n g des ta tbestands-
mäßigen Erfolges regelmäßig weniger schwer wiege 
als die Herbe i führung dieses Erfolges durch ein po-
sit ives Tun und daß deshalb eine Milderungsmög-
lichkeit für die Unter lassungsfäl le geschaffen werden 
sollte. Der Mehrhei t des Ausschusses erschien dies 
überzeugend. Sie bechloß daher die Aufnahme einer 
Strafmilderungsklausel (Absatz 2). 

Zu § 14 StGB (2. StrRG) — § 14 E 62 und § 13 AE — 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung ent-
spricht fast völlig dem Wor t l au t des durch das 
EGOWiG in das gel tende Recht e ingefügten § 50 a 
StGB. Abweichend von dieser Vorschrif t bedur f te es 
lediglich der Er läuterung der besonderen persön-
lichen Merkmale . Im gel tenden Recht ist sie bereits 
in § 50 Abs. 2 StGB enthal ten. 

Zu § 15 StGB (2. StrRG) — § 15 E 62 und § 16 Abs. 1 
AE — 

Die Vorschrift ist, abgesehen von einer geringen 
sprachlichen Verbesserung, unveränder t aus dem 
E 62 übernommen worden. 

Zu den §§ 16 bis 18 E 62 7, 18 AE — 

Bereits die Mehrhei t der Großen Strafrechtskom-
mission hat te sich gegen die Aufnahme von Defi-
ni t ionen der Begriffe „Vorsatz", „Absicht und Wis-
sentlichkeit" sowie „Fahrlässigkeit und Leichtfertig-
keit" ausgesprochen. Zur Begründung war hier ange-
führ t worden, das Fehlen solcher Begriffsumschrei-
bungen hä t te im gel tenden Recht nicht zu ernsthaf-
ten Schwierigkeiten geführt . Demgegenüber berge 
ihre gesetzliche Fixierung die Gefahr einer gewissen 
Ers tarrung der wei teren dogmatischen Entwicklung 
in sich. Schließlich sei die def in ierende Ausfül lung 
dieser Begriffe aber auch nicht so sehr Aufgabe des 
Gesetzgebers als vie lmehr der Rechtslehre. Auf der 
St rafrechts lehrer tagung 1967 in Münster hat sich 
überhaupt kein Tei lnehmer für die Übernahme der 
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in den §§ 16 bis 18 E 62 en tha l tenen Defini t ionen 
ausgesprochen. Lediglich drei Strafrechts lehrer sind 
für eine gesetzliche Umschreibung des bedingten 
Vorsatzes eingetreten, einer auch für die der bewuß-
ten Fahrlässigkeit . Eine derar t ige Tei l regelung 
könnte nach Ansicht des Sonderausschusses jedoch 
kaum befriedigen, da sie allzu bruchstückhaft wäre . 
Der Ausschuß kam deshalb überein, auf die Gesamt-
heit der in jenen Vorschri f ten en tha l tenen Defini-
t ionen zu verzichten. 

Zu § 16 StGB (2. StrRG) — § 19 E 62 und AE — 

Die aus dem E 62 unveränder t übe rnommene Vor-
schrift deckt sich im wesentl ichen mit der entspre-
chenden Best immung des AE. Sie weicht von dieser 
einmal darin ab, daß sie keine gesetzliche Regelung 
für den Irr tum über Unrechtsausschl ießungsgründe 
enthält . Eine solche in § 20 E 62 vorgesehene Rege-
lung wurde vom Sonderausschuß nicht übernommen. 
Sodann erschien diesem die im AE ve rwende te For-
mul ierung „über einen gesetzlichen Tatumstand irrt" 
sachlich weniger geeignet als die im E 62 vorge-
schlagene („einen Umstand nicht kennt") , weil hier 
nicht nur die posi t ive irrige Annahme, sondern auch 
der Fall erfaßt werden soll, daß der Täter es unter-
läßt, sich über einen solchen Tatbes tand Gedanken 
zu machen. 

Zu § 20 E 62 — § 19 AE — 

Die Entwurfsvorschrif t regel t en tgegen ihrem um-
fassenderen Wor t l au t nur e inen Teil der Fälle des 
Irrtums über rechtfer t igende und entschuldigende 
Umstände. So gilt sie nicht für den Irr tum über Um-
stände, welche die Tat wegen Vorl iegens eines 
rechtfer t igenden Nots tandes rechtfert igen würden, 
ferner auch nicht für den Irr tum über entsprechende 
Umstände eines entschuldigenden Nots tandes . Für 
diese Sonderfäl le enthal ten § 39 Abs. 2 und § 40 
Abs. 2 E 62 Spezialbest immungen, die auch unter 
sich voneinander abweichen. Wei t e re Spezialrege-
lungen werden im E 62 ferner für die irrige An-
nahme der medizinischen Indikat ion bei der Schwan-
gerschaf tsunterbrechung (§ 158 E 62), für die irrige 
Annahme einer Situation, in der die Einwill igung 
der schwangeren Frau oder die Bestät igung der 
ärztlichen Gutachterstel le zu einer Schwangerschafts-
unterbrechung nicht rechtzeitig eingeholt we rden 
kann (§ 159 Abs. 3 E 62), fe rner für die irrige An-
nahme der Vorausse tzungen, unter denen eine 
eigenmächtige Hei lbehandlung straflos ist (§ 162 
Abs. 4 E 62) und schließlich für die Fälle der i rr igen 
Annahme der Rechtswidrigkeit einer Amtshandlung 
bei den Widers tandsde l ik ten (§ 291 Abs. 3, § 297 
Abs. 3, § 419 Abs. 5, § 427 Abs. 4 E 62) vorge-
schlagen. Die Kompliziertheit dieses Regelungskom-
plexes veranlaß te die Rechtswissenschaft zu einer 
sehr lebhaf ten Kritik. Bedenken wurden auch inso-
fern vorgebracht, als eine derar t ige Regelung die 
dogmatische Fortentwicklung auf diesem Gebiet 
blockieren würde. Da im E 62 für die einzelnen Irr-
tumsgruppen unterschiedliche Lösungen vorgeschla-
gen wurden, fühlen sich alle wissenschaftl ichen Lehr-
meinungen in i rgendeiner Weise bestr i t ten. Auf der 

St rafrechts lehrer tagung 1964 wurde deshalb von 
Ver t re te rn aus den verschiedensten Lagern die Strei-
chung der §§ 20, 39 Abs. 2 und 40 Abs. 2 E 62 emp-
fohlen. Dem Sonderausschuß erschienen die vorge-
brachten Bedenken überzeugend. Abgesehen von 
der le tz tgenannten Bestimmung, beschloß er die 
NichtÜbernahme jener Vorschriften. Auf sie wird 
nach seiner Ansicht die Rechtsprechung um so leich-
ter verzichten können, als ihr Fehlen zu keinen 
Schwierigkeiten in der Praxis geführ t hat. Die Ent-
scheidung, ob es sich bei dem Irr tum über Voraus-
setzungen von Rechtfer t igungsgründen um einen 
Tatbestands- oder Verbots i r r tum oder um einen Irr-
tum eigener Art handelt , bleibt wie bisher der 
Rechtsprechung und Rechtslehre über lassen. 

Zu § 11 StGB (2. StrRG) — § 21 E 62 und § 20 AE — 

Die im E 62 ve rwende te Fassung „irrig annimmt" 
setzt voraus, daß sich der Täter posi t iv vorgestel l t 
hat, er handle nicht rechtswidrig. Sie. berücksichtigt 
also nicht den Fall, daß der Täter sich überhaupt 
ke ine Gedanken über die Rechtmäßigkeit macht. 
Gegen die e ingeschränkte Regelung bes tehen unter 
dem Gesichtspunkt des Schuldprinzips insofern Be-
denken, als nicht sicher ist, daß der jenige , der sich 
überhaup t ke ine Rechenschaft über die Rechtmäßig-
keit oder Rechtswidrigkeit ablegt, dann, wenn er 
solche Erwägungen angestel l t hät te , zur Einsicht 
gelangt wäre, daß die von ihm beabsichtigte Hand-
lung rechtswidrig ist, und er deshalb von ihr Ab-
stand genommen hätte. Nach § 21 E 62 könnte einem 
solchen Fall der Arglosigkei t nicht Rechnung getra-
gen werden. Innerhalb des Haupts t raf rechts ist ins-
besondere auch an die Unter lassungsfäl le zu denken, 
in denen sich die Passivi tät des Täters nicht nur in 
dem Absehen von der gebotenen Handlung aus-
drückt, sondern auch darin, daß er sich keine Ge-
danken über Recht und Unrecht seines Unter lassens 
macht. Vor allem aber kann sich die Problemstel lung 
im Bereich des Nebenst raf rechts ergeben, da hier 
ke ineswegs immer auf der Hand liegt, daß dem be-
t re f fenden Handeln ein strafrechtliches Verbot ent-
gegensteht . Das gilt auch für das Ordnungswidr ig-
keitenrecht. In § 6 Abs. 3 des neuen Ordnungs-
widr igkei tengesetzes vom 24. Mai 1968 wird des-
halb nicht auf die posit ive Fehlvors te l lung über die 
Rechtswidrigkeit , sondern auf das Fehlen des „Be-
wußtseins, e twas Uner laubtes zu tun" abgestellt , 
„namentlich weil er (der Täter) das Bestehen oder 
die Anwendbarke i t einer Rechtsvorschrift nicht 
kennt" . Die Notwendigkei t , den Verbots i r r tum im 
StGB und im OWiG möglichst wei tgehend überein-
st immend zu regeln, ist ein wei te re r Gesichtspunkt, 
der für ein Abgehen von der engen Fassung des 
§ 21 E 62 spricht. Der Sonderausschuß entschied sich 
für die Formul ierung „Fehlt dem Täter bei Bege-
hung der Tat die Einsicht, Unrecht zu t u n . . .". Der 
W a h l des Wor te s „Einsicht" anstel le des in § 6 
Abs. 3 OWiG ve rwende ten Ausdrucks „Bewußtsein" 
l iegen terminologisch-systematische Über legungen 
zugrunde. Nach der Ansicht des Sonderausschusses 
sind die Vorschrif ten über den Verbots i r r tum und 
die Schuldfähigkeit (§§ 17, 20 und 21 StGB [2. StrRG]) 
Ausprägungen eines einheitl ichen Prinzips. Deshalb 
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sollte in ihnen eine möglichst einheitliche Termino-
logie gewähl t werden. Wie schon diese Verbin-
dung zeigt, ist der Begriff „Einsicht" nicht im Sinne 
einer gefühlsmäßigen Zust immung zu dem Wer t -
urteil der Rechtsordnung zu vers tehen. 

Eine wei te re Änderung enthäl t die Formulierung 
„wenn er diesen Irr tum nicht vermeiden konnte" . 
Mit ihr wird keine sachliche Abweichung von der in 
§ 21 E 62 und § 20 AE benutz ten Fassung „wenn ihm 
der I rr tum nicht vorzuwer fen ist" angestrebt . Viel-
mehr dient sie ebenfal ls dem Zweck, schon durch den 
Wor t lau t den inneren Zusammenhang der e rwähn ten 
Schuldvorschriften deutlich zu machen. Die neue For-
mul ierung verdient ferner insofern den Vorzug, als 
sie im Gegensatz zu der Entwurfs fassung zugleich 
zum Ausdruck bringt, weshalb der I r r tum dem Tä-
ter nicht vorzuwer fen ist: eben weil dieser ihn nicht 
hä t te vermeiden können. Schließlich bes teht bei dem 
Ausdruck „vermeiden" auch nicht so sehr wie bei 
dem Merkmal der Vorwer fba rke i t die Gefahr des 
Moral is ierens durch den Richter. 

Diese Änderung des § 17 Satz 1 machte eine ent-
sprechende Anpassung des Nebensa tzes in Satz 2 
notwendig. Im Gegensatz zu den Ver fasse rn des AE 
entschied sich der Sonderausschuß dafür , die Milde-
rung nur fakultat iv, nicht aber — für den Regelfall 
— bindend vorzusehen. Zwar ist auch nach seiner 
Meinung beim vermeidbaren Verbots i r r tum meist 
eine Milderung angebracht. Jedoch sind die Fälle 
nicht ganz selten, in denen ein solcher Irr tum unter 
Schuldgesichtspunkten nicht weniger schwer wiegt 
wie die vo rhandene Verbotskenntnis . Mit Rücksicht 
auf die Vielfal t dieser Fälle ist nach der Meinung der 
Ausschußmehrhei t eine „Kann"-Vorschrift der „In 
der Regel"-Klausel vorzuziehen. Das in beiden Sät-
zen ve rwende t e Merkmal des „Irrtums" ist in e inem 
wei ten Sinne zu vers tehen. Es umfaßt , wie durch 
den Zusatz „diesen" verdeutl icht wird, sowohl ein 
Falschbewerten als auch den Fall der Arglosigkei t . 

Zu § 18 StGB (2. StrRG) — § 22 E 62 und § 16 Abs. 3 
AE — 

Da auch das neue Gesetz noch solche erfolgsquali-
fizierte Delikte zuläßt, bei denen der be t re f fende 
Erfolg vom Vorsatz erfaßt ist (vgl. § 239 Abs. 3 
und § 224), bedur f te es in Anlehnung an das gel-
tende Recht (§ 56) der Einfügung des W o r t e s „we-
nigstens" vor dem Merkmal „Fahrlässigkeit" . 

Zu § 19 StGB (2. StrRG) — § 23 E 62 und § 9 AE — 

Die Ausschußfassung entspricht der Fassung des 
E 62. 

Zu den §§ 20 und 21 StGB (2. StrRG) — §§ 24, 25 E 62 
und §§ 21, 22 AE — 

W ä h r e n d im AE sowohl für die Schuldunfähig-
keit wie für die verminder te Schuldfähigkeit die 
gleichen „biologischen" Merkmale vorgeschlagen 
werden, enthäl t der E 62 eine di f ferenzierende Re-
gelung. Nach ihr sollen die „schweren anderen see-
lischen Abar t igkei ten" nur eine verminder te Schuld-
fähigkeit , nicht aber auch den Schuldausschluß be-

gründen können. Dieser Lösung liegt die Erwägung 
zugrunde, daß bei e iner nicht d i f ferenzierenden Re-
gelung geradezu ein Dammbruch zu befürchten sei, 
weil dann in zu vielen Fällen von Psychopathie, 
Neurosen und sexuel len Tr iebs törungen ein Schuld-
ausschluß be jah t und damit der Verantwort l ichkei ts-
gedanke aufgelöst werden könnte , vor allem in 
Verb indung mit dem Grundsatz „in dubio pro reo". 
Diesem Standpunkt schloß sich in der vor igen Wahl -
periode auch der Sonderausschuß an. Dabei ging er 
davon aus, daß trotz der Nichterwähnung jener Grup-
p e i n § 2 4 E62 nicht ausgeschlossen sein sollte, daß bei 
einem außergewöhnl ich s ta rken Ausprägungsgrad 
einer solchen schweren seelischen Abar t igkei t in — 

I a l e r d i n g s nur sehr se l tenen — Ausnahmefä l l en durch 
Annahme einer „krankhaf ten seelischen Störung" 
nicht nur eine Verminderung, sondern sogar der Aus-
schluß der Schuldfähigkeit be jah t werden könne. 
Bereits damals bezweifel te ein Teil der Ausschuß-
mitglieder, ob die Fassung des § 24 E 62 eine dahin 
gehende Aus legung wirklich zuläßt. Hinzu kommt, 
daß damit die sonst — gegenüber der b isher igen 
Rechtsprechung — an sich erwünschte Einschrän-
kung des jurist ischen Krankhei tsbegr i f fs tei lweise 
wieder rückgängig gemacht würde . Dabei wäre nicht 
einmal gesichert, daß dies in al len geeigneten Fäl-
len geschehen würde . Vie lmehr läßt sich nicht aus-
schließen, daß sich hier wesentl ich die unterschied-
lichen Meinungen der Sachvers tändigen zum Krank-
heitsbegriff auswi rken würden . Schließlich wäre 
eine solche Lösung, die auf gewisse Kunstgriffe an-
gewiesen ist, dogmatisch nicht e inwandfre i . Diese 
Bedenken erschienen dem Sonderausschuß in seiner 
jetzigen Zusammense tzung so gewichtig, daß er sich 
einstimmig gegen die d i f ferenzierende Lösung ent-
schied. Nach seiner Ansicht bedarf es hier einer um 
so unanfechtbareren Regelung, als die Vorschrif ten 
über Schuldunfähigkeit und verminder te Schuld-
fähigkeit e inen Gradmesser für die Glaubwürdigkei t 
des Bekenntnisses zum Schuldprinzip darstel len. Ge-
mäß der Schätzung von Sachvers tändigen wurde auf 
der Grundlage des bisher ge l tenden Rechts immer-
hin bei 2 Prozent der abgeur te i l ten Psychopathen 
Zurechnungsunfähigkei t angenommen. Die Gefahr, 
daß die A n f ü h r u n g der „anderen seelischen Abart ig-
kei ten" in be iden Vorschri f ten eine vers tä rk te An-
wendung der Schuldunfähigkei tbest immung zur 
Folge haben könne, erachtet der Sonderausschuß 
für nicht so groß, wie f rüher befürchtet worden ist, 
da neben den biologischen Vorausse tzungen noch 
die psychologischen Komponenten der Unfähigkei t 
der Unrechtseinsicht sowie der S teuerung vorlie-
gen müssen und hierdurch eine sachgemäße Be-
schränkung möglich ist. 

Eine wei tere Änderung bedeute t die Ersetzung 
des Begriffes „gleichwertige (Bewußtseinsstörung)" 
durch das Merkmal „t iefgreifende". Die Fassung des 
E 62 hat te in diesem Punkte Anlaß zu wisenschaft-
lichen Ause inanderse tzungen vor allem zwischen 
der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Ner-
venhei lkunde und der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie geführt . Letztere befürchtete, daß bei 
einer Verwendung des Wor te s „gleichwertig" medi-
zinische Begriffe auf psychische Zustände gesunder 
Menschen über t ragen werden, Die vom Sonderaus-
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schuß berei ts in der vor igen Wahlper iode gehör-
ten Vors i tzenden der beiden Gesellschaften sowie 
ein wei te rer Sachverständiger schlugen nach ein-
gehender Erör terung der Strei t frage im Ausschuß 
gemeinsam jene Änderung vor. Durch sie wird die 
Gefahr vermieden, daß sich dieser wissenschaftl iche 
Streit bei der Ers ta t tung von Gutachten zur Frage 
der Schuldunfähigkei t bzw. der ve rminder ten 
Schuldfähigkeit auswirkt . Mit dem W o r t „tiefgrei-
fend" soll zum Ausdruck gebracht werden, daß die 
Störung von einer solchen Intensi tät sein muß, daß 
das seelische Gefüge des Betroffenen zerstör t oder 
im Falle des § 21 StGB (2. StrRG) erschüttert ist. 

Zur Erreichung eines einheitl ichen Sprachge-
brauchs wurde in Anlehnung an §§ 16, 17 auch in 
den §§ 20, 21 StGB (2. StrRG) anstelle der b isher igen 
Fassung („zur Zeit der Tat") die Formul ierung „bei 
Begehung der Tat" gewählt . 

Nach der Gleichziehung der biologischen Gründe 
in §§ 20 und 21 bedurf te es nicht ihrer e rneu ten 
Aufzäh lung in der letzteren Vorschrift. Es genügte 
insofern eine Bezugnahme auf den Katalog des § 20. 

Z w e i t e r T i t e l 

Zu § 22 StGB (2. StrRG) — § 26 E 62 und § 24 AE — 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung ist weit-
gehend an die entsprechende Formul ierung im AE 
angelehnt . Diese verdient im Grundsatz den Vor-
zug, weil sie weniger pedantisch wie die in § 26 
E 62 vorgeschlagene wirkt und t rotzdem ausreicht. 
So erscheint die ausdrückliche Beschränkung des 
Versuchs auf Vorsatzfäl le entbehrlich, da schon 
durch die W e n d u n g „nach seiner Vorste l lung" klar-
gestellt wird, daß der Versuch vorsätzliches Han-
deln voraussetz t . Ferner erscheint wegen des selbst-
verständl ichen Erfordernisses eines auf die Voll-
endung der Tat gerichteten Vorsatzes die besondere 
Erwähnung eines dahin gehenden Vorsa tzes ent-
behrlich. Verzichtet werden kann vor allem auch 
auf die V e r w e n d u n g der umständlichen Formulie-
rung „durch eine Handlung betät igt , die den Anfang 
der Aus führung bildet" und auch auf die Definit ion 
des letzten Teils dieser Fassung. Es genügt insofern, 
daß in der Versuchsbegriffsumschreibung nur das 
unmit te lbare Anse tzen (zur Ta tbes tandsverwi rk-
lichung) e rwähn t wird. Aus der Anführung dieses 
als Mindes tmaß einer Versuchsbetä t igung aufzu-
fassenden Falles ergibt sich schon mit genügender 
Klarheit, daß erst recht auch der Beginn der Tat-
bes tandsverwirkl ichung selbst umfaßt wird. 

W e n n aus diesen Gründen § 26 E 62 vom Aus-
schuß abgelehnt wurde, so konnte jedoch auch die 
AE-Fassung nicht unveränder t übe rnommen wer-
den. Die Formul ierung „nach seinem Tatplan" eig-
net sich wenig in den Fällen von Affekt ta ten , da es 
hier an einer zeitlich vorhe rgehenden Planung 
mangelt . Demgegenüber deckt die entsprechende 
Ausschußfassung („nach seiner Vors te l lung von der 
Tat") ohne wei teres auch solche Fälle. Zu Bedenken 
gibt die AE-Formulierung ferner insofern Anlaß, als 
die Wendung „zu ihrer (Straftat) Verwirkl ichung 
unmit te lbar ansetzt" zu einer gewissen Vorver -

schiebung des Beginns der Versuchss t rafbarkei t 
führen könnte . Um einer solchen Gefahr zu begeg-
nen, wähl te der Sonderausschuß die Formul ierung 
„zur Verwirkl ichung des Ta tbes tandes unmit te lbar 
ansetzt". Damit wird klargestel l t , daß nicht irgend-
ein bel iebiges Ansetzen zu der Straf tat schlechthin, 
sondern nur ein solches zur Verwirkl ichung eines 
Ta tbes tandsmerkmals ausreicht. 

Zu § 23 StGB (2. StrRG) — § 27 E 62 und § 25 AE — 

Soweit der Absatz 1 gegenüber der entsprechen-
den Best immung des E 62 geänder t wurde, ist die 
neue Fassung dem § 25 Abs. 1 AE entlehnt, der in 
diesem Punkte e inen sprachlich besseren Wor t l au t 
enthält . Im Gegensatz zum AE, der eine obligato-
rische St rafmi lderung vorschlägt, hielt der Aus-
schuß durch einen Mehrhei tsbeschluß an der fakul-
ta t iven Strafmilderung fest. Diese Lösung ist e ine 
logische Konsequenz aus der im neuen StGB aus-
drücklich ane rkann ten sub jek t iven Versuchstheorie . 
W e n n nach dieser Meinung der verbrecherische 
Wil le und damit die Gefährl ichkeit des Täters der 
t ragende St rafgrund beim Versuch sind, k a n n es 
für die S t ra fbemessung ke inen grundsätzl ichen Un-
terschied bedeuten, ob der Erfolg e inget re ten oder 
aus Gründen, die außerhalb des Wil lensbereichs des 
Täters liegen, ausgebl ieben ist. Man denke e twa an 
den Fall, daß ein geplantes Sprengstoffa t tenta t , 
durch das mit Sicherheit zahlreiche Menschen getö-
tet worden wären , durch Zufall so rechtzeitig ent-
deckt wird, daß der Erfolgseintr i t t noch verh inder t 
werden kann. 

Die in § 27 Abs. 2 E 62 en tha l tenen zwei Sätze 
wurden zu einem zusammengefaßt . Die dabei ge-
wähl te Fassung verdient gegenüber der entspre-
chenden Bestimmung des AE (§ 25 Abs. 2) den Vor-
zug, weil in ihr zur Verdeut l ichung an die Straf-
drohung für die vol lendete Tat und damit zugleich 
an den für diese vorgesehenen S t ra f rahmen ange-
knüpf t wird. 

Abweichungen bes tehen gegenüber dem AE fer-
ner in Absatz 3. 

Wie im E 62 wird auch in der Ausschußfassung 
davon Abs tand genommen, den Fall des durch einen 
„untauglichen" Täter begangenen Versuchs zu re-
geln. Die Erör terungen im Ausschuß zeigten, daß es 
sehr schwer ist, für diesen Fall e ine Regelung zu 
finden, die nicht auch ungee igne te Fälle trifft . Die-
ses Bedenken besteht auch gegenüber der AE-Fas-
sung. Da der Fall des „untauglichen" Täters in der 
Praxis nur sehr selten vorkommt und die Rechtspre-
chung nach der Überzeugung des Ausschusses hier 
zudem ohne eine ausdrückliche Regelung Straflosig-
keit annehmen wird, entschied er sich dafür , von 
einer solchen Best immung abzusehen. 

Die von ihm beschlossene Lösung unterscheidet 
sich vom AE ferner darin, daß in letzterem auch für 
die sonst igen Fälle des „untauglichen" Versuchs, so-
fern dieser auf grobem Unvers tand beruht , stets 
Straflosigkeit vorgeschlagen wird, während es nach 
der Ausschußfassung der Entscheidung des Richters 
über lassen bleibt, ob er von Strafe absieht oder die 
Strafe nach seinem Ermessen mildert [vgl. § 49 
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Abs. 2 StGB (2. StrRG)]. Es gibt in diesem Bereich 
durchaus Fälle, in denen ein Strafbedürfnis besteht , 
so e twa bei einem Mordversuch unter Ve rwendung 
eines Beruhigungsmittels , von dem der Täter an-
nimmt, es wirke in der von ihm gewähl ten Dosis 
tödlich. Wie die Ergebnisse der ob jek t iven Ver-
suchstheorien zeigen, lassen sich keine gee igneten 
objek t iven Kri ter ien dafür finden, welche untaug-
lichen Versuche schlechthin straflos bleiben soll ten 
und welche nicht. Deshalb kann auf eine f lexible 
Lösung, wie sie der Ausschuß beschlossen hat, nicht 
verzichtet werden. Durch das Voranste l len der Mög-
lichkeit des Absehens von Strafe vor der Mi lderung 
soll jedoch zum Ausdruck gebracht werden, daß der 
Richter in ers ter Linie das Absehen von Strafe in 
Erwägung zu ziehen hat. 

Eine wei tere Abweichung gegenüber dem AE be-
steht darin, daß nach der Ausschußfassung der grobe 
Unvers tand in Beziehung zu ganz bes t immten Mo-
dal i tä ten gebracht ist: der Täter muß aus grobem 
Unvers tand ve rkann t haben, daß der Versuch nach 
der Art des Gegenstandes , an dem, oder des Mittels, 
mit dem die Tat begangen werden sollte, übe rhaup t 
nicht zur Vol lendung führen konnte. Demgegenüber 
begnügt sich der AE mit einer a l lgemeinen Unver-
s tandsklausel . W e n n diese auch durch das Erforder-
nis der Ungefährl ichkeit eine gewisse Einschrän-
kung erfährt , umfaßt sie doch noch einen Bereich, 
der nicht mehr dem untauglichen Versuch zuzurech-
nen ist, so die Fälle, in denen die Motivat ion des 
Täters auf grobem Unvers tand beruht . 

Einigkeit bestand im Ausschuß darüber , daß durch 
die Formul ierung „überhaupt nicht zur Vol lendung 
führen konnte" nur die Fälle gemeint sind, in denen 
weder eine konkre te noch eine abs t rakte Gefähr-
dung bestand. Eine solche abs t rakte Gefährdung ist 
z. B. gegeben, wenn ein Scharfschütze einen Mord 
begehen will und sich einer Schußwaffe bedient , 
von der er annimmt, sie habe eine Reichweite von 
1200 Metern, während sie in Wirklichkeit nur 1000 
Meter weit trägt. Hier soll § 23 Abs. 3 nicht an-
wendbar sein. 

Die sonst igen Ände rungen sind rein sprachlicher 
Art. 

Zu § 24 StGB (2. StrRG) — § 28 E 62 und § 26 AE — 

Absatz 1 Satz 1 der Ausschußfassung entspricht 
Absatz 1 in der Fassung des E 62. Er ist lediglich 
sprachlich geänder t . In § 28 E 62 wie auch in § 26 
AE enthäl t der jewei l ige Absatz 3 eine Regelung, die 
sowohl für den Einzeltäter als auch für den Fall der 
Beteil igung mehrere r gilt. Demgegenüber f indet 
nach der Ausschußregelung Absatz 1 nur auf den 
Einzeltäter, Absatz 2 allein auf jenen Beteiligungs-
fall Anwendung . Um zu diesem übersichtlichen Auf-
bau zu gelangen, wurde der Inhalt des Absatzes 3 
des E 62 in. Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 Satz 2 
übernommen. 

Gegenstand e ingehender Erörterung war im Aus-
schuß die Frage, ob, wie in Absatz 2 des E 62 vorge-
schlagen, bei Beteiligung mehrerer der Rücktritt nur 
dann s t ra fbef re iende Wirkung haben soll, wenn der 
Zurücktretende die Vol lendung der Tat verhinder t . 

Eine solche Regelung bedeute t eine Verschärfung 
gegenüber der Rechtsprechung zum gel tenden Recht, 
die für den s t ra fbef re ienden Rücktritt h ier genügen 
läßt, daß der Beteiligte seinen e igenen Tatbei t rag 
rückgängig macht. Da nach Ansicht der Ver fasser 
des AE für eine solche Verschärfung ke in Bedürfnis 
besteht , empfehlen sie die Beibehal tung der Rege-
lung des gel tenden Rechts. Demgegenüber entschied 
sich der Ausschuß in Anlehnung an § 15 des Österr . 
StGB E 66 für die im deutschen E 62 entha l tene 
Lösung. Maßgeblich für diesen Beschluß war die Er-
wägung, daß eine Tat, an. der mehrere Täter beteil igt 
sind, in. aller Regel gefährlicher ist als die einer Ein-
zelperson und daß mit der Rückgängigmachung des 
einzelnen Tatbei t rages diese erhöhte Gefährl ichkeit 
nicht aufgehoben wird. Da der Mit tä ter dazu beige-
t ragen hat, daß die anderen Täter mit ihrer Tätig-
kei t begonnen haben, ist von ihm im Grundsatz zu 
fordern, daß er die Vol lendung der Tat verhinder t . 
Soweit die Tat jedoch unabhängig von seinem frü-
heren Tatbei t rag begangen wird, soll zu seiner Straf-
losigkeit schon sein freiwil l iges und e rns thaf tes Be-
mühen genügen, die Vol lendung der Tat zu verhin-
dern. 

D r i t t e r T i t e l 

Zu § 25 StGB (2. StrRG) — § 29 E 62 und § 27 AE — 

Die Ausschußfassung e n t s p r i c h t wörtlich den bei-
den Entwurfvorschrif ten. 

Zu § 26 StGB (2. StrRG) — § 30 E 62 und § 28 AE — 

Die Ausschußfassung wie auch die damit überein-
s t immende Formulierung des E 62 unterscheiden sich 
von der entsprechenden Best immung des AE inso-
weit, als sie abweichend von dieser die St rafbarkei t 
der Anst i f tung nur bei einer vorsätzlich begangenen 
Haupt ta t anerkennen, ferner an dem Hinweis auf die 
Rechtswidrigkeit der Haupt ta t fes tha l ten und keine 
Milderungsmöglichkeit vorsehen. Der Ausschuß war 
der Meinung, daß eine Ausdehnung der St rafbarkei t 
auf eine Anst i f tung zu einer vorsa tz losen Straftat , 
sofern sie überhaupt möglich sein sollte, nicht ge-
rechtfert igt wäre . In den Fällen, in denen der Haupt-
tä ter fahrlässig, der „Anstif ter" aber vorsätzlich 
handel t , wird letzterer in aller Regel mit te lbarer 
Täter sein und als solcher best raf t we rden können. 
Diese Möglichkeit besteht al lerdings nicht bei eigen-
händigen sowie bei Sonderdel ikten. Um hier doch 
noch zu einer Bestrafung zu gelangen, hat man den 
A u s w e g versucht, den „mittelbaren Täter" , dem die 
besondere Qual i f ikat ion fehlt, un ter dem Gesichts-
punkt der Anst i f tung zu best rafen. Eine solche Um-
deutung, die nur dazu dient, doch noch eine Bestra-
fungsmöglichkeit zu schaffen, wäre jedoch sachlich 
nicht gerechtfertigt . 

Auch die Begründung des AE für den Verzicht auf 
das Rechtswidrigkei tserfordernis bei der Haupttat 
erschien dem Ausschuß nicht überzeugend. Der Fall 
des Irr tums über den Vorsatz des Täters ist ein 
Sonderfall . In dem wei ter angeführ ten Fall, daß 
jemand den in einen schuldausschließenden Notstand 
Gera tenen über die Rechtslage belehrt und ihm emp-
fiehlt, von seinem gesetzlichen Privileg Gebrauch zu 
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machen, bedarf es eines Eingehens auf die Haupt-
ta ter fordernisse schon deshalb nicht, weil es hier be-
reits an einer wirklichen Anst i f tung oder Beihilfe 
mangelt . 

Schließlich besteht auch kein Anlaß, eine beson-
dere Strafmilderungsmöglichkei t gegenüber dem An-
stifter zu eröffnen. Meist wird die Tatsache, daß der 
Beitrag des Anst i f ters im Verhäl tn is zu dem des 
Täters insofern ger inger ist, als er sich nicht an der 
Ta taus führung beteiligt, dadurch aufgewogen, daß 
er den entscheidenden Anstoß zur Tat gegeben hat . 
Soweit jedoch im Einzelfall wirklich eine ger ingere 
St rafwürdigkei t des Anst i f te rs vorliegt, kann dem 
bei der Zumessung der Strafe innerhalb des allge-
meinen St ra f rahmens genügend Rechnung ge t ragen 
werden . 

Zu § 21 StGB (2. StrRG) — § 31 E 62 und § 29 AE — 

Hinsichtlich der Gründe für die NichtÜbernahme 
der Fassung des § 29 Abs. 1 AE wird auf die ent-
sprechenden Aus führungen zu § 26 StGB (2. StrRG) 
verwiesen . Die für § 27 Abs. 2 Satz 2 beschlossene 
Änderung erfolgte in Anlehnung an § 29 Abs. 2 
Satz 2 AE aus rein sprachlichen Gründen. 

Zu § 32 E 62 
Durch die Entwurfsvorschrif t sollten die Fälle 

geregel t werden, in denen der „Anstif ter" oder „Ge-
hilfe" i r r igerweise davon ausgeht , daß der „Haupt-
täter" vorsätzlich handel t . Da der Gesetzgeber mit 
einer solchen Regelung zu sehr ins Detail gehen 
würde und dieser Fall zudem in der Praxis nur eine 
sehr un te rgeordne te Rolle spielt, entschied sich der 
Ausschuß für einen Verzicht auf die Vorschrift . 

Zu den § 28, 29 StGB (2. StrRG) — §§ 33, 34 E 62 
und §§ 30, 31 AE — 

Die für die beiden Vorschrif ten gewähl te Fassung 
entspricht wörtlich der im E 62 und, abgesehen von 
einem Klammerhinweis , der im AE vorgeschlage-
nen. 

Zu § 30 StGB (2. StrRG) — § 35 E 62 und § 32 AE — 

Die im AE empfohlene Regelung unterscheidet 
sich von der im E 62 vorgeschlagenen u. a. darin, 
daß die Berei terklärung, die Annahme eines Erbie-
tens und die Verabredung eines Verbrechens nicht 
mehr gesonder t unter Strafe gestellt we rden sol-
len. Diese Einschränkung wird damit begründet , 
daß die be t re f fenden Personen hier über die Ver-
lau tbarung eines Entschlusses noch nicht hin-
ausgelangt seien und deshalb in solchen Fällen eine 
Bestrafung ebensowenig gerechtfert igt sei wie im 
Falle eines ohne Fremdbetei l igung gefaßten Tatent-
schlusses. Demgegenüber ver tr i t t der Sonderaus-
schuß den Standpunkt , daß in den Fällen des § 35 
Abs. 2 E 62 sehr gefährliche Bindungen en ts tehen 
können und deshalb der Vergleich mit dem Tatent-
schluß eines Einzeltäters fehlgeht . Vor allem wäre 
nicht einzusehen, warum der Fall der Verab redung 
im Gegensatz zu dem der erfolglosen Ans t i f tung 
straflos sein soll, obwohl ihm kriminalpolitisch we-
sentlich mehr Gewicht zukommt als dem le tz teren 
Fall. Ve rab reden z. B. mehre re einen Bankraub, so 
ist in e inem solchen Fall die Gefahr für das ge-

schützte Rechtsgut sehr viel größer, als wenn eine 
Einzelperson einen anderen zu über reden versucht, 
allein einen Bankraub zu begehen, und dieser das 
Ansinnen entschieden ablehnt. Um bei der Vorbe-
rei tung schwerster Delikte rechtzeitig eingreifen zu 
können, bedarf es einer Vorschrift im Sinne von 
§ 35 Abs. 2 E 62. Vorübergehend neigte der Aus-
schuß dazu, den Fall der sogenannten Ket tenanst i f -
tung (Anstif tung zu einer Anstif tung) aus dem Straf-
barkei tsbereich herauszunehmen. Später sah er hier-
von jedoch ab, weil es rechtspolitisch bedenklich 
wäre, den ers ten Anstif ter , der oft wesentlich ge-
fährlicher und an der Ta taus führung auch noch inter-
essier ter ist als der Letztanstifter, s traflos zu lassen. 

Soweit Absatz 1 Satz 2 gegenüber dem E 62 ge-
ändert wurde, dient dies zur Klarstellung, daß die 
Anwendbarke i t der Versuchsbest immungen, auf die 
in Satz 1 verwiesen wird, insoweit e ingeschränkt 
wird, als § 30 StGB (2. StrRG), im Gegensatz zu § 23 
Abs. 2 StGB (2. StrRG), die Mi lderung bindend vor-
schreibt. Aus Gründen der Verdeut l ichung wurde 
dem Absatz 1 als Satz 3 der Zusatz angefügt , daß 
§ 23 Abs. 3 entsprechend gilt. Ohne diese Ergänzung 
könnte evtl. fraglich sein, ob diese Vorschrift , die 
auch das Absehen von Strafe zuläßt, anwendbar 
wäre, da in § 30 Abs. 1 Satz 2 StGB (2. StrRG) nur 
die Mi lderung genannt ist und zudem lediglich auf 
den Absatz 1 des § 49, nicht aber auch auf dessen 
Absatz 2 verwiesen wird. 

Gegen § 35 Abs. 3 E 62 haben die Ver fasse r des 
AE zu Recht vorgebracht , daß diese Vorschrift zu 
ungerechten Ergebnissen führen kann, da nach ihr 
die besonderen persönlichen Merkmale (§ 14 Abs. 1 
StGB i. d. F. d. 2. StrRG) nur bei dem vorzul iegen 
brauchen, der die Tat begehen soll, und diese Re-
gelung in den Fällen, in denen nur die e rhöhte 
Schuld des für die Ta taus führung in Aussicht Ge-
nommenen die Verbrechensqual i f ikat ion begründet , 
nicht sachgemäß wäre. Andererse i t s bes tehen aber 
auch Bedenken gegen die im AE empfohlene Re-
gelung, die das Vorl iegen dieser Merkmale eben-
falls bei demjenigen voraussetzt , der anzust i f ten 
versucht. Soweit die Verbrechensqual i tä t durch die-
jenigen persönlichen Merkmale bedingt ist, die zu 
einer Steigerung des Unrechtsgehal ts der Tat füh-
ren, ist nach der Ansicht des Sonderausschusses ein 
St rafbedürfn is vielfach auch dann gegeben, w e n n 
derar t ige persönliche Merkmale bei dem fehlen, der 
zu einem solchen Verbrechen anzust i f ten versucht. 

Angesichts der Schwierigkeiten, einen geeigneten 
Katalog der Fälle zu finden, in denen § 30 StGB 
(2. StrRG) nicht Anwendung f inden soll, beschloß 
der Ausschuß die NichtÜbernahme des § 35 Abs. 3 
E 62. Obwohl das Absehen von einer gesetzlichen 
Regelung hier sicherlich nicht voll befr iedigen kann, 
zumal die Lösung der be t re f fenden Fälle im gelten-
den Recht sehr umstr i t ten ist, sah der Ausschuß 
ke ine andere Möglichkeit. Die Entscheidung bleibt 
damit wie bisher der Rechtsprechung überlassen. 
Zu § 31 StGB (2. StrRG) — § 36 E 62 und § 33 AE — 

Die Ausschußfassung entspricht wörtlich der im 
E 62 vorgeschlagenen Formulierung. Soweit § 33 
AE von ihr abweicht, ist dies durch die im AE ab-
gelehnte Übernahme des § 35 Abs. 2 E 62 bedingt . 
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V i e r t e r T i t e l 

Zu § 32 StGB (2. StrRG) - § 37 E 62 und § 14 Abs. 1 
und 2 AE — 

Die Ausschußfassung unterscheidet sich von der 
im E 62 und im AE vorgeschlagenen Formulierung 
nur insoweit , als die W o r t e „in Notwehr" durch den 
Relativsatz „(Tat), die durch Notwehr geboten ist" 
ersetzt wurde. Mit dieser Änderung wird die im 
gel tenden Recht ge t rof fene Regelung wiederherge-
stellt. Nach der Ansicht des Ausschusses bedarf 
das Notwehrrecht aus sozial-ethischen Gründen 
einer Begrenzung, durch die Fälle ausgeschlossen 
werden, die ke ine Rechtfert igung verdienen. Das 
gilt e twa bei e iner Ver te id igung gegenüber Angrif-
fen von Kindern und Geis teskranken, wo man auch 
nach al lgemeinen Wer tvors te l lungen dem „Angriff" 
durch Flucht ausweichen kann, ohne sich damit in 
seiner Ehre e twas zu vergeben. Ferner ist an „An-
griffe" zu denken, die so ger ingfügig sind, daß ihre 
Hinnahme zugemutet werden kann. Hinzu kommen 
die Fälle, in denen der „Verteidiger" den „Angriff" 
selbst provozier t hat te . Durch die Wiedere in füh-
rung des Erfordernisses des Gebotenseins soll die 
Möglichkeit e röffnet werden, in derar t igen Fällen 
die Rechtfert igung zu verneinen. Bedeutung kommt 
der beschlossenen Fassung auch im Hinblick auf 
Art ikel 2 Abs. 2 Buchstabe a der Menschenrechts-
konvent ion zu. Nach dieser Vorschrift verletzt die 
Tötung eines Menschen dann nicht die Konvention, 
wenn sie sich „aus einer unbedingt erforderl ichen 
Gewa l t anwendung ergibt, um die Ver te id igung 
eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewalt-
anwendung sicherzustellen". Ob diese Konvent ions-
bes t immung sich nicht nur an den Staat wendet , 
sondern innerdeutsches Recht mit W i r k u n g gegen-
über dem einzelnen Staatsbürger ist, kann dahin-
gestellt bleiben. Denn die Ausschußfassung ermög-
licht es durchaus, j ener Vorschrift Rechnung zu tra-
gen, so daß durch sie ein solches innerdeutsches 
Recht nicht e twa geänder t würde. 

Ob man diesen Anl iegen schon allein mit dem 
in der eigentlichen Notwehrdef in i t ion entha l tenen 
Erforderl ichkei tsmerkmal entsprechen könnte , er-
scheint fraglich; denn die Erforderlichkeit der Ver-
te idigung bedeute t an sich nur, daß kein geeigne-
tes milderes Mittel zur Ver fügung s tehen darf. Dem-
gegenüber sollen hier die Fälle aufgefangen wer-
den, in denen eine „Verteidigung" des „Angegrif-
fenen" einen Rechtsmißbrauch darstel len würde. 
Der Verzicht auf die Gebotenhei tsklausel könnte 
zudem von der Rechtsprechung dahin mißvers tan-
den werden, daß der Gesetzgeber der sich im gel-
tenden Recht abzeichnenden Tendenz des Ausschlus-
ses solcher Fälle en tgegent re ten wolle. In einigen 
f rüheren Entwürfen ist die Lösung dieser Proble-
mat ik en tweder unter dem Gesichtspunkt der Gü-
t e rabwägung oder der Angemessenhei t versucht 
worden. Beide Regelungen würden indes den vom 
Angriff Bedrohten nicht selten überfordern. Schon 
die Aufgabe , in bedrängte r Lage die Entscheidung 
zu treffen, welches das „erforderliche" Verteidi-
gungsmit tel ist, stellt an die richtige Steuerung des 
Ver te id igungsverha l tens oft hohe Anforderungen . 
In vie len Fällen wird dem Angegr i f fenen deshalb 

gar nicht die Zeit bleiben, außer einer solchen Ab-
wägung auch noch die der beiden widers t re i tenden 
Rechtsgüter vorzunehmen. Zudem wird man ge-
rechterweise auch nicht davon ausgehen können, 
daß er angesichts des Ver lus tes oder der Gefährdung 
des e igenen Rechtsgutes noch zu einer leidenschafts-
losen Abwägung in der Lage ist. Vor allem aber 
würde das Notwehrrecht durch eine solche Ein-
schränkung entwerte t . Gerade der Abwehrwi l le 
eines gewissenhaf ten Bürgers würde hierdurch ge-
lähmt. W e r befürchten muß, daß das, was er in Not 
und Eile zu seiner Ver te id igung un te rnommen hat, 
auch später vor den Augen eines besonnenen, zwi-
schen der gedrohten Gefahr und dem durch die Ver-
te idigung angerichteten Schaden abwägenden Be-
trachters bes tehen soll, wird nicht sel ten auf eine 
Ver te id igung verzichten, um sich nicht h interher 
dem Vorwurf rechtswidrigen Verha l tens auszuset-
zen. 

Zu § 33 StGB (2. StrRG) — § 38 E 62 und § 14 Abs. 3 
AE — 

Für den sogenannten intensiven Notwehrexzeß 
wird im E 62 eine Regelung vorgeschlagen, die in 
zweifacher Hinsicht von der im gel tenden Recht ge-
t roffenen abweicht. Einerseits enthäl t sie im Ver-
häl tnis zu dieser insofern eine mildere Lösung, als 
sie bei jeder Notwehrüberschre i tung eine Milderung 
der Strafe zuläßt. Andererse i t s verschärf t sie die 
bisherige Regelung, da sie e inen Schuldausschlie-
ßungsgrund nur dann anerkennt , wenn dem Täter 
die Notwehrüberschre i tung wegen Verwirrung, 
Furcht oder Schreckens „nicht vorzuwer fen ist". Für 
eine so s t renge Regelung besteht nach Ansicht des 
Ausschusses jedoch kein praktisches Bedürfnis. Da-
von abgesehen würde sie zu dem unbil l igen Ergeb-
nis führen, daß der Täter hier, wenn ihm die Über-
schreitung vorzuwerfen ist, wegen vorsätzlicher Be-
gehung verur te i l t we rden müßte und die Strafe 
lediglich gemildert werden könnte , während beim 
verschuldeten extens iven Notwehrexzeß , wo der 
Täter irrtümlich die tatsächlichen Notwehrvoraus -
setzungen als gegeben erachtet, er sich z. B. infolge 
seiner Verwir rung über die Intensi tä t des Angriffs 
oder die Erforderlichkeit der Ver te id igung irrt, ent-
weder nur auf eine Fahr läss igkei tss t rafe e rkannt 
werden könnte, sofern auch die fahrlässige Be-
gehung unter Strafe gestell t ist, oder eine Bestra-
fung überhaupt ausgeschlossen wäre . Berücksichtigt 
man, daß der Unterschied der beiden Fal lgruppen 
im psychischen Bereich nur dar in besteht , daß der 
Täter im letzteren Falle infolge seiner Verwi r rung 
zu einer posi t iv falschen Vors te l lung über die Inten-
sität des Angriffs oder die Erforderlichkeit der Ver-
te idigung gelangt, im ers teren Falle aber sich in-
folge des Affektes überhaup t ke ine Gedanken 
macht, sondern inst inkt iv reagiert , so können die 
so sehr vone inander abweichenden Regelungen die-
ser beiden Fälle erst recht nicht überzeugen. Hinzu 
kommt, daß der Richter durch die Prüfung, ob die 
durch Verwirrung, Furcht oder Schrecken verur-
sachte Notwehrüberschre i tung dem Täter vorzuwer-
fen ist, überforder t würde . Ebenfalls bedarf es nicht 
der im E 62 vorgeschlagenen Milderungsmöglichkei t 
für alle Fälle des in tensiven Notwehrexzesses . In 
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anderen Fällen als der Überschrei tung aus Verwir-
rung, Furcht oder Schrecken reichen die innerhalb 
der normalen S t ra f rahmen möglichen Milderungen 
aus. Der Sonderausschuß entschied sich aus diesen 
Gründen — in Übere ins t immung mit dem AE — für 
die Rückkehr zum gel tenden Recht. Von diesem 
weicht die Ausschußfassung insofern ab, als zur 
Verdeut l ichung des inneren Zusammenhanges zwi-
schen den aufgeführ ten Af fek tmerkmalen und dem 
Verha l ten des Täters anstel le der Formul ierung 
„in Bestürzung . . . " die W o r t e „aus Bestürzung . . . " 
ve rwende t sind. Da in dem Ausschußtext nicht mehr 
auf die NichtVorwerfbarkei t der Überschrei tung ab-
gestellt wird, kann wie im gel tenden Recht die Frage 
der Rechtsnatur des Notwehrexzesses wieder offen-
bleiben. Deshalb wähl te der Ausschuß die neut ra le 
Formel „so wird er nicht bes t raf t" . 

Zu § 34 StGB (2. StrRG) — § 39 E 62 und § 15 AE — 

Der Sonderausschuß entschied sich — abgesehen 
von einer k le ineren redakt ionel len Abweichung — 
für die unve rände r t e Übernahme der in § 39 Abs. 1 
E 62 vorgeschlagenen Bestimmung. Anders als die 
Verfasser des AE ver t r i t t der Ausschuß den Stand-
punkt , daß der rechtfer t igende Nots tand voraussetzt , 
daß die ihn begründende Handlung in der Absicht 
begangen wird, die in der Vorschrift näher umschrie-
bene Gefahr abzuwenden. Die Frage, ob es eines 
solchen Ret tungswil lens bedarf , sollte nicht offen-
bleiben, nachdem hierzu berei ts eine gefest igte 
Rechtsprechung vorl iegt und das Erfordernis dieses 
sub jek t iven Elements seine Entsprechung in den 
Notwehrvorausse tzungen findet. 

Ferner sprach sich der Ausschuß gegen die in § 15 
Abs. 1 AE vorgeschlagene Fassung „(Abwägung) 
aller Umstände, namentl ich der widers t re i tenden" 
aus, da sie weniger plastisch als der entsprechende 
Wor t l au t des E 62 („Abwägung der widers t re i tenden 
Interessen, namentlich der be t rof fenen Rechtsgüter 
und des Grades der ihnen drohenden Gefahren") ist. 
Vor allem auf die Anfüh rung des Gefahrengrades 
sollte nicht verzichtet werden. Bei sonst durchaus 
gleichwert igen gegensei t igen Interessen kann sich 
wegen der Nähe der Gefahr eine Verabschiedung 
wegen der Nähe der Gefahr eine Verschiebung zu-
gunsten des s tärker gefährde ten Interesses ergeben. 

Auch die im AE empfohlene Ersetzung der Vor-
aussetzung des wesentl ichen Überwiegens des ge-
schützten Interesses gegenüber dem Beeinträchtigten 
durch die Fassung „daß der Eingriff in das betrof-
fene Rechtsgut h ingenommen werden muß", erschien 
dem Ausschuß nicht sachgerecht. Eine solche Ände-
rung würde Spannungen zwischen § 34 und § 35 
SlGB (2. StrRG) zur Folge haben; denn die im AE 
ve rwende t e Formul ierung könnte den Eindruck er-
wecken, daß der durch die (rechtfertigende) Not-
s tandshandlung Betroffene gegen diesen Eingriff 
nicht nur keine No twehr üben darf, sondern sich 
auch nicht auf den entschuldigenden Nots tand be-
rufen kann, da dieser unter anderem voraussetzt , 
daß dem sich auf ihn Berufenden nicht zugemutet 
werden kann, „die Gefahr h inzunehmen" . 

Die Ver fasser des AE ver t re ten zu Absatz 1 wei ter 
die Ansicht, die Angemessenhei t s formel des Satzes 2 

sei neben einer richtig vers tandenen Interessenab-
wägungsklausel überflüssig. Nach der Meinung des 
Ausschusses erscheint es fraglich, ob diese Klausel 
wirklich ausreicht, um alle schutzwürdigen Belange 
des Betroffenen berücksichtigen zu können. Man 
denke e twa an den Fall, daß ein Mensch zu verblu-
ten droht und ein anderer , der dieselbe Blutgruppe 
hat, sich weigert , sein Blut für die zur Lebensret tung 
des anderen no twendige Transfus ion zur Ver fügung 
zu stellen. Eine bloße In te ressenabwägung könnte 
hier zu dem Ergebnis führen, daß das Interesse an 
der Erhal tung des Lebens des Ver le tz ten das Inter-
esse des anderen an seiner körperl ichen Integri tät 
überwiegt und deshalb die Blutentnahme erzwungen 
werden darf. Demgegenüber eröffnet die zusätzlich 
ve rwende te Angemessenhe i t s formel die Möglich-
keit, im Hinblick auf das Gebot der Achtung der 
Menschenwürde die Ansicht zu ver t re ten, daß in die 
Körperlichkeit e ines Menschen nur mit dessen Ein-
will igung eingegriffen werden darf. Unbefr iedigende 
Ergebnisse könnte eine auf die In teressenabwä-
gungsklausel beschränkte Regelung vor allem dort 
zeitigen, wo jemand aufgrund von Sonderpflichten 
sich einer seinem Leben oder seiner Gesundhei t 
drohenden Gefahr auch dann aussetzen muß, wenn 
dies nur der Abwehr der e iner Sache drohenden 
Gefahr dient, so e twa bei e inem Feuerwerker . Denn 
eine auf die Interessen beschränkte Abwägung 
würde es ausschließen, einer solchen Sonderpflicht 
die erforderliche Beachtung zu schenken. Ohne die 
Angemessenhei t s formel würde ferner die Gefahr 
bestehen, daß der übergesetzl iche Nots tand unter 
Hinweis auf den über ragenden W e r t der staatlichen 
Rechtsordnung von einem Bürger zum Anlaß ge-
nommen werden könnte , um im Interesse des Staa-
tes in alle möglichen verfassungsrechtl ich geschütz-
ten Rechtsgüter anderer einzugreifen. Der Satz 2 
soll demgegenüber einen Anknüpfungspunk t da für 
bieten, daß dem Bürger ein solches Eingriffsrecht 
zugunsten des Staates nur dann zuerkannt wird, 
wenn staatliche Abhilfe nicht erreichbar ist. 

W e n n auch die Angemessenhei t s formel nicht ganz 
befriedigt , da in ihr zu sehr auf die Angemessenhe i t 
des Mittels abgestel l t ist und sie nicht deutlich ge-
nug zum Ausdruck bringt, daß in die Prüfung alle 
Tatumstände, einschließlich der Belange des Be-
t roffenen — so e twa un te r dem Gesichtspunkt der 
Zumutbarkei t —, e inzubeziehen sind, so ve rmag sie 
aus den vors tehenden Gründen doch nicht entbehr t 
zu werden. Mangels einer gee igneteren Fassung 
wird das sprachliche Bedenken in Kauf genommen. 

Zu dem Entschluß des Ausschusses, den Wor t l au t 
des § 39 Abs. 1 E 62 fast unveränder t zu überneh-
men, t rug schließlich noch bei, daß er dem berei ts 
gel tendes Recht gewordenen § 12 OWiG entspricht. 
Die anfangs e rwähn te redakt ionel le Änderung be-
trifft die Streichung der W o r t e „von ihm" vor den 
Wor t en „geschützte Interesse". Sie wurde vom Aus-
schuß beschlossen, weil auch in § 12 OWiG auf diese 
Wor t e verzichtet worden ist und für die beiden 
Vorschrif ten keine unterschiedlichen Fassungen ge-
wählt werden sollten. 

Die Subsidiar i tä tsklausel des § 15 Abs. 2 AE ist 
entbehrlich, da auch ohne sie das Rangverhäl tn is 
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von Sonderregelungen gegenüber der al lgemeinen 
Bestimmung des § 34 StGB (2. StrRG) nicht zweifel-
haf t sein kann. 

Hinsichtlich der Gründe, die für die NichtÜber-
nahme des § 39 Abs. 2 E 62 maßgeblich waren, wird 
auf die Aus führungen zu § 20 E 62 verwiesen. 

Zu § 35 StGB (2. StrRG) — § 40 E 62 und § 23 AE — 

Die vom Ausschuß beschlossene Regelung weicht 
in verschiedener Hinsicht sowohl von der Fassung 
des E 62 als auch der des AE ab. In der Frage, ob 
entsprechend der in ers terem Entwurf empfohlenen 
Lösung der entschuldigende Nots tand u. a. davon 
abhängig gemacht werden soll, daß die Gefahr an-
ders nicht abwendbar ist, entschied sich der Aus-
schuß für eine solche Einschränkung. Der Al ternat iv-
entwurf , der auf eine ausdrückliche Klärung dieses 
Problems verzichtet, ist genötigt, es im W e g e einer 
entsprechenden in terpre ta t ion des Merkmals der Zu-
mutbarkei t zu lösen zu versuchen. Dadurch verl ier t 
aber die Regelung sehr s tark an Konturen und 
schmälert die Rechtssicherheit. 

Die zur Begrenzung des entschuldigenden Not-
s tandes sowohl im E 62 als auch im AE ve rwende te 
Zumutbarkei t sk lause l hat in der Rechtslehre Anlaß 
zu der Befürchtung gegeben, aus ihr könne heraus-
gelesen werden, daß der Richter frei sei, über die 
von der Rechtsprechung und Rechtslehre entwickel-
ten Begrenzungen des Nots tandsrechts h inaus — auf 
sie wird später noch e ingegangen — dieses Recht 
mit Rücksicht auf wei te re Umstände noch mehr ein-
zuschränken. Um das zu verhindern, wähl te der Aus-
schuß eine Formulierung, die verdeutl icht , daß der 
Gesichtspunkt der Zumutbarke i t der Gefahrhin-
nahme nur ausnahmsweise die A n e r k e n n u n g eines 
entschuldigenden Nots tandes ausschließt. Die Zumut-
barkei tsklausel wurde deshalb von der Grundnorm 
gelöst und in e inen neuen Satz 2 eingestell t . Damit 
wird das Regel -Ausnahmeverhäl tn is verdeutl icht . 
Das gilt um so mehr, als nunmehr durch die exempli-
f ikat ive Anfüh rung der beiden wichtigen Gruppen 
— einmal der vom Täter selbst verursachten Gefahr 
und sodann der Gefahrt ragungspfl icht aufgrund eines 
besonderen Rechtsverhäl tnisses — dem Richter eine 
Richtlinie an Hand gegeben wird, die ihm zeigt, daß 
nur wegen ähnlich bedeu tsamer Umstände dem Be-
troffenen die Hinnahme der Gefahr zugemutet wer-
den kann. Die für die beiden genannten Beispiels-
fälle ve rwende te Fassung stellt klar, daß im ers ten 
Fall allein das Verha l ten des Nots tands tä te rs selbst 
zu berücksichtigen ist und zum Ausschluß nicht nur 
schuldhaftes Verursachen genügt, ferner, daß im 
zwei ten Fall hierzu lediglich ein „Rechtsverhältnis", 
nicht also moralische Pflichten ausreichen. In einem 
solchen „besonderen Rechtsverhältnis" s tehen ins-
besondere Soldaten, Beamte des Bundesgrenzschut-
zes und Feuerwehr leute . 

Im Gegensatz zum E 62, jedoch in te i lweiser An-
lehnung an den AE, kann nach der von der Mehrhei t 
des Ausschusses beschlossenen Fassung in den Fäl-
len, in denen dem Täter zugemutet werden konnte , 
die Gefahr h inzunehmen, die Strafe nach § 49 Abs. 1 
gemildert werden. Dem liegt die Erwägung zu-
grunde, daß auch hier der Überdruck, der auf die 

Mot ivat ion einwirkt, ähnlich groß sein kann wie in 
den eigentlichen Nots tandsfäl len. Lediglich für die 
Fälle eines besonderen Rechtsverhäl tnisses ver t ra t 
die Ausschußmehrhei t die Auffassung, daß hier diese 
Möglichkeit verschlossen bleiben soll. In diesen Fäl-
len haben die be t ref fenden Personen eine besondere 
Schutzpflicht gegenüber der Al lgemeinhei t übernom-
men, aufgrund derer sie verpflichtet sind, eine Ge-
fährdung ihrer Person hinzunehmen. Jedoch soll der 
Richter nicht gehinder t sein, auch in derar t igen Fäl-
len einem geste iger ten Motivat ionsdruck im Rahmen 
der Strafzumessung Rechnung zu tragen. Für die Er-
möglichung der besonderen St rafmi lderung in den 
anderen Fällen spricht neben dem berei ts e rwähn ten 
Grund der Gesichtspunkt, daß die Regelung des E 62 
nur die W a h l eröffnet , en tweder einen Nots tand an-
zunehmen und dann den Täter straflos zu lassen oder 
aber gegen ihn eine dem normalen S t ra f rahmen zu 
en tnehmende Strafe zu verhängen , was insbeson-
dere bei Kapi talverbrechen zu unbil l igen Ergebnis-
sen führen kann. Das vom Ausschuß beschlossene 
Konzept läßt es zu, auch die Übergänge zwischen 
diesen beiden Extremen zu berücksichtigen. 

Anders als der E 62 enthäl t der AE ke ine beson-
dere Regelung für die Fälle, in denen der Täter irrig 
Umstände annimmt, die einen entschuldigenden Not-
s tand begründen würden. Im AE können diese Fälle 
durch die „subjekt ive" Fassung der Vorschrift auf-
gefangen werden. Bei ihm wird nicht vorausgesetz t , 
daß die Gefahr, die den Täter zur Nots tandshand-
lung veran laß te, tatsächlich vorl iegt . Nach Ansicht 
der Verfasser des AE kommt es immer nur auf die 
psychische Zwangssi tuat ion an, in der er sich befin-
det und die stets die gleiche sei, ob er nun die 
Gefahren lage zu Recht oder irrtümlich, sei es auch 
schuldhaft, annehme. Deshalb handle es sich immer 
nur um ein Zumutbarkei tsproblem. Auch ein etwai-
ges Verschulden bei der Annahme der Nots tands lage 
könne im Rahmen der Zumutbarkei t sk lause l berück-
sichtigt werden . In § 23 Satz 2 AE schlagen sie eine 
fakul ta t ive Milderung für die Fälle vor, in denen ein 
anderes Verha l ten zumutbar ist. Nach der Ansicht 
der Mehrhei t des Ausschusses wird in der Konzep-
tion des AE zu wenig den zwischen den einzelnen 
Fal lgruppen bes tehenden Unterschieden Beachtung 
geschenkt. So könnte nach dieser Regelung von der 
besonderen Milderungsmöglichkeit selbst dann Ge-
brauch gemacht werden, wenn dem Täter mit Rück-
sicht auf das besondere Rechtsverhältnis, in dem er 
stand, zugemute t werden konnte , die Gefahr auf sich 
zu nehmen. Die AE-Fassung würde sogar nicht ein-
mal ausschließen, daß in e inem solchen Fall das 
Vor l iegen eines entschuldigenden Nots tandes be-
jaht wird. Davon abgesehen sollte nach der Mei-
nung der Ausschußmehrhei t in den in Absatz 2 des 
§ 35 StGB (2. StrRG) geregel ten Fällen des vermeid-
baren Irr tums die besondere Milderung nicht nur 
zugelassen, sondern zwingend vorgeschr ieben wer-
den, da es sich hier nur um Fälle hande ln kann, bei 
denen — jedenfal ls nach der Vors te l lung des 
Täters — keine Umstände im Sinne von Absatz 1 
Satz 1 vorl iegen, die eine Hinnahme der Gefahr zu-
mutbar erscheinen lassen und in denen der Motiva-
tionsdruck meist nicht ger inger sein wird als in einer 
wirklichen Notstandssi tuat ion. 
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Diese sich im Bereich des entschuldigenden Not-
s landes e rgebenden Besonderhei ten lassen es — im 
Gegensatz zu der für den rechtfer t igenden Nots tand 
beschlossenen Lösung — nicht zu, auf eine Irrtums-
regelung überhaupt zu verzichten. 

Die in § 40 Abs. 2 E 62 ve rwende te Formulierung 
„welche die Tat . . . entschuldigen würden" ersetzte 
der Ausschuß durch die Fassung „welche ihn . . . ent-
schuldigen würden" , um noch mehr zu verdeutl ichen, 
daß es sich um eine Entschuldigung handel t , die der 
besonderen Situation des Täters gerecht zu werden 
versucht. Ferner ist im Einklang mit dem für die 
Verbots i r r tumsrege lung gewähl ten Wor t l au t (§ 17 
StGB i. d. F. d. 2. StrRG) nicht mehr auf die Vor-
werfbarkei t , sondern auf die Vermeidbarke i t des 
Irr tums abgestell t . Endlich verzichtete der Sonder-
ausschuß auf die im E 62 vorgeschlagene kompli-
zierte Abs tufung der Milderungsmöglichkei ten je 
nach der angedrohten Strafe, zumal die in Absatz 2 
Satz 2 Nr. 1 E 62 enthal tene Regelung durch die Ein-
führung der Einheitsstrafe gegenstandslos geworden 
ist und die in der Nummer 2 dieser Vorschrif t 
empfohlene Regelung allein eine Sonderbes t immung 
nicht rechtfertigt. 

Fünfter Titel 

Zu § 36 StGB (2. StrRG) — § 41 E 62 und § 34 AE — 

In Übere ins t immung mit der herrschenden Lehre 
ver tr i t t der Ausschuß die Ansicht, daß der persön-
liche Strafausschl ießungsgrund der Indemnität be-
reits nach gel tendem Recht (Artikel 46 Abs. 1 GG, 
§ 7 des Gesetzes über die W a h l des Bundespräsi-
denten durch die Bundesversammlung und § 11 
StGB) für die Mitgl ieder des Bundestages, der Bun-
desversammlung oder eines Gese tzgebungsorgans 
eines Landes der Bundesrepublik Deutschland, auch 
bezüglich ihrer Abs t immungen und Äußerungen in 
den Frakt ionen und deren Arbei t skre isen gilt. Ob die 
Mitgl ieder des Vermit t lungs- und des Richterwahl-
ausschusses Indemnität genießen, soweit sie Bundes-
tagsabgeordne te sind, ist sehr zweifelhaft . Nach der 
Meinung des Sonderausschusses wäre es jedoch ver-
fassungspolit isch erwünscht, wenn die Mitgl ieder 
dieser Gremien, und zwar selbst soweit es sich bei 
ihnen nicht um Bundes tagsabgeordnete handel t , we-
gen ihrer Äußerungen und Abs t immungen in diesen 
Gremien nicht zur Rechenschaft gezogen werden 
könnten. Gleiches gilt bezüglich der Mitgl ieder des 
Gemeinsamen Ausschusses im Sinne von Art ikel 
53 a GG. Verschiedene Ausschußmitgl ieder sprachen 
sich darüber hinaus für die Erstreckung der Indem-
nität auf Mitgl ieder der In terpar lamentar ischen 
Arbei tsgemeinschaf t aus, zumindest auf die dem 
Bundestag angehörenden. Der Sonderausschuß sah 
aber von einer Ausdehnung auf diese Gruppen im 
Rahmen des StGB ab. Ihm erscheint eine solche 
Änderung verfassungspoli t isch so bedeutsam, daß 
sie in ers ter Linie im Grundgesetz Aufnahme f inden 
muß, nicht aber nur im StGB. W ü r d e sie allein in 
diesem Gesetz erfolgen, so könn te das Anlaß zu 
dem vom Gesetzgeber nicht gewoll ten Umkehrschluß 
geben, daß die Mitglieder dieser Gremien zwar die 
strafrechtliche Indemnität genießen, daß sie jedoch 

zivil- und disziplinarrechtlich zur Veran twor tung ge-
zogen werden könnten. Der Sonderausschuß hielt 
deshalb im wesentl ichen an der im E 62 vorgeschla-
genen Formulierung fest. Lediglich die Wor t e „eines 
zur Bundesrepublik Deutschland gehörenden Lan-
des" ersetzte er — teilweise einer redakt ionel len 
Empfehlung des Bundesrates (vgl. Nr. 56 b seiner 
Ste l lungnahme zum E 62) folgend — durch die Fas-
sung „eines Landes". Auf die Ve rwendung der in 
der Bundesra tsempfehlung noch angefügten W o r t e 
„der Bundesrepubl ik Deutschland" wurde verzichtet, 
damit nicht zweifelhaf t ist, daß die Vorschrift auch 
für Westber l in gilt. Den wei te ren Vorschlägen des 
Bundesrates (vgl. Nr. 5 seiner Ste l lungnahme zum 
E 62) entsprach der Ausschuß nicht. Die Fassung 
„Dies gilt nicht für ver leumderische Beleidigungen" 
deckt sich wörtlich mit der in Art ikel 46 Abs. 1 
Satz 2 GG ve rwende ten Formulierung. Von diesem 
Grundgese tzwor t lau t sollte ohne zwingenden Grund 
nicht abgegangen werden. Gegenüber der Empfeh-
lung des Bundesrates, in einem Absatz 2 zu bestim-
men, daß wei te rgehende Vorschrif ten in den Ver-
fassungen der Länder unberühr t bleiben, ver t r i t t der 
Ausschuß den Standpunkt , daß das Ausmaß der 
Indemnität kraf t Bundesrechts einheitlich geregel t 
werden soll. Für eine landesrechtliche Erwei terung 
über den in § 36 StGB (2. StrRG) gezogenen Rahmen 
hinaus bes teht kein verfassungspoli t isches Bedürf-
nis. Zudem würde sie zu sachlich nicht gerechtfert ig-
ten Unterschieden in der Anwendung des Strafrechts 
führen. 

Zu § 37 StGB (2. StrRG) — § 42 E 62 und § 35 AE — 

Der Wor t l au t ist in allen drei Best immungen 
gleich. 

Dritter Abschnitt 

Erster Titel 

Zu den §§ 43, 45, 48, 50 E 62 

Infolge der Einführung der Einheitsstrafe wurden 
diese Vorschrif ten in vollem Umfang gegenstands-
los. 

Zu § 38 StGB (2. StrRG) — § 44 Abs. 1 und 2, § 46 
Abs. 1, § 47 Abs. 1 E 62 und § 36 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 AE — 

Nach der Vereinhei t l ichung der im E 62 vorge-
sehenen verschiedenen Freihei tss t rafar ten entfiel 
auch die unterschiedliche Abs tu fung des gesetzlichen 
Höchst- und Mindestmaßes . 

Die neue Vorschrif t entspricht wörtlich dem § 18 
StGB (1. StrRG). Lediglich das Mindes tmaß ist nicht 
wie in diesem Gesetz auf einen Tag, sondern auf 
einen Monat festgesetzt . Mit der Entscheidung über 
das gesetzliche Mindes tmaß bei der Freihei tss t rafe 
wird das zu den Haup te rö r t e rungs f ragen des Straf-
systems gehörende Problem der „kurzen Freiheits-
strafe" angesprochen. Die unterschiedlichen Aus-
gangsposi t ionen werden hier gekennzeichnet einer-
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seits durch die dem E 62 zugrunde liegende Kon-
zeption und andererseits durch die im AE vorge-
schlagene. Während nach dem E 62 (primäre) Frei-
heitsstrafen ab einer Woche (so bei Strafhaft — vgl. 
§ 47 Abs. 1 E 62) zulässig wären, sollen nach dem 
AE solche Freiheitsstrafen erst ab 6 Monaten ver-
hängt werden können. — Für die letztere Konzep-
tion trat zu Beginn der Ausschußberatungen eine 
starke Minderheit ein, später nur noch eine kleinere. 
— Der Ausschluß niedrigerer Freiheitsstrafen als 
6 Monate wird im AE u. a. damit begründet, die 
kurze Freiheitsstrafe schade spezialpräventiv in 
aller Regel mehr, als sie nütze. Der Täter müsse 
seine Arbeitsstelle verlassen und werde seiner Fa-
milie entzogen; die Haft gefährde ihn durch die 
Berührung mit anderen Straffälligen sowie dadurch, 
daß sie ihn zum Kriminellen stempele; t iefgreifende 
Resozialisierungsbemühungen würden meistens an 
der Kürze der Zeit scheitern. Die zu aktiven sozialen 
Leistungen bereiten Täter seien eher durch solche 
Leistungen als durch eine immer demütigende Frei-
heitsstrafe zu bessern. Durch das Zurückdrängen der 
kurzen Freiheitsstrafe würde der Vollzug wesentlich 
entlastet und damit in die Lage versetzt, seine Be-
mühungen in den anderen Fällen zu intensivieren. 
Diese Gesichtspunkte sind auch entscheidend für die 
Stellungnahme der Strafvollzugskommission. Sie 
fordert ebenfalls die Abschaffung kurzer Freiheits-
strafen unter sechs Monaten. Nach ihrer Ansicht sind 
derartige Strafen kriminalpolitisch wertlos und wir-
ken oft kriminogen. Vor allem würden sie den Straf-
vollzug in sachlicher, personeller und finanzieller 
Hinsicht in ungewöhnlichem Maße belasten und da-
durch einen sinnvollen Strafvollzug in den anderen 
Fällen verhindern. Zumindest dürften Freiheits-
strafen unter 6 Monaten nicht vollstreckt werden. 
Bei solchen bis zu 3 Monaten (einschließlich) sei in 
Fortbildung des § 27 b StGB anstelle einer an sich 
verwirkten Freiheitsstrafe auf Geldstrafe zu erken-
nen. Freiheitsstrafen über 3 Monate bis zu 6 Mona-
ten aber sollten stets ausgesetzt werden, sofern sie 
nicht im Anschluß an eine andere Freiheitsstrafe 
oder in Unterbrechung einer Untersuchungshaft voll-
streckt werden können. Abgesehen von dieser Aus-
nahme sollten nach der Auffassung der Strafvoll-
zugskommission solche ausgesetzten Strafen erst 
dann vollzogen werden, wenn sie zusammen mit 
einer vor Erlaß verhängten neuen Freiheitsstrafe 
6 Monate erreichten. Im Gegensatz zu diesem Stand-
punkt der Strafvollzugskommission vertreten die Lan-
desjust izverwaltungen die Ansicht, daß auf die kurze 
Freiheitsstrafe nicht schlechthin verzichtet werden 
könne. Allerdings sollten im Bereich unterhalb der 
Einmonatsgrenze primäre Freiheitsstrafen ohne jeg-
liche Ausnahme ausgeschlossen und für den Zwischen-
bereich von einem Monat bis zu 6 Monaten solche 
Strafen — bei Vergehen — nur dann zulässig sein, 
„wenn im Hinblick auf besondere Umstände, die in 
der Tat und der Persönlichkeit des Täters liegen, 
eine Geldstrafe den Strafzweck verfehlen würde und 
eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten nicht geboten 
ist." — Diesen Vorschlag hat sich diejenige Ausschuß-
minderheit, die auch jetzt noch primär für ein Verbot 
von kurzen Freiheitsstrafen unter 6 Monaten ein-

tritt, hilfsweise zu eigen gemacht. — Negativ beur-
teilten die Landesjustizverwaltungen den Vorschlag 
der Strafvollzugskommission, die ausgesetzten kur-
zen Freiheitsstrafen beim Zusammentreffen mit an-
deren kurzen Freiheitsstrafen zu vollstrecken, so-
fern dann die 6-Monats-Grenze erreicht werde. Mit 
Nachdruck sprachen sich die Vertreter des Straf-
rechtsausschusses des Deutschen Richterbundes 
gegen einen völligen Ausschluß kurzer Freiheits-
strafen bis zu 6 Monaten aus. Nach ihrer Ansicht 
genügen Geldstrafen zur Ausfüllung dieses Berei-
ches nicht, so z. B. in manchen „Rocker"-Fällen oder 
gegenüber besonders rücksichtslosen und gewissen-
losen Verkehrstätern. Vor allem unter dem Ge-
sichtspunkt der Schocktherapie könne eine kurze 
Freiheitsstrafe durchaus ihren Sinn haben. Unter-
schiedlich war allerdings die Meinung der Vertreter 
des Richterbundes zu der Frage, welches das gesetz-
liche Mindestmaß sein solle. Während einer von 
ihnen die sogenannte Lückenlösung empfahl, bei der 
für solche Schockstrafen ein Rahmen von zwei bis 
sechs Wochen gilt und eine Lücke von sechs Wochen 
bis sechs Monaten besteht, schlug der andere ein 
gesetzliches Mindestmaß von äußerstenfalls vier 
Monaten vor. Eine einheitliche Meinung bestand 
auch bei den Sprechern des Strafrechtsausschusses 
der Bundesrechtsanwaltskammer nicht. Einer von 
ihnen trat für ein gesetzliches Mindestmaß von 
einem Monat ein, der andere für ein solches von 
sechs Monaten. 

In der Tendenz bejaht die Mehrheit des Sonder-
ausschusses die Vorschläge der Landesjustizverwal-
tungen. Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit 
kurzer Freiheitsstrafen darf nicht einseitig allein 
auf den Gesichtspunkt der Resozialisierung sowie 
die Lage im Strafvollzug abgestellt werden. We-
sentliche Bedeutung kommt hier auch dem Aspekt 
des Rechtsgüterschutzes zu. Mit diesem wäre aber 
ein radikaler Verzicht auf Freiheitsstrafen unter 
sechs Monaten kaum vereinbar. Die Geldstrafe ver-
mag nicht in allen Fällen die Aufgabe der Freiheits-
strafe zu übernehmen. Auch andere ausreichende 
Ersatzmaßnahmen stehen nicht zur Verfügung. Daß 
eine Verselbständigung von Weisungen und Auf-
lagen keine geeignete Lösung bietet, bestätigt der 
AE, indem er ebenfalls eine solche Regelung nicht 
vorschlägt. Ferner zeigen die Schwierigkeiten, die 
bislang eine Aktivierung des § 28 b StGB verhin-
dert haben, daß auch die Einführung einer besonde-
ren Maßnahme der „gemeinnützigen Arbeit" die 
Lücke schwerlich ausfüllen könnte. Jene Schwierig-
keiten ergeben sich vor allem bei der praktischen 
Durchführung. Die Übertragung von Einzelarbeiten 
wird häufig an der Unmöglichkeit der Überwachung 
scheitern; geeignete Möglichkeiten für Gruppen 
sind selten gegeben, insbesondere, da die Verurteil-
ten den verschiedensten Berufen angehören. Ferner 
stellt sich die Frage, wie mit Personen verfahren 
werden soll, die zur Leistung körperlicher Arbeiten 
überhaupt nicht oder weniger gut als ihre Mitver-
urteilten in der Lage sind. Auch könnte vielfach auf 
eine „Kasernierung" nicht verzichtet werden, so etwa 
beim Einsatz mehrerer Verurteilter in ländlichen 
Bezirken zu Gruppenarbeiten, wodurch die betref-
fenden Personen doch wieder den Nachteilen einer 
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kurzen Freiheitsstrafe ausgesetzt wären. Das würde 
grundsätzlich auch insofern gelten, als der gemein-
nützige Arbeit Leistende seinen bisherigen Arbeits-
platz verliert und der Einsatz an öffentlichen Ar-
beitsplätzen u. U. eine schwerwiegendere Diskri-
minierung für den Betroffenen bedeutet als die Ver-
büßung einer kurzen Freiheitsstrafe. Besondere 
Schwierigkeiten würden sich in Krisenzeiten erge-
ben, in denen die Öffentlichkeit sicherlich kein Ver-
ständnis dafür aufbringt, daß für die wegen einer 
Straftat Verurteil ten Arbeitsstellen zur Verfügung 
gestellt und sie entsprechend entlohnt werden, wäh-
rend die Masse der Arbeitnehmer arbeitslos ist. An-
gesichts aller dieser Schwierigkeiten kann es nicht 
überraschen, daß ein 1947/48 in Baden-Württem-
berg auf breitester Grundlage unternommener Ver-
such, die „Abarbeitung" kurzer Freiheitsstrafen zu-
zulassen, aus diesen Gründen aufgegeben wurde. 
Dieser Überblick zeigt, daß die kurze Freiheitsstrafe 
nicht völlig entbehrt werden kann. — Das findet 
seine Bestätigung in den entsprechenden Regelun-
gen der ausländischen Rechtsordnungen. Abgesehen 
von der in Sowjetrußland getroffenen ist dem Aus-
schuß keine andere bekannt, die kurze Freiheits-
strafen über einen Monat verbietet. Das gilt auch 
z. B. für das am 1. Januar 1965 in Kraft getretene 
schwedische Kriminalgesetzbuch, das ein Strafmini-
mum von einem Monat bestimmt. Ferner trifft es 
für die neueren ausländischen Strafgesetzbuchent-
würfe zu. Aufschlußreich ist in diesem Zusammen-
hang auch die Entscheidung des 2. Kongresses der 
Vereinten Nationen über Verbrechensverhütung 
und Behandlung Straffälliger (8. bis 20. August 1960 
in London) zum Thema der kurzen Freiheitsstrafe. 
In der Entschließung heißt es u. a.: 

„Der Kongreß ist zur Erkenntnis gelangt, daß 
die kurze Freiheitsstrafe in vielen Fällen schäd-
lich sein kann . . . er hält daher ihre häufige An-
wendung für unerwünscht. Der Kongreß ver-
schließt sich jedoch der Erkenntnis nicht, daß die 
Ziele der Rechtspflege in einigen Fällen die Ver-
hängung einer kurzen Freiheitsstrafe notwendig 
machen können. Angesichts dieser grundlegenden 
Erkenntnis ist sich der Kongreß bewußt, daß die 
völlige Abschaffung der kurzen Freiheitsstrafe 
in der Praxis undurchführbar ist und daß eine 
wirklichkeitsnahe Lösung dieses Problems nur 
durch eine Einschränkung der Anwendung in den 
Fällen erreicht werden kann, in denen sie unan-
gebracht ist." 

Auch nach der Ansicht des Sonderausschusses be-
darf es einer wesentlichen Einschränkung des An-
wendungsbereichs der kurzen Freiheitsstrafe. In 
Übereinstimmung mit dem Vorschlag der Landes-
just izverwaltungen hat er sich im Rahmen einer 
Kompromißlösung für die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestmaßes von einem Monat sowie für 
eine erhebliche Einengung der Möglichkeiten, auf 
Freiheitsstrafen zwischen einem Monat und sechs 
Monaten zu erkennen, entschieden. Abweichend von 
der seitens der Landesjustizverwaltungen empfoh-
lenen Lösung wird diese Regelung jedoch nicht im 
Untertitel über die „Freiheitsstrafe", sondern in dem 
Titel über die „Strafbemessung" getroffen, und 
zwar in §47 Abs. 1 StGB (2. StrRG). Nach dieser Vor-

schrift „verhängt das Gericht eine Freiheitsstrafe 
unter sechs Monaten nur, wenn besondere Um-
stände, die in der Tat oder der Persönlichkeit des 
Täters liegen, die Verhängung einer Freiheitsstrafe 
zur Einwirkung auf den Täter oder zur Bewährung 
der Rechtsordnung unerläßlich machen." Soweit da-
nach eine Freiheitsstrafe nicht mehr statthaft ist, 
kann nach § 47 Abs. 2 in den betreffenden Fällen 
auch dann auf eine Geldstrafe erkannt werden, 
wenn in den betreffenden Vorschriften des Beson-
deren Teils an sich eine Geldstrafe nicht oder nur 
neben einer Freiheitsstrafe angedroht wird. Damit 
die Bestrebungen des Gesetzgebers zur Einschrän-
kung der kurzen Freiheitsstrafe von der Praxis 
auch ernst genommen werden, wurde die Geld-
strafe wesentlich wirksamer ausgestaltet, so daß sie 
nunmehr einen geeigneten Ersatz für die ausfallen-
den kurzen Freiheitsstrafen darstellt. Eine weitere 
Entschärfung der Problematik der kurzen Freiheits-
strafe wird durch die Lockerung der Aussetzungsbe-
stimmungen erzielt. Gemäß § 56 StGB (2. StrRG) ist 
die Aussetzung von Freiheitsstrafen unter sechs Mo-
naten bei guter Prognose obligatorisch. Durch diese 
Maßnahmen wird der Strafvollzug in einem nicht 
unerheblichen Umfange entlastet werden. Berück-
sichtigt man, daß der bisherige Anteil der Freiheits-
strafen bis zu einem Monat sehr groß ist — von den 
1966 gegen erwachsene Täter wegen Verbrechen 
und Vergehen erkannten Freiheitsstrafen (190 723) 
betrug er rund 48 °/o —, ferner daß nach § 47 Abs. 1 
StGB (2. StrRG) die Verhängung einer Freiheits-
strafe zwischen einem Monat und sechs Monaten 
nur noch unter ganz engen Voraussetzungen mög-
lich sein wird und daß das zukünftige Recht auch 
keine allgemeinen Ausschlußgründe im Sinne von 
§ 23 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StGB bei der Strafausset-
zung mehr vorsieht, so wird man in etwa eine Vor-
stellung von dem Ausmaß der Entlastung des Voll-
zugs erhalten. Die vom Sonderausschuß beschlos-
sene Regelung trägt somit den gegen die kurze Frei-
heitsstrafe bestehenden Bedenken in dem gebote-
nen Umfange Rechnung. Eine noch weitergehende 
Einschränkung ihres Anwendungsbereichs wäre je-
doch nicht zu verantworten. Bei einem vollständi-
gen Ausschluß von Freiheitsstrafen unter sechs Mo-
naten müßte damit gerechnet werden, daß Gerichte, 
um zu der nach ihrer Auffassung in dem betreffen-
den Fall dringend gebotenen Freiheitsstrafe zu ge-
langen, auf eine solche von mindestens sechs Mona-
ten erkennen würden. Diese Gefahr sollte man nicht 
heraufbeschwören. 

Hinsichtlich des Höchstmaßes unterscheidet sich 
§ 38 StGB (2. StrRG) nicht von § 18 Abs. 2 StGB 
(1. StrRG). Daß für dieses letztere Gesetz an der bis-
herigen Höchstgrenze festgehalten wurde, war nahe-
liegend, da durch dieses Gesetz nur besonders vor-
dringliche Anliegen schon vor der allgemeinen Re-
form gelöst werden sollen. Zu diesen gehört das Pro-
blem des Höchstmaßes der Freiheitsstrafe jedoch 
nicht. Der Ausschuß nahm aber auch im Rahmen des 
2. StrRG davon Abstand, diese Grenze, wie es im 
E 62 vorgeschlagen wird, von 15 auf 20 Jahre her-
aufzusetzen. In Übereinstimmung mit der Auffassung 
sowohl der Mehrheit der Landesjustizverwaltungen 
als auch der Strafvollzugskommission sowie der Ver-



Drucksache V / 4 0 9 5 Deutscher Bundestag — 5. Wahlpe r iode 

fasser des AE ist der Ausschuß der Überzeugung, 
daß eine solche Erhöhung des Höchstmaßes weder 
aus Gründen des Rechtsgüterschutzes noch aus Re-
sozial is ierungsgesichtspunkten geboten erscheint. 

Zu § 39 StGB (2. StrRG) ~ § 44 Abs. 3, § 46 Abs. 2, 
§ 47 Abs. 2 E 62 und § 36 Abs. 1 Satz 2 A E -

Infolge der Einführung der Einhei tsstrafe bedurfte 
es nicht mehr für jede Freihei tss t rafar t einer Sonder-
regelung im Sinne der vors tehend bezeichneten V o r -
Schriften des E 62. Da bei Freihei tss t rafen von einem 
J a h r und mehr wede r die Möglichkeit noch aber auch 
ein Bedürfnis dafür besteht , die schuldangemessene 
Strafe genauer als nach Mona ten und Jah ren zu be-
stimmen, wurde für diesen Bereich die Tages- und 
Wochenmaßeinhei t ausgeschlossen. Nachdem das ge-
setzliche Mindestmaß auf e inen Monat erhöht wor-
den ist, war es aus ähnlichen Über legungen nur fol-
gerichtig, fü r Strafen zwischen einem Monat und 
einem J a h r auf die Tagesmaßeinhei t zu verzichten. 

Zu § 49 E 62 

Diese Entwurfsvorschrif t ist nach der Auffassung 
des Ausschusses entbehrlich. Auch im AE findet sich 
ke ine entsprechende Bestimmung. 

Zu den §§ 37 bis 39 AE 

Der Ausschuß lehnte eine Übernahme der in die-
ren Vorschrif ten en tha l tenen Vol lzugsgrundsätze ab. 
Nach seiner Ansicht gehören sie in das geplante 
Strafvollzugsgesetz, und zwar nur in dieses Gesetz, 
nicht daneben auch noch in das StGB, da der Sinn 
einer solchen doppel ten Regelung schwerlich ein-
zusehen wäre . Ferner bes teht auch kein Bedürfnis, 
sie e twa für eine Übergangszei t bis zum Inkraft-
t re ten des neuen Strafvol lzugsgesetzes in das neue 
StGB einzustellen. Denn beide Gesetze sollen zur 
gleichen Zeit in Kraft t reten. Unter diesen Umstän-
den bedur f te es nicht mehr der Entscheidung, ob die 
im AE vorgeschlagenen Fassungen unveränder t hät-
ten übernommen werden können. 

Zu § 40 StGB (2. StrRG) — § 51 E 62 und § 49 AE — 

Die Geldstrafe wird durch die vom Ausschuß in 
Übereins t immung mit dem E 62 vorgeschlagene Kon-
zeption auf eine völlig neue Grundlage gestellt , die 
ihr Vorbi ld in dem Tagessa tzsys tem skandinavischer 
Rechtsordnungen hat. Gegen die Gelds t rafenregelung 
des ge l tenden Rechts ist zu Recht e ingewandt wor-
den, daß die Geldstrafe nicht e rkennen läßt, inwie-
weit ihre Höhe einersei ts durch das Maß von Unrecht 
und Schuld, andererse i t s aber durch die wirtschaft-
lichen Verhäl tn isse des Täters bedingt ist, sofern 
man nicht auf die Ersatzfre ihei tss t rafe zurückgreift, 
die aber auch ke inen zuver läss igen Schluß gestattet , 
da der Richter sie gemäß § 29 Abs. 3 StGB nach 
f re iem Ermessen bestimmt. Hinzu kommt, daß bei 
den Geldst rafen auch nicht ohne wei teres ersichtlich 
ist, in welchem Umfang der aus der Tat gezogene 
Gewinn ihre Höhe beeinf lußt hat, zumal nach § 27 c 
Abs. 2 StGB die Geldstrafe diesen Gewinn lediglich 
übers te igen „soll", aber nicht muß. Abgesehen von 
dieser „Undurchsichtigkeit" hat der al lgemeine Hin-

weis des § 27 c Abs. 1 StGB, bei der Bemessung der 
Geldstrafe die wirtschaftlichen Verhäl tn isse des 
Täters zu berücksichtigen, nicht ausgereicht, um die 
Praxis zu veranlassen, diese Verhäl tn isse auch wirk-
lich aufzuklären und bei der Bemessung gebührend 
zu berücksichtigen. Dadurch fallen die Gelds t rafen 
oft unverhäl tn ismäßig niedrig, zuweilen aber auch 
übermäßig hoch aus. Diese Bedenken werden maß-
geblich dazu be ige t ragen haben, daß die Gelds t rafe 
noch nicht in dem ers t rebenswer ten Maße die kurze 
Freihei tss t rafe zurückgedrängt hat. Nach dem künf-
tigen Recht wird der Richter zunächst entsprechend 
dem Schuld- und Unrechtsgehalt der Tat die Zahl der 
Tagessätze fes tzusetzen haben, die mindes tens fünf 
und, soweit in sonst igen Vorschrif ten nichts anderes 
best immt ist, höchstens 360 bzw. bei Tatmehrhei t 
720 betragen. Ferner hat er die Höhe eines Tages-
satzes un te r Berücksichtigung der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhäl tn isse des Täters festzusetzen. 
Als Tagessatz ist der jen ige als Bewertungseinhei t 
gedachte Geldbe t rag aufzufassen, dessen Einbuße 
dem Täter aufgrund seiner erzielbaren Einkünfte, 
seines ve rwer tba ren Vermögens und seines tatsäch-
lichen Lebenszuschnitts unter Berücksichtigung sei-
ner Unterhal ts- und sonstigen angemessenen Zah-
lungsverpf l ichtungen sowie seiner persönlichen 
Verhäl tn isse im Durchschnitt täglich zuzumuten ist. 
Er be läuf t sich auf mindestens 2 DM und höchstens 
1000 DM. Der aus der Tat gezogene Gewinn wird 
nicht mehr durch die Geldstrafe, sondern durch die 
Maßnahme des Verfal ls (vgl. §§ 73 ff. StGB i. d. F. d. 
2. StrRG) sowie die Nebenfolge einer Geldbuße ge-
gen juristische Personen und Personenvere in igungen 
(vgl. § 26 OWiG) abgeschöpft. 

Im Prinzip be fü rwor ten auch die Verfasser des 
AE das neue Tagessatzsystem. Jedoch ha l ten sie die 
Verur te i lung zu einer einmalig zu zahlenden Strafe 
für unzureichend. Nach ihrer Ansicht ist die Geld-
strafe nur dann geeignet , die kurze Freihei tss t rafe 
zu ersetzen, wenn durch sie über eine längere Zeit 
das Einkommen des Verur te i l ten abgeschöpft und 
dessen Lebenss tandard entscheidend beschränkt 
wird. Sie schlagen deshalb eine Laufzei tgeldstrafe 
vor, die in Tages-, Wochen- oder Monatssä tzen ver-
hängt wird. Die Laufzeit soll mindes tens einen Ta-
gessatz und höchstens 24 Monatssätze bet ragen. Die 
Höhe dieser Sätze soll so bemessen sein, daß dem 
Täter „zumindest die lohnpfändungsf re ien Beträge 
als Existenzminimum verbleiben". Der Mindest-
be t rag des Tagessatzes ist auf 5 DM, des Wochen-
satzes auf 35 DM und des Monatssa tzes auf 150 DM 
festgesetzt . Gegen eine solche Ausges ta l tung der 
Geldstrafe bes tehen jedoch die verschiedensten Be-
denken. Sicherlich steht eine Laufzei tgeldstrafe 
einer Freihei tss t rafe näher als die auf dem „ein-
fachen" Tagessa tzsys tem beruhende Geldstrafe, da 
dem Verur te i l ten durch sie für eine längere Zeit 
ein Strafübel aufer legt wird. Kriminalpolitisch k a n n 
es aber durchaus sinnvoll sein, dem Verur te i l ten 
die Gelegenhei t zu geben, sich ein für allemal sei-
ner strafrechtlichen Verpfl ichtung zu entledigen. Er 
wird, wenn trotz seiner Bereitschaft zu sofort iger 
Zahlung der gesamten Geldstrafe eine Ver te i lung 
auf einen längeren Zahlungszei t raum ver langt wird, 
hierin nicht sel ten eine Schikane sehen, die seiner 
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Resozialisierung durchaus nicht förderlich zu sein 
braucht. Vor allem kann das Gebot zu einer solchen 
Ver te i lung ohne wei teres unter laufen werden, z. B. 
durch einen Dauerüberweisungsauf t rag bei der 
Bank. Ein Bedenken technischer Art richtet sich da-
gegen, daß die Einführung der Laufzei tgeldstrafe 
einen ungeheuren bürokrat ischen Aufwand erfor-
dern würde. Da die große Masse der Arbe i tnehmer 
einen Wochenlohn erhält , müßte in diesen Fällen 
allwöchentlich überprüf t werden, ob der festgesetzte 
Wochensatz gezahlt worden ist. Berücksichtigt man 
dabei, daß z. B. im J a h r e 1966 von den wegen Ver-
brechen und Vergehen 497 866 verur te i l ten Erwach-
senen 307 143 eine Geldst rafe erhal ten ha t ten und 
daß der Antei l der Geldstrafe in Zukunf t noch grö-
ßer sein wird, so erhäl t man eine ungefähre Vor-
stellung von dem Umfang dieser verwal tungsmäßi-
gen Belastung. Ferner ist unklar , wann nach der 
Gelds t rafenregelung des AE die Ersatzfreihei tss t rafe 
„fällig" werden soll. Sofern diese „Fälligkeit" schon 
beim Ausbleiben einer Rate e intre ten sollte, würde 
die Vollstreckung der entsprechenden Teilersatzfrei-
hei tss trafe zu einer Vollstreckung kürzester Frei-
hei tss t rafen führen, eine Folge, die weder kriminal-
politisch noch vollzugstechnisch sinnvoll wäre . 
Wird die Ersatzfre ihei tss t rafe aber erst nach dem 
Ende der vollen Laufzeit vollstreckt, so könnte der 
Verur te i l te die Zahlung der einzelnen Sätze bis zu 
diesem Zei tpunkt ohne Nachteil hinauszögern, so-
fern er nur vor diesem Zei tpunkt den gesamten 
Geldbetrag einzahlt. Dieses Ergebnis aber würde 
dem Laufzei tgedanken völlig widersprechen. Erheb-
liche Bedenken bes tehen insbesondere auch gegen 
§ 49 Abs. 2 Satz 2 AE. Kriminalpolitisch wäre es 
kaum sinnvoll, den Lebensstandard des Verurtei l -
ten im Regelfall so herabzudrücken, daß ihm nur 
noch das Existenzminimum verbleibt . Nicht selten 
ist es aus Gründen der Resozialisierung geradezu 
geboten, ihm mehr zu belassen, so z. B. um gewisse 
kul turel le Bedürfnisse befr iedigen zu können. Man 
denke ferner an den Fall, daß der Täter ein Eigen-
heim gebaut und zur Abdeckung der Schulden einen 
erheblichen Teil seines Monats lohns abgetre ten hat. 
Hier könnte sich die im AE getroffene Regelung 
sehr resozialisierungsfeindlich auswirken. Seitens 
der Landes jus t izverwal tungen wurde mit Recht dar-
auf hingewiesen, daß eine Beschränkung des Le-
benss tandards des Verur te i l ten für längere Zeit auf 
das Existenzminimum ihn, wie die Erfahrungen bei 
Unterhal tsschuldnern zeigen, leicht dazu veranlas-
sen könnte, seine sozialen Bindungen aufzugeben, 
insbesondere seine Arbei tss te l le zu ver lassen. Nach 
§ 49 Abs. 2 Satz 2 AE wäre es sogar zulässig, die 
Höhe des Satzes so zu bemessen, daß dem Täter 
weniger als das Existenzminimum verbleibt . In 
manchen Fällen wäre dessen Unterschrei ten infolge 
der Best immung des § 49 Abs. 2 Satz 3 AE geradezu 
unvermeidlich, so e twa wenn das monatliche Netto-
e inkommen des Verur te i l ten 500 DM beträgt und er 
für drei Personen unterhal tspfl icht ig ist. In einem 
solchen Fall wären nach den Lohnpfändungsbest im-
mungen nur 14,90 DM pfändbar , während § 49 Abs. 2 
Satz 3 AE einen Monatssatz von mindestens 150 DM 
vorschreibt. In anderen Fällen kann die AE-Regelung 
zur Verle tzung des Prinzips der Tatproport ional i tä t 

führen, wenn z. B. für ein verhäl tn ismäßig geringes 
Delikt wegen der außerordentl ich guten Vermö-
gensverhäl tn isse des Täters eine extra hohe Geld-
strafe ve rhäng t wird. Überhaupt muß angezweifel t 
werden, ob es sinnvoll ist, bei der Gelds t rafenrege-
lung an die Lohnpfändungsbes t immungen anzu-
knüpfen. Neben diesen Bedenken ergeben sich wei-
tere im Hinblick auf die praktische Anwendbarke i t 
des § 49 Abs. 2 Satz 2 AE. Nach der Berufstätig-
kei tsstat is t ik übers te igen die Gruppen der Selb-
ständigen, der mi thel fenden Famil ienangehör igen 
sowie der nicht e rwerbs tä t igen Personen über 
20 Jah re die Gruppe der Beamten, Angestel l ten, 
Arbei ter und Rentner nicht unwesentl ich. W ä h r e n d 
bei diesen die Anknüpfung an die Lohnpfändungs-
bes t immungen technisch möglich wäre, e rgeben sich 
bei j enen erhebliche Schwierigkeiten bei der Er-
mitt lung des „Einkommens", z. B. bei Haus f rauen 
oder auch bei Studenten, vor allem bei Ehefrauen, 
die weder einem Beruf nachgehen noch im Haushal t 
tät ig sind. Der Sonderausschuß war angesichts die-
ser Vielzahl von Bedenken davon überzeugt , daß 
das System der Laufzei tgeldstrafe auf unüberwind-
liche Schwierigkeiten stoßen würde. 

Abweichend vom E 62 ist in § 49 Abs. 2 Satz 3 AE 
eine Erhöhung des Mindes tbe t rages des Tagessatzes 
auf 5 DM vorgesehen, weil nach Ansicht seiner Ver-
fasser der im E 62 vorgeschlagene Mindes tbe t rag von 
2 DM zu niedr ig sei. Im Sonderausschuß setzte sich 
ebenfal ls die Ansicht durch, daß eine Geldst rafe von 
2 DM auch gegenüber e inem Täter mit al lergering-
stem Einkommen keine geeignete Strafsankt ion dar-
stellt. Die im AE getroffene Regelung würde jedoch 
in den Fällen niedr iger Einkommen zu allzu hohen 
Geldst rafen führen, so z. B. bei 30 Tagessätzen zu 
einer Geldstrafe von mindestens 30 X 5 DM = 150 DM. 
Der Ausschuß wähl te deshalb eine andere Lösung, 
indem er die Mindestzahl der Tagessätze von einem 
auf fünf heraufsetzte , so daß die niedrigste Geld-
strafe 5 X 2 DM = 10 DM beträgt und damit dop-
pelt so hoch wie die Mindestgeldbuße nach dem 
OWiG (§ 13) sein wird. Ferner setzte der Ausschuß 
mit Rücksicht auf die in den letzten J ah ren zu be-
obachtende nicht unerhebliche Zunahme der Zahl 
besonders begüter te r Personen das Höchstmaß des 
Tagessatzes von 500 DM auf 1000 DM herauf . 

Schließlich beschloß er mit St immenmehrhei t eine 
Änderung des Absatzes 3. Er hielt diese für not-
wendig, weil die Entwurfsfassung den Eindruck 
erwecken könnte , der Angeklag te sei verpflichtet, 
dem Gericht „ausreichende Auskunf t" über seine 
Vermögensverhä l tn i sse zu geben. Die neue Fassung 
soll den Richter jedoch nicht davon befreien, daß 
er zunächst die ihm zur Ve r fügung s tehenden Be-
weismit te l voll auszuschöpfen hat und die Bemes-
sungsgrundlagen nur insoweit schätzen darf, als 
solche Beweismittel fehlen. 

Zu § 41 StGB (2. StrRG) — § 52 E 62 — 

In Übere ins t immung mit der überwiegenden 
Mehrhei t der Landes jus t izverwal tungen, im Gegen-
satz aber zu den Ver fasse rn des AE, erachtet der 
Sonderausschuß die Vorschrift für notwendig. Ins-
besondere im Rahmen der Wir tschaf tskr iminal i tä t 
besteht ein Bedürfnis dafür , ve rmögende Täter nicht 
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nur mit einer Freihei tsstrafe, sondern daneben auch 
noch mit einer Geldstrafe zu bedrohen, da nicht 
immer im W e g e der Einziehung und des Verfal ls 
auf das Vermögen solcher Täter Zugriff genommen 
werden kann, derar t ige Täter aber häuf ig gerade 
Geldstrafen gegenüber besonders empfindlich sind. 
Um der Gefahr zu begegnen, daß sich die Kumulie-
rung im Einzelfall resozialisierungsfeindlich aus-
wirkt, wird ihre Zulässigkeit davon abhängig ge-
macht, daß sie „unter Berücksichtigung der persön-
lichen und wirtschaftl ichen Verhäl tn isse des Täters 
zur Einwirkung auf ihn oder zur Bewährung der 
Rechtsordnung angebracht ist". Da mit dem Inkraf t -
t re ten des neuen Gesetzes zugleich die in e iner 
Vielzahl von Vorschriften, vor allem im Nebens t raf -
recht, angedrohten obligatorischen oder fakul ta t iven 
kumula t iven Gelds t rafen beseit igt werden sollen, 
erscheint fe rner eine Beschränkung des Anwen-
dungsbereichs des § 41 auf die Gewinnsuchts-
fälle zu eng. In der Neufassung wird deshalb auf die 
Bereicherungsabsicht abgestell t . 

Zu § 53 E 62 

Die Mater ie ist nunmehr in § 47 Abs. 2 StGB 
(2. StrRG) geregelt . 

Zu § 42 StGB (2. StrRG) — § 54 E 62 und §§ 51, 52 
AE — 

Der Satz 1 entspricht dem E 62. Satz 2 ist dem-
gegenüber neu. Er hat sein Vorbild in § 14 Satz 2 
OWiG. Die Vorschrift schließt nicht aus, daß der 
Verur te i l te erneut Ratenzahlung beant ragt . Die in 
§ 54 E 62 vorgesehenen Absätze 2 und 3 wurden 
nicht übernommen, da in einem anderen Gesetz 
(StPO, Vollzugs- oder Vollstreckungsgesetz) eine 
dem § 93 Abs. 2 und 4 sowie § 94 OWiG entspre-
chende Regelung getroffen werden soll. 

Zu § 43 StGB (2. StrRG) — § 55 E 62 und § 53 AE — 

Umstri t ten war im Ausschuß, ob an dem Um-
rechnungsmaßstab 1 : 1 fes tgehal ten werden soll, 
obwohl die mit der Geldstrafe ve rbundene Beein-
trächtigung der Lebensführung des Verur te i l ten 
weniger schwer wiegt als die durch eine Freiheits-
s trafe bewirkte , zumal bei ihr zusätzlich zu dem 
Freihei tsentzug in der Regel auch die laufenden 
Einkünfte fortfal len. Es wurde die Befürchtung ge-
äußert , daß unter diesen Umständen die Gerichte 
z. B. in e inem Fall, in dem an sich eine Freiheits-
s trafe von einem Monat schuldangemessen wäre, 
versucht sein könnte, statt auf eine Geldstrafe von 
30 Tagessätzen, weil diese ihnen nicht genüge, 
auf eine Freihei tss t rafe von einem Monat zu er-
kennen. Die Ausschußmehrhei t ver t ra t demgegen-
über den Standpunkt , daß man bei e iner solchen 
Argumenta t ion zu Unrecht von der Ersatzfreiheits-
s trafe statt der pr imären Geldstrafe ausgeht und 
unterstel l t , daß die Höhe der Tagessätze nicht rich-
tig best immt wird, demgemäß also das Tagessatz-
system nicht ernst genommen wird. Gerade damit 
würde aber das Ziel der Einschränkung der kurzen 
Freihei tss t rafe durch eine häuf igere A n w e n d u n g der 
Geldstrafe gefährdet . Zudem wäre die Ersatzfrei-
hei tss t rafe bei einem Umrechnungsverhäl tn is 2 : 1 

in aller Regel eine Freihei tss t rafe unter 6 Monaten, 
was ebenfal ls j enen Best rebungen widersprechen 
würde. Ferner käme dann, abgesehen von den 
Fällen der Tatmehrhei t , e ine Geldstrafe nur noch 
bei Delikten in Betracht, für die höchstens eine 
Freihei tss trafe von 6 Mona ten schuldangemessen 
wäre . Ferner ist zu berücksichtigen, daß die Ersatz-
fre ihei tss t rafe nur dann vollstreckt werden soll, 
wenn der Verur te i l te zwar zahlungsfähig, aber nicht 
zahlungswill ig ist. Da er bei einem Umrechnungs-
maßstab 1 : 1 genau weiß, welche Ersatzfreiheits-
strafe ihm im Falle der Nichtzahlung der Geldstrafe 
droht, erscheint die Volls treckung einer in diesem 
Verhäl tnis umgeste l l ten Ersatzfreihei tss t rafe nicht 
ungerecht. 

Um zu vermeiden daß aus § 38 Abs. 2 StGB 
(2. StrRG) gefolgert wird, daß auch für die Ersatz-
freihei tss t rafe das Mindes tmaß bei einem Monat 
liegt, wird in § 43 Satz 3 klargestel l t , daß das Min-
destmaß hier einen Tag beträgt . Bewußt wurde 
davon abgesehen, das gleiche Mindes tmaß wie in 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 StGB (2. StrRG) — 5 Tagessätze — 
vorzusehen, da auch den Fällen Rechnung get ragen 
werden muß, in denen der Verur te i l te von diesen 
5 Tagessätzen e twa vier gezahlt hat und deshalb 
nur noch für e inen Tagessatz die Volls treckung 
der Ersatzfreihei tss t rafe erforderlich wird. 

§ 55 Abs. 2 E 62 wurde infolge der Einführung der 
Einhei tsfreihei tss t rafe gegenstandslos . 

Abweichend vom gel tenden Recht werden nach 
der vom Ausschuß beschlossenen Regelung die voll-
streckungsrechtlichen Best immungen in einem an-
deren Gesetz (StPO, Vollzugs- oder Vollstreckungs-
gesetz) Aufnahme finden. Im Grundsatz ist folgende 
Regelung vorgesehen: Die Geldstrafe wird vor Ab-
lauf von zwei Wochen nach Eintritt der Fälligkeit 
nur beigetr ieben, wenn aufgrund bes t immter Tat-
sachen e rkennbar ist, daß sich der Verur te i l te der 
Zahlung entziehen will. Jedoch kann die Volls t rek-
kung unterbleiben, wenn zu e rwar ten ist, daß sie 
zu keinem Erfolg führen wird. Die Vollstreckung in 
das unbewegliche Vermögen kann auch unterblei-
ben, wenn sie für den Verur te i l ten eine unbill ige 
Här te wäre. In den Nachlaß des Verur te i l ten darf 
die Geldstrafe nicht vollstreckt werden. Kann der 
Verur te i l te ohne sein Verschulden die Geldstrafe 
nicht zahlen, so setzt das Gericht die Anordnung 
der Vollstreckung der Ersatzsfreihei tss t rafe für die 
Dauer von einem bis zu drei J ah ren aus. Die Einzel-
regelung dieser Ausse tzung ist im wesentl ichen der 
für die al lgemeine St rafaussetzung zur Bewährung 
beschlossenen angelehnt . 

Von der Aufnahme einer dem § 28 b StGB ent-
sprechenden Vorschrift in das neue StGB wurde mit 
Rücksicht auf die bisher zu Tage ge t re tenen Schwie-
rigkeiten bei der prakt ischen Durchführung der 
„freien Arbei t" aufgrund eines Mehrheitsbeschlus-
ses abgesehen. J ene Schwierigkeiten sind die glei-
chen, die der Ersetzung der kurzen Freihei tss t rafe 
durch das Inst i tut der „gemeinnützigen Arbei t" ent-
gegens tehen (vgl. die Aus führungen zu § 38 Abs. 2 
StGB [2. StrRG]). Seitens der Landesjust izverwal-
tungen wurde ferner vorgebracht , daß die Ersatz-
fre ihei tss t rafe verhäl tn ismäßig selten vollstreckt 
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werde und sich für diese Fälle der beträchtliche Auf-
wand an Kosten für die Beaufsichtigung, Kleidung, 
Verpf legung, Vers icherung nicht lohne. Auch wurde 
darauf hingewiesen, daß der wirtschaftliche W e r t 
der „freien Arbei t" nur sehr gering sein werde, 
weil mit solchen nur kurzfr is t ig e ingesetz ten Ar-
be i t skräf ten eine viel zu s tarke Fluktuierung ver-
bunden ist und es sich bei ihnen zumeist auch nicht 
um besonders arbeitswil l ige Personen handel t . Hin-
zu kommt, daß auch insofern kaum ein intensiver 
Arbei tswil le e rwar te t werden kann, als es den 
be t re f fenden Personen lediglich darauf ankommt, 
die be t re f fende Zeit „abzudienen". Ferner wurde 
erklärt , daß es auch aus sozialpsychologischen 
Gründen nicht sehr glücklich sei, f reie Arbei t und 
Strafe mi te inander in Verb indung zu bringen. Gün-
stiger können auch die im Aus land gemachten Er-
fahrungen nicht sein; denn nur ganz wenige Rechts-
ordnungen sehen die Möglichkeit der Tilgung von 
Geldst rafe durch „freie Arbei t" vor, so z. B. die nor-
wegische. Dort ist sie aber bis 1953 lediglich in vier 
Fällen geleistet worden. In der Begründung zum 
österreichischen StGB E 1966 (Seite 41) f indet sich 
bezeichnenderweise die lapidare Fests tel lung: „Der 
Entwurf behäl t auch das System der Ersatzfreiheits-
strafe bei. . . Versuche einer anderen Lösung — z. B. 
durch Abarbe i ten der Geldstrafe in freier Arbei t — 
haben sich jedoch nicht bewähr t ." Nach Ansicht des 
Sonderausschusses sollte der Weg, die Leistung 
freier Arbei t zur Tilgung nicht be i t re ibbarer Geld-
s t rafen zuzulassen, t rotzdem nicht ve rbau t werden . 
Vie lmehr sollte künf t iger Entwicklung Raum ge-
lassen werden, zumal sich h ie r für auch die Landes-
jus t izverwal tungen trotz der bei ihnen bes tehenden 
Skepsis ausgesprochen haben. Der Sonderausschuß 
regt deshalb an, im Rahmen des geplanten Vollzugs-
gesetzes zu prüfen, ob nicht in dieses eine Vor-
schrift im Sinne des § 28 b StGB aufgenommen 
werden kann. 

Zu § 44 StGB (2. StrRG) — § 58 E 62 und § 55 AE — 

Die Ausschußfassung entspricht wörtlich dem 
§ 58 E 62. Soweit sie von der AE-Bestimmung ab-
weicht, ist dies dadurch bedingt, daß der AE auf 
pr imäre Freihei tss t rafen unter 6 Mona ten verzichtet 
und deshalb auf andere Reakt ionsmit te l angewiesen 
ist, zu denen er auch das Fahrverbot zählt, das er 
nicht als Nebenst rafe , sondern als Haupts t ra fe aus-
gestal tet . Demgegenüber wird mit der vom Sonder-
ausschuß get roffenen Regelung von einer solchen 
Umgesta l tung abgesehen. Da der Verlust der Amts-
fähigkeit , der Wählbarke i t und des Stimmrechts 
nach seiner Entscheidung nicht mehr Nebens t ra fen , 
sondern Nebenfo lgen sein sollen, erschien es jedoch 
sachgemäß, die Vorschrift über die danach verblie-
bene einzige Nebenst rafe , das Fahrverbot , vor die 
Best immungen über diese Nebenfo lgen einzuordnen. 

Zu den §§ 45 bis 45 b StGB (2. StrRG) — §§ 56, 57, 59 
E 62 — 

Die vom Ausschuß beschlossenen Vorschrif ten 
entsprechen, abgesehen von einer Ausnahme in 
§ 45 a Abs. 3, den §§ 31 bis 33 StGB (1. StrRG). 
Auf deren Begründung im Bericht zum 1. StrGB 

wird verwiesen. Die e rwähn te Ausnahme hat ihre 
Ursache darin, daß das 1. StrRG noch nicht die 
Möglichkeit der Ausse tzung einer Maßregel „zur 
Bewährung" vorsieht , sondern die Entlastung des 
Untergebrachten vor Ablauf der Höchstfrist der 
Unterbr ingung nach § 42 h Abs. 1 StGB (1. StrRG) 
nur als „bedingte Ausse tzung" gilt. Deshalb werden 
in § 32 Abs. 3 StGB (1. StrRG) die Formul ierungen 
„oder der Maßregel gerichtlich" und „die Zeit der 
Aussetzung", in § 45 a Abs. 3 StGB (2. StrRG) da-
gegen die Fassungen „oder der Maßregel" und „die 
Bewährungszei t" ve rwende t . 

Zweiter Titel 

Zu § 46 StGB (2. StrRG) — § 60 E 62 und §§ 2, 59 
AE — 

Die Vorschrift entspricht wörtlich § 13 StGB 
(1. StrRG). Auf dessen Begründung im Bericht zu 
diesem Gesetz wird Bezug genommen. 

Zu § 47 StGB (2. StrRG) 
Das gleiche gilt bezüglich dieser Best immung und 

dem ihm entsprechenden § 14 StGB (1. StrRG). 
Lediglich der Satz 2 in Absatz 2 ist in diesem 
Paragraphen nicht enthal ten. Sein Inhalt konnte in 
die Vorschrif t nicht aufgenommen werden, weil das 
1. StrRG noch nicht die Einführung des Tagessatz-
systems vorsieht . 

Zu § 48 StGB (2. StrRG) — § 61 E 62 — 
Die Best immung entspricht wörtlich § 17 StGB 

(1. StrRG). Auf dessen Begründung im Bericht zum 
1. StrRG wird verwiesen . 

Zu den §§ 62, 63 E 62 und § 60 AE 
Eine Übernahme dieser Vorschrif ten schied schon 

deshalb aus, weil die S t rafdrohungen des Beson-
deren Teils noch nicht reformier t sind und sie nicht 
nur die W e r t g r u p p e n der „besonders schweren" und 
„minder schweren" Fälle, sondern daneben auch 
noch „schwere" Fälle und vor allem die „mildernden 
Umstände" enthal ten. Eine Bereinigung des Beson-
deren Teils war aus Zei tgründen nicht mehr mög-
lich. Dem Sonderausschuß erschien es aber auch 
nicht zweckmäßig, allein für e inen Teil der beste-
henden Wer tg ruppen , eben der „besonders schwe-
ren" und „minder schweren" Fälle, eine al lgemeine 
Definit ion in das Gesetz aufzunehmen, die anderen 
W e r t g r u p p e n aber nicht zu umschreiben. 

Zu § 49 StGB (2. StrRG) — § 64 E 62 und § 61 AE — 

Durch die Änderung der Eingangsformel in Ab-
satz 1 wird klargestel l t , daß diese Vorschrift nicht 

I e twa für alle Fälle mit mi ldernden Umständen gilt, 
sondern nur für d ie jen igen Bestimmungen, in denen 
unter ausdrücklichem Hinweis auf § 49 eine Milde-
rung vorgeschr ieben oder zugelassen ist. Ferner 
verdeutl icht die Fassung „so gilt für die Mi lderung 
folgendes", daß die in den nachfolgenden Nummern 
en tha l tenen St ra fdrohungsbes t immungen nur dann 
A n w e n d u n g finden, wenn der Richter sich überhaup t 
zu einer Mi lderung entschieden hat . Die in der 
Nummer 1 beschlossene Änderung ist durch die Ein-
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führung der Einhei tsstrafe bedingt. Mit der Neufas-
sung der Nummer 3, durch welche die Nrn. 3 
und 4 aus dem E 62 zusammengefaßt werden, soll 
k la re r zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich 
hier um eine Best immung über die S t raf rahmen 
handel t . Bevor der Richter e twa die Strafe aus dem 
neuen Fre ihe i t ss t ra f rahmen wählt , hat er zu prü-
fen, ob nicht eine Geldstrafe genügt . Dabei ist von 
ihm insbesondere auch § 47 Abs. 2 StGB (2. StrRG) 
zu beachten. Die neue Nr. 4 ha t Bedeutung für die 
Fälle, die nach dem bisherigen Recht mit Gefängnis 
von mindes tens einem Monat bedroht sind und auf 
die Art ikel 2 § 2 Abs. 1 des 2. StrRG keine An-
wendung findet. Macht der Richter von jener Nr. 4 
Gebrauch, so ist er nicht an das in § 47 Abs. 2 
Satz 2 StGB (2. StrRG) fes tgesetz te Mindestmaß 
für die Gelds t rafe gebunden. 

Der Absatz 2 entspricht dem § 15 StGB (1. StrRG). 
Auf dessen Begründung im Bericht wird verwiesen. 
Zu § 50 StGB (2. StrRG) — § 65 E 62 und § 62 AE — 

Die Abweichungen gegenüber der Fassung des 
E 62 sind dadurch bedingt, daß in dem übernom-
menen Besonderen Teil anders als dem des E 62 
noch die Wer tg ruppen der mi ldernden Umstände 
und besonders leichten Fälle ve rwende t werden. 
In Übereinst immung mit dem AE lehnte der Aus-
schuß die Übernahme einer dem § 65 Abs. 2 E 62 
entsprechenden Vorschrift ab, da das in ihr aus-
gesprochene Kumul ierungsverbot beim Zusammen-
treffen mehrere r Mi lderungsgründe zu einer Ver-
schärfung des bisherigen Rechtszustandes führt , für 
die kein überzeugender Grund gegeben ist. Viel-
mehr empfiehl t sich mit Rücksicht auf den Schuld-
grundsatz die Beibehal tung der Möglichkeit, beim 
Vorl iegen mehre re r Mi lderungsgründe die Strafe 
angemessen zu mildern. 

Zu § 51 StGB (2. StrRG) — § 66 E 62 und § 63 AE — 

Die Absätze 1 bis 3 und 5 entsprechen wörtlich 
§ 60 StGB (1. StrRG), auf dessen Begründung im 
Bericht Bezug genommen wird. Der Absatz 4, der 
gegenüber dem E 62 unveränder t blieb, konnte 
noch nicht in das 1. StrRG übernommen werden, 
weil er auf das Tagessatzssystem aufbaut . Soweit 
§ 63 AE von der Fassung dieses Absatzes 4 abweicht, 
erscheint die AE-Formulierung weniger sachgemäß 
als die des E 62. 

Dritter Titel 

Zu den §§ 52 bis 55 StGB (2. StrRG) — §§ 67 bis 70 E 
62 und §§ 64, 65 AE — 

Die Best immungen entsprechen im wesentl ichen 
den §§ 73 bis 76 StGB (1. StrRG), auf deren Begrün-
dung im Bericht ve rwiesen wird. Die Abweichung 
des § 52 Abs. 3 StGB (2. StrRG) von § 73 Abs. 3 
StGB (1. StrRG) erklär t sich daraus, daß nach dem 
Inkraf t t re ten des 2. StrRG die kumula t ive Geld-
s t rafe nur noch im Rahmen des § 41 StGB (2. StrRG) 
zulässig sein wird. Ein Teil der in § 73 Abs. 4 StGB 
(1. StrRG) einzeln aufgeführ ten Sankt ionen ist in 
§ 52 Abs. 4 StGB (2. StrRG) durch den Begriff 
„Maßnahmen" zusammengefaßt . Der zusätzlichen 

N e n n u n g der „Nebenfolgen" bedurf te es wegen der 
in § 45 StGB (2. StrRG) geregel ten Nebenfo lgen . 
Aus dem gleichen Grunde war eine entsprechende 
Ergänzung in § 55 Abs. 2 StGB (2. StrRG) erfor-
derlich. Soweit § 54 Abs. 2 und 3 StGB (2. StrRG) 
von § 75 Abs. 2 bis 4 StGB (1. StrRG) abweicht, ist 
dies durch das unterschiedliche Gelds t ra fensys tem 
und die Abschaffung der Über t re tungen durch das 
2. StrRG bedingt. 

Vierter Titel 

Zu den §§ 56 bis 58 StGB (2. StrRG) — §§ 71 bis 80 
E 62 und §§ 40 bis 48 AE — 

Die Ausschußfassung deckt sich, abgesehen von 
einer Ausnahme, wörtlich mit der für die §§ 23 
bis 26 und 77 StGB (1. StrRG) beschlossenen Fas-
sung. Auf deren Begründung im Bericht zum 1. StrRG 
wird verwiesen, ebenso auf die dort ige Erör terung 
des Problems der Entlassung der zu lebenslanger 
Freihei tss trafe Verur te i l ten sowie der Frage der 
Ausse tzung von Geldstrafen. Die e rwähn te Aus-
nahme betriff t § 24 Abs. 3 (1. StrRG). Die hier 
get roffene Regelung ist für das 2. StrRG in den 
§ 79 a Nr. 2 Buchstabe b eingestellt . Eine entspre-
chende Einordnung schied im Rahmen des 1. StrRG 
aus, da § 71 StGB, die Parallelvorschrift zu § 79 a 
Nr. 2 Buchstabe b (2. StrRG), zur Zeit noch keinen 
entsprechenden Katalog wie diese Vorschrift ent-
hält und die Regelung deshalb für das 1. StrRG 
wie bisher (vgl. § 24 Abs. 4 Satz 4 StGB) in den 
al lgemeinen Ausse tzungsbes t immungen verbleibt . 

Fünfter Titel 

Zu den §§ 59 bis 59 c StGB (2. StrRG) — § 57 AE — 

Bereits in der vor igen Wahlper iode hat te sich der 
Ausschuß im Anschluß an f rühere Reformvorschläge 
dafür ausgesprochen, für den un te ren Bereich der 
Kriminali tät das neue Rechtsinstitut der Verwar-
nung mit S t rafvorbehal t e inzuführen. Bei ihr wird 
zwar die Schuld des Täters festgestell t , auch berei ts 
die verwi rk te Strafe bestimmt, die Verhängung die-
ser Strafe aber fü r die Dauer der fes tgesetzten Be-
währungszei t ausgesetzt . Bewährt sich der Ver-
warn te während dieser Zeit nicht, so wird die vor-
her fes tgesetzte Strafe verhängt . Bei Wohlve rha l t en 
jedoch bleibt er nicht nur vom Vollzug der Strafe, 
sondern auch von einer Verur te i lung überhaupt ver-
schont. Er ist insofern auch nicht vorbest raf t . 

W ä h r e n d der Sonderausschuß in der 4. Wahl-
periode die Ve rwarnung mit St rafvorbehal t sowohl 
bei verwirk ten Freihei tss t rafen (bis zu 3 Monaten) 
als auch bei ve rwi rk ten Geldst rafen (bis zu 90 Tages-
sätzen) zulassen woll te und auch der AE den W e g 
für beide St rafar ten eröffnet , kann von ihr nach den 
nunmehr igen Beschlüssen des Ausschusses nur noch 
bei Geldst rafen (allerdings bis zu 180 Tagessätzen) 
Gebrauch gemacht werden. Für den Bereich der 
— an sich nur in Betracht kommenden kurzen — 
Freihei tss t rafen scheidet sie aus, weil auf eine 
solche Strafe gemäß § 47 StGB (2. StrRG) nur e rkannt 
werden kann, wenn besondere in der Tat oder der 
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Persönlichkeit des Täters l iegende Umstände die 
Verhängung einer Freihei tss t rafe zur Einwirkung 
auf den Täter oder zur Bewährung der Rechtsord-
nung unerläßlich machen. Diese Vorausse tzungen 
schließen aber die Zulassung einer Ve rwarnung mit 
S t rafvorbehal t nach § 59 Abs. 1 Nr. 2 und 3 StGB 
(2. StrRG) aus. Trotz der dadurch bedingten Begren-
zung des Anwendungsbere ichs des neuen Insti tuts 
auf Geldst rafen kommt ihm erhebliche Bedeutung 
zu, da die Geldstrafe schon jetzt die mit Abs tand am 
meisten verhängte Strafe ist und nach der Einfüh-
rung des Tagessatzsys tems sowie der Heraufse tzung 
des Mindes tmaßes der Freihei tss t rafe auf einen Mo-
nat eine noch größere Rolle spielen wird. Eine wei-
tere Einschränkung des Anwendungsbere ichs der 
Ve rwarnung mit S t rafvorbehal t ergibt sich insofern, 
als sie bei kumula t iven Gelds t rafen (§ 41 StGB 
[2. StrRG]) ausscheidet. Es wäre schwerlich ver-
ständlich, wenn das Gericht den Täter, den es zu 
einer Freihei tss trafe verurtei l t , daneben wegen 
einer an sich ve rwi rk ten (kumulativen) Geldstrafe 
mit St rafvorbehal t ve rwa rnen könnte . 

In der Einzelausgestal tung ist die Ve rwarnung mit 
St rafvorbehal t wei tgehend an die St rafaussetzung 
zur Bewährung angepaßt . Gleich dieser setzt sie 
eine günst ige Prognose (§ 59 Abs. 1 Nr. 1) voraus. 
Bei der Prognosestel lung sind hier die gleichen Um-
stände zu berücksichtigen wie bei der Entscheidung 
über die St rafaussetzung zur Bewährung. § 59 macht 
die Anwendung des neuen Insti tuts wei ter davon 
abhängig, daß es im Hinblick auf besondere in der 
Tat und der Persönlichkeit des Täters l iegende Um-
stände angezeigt ist, den Täter von der Verur te i lung 
zu Strafe zu verschonen (§ 59 Abs. 1 Nr. 2), und die 
Bewährung der Rechtsordnung die Verur te i lung zu 
Strafe nicht gebietet (§ 59 Abs. 1 Nr. 3) (wegen der 
entsprechenden Regelung bei der St rafaussetzung 
zur Bewährung vgl. § 56 Abs. 2 und 3 StGB i. d. F. 
d. 2. StrRG). Da die Ve rwarnung mit St rafvorbehal t 
die mildeste strafrechtliche Sankt ion darstellt , die 
das zukünf t ige Strafrecht vorsieht , muß ihr Anwen-
dungsbereich auf die Fälle begrenzt werden, in 
denen sie noch t ragbar ist. Deshalb kann von ihr 
in der Regel kein Gebrauch gemacht werden, wenn 
der Täter während der letzten drei J ah re vor der 
Tat mit St rafvorbehal t ve rwarn t oder zu Strafe ver-
urteilt worden ist (§ 59 Abs. 2). Vor allem steht 
jener Gesichtspunkt auch der Zulassung des neuen 
Insti tuts für den gesamten Bereich der Gelds t rafen 
entgegen, ebenso der in § 57 Abs. 1 AE gezogenen 
Grenze von 360 Tagessätzen. Bei der AE-Regelung 
ist al lerdings zu berücksichtigen, daß sie auf Erst-
tä ter beschränkt ist. Eine solche Lösung erschien 
dem Ausschuß jedoch nicht sachgerecht, da sie eine 
Verwarnung mit S t rafvorbehal t trotz günst iger 
Prognose schon dann ausschlösse, wenn der Täter 
vor mehreren J ah ren wegen eines fahrlässigen Ver-
kehrsdel ik ts zu einer Geldstrafe verur te i l t worden 
wäre. Dem Sonderausschuß erschien jedoch die in 
der letzten Wahlper iode gezogene Grenze (bis zu 
90 Tagessätzen) zu eng. Er dehnte deshalb den An-
wendungsbereich bis zu 180 Tagessätzen aus. Dieser 
Grenze entspricht im Freihei tss trafenbereich die 
6-Monats-Grenze. Da bis zu ihr die Verhängung 
einer (kurzen) Freihei tss t rafe nach der neuen Rege-

lung sehr eingeschränkt und deren Ausse tzung bei 
guter Prognose obligatorisch ist, spricht auch der 
Gesichtspunkt einer gewissen Gleichziehung für 
jene Grenze von 180 Tagessätzen. 

Schon aus der Natur der Ve rwarnung mit Straf-
vorbehal t ergibt sich, daß sie neben Maßregeln der 
Besserung und Sicherung nicht zulässig sein kann. 
Jedoch darf neben ihr auf Verfall , Einziehung oder 
Unbrauchbarmachung erkannt werden . 

§ 59 a enthäl t die Regelung für die Bewährungs-
zeit und die Auflagen. Für die Bewährungszei t sind 
kürzere Fristen (mindestens ein Jahr , höchstens 
drei Jahre) vorgesehen als bei der St rafaussetzung 
zur Bewährung (mindestens zwei Jahre , höchstens 
fünf Jahre) . Hinsichtlich der Ertei lung der Auf lagen 
gelten jedoch die gleichen Best immungen wie bei 
der Strafaussetzung. Ausgeschlossen ist neben der 
Verwarnung mit St rafvorbehal t vers tändl icherweise 
die Erteilung von Weisungen und die Anordnung 
der Bewährungshi l fe , da, wenn ein Bedürfnis für 
diese Maßnahmen besteht, kein Raum für eine Ver-
warnung mit S t rafvorbehal t ist. § 57 Abs. 2 Satz 2 AE 
vernein t auch die Zulässigkeit von Auflagen. Nach 
Ansicht des Ausschusses ist es jedoch durchaus sinn-
voll, neben der Ve rwarnung eine Auf lage zu ertei-
len, so z. B. die, den durch die Tat verursachten 
Schaden wiedergutzumachen. Gemäß § 59 b StGB 
(2. StrRG) gilt für die Verur te i lung zu der vorbehal-
tenen Strafe die Vorschrift über den Widerruf der 
St rafaussetzung (§ 56 f. StGB [2. StrRG]), entspre-
chend. 

Hat der Täter mehrere St raf ta ten begangen, so 
sind gemäß § 59 c StGB (2. StrRG) bei der Verwar-
nung mit S t rafvorbehal t für die Best immung der 
Strafe die a l lgemeinen Vorschrif ten über die Ge-
samts t rafe (§§ 53 bis 55) entsprechend anzuwenden. 
Wird der Verwarn te wegen einer vor der Verwar -
nung begangenen Straftat nachträglich zu Strafe 
verurtei l t , so sind die Vorschrif ten über die Bildung 
einer Gesamts t rafe (§§ 53 bis 55 und 58) mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die vorbeha l tene Strafe 
in den Fällen des § 55 einer e rkann ten Strafe 
gleichsteht. 

Zu § 60 StGB (2. StrRG) — § 58 AE — 

Die Vorschrift entspricht wörtlich § 16 StGB 
(1. StrRG). Auf dessen Begründung im Bericht zum 
1. StrRG wird verwiesen. 

Sechster Titel 

Zu § 61 StGB (2. StrRG) — § 81 E 62 und § 66 AE — 

Die Änderung des Katalogs der Maßrege ln gegen-
über der E62-Fassung ist durch den Wegfa l l der 
„Bewahrungsanstal t" , der „vorbeugenden Verwah-
rung", des „Arbei tshauses" und des „Verbots der 
Tierhal tung" sowie durch die Neue in fügung der 
„Unterbr ingung in einer sozial therapeutischen An-
stalt" und die Umbenennung der „Heil- oder Pflege-
anstal t" sowie der „Sicherungsaufsicht" in „psychia-
trische Krankenans ta l t " und „Führungsaufsicht" 
bedingt. 
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Zu § 62 StGB (2. StrRG) — § 2 Abs. 2 AE — 

Die Ausschußfassung entspricht, abgesehen von 
der Maßregelbezeichnung, wörtlich dem § 42 Abs. 2 
StGB (1. StrRG). Auf dessen Begründung im Bericht 
zum 1. StrRG wird deshalb Bezug genommen. 

Zu § 63 StGB (2. StrRG) — § 82 E 62 und § 67 Abs. 1 
AE — 

Bereits in der 4. Wahlpe r iode empfahl der Son-
derausschuß, statt der im E 62 in Anlehnung an das 
gel tende Recht vorgeschlagenen Bezeichnung „Heil-
oder Pflegeanstal t" den Ausdruck „psychiatrische 
Krankenans ta l t " zu verwenden , da die Entwurfs-
fassung insoweit nicht mehr der modernen Nomen-
kla tur entspricht. 

In Anlehnung an die Fassung des § 62 StGB 
(2. StrRG) — „zu e rwar tende Taten" — wurde in 
Absatz 1 die Formulierung „zu befürchten sind" 
durch die W o r t e „zu e rwar ten sind" ersetzt. 

Auf die in § 82 Abs. 1 E 62 ve rwende ten W o r t e 
„oder für einzelne andere" wurde verzichtet, weil 
ein Täter, der gegenüber einer Einzelperson gefähr-
lich ist, nach Ansicht des Ausschusses damit zugleich 
auch eine Gefahr gegenüber der Allgemeinhei t be-
deutet . Die durch jene W o r t e gekennzeichneten 
Fälle werden deshalb schon durch die Formulierung 
„für die Allgemeinhei t (gefährlich)" erfaßt, so daß 
jene Formul ierung entbehrlich ist. 

Auf die Gründe, die für das Aufgehen der 
„Bewahrungsanstal t" in die „Sozialtherapeutische 
Ansta l t" maßgeblich waren, wird bei der Begrün-
dung des § 65 StGB (2. StrRG) e ingegangen werden. 

Da die „Sozialtherapeutische Ansta l t" im Gegen-
satz zu der „Bewahrungsanstal t" des E 62 nicht eine 
bloße Vollzugsform der „Ansta l tsunterbr ingung", 
sondern eine selbständige Maßregel ist, mußte die 
in § 82 Abs. 2 E 62 vorgeschlagene Regelung ent-
sprechend geänder t werden. Mit der Neufassung 
wird im wesentl ichen auch dem Anl iegen Rechnung 
getragen, wegen dessen in § 67 Abs. 1 AE die For-
mul ierung „und er ärztlicher Behandlung oder 
Pflege in dieser Anstal t bedarf" ve rwende t wird. 

Seitens des Bundesgesundhei tsminis ter iums wurde 
angeregt , die psychiatrischen Landeskrankenhäuser 
von den (schuldunfähigen) Tätern zu ent lasten, die 
schwere St raf ta ten begangen haben. Dieser Vor-
schlag wurde damit begründet , daß man bei diesen 
Ans ta l ten mehr und mehr von den „festen" zu 
„offenen" Häusern übergehe und in le tzteren der-
artig gefährliche Täter nicht t ragbar seien. Hinzu 
komme die Aggress ion solcher Täter gegenüber 
den Ärzten und dem Pflegepersonal . Ferner werde 
aber auch die Rehabil i tat ion der Pat ienten der 
psychiatrischen Krankenhäuser dadurch beeinträch-
tigt, daß im Bewußtsein der Öffentl ichkeit psychia-
trische Landeskrankenhäuser mit Unterbr ingungs-
s ta t ionen für schwer, wenn auch schuldunfähige 
Kriminelle wei tgehend identifiziert würden. Auf 
ähnliche Schwierigkeiten wies die Arbei tsgemein-
schaft der bayerischen Bezirkspräsidenten hin und 
empfahl, die aufgrund einer strafgerichtlichen Ent-
scheidung unterzubr ingenden Personen in beson-

dere Ansta l ten einzuweisen. Das Bundesjustizmini-
sterium ver t ra t demgegenüber die Ansicht, daß für 
die Trennung der in psychiatrischen Krankenhäu-
sern Untergebrachten in ers ter Linie medizinische 
Gesichtspunkte entscheidend sein müßten, nicht aber 
die Art der Rechtsentscheidung, aufgrund deren der 
be t ref fende Patient untergebracht sei. Die Behand-
lungserfordernisse e twa für einen Schizophrenen 
könnten nicht danach differenzier t werden, ob er in 
der Freiheit berei ts e inen Menschen getötet habe 
oder ob seine Gefährl ichkeit schon vor der Begehung 
einer solchen Tat e rkannt worden sei und man ihn 
außerhalb eines S t ra fver fahrens untergebracht habe. 
Eine Aufgl iederung der Ansta l ten in just izeigene 
und andere Ansta l ten würde zudem erhebliche 
„bürokratische" Schwierigkeiten bereiten. Ebenso 
sprach sich auch die Strafvol lzugskommission da-
gegen aus, für diesen Bereich just izeigene Ansta l ten 
zu errichten. Von einem Mitglied des Sonderaus-
schusses für die Strafrechtsreform wurde der gegen-
teilige Standpunkt ver t re ten , weil es nicht zu recht-
fert igen sei, wenn sich die Just iz zur Vollstreckung 
ihrer strafrechtlichen Entscheidungen in derar t igen 
Fällen anderer Behörden bediene. Zudem würde 
dem Personal der psychiatrischen Krankenans ta l ten 
zumindest wei tgehend die besondere Ausbi ldung 
fehlen, deren es zur Behandlung der strafrechtlich in 
Erscheinung ge t re tenen Pat ienten bedürfe. Davon 
abgesehen würden sich nur durch die Schaffung 
just izeigener Ans ta l ten die bisher zwischen der 
Justiz und den Trägern der be t ref fenden Ansta l ten 
aufge t re tenen Schwierigkeiten in Zukunft vermeiden 
lassen. Den f inanziel len Bedenken könne notfal ls in 
der Weise Rechnung ge t ragen werden, daß man an 
die berei ts vo rhandenen psychiatrischen Kranken-
anstal ten eine jus t izeigene Sonderabtei lung an-
schließe. Der Sonderausschuß sah jedoch von einem 
ausdrücklichen Beschluß ab, da es sich nach seiner 
Ansicht um eine Frage des Strafvol lzugsgesetzes 
handel t . 

Zu § 64 StGB (2. StrRG) — § 83 E 62 und § 67 Abs. 1, 
§ 68 AE — 

Der Absatz 1 dieser Vorschrift entspricht wörtlich 
§ 83 E 62. Den Absatz 2 ha t te der Ausschuß berei ts 
in der letzten Wahlper iode beschlossen. Ausgehend 
davon, daß mit der Unterbr ingung in einer Entzie-
hungsansta l t nur der Zweck der Resozialisierung, 
nicht auch der der Sicherung verfolgt wird, vertr i t t 
der Ausschuß die Auffassung, daß diese Maßregel 
dann nicht angeordnet werden darf, wenn die Ent-
z iehungskur von vornhere in aussichtslos erscheint. 
Im gel tenden Recht (§ 42 c StGB) wird dies durch 
die Fassung „. . . und ist seine Unterbr ingung in 
einer Tr inkerhei lansta l t oder einer Entziehungs-
anstalt erforderlich . . . " in e inigermaßen genügender 
Weise zum Ausdruck gebracht. Da der Ausschuß 
nach dem Vorbild des E 62 bei den Maßregelvoraus-
setzungen auf das Erforderl ichkei tsmerkmal verzich-
tet, bedur f te es einer ausdrücklichen Bestimmung, 
daß in den be t re f fenden Fällen die Anordnung der 
Unterbr ingung in einer Entziehungsanstal t unter-
bleibt. 

Im Unterschied zu der vom Sonderausschuß be-
schlossenen und insoweit berei ts im E 62 vorgeschla-



Deutscher Bundestag — 5. Wahlpe r iode Drucksache V / 4 0 9 5 

genen Regelung wird im AE empfohlen, die Entzie-
hungsansta l t für Rauschmittelsüchtige in der psychia-
trischen Krankenans ta l t aufgehen zu lassen und die 
Entziehungsanstal t nur noch in der Form der Trin-
kerhei lans ta l t beizubehal ten. Diese Auf te i lung wird 
im AE damit begründet , daß keine besonderen An-
stal ten für Rauschmittelsüchtige exis t ieren und kein 
Bedürfnis bestehe, solche Ansta l ten zu schaffen, da 
die psychiatrischen Krankenans ta l t en durchaus in 
der Lage seien, rauschmittelsüchtige Täter aufzuneh-
men und zu behandeln. Nach al lgemeiner medizi-
nischer Erkenntnis bedür f ten Rauschmittelsüchtige 
sorgfäl t iger und intensiver fachärztlicher Pflege, 
Behandlung und Überwachung, die nicht e twa in 
den Tr inkerhei lansta l ten geleistet we rden könnten. 
Die Verfasser des AE übersehen bei ihrem Vor-
schlag indes, daß die Entz iehungsansta l ten berei ts 
jetzt zum al lergrößten Teil als besondere Abtei-
lungen von psychiatrischen Krankenans ta l t en ein-
gerichtet sind. Gegen eine Trennung zwischen 
Rauschgift- und Trunksücht igen spricht die nähere 
Verwandtschaf t der Rauschgiftsucht zur Trunksucht 
als zu den Geis teskrankhei ten . Ein wei te res Beden-
ken richtet sich dagegen, daß die im AE vorgeschla-
gene Aufte i lung zu einer schwerlich überzeugenden 
unterschiedlichen Regelung bezüglich des Erforder-
nisses ärztlicher Behandlung und Pflege sowie hin-
sichtlich der Mindes tdauer führt . Mit dem ers teren 
dieser beiden Probleme hängt auch die im AE un-
beantwor te t gebl iebene Frage zusammen, ob in die 
Entziehungsanstal t auch aussichtslose Fälle ein-
gewiesen werden können. 

Zu § 65 StGB (2. StrRG) — §§ 82, 86 E 62 und § 69 
AE — 

Die Vorschrift regel t die Vorausse tzungen der 
„Unterbringung in einer sozial therapeut ischen An-
stalt". Diese Maßregel war im E 62 noch nicht vor-
gesehen. Nach ihm sollte, wie berei ts zu § 63 StGB 
(2. StrRG) e rwähnt wurde , als Vol lzugsform der 
„Ansta l tsunterbr ingung" die Möglichkeit der Unter-
br ingung in einer „Bewahrungsansta l t" (§ 82 E 62) 
geschaffen werden. Sie war für solche psychisch be-
las te ten Täter, insbesondere Psychopathen, gedacht, 
die für eine ärztliche Behandlung nach den in den 
psychiatrischen Krankenans ta l t en möglichen und 
üblichen Methoden nicht geeignet sind und in der-
art igen Ansta l ten e r fahrungsgemäß nicht nur selbst 
als Störer wirken, sondern eine Umgebung finden, 
die für ihre eigene Entwicklung unzuträglich er-
scheint. Der Auswahl dieses Personenkre ises ent-
sprechend sollte in der Bewahrungsans ta l t u. a. eine 
„heilpädagogische Einwirkung" ermöglicht werden, 
die in der Hand von Psychiatern, Psychologen und 
sonst igem Fachpersonal l iegen sollte. (Vgl. Amtliche 
Begründung zum E 62, Seiten 99, 208 und 210.) Das 
Modell für diese „Bewahrungsansta l t" sah man vor 
allem in der dänischen Anstal t von Hers tedves ter , 
die durch ihre besondere Behandlungsmethode (Psy-
chotherapie, Einzeltherapie und Gruppenarbe i t so-
wie medikamentöse Behandlung) außerordentl ich 
günst ige Ergebnisse erzielte. In dieser Ansta l t f inden 
jedoch abweichend von der in § 82 E 62 vorgeschla-
genen Regelung auch vollschuldfähige Täter Auf-
nahme. Für diesen Personenkre is sah der E 62 selbst 

nicht die Anwendbarke i t der Maßregel der Unter-
br ingung in einer Bewahrungsans ta l t vor. Jedoch 
wurde in der Amtlichen Begründung (Seiten 100 
und 211) für e rwägenswer t erachtet, durch eine voll-
zugsrechtliche Regelung eine solche Möglichkeit zu 
eröffnen. Bei einer derar t igen Lösung hä t te indes die 
Gefahr bes tanden, daß man in erster Linie die „Stö-
rer" aus dem Strafvollzug in die Bewahrungsans ta l t 
überwiesen hät te . Es ist das besondere Verdiens t 
der Ver fasser des AE, durch ihre Vorschläge nicht 
nur den Anstoß zu einer materiell-rechtlichen Lösung 
gegeben, sondern vor allem maßgeblich dazu bei-
ge t ragen zu haben, daß sich schließlich die Forde-
rung der Umgesta l tung der Bewahrungsans ta l t als 
bloßer Unterar t der Ans ta l t sunterbr ingung in die 
selbständige Maßregel der „Unterbr ingung in einer 
sozial therapeut ischen Anstal t" durchsetzte. Auch für 
die von ihnen erarbei te te Konzeption war die däni-
sche Ansta l t in Hers tedves te r das Vorbild. Die dort 
nach speziell sozial-psychiatrischen Methoden durch-
geführ te Behandlung ist berei ts seit v ie len J ah ren 
auch in der „Van-der-Houven-Klinik in Utrecht so-
wie in der „Maxwell-Jones-Clinic" in London über-
nommen worden. Auf k le inerer Grundlage wird sie 
in der Bundesrepubl ik Deutschland seit längerer Zeit 
innerhalb einer besonderen Abtei lung des Zentral-
k rankenhauses der Landesst rafansta l t Hohenasperg 
sowie in der psychiatr isch-psychotherapeutischen 
Abte i lung der Strafanstal t Kassel angewandt . Fer-
ner wurde inzwischen die Sonderansta l t Hamburg-
Bergedorf eingerichtet, die ebenfal ls zur Aufnahme 
derar t iger Täterpersönl ichkei ten best immt ist. 

Die Strafvol lzugskommission hat auf ihrer zwei ten 
Arbe i t s tagung die Errichtung sozial therapeutischer 
Ans ta l ten für zwei Tä te rgruppen empfohlen: 

1. für Täter, die im Zusammenhang mit einer 
Straf ta t erhebliche psychische Verha l tensauf -
fäll igkeiten, so z. B. t iefgre i fende k rankha f t e 
Persönlichkeitsstörungen, zeigen und eine Frei-
hei tss t rafe von mindes tens einem Jahr , im 
Falle ve rminder te r Schuldfähigkeit von minde-
stens sechs Mona ten verwi rk t haben, bei denen 
ferner erhebliche St raf ta ten zu befürchten sind 
und Aussicht besteht , daß sie durch sozial-
therapeut ische Behandlung von der Begehung 
wei terer St raf ta ten abgeha l ten werden können, 

2. Täter, die schon f rüher wegen vorsätzlicher 
St raf ta ten dreimal zu Freihei tss t rafen verur te i l t 
worden sind, h iervon wenigs tens zwei J a h r e 
verbüßt haben und e rneut wegen einer vor-
sätzlichen Straf ta t zur Freihei tss t rafe von min-
destens einem J a h r verur te i l t werden, wenn 
sie der Vollzug der Strafe voraussichtlich nicht 
von wei te ren erheblichen St raf ta ten abhal ten 
würde und Aussicht besteht , daß sie durch 
sozial therapeutische Behandlung von der Be-
gehung solcher St raf ta ten abgeha l ten werden 
können. 

Diese Umschreibung des Personenkre ises deckt 
sich im wesentl ichen mit dem im AE vorgeschlage-
nen Konzept. Jedoch ist er im Verhäl tn is zu diesem 
hinsichtlich der ers ten Gruppe weiter , bezüglich der 
zwei ten Gruppe aber insofern enger gefaßt, als für 
die aus lösende Tat die Verur te i lung zu einer Frei-
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heitsstrafe von mindestens einem Jahr gefordert und 
hier die gleiche Erfolgsaussicht verlangt wird wie für 
die erste Gruppe, während der AE (§ 69 Abs. 3) hier 
sowohl auf eine solche Aussicht als auch auf jegliche 
Begrenzung bezüglich der Verurteilung verzichtet. 
Dadurch erhält der im AE umschriebene Personen-
kreis ein solches Ausmaß, daß eine praktische Ver-
wirklichung dieses Vorschlags ausscheidet. Er würde 
voraussetzen, daß mindestens 25 sozialtherapeuti-
sche Anstalten für je 200 Insassen errichtet würden. 
Berücksichtigt man, daß nach den in Dänemark und 
den Niederlanden gemachten Erfahrungen der Auf-
wand in jeder einer solchen Anstalt (ohne die Ge-
bäudekosten) jährlich ca. 6 500 000 DM ausmachen 
würde, so ergäbe sich damit ein Gesamtaufwand von 
162 Millionen DM. Eine solche finanzielle Belastung 
wäre jedoch nicht tragbar. Hinzu kommt das Per-
sonalproblem. Nach der Vorstellung des Ausschusses 
sollen zu einer Anstalt mehrere Psychiater und 
Psychologen gehören. Dieser Personalanforderung 
könnte jedoch für 25 Anstalten nicht entsprochen 
werden. Auf diese finanziellen und personellen 
Schwierigkeiten ist vor allem auch seitens der 
Länder hingewiesen worden. Dabei wurde von 
dem Vertreter eines Landes erwähnt, daß schon zur 
Zeit die Hälfte der Anstaltsarztstellen nicht besetzt 
werden können. Auch in den dänischen und holländi-
schen Anstalten steht man vor dem gleichen Pro-
blem. Schon aus diesen Gründen war es notwendig, 
den persönlichen Anwendungsbereich für die neue 
Maßregel wesentlich einzuschränken, und zwar noch 
mehr, als dies bereits in dem Vorschlag der Straf-
vollzugskommission geschehen ist. Nach dem Be-
schluß des Ausschusses wird die neue Maßregel 
außer für die beiden in der Empfehlung der Straf-
vollzugskommission berücksichtigten Gruppen im 
Grundsatz auch noch für den Personenkreis vorge-
sehen, für den nach dem E 62 die „vorbeugende Ver-
wahrung" geplant war, ferner für einen Teil der-
jenigen Täter, bei denen an sich die Voraussetzun-
gen für die Unterbringung in einer psychiatrischen 
Krankenanstalt vorliegen. Da ferner eine vollzugs-
rechtliche Regelung in Aussicht genommen ist, nach 
der es zulässig sein soll, zu Freiheitsstrafe Ver-
urteilte für die Dauer ihrer Strafe in eine sozial-
therapeutische Anstalt zu überweisen, wenn bei 
ihnen die Behandlung in einer solchen Anstalt in-
diziert ist, bedurfte es auch deshalb einer engen Be-
grenzung der in der ersten Gruppe des § 65 erfaßten 
Personenkreises. 

a) Diese erste Gruppe (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) um-
faßt die Täter, die eine schwere Persönlichkeits-
störung aufweisen und wegen einer vorsätzlichen 
Straftat zu einer zeitigen Freiheitsstrafe von min-
destens zwei Jahren verurteil t werden, nachdem 
sie wegen vorsätzlicher Straftaten, die sie vor 
dieser neuen Tat begangen haben, schon zweimal 
jeweils zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr verurteilt worden sind und wegen 
einer oder mehrerer dieser Taten vor jener neuen 
Tat für die Zeit von mindestens einem Jahr 
Strafe verbüßt oder sich im Vollzug einer frei-
heitsentziehenden Maßregel befunden haben. 
Weiter wird vorausgesetzt, daß die Gefahr be-
steht, daß der Täter weiterhin erhebliche rechts-

widrige Taten begehen wird. Bei der Umschrei-
bung des „biologischen" Merkmals sah der Aus-
schuß bewußt von einer Anlehnung an in § 20 
StGB (2. StrRG) verwendete Begriffe („seelische 
Störung" und „Abartigkeit") ab, da die Gefahr 
besteht, daß die Auslegung dieser Worte bei § 20 
auf die Interpretation bei § 65 zurückwirkt. Er 
enschied sich deshalb für die Umschreibung 
„schwere Persönlichkeitsstörung". Da es bei den 
in der ersten Gruppe erfaßten Tätern sehr schwer 
ist, einen Zusammenhang zwischen den Straftaten 
und der schweren Persönlichkeitsstörung in der 
Praxis nachzuweisen, wird, abweichend von der 
in Absatz 1 Nr. 2 getroffenen Regelung, auf das 
Erfordernis einer solchen Kausalität verzichtet, 
und zwar sowohl bezüglich der Vortaten wie 
auch der auslösenden Tat wie auch der zu erwar-
tenden künft igen Taten. In Absatz 4 Satz 1 wird 
auf § 61 Abs. 3 verwiesen. Danach gilt eine Ver-
urteilung zur Gesamtstrafe als eine einzige Ver-
urteilung. Untersuchungshaft und andere Frei-
heitsentziehungen gelten als verbüßte Strafe, so-
weit sie auf die Freiheitsstrafe angerechnet wor-
den sind. Ferner findet die Rückfallsverjährungs-
vorschrift des § 48 Abs. 4 Anwendung. 

b) Zur zweiten Gruppe (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) ge-
hören diejenigen Täter, die wegen einer vor-
sätzlichen Straftat, die auf ihren Geschlechts-
trieb zurückzuführen ist, zu einer zeitigen Frei-
heitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteil t 
werden und bei denen die Gefahr besteht, daß 
sie im Zusammenhang mit ihrem Geschlechts-
trieb weiterhin erhebliche rechtswidrige Taten 
begehen werden. Damit wird die kriminalpolitisch 
bedeutsame Erfassung der besonders gefähr-
lichen Triebtäter ermöglicht. Da sie nach den 
praktischen Erfahrungen sehr oft voll schuldfähig 
sind und deshalb bei ihnen insoweit die Unter-
bringung in einer psychiatrischen Krankenanstalt 
ausscheidet, könnte gegen sie, wenn man von 
der Sicherungsverwahrung einmal absieht, keine 
Maßregel der Besserung und Sicherung angeord-
net werden, falls der Anwendungsbereich der 
Unterbringung in einer sozialtherapeutischen 
Anstalt nicht auf sie ausgedehnt würde. Um den 
gefährlichen Triebtäter möglichst rechtzeitig 
einer sozialtherapeutischen Behandlung zuführen 
zu können, wird in Absatz 1 Nr. 2, abweichend 
von Nummer 1, nur eine Verurtei lung zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vor-
ausgesetzt. 

Bei beiden Gruppen ist die Anordnung der Unter-
bringung in der sozialtherapeutischen Anstalt davon 
abhängig, daß „nach dem Zustand des Täters die 
besonderen therapeutischen Mittel und die sozialen 
Hilfen einer ärztlich geleiteten sozialtherapeutischen 
Anstalt zu seiner Resozialisierung angezeigt sind". 
Diese Klausel verdient gegenüber der in § 69 Abs. 3 
Satz 1 AE verwendeten Fassung „wenn ihn der 
Vollzug der Strafe voraussichtlich nicht von weite-
ren erheblichen Straftaten abhalten würde" den 
Vorzug, weil mit der letzteren Formulierung die 
Gefahr einer gewissen Abstempelung des Täters 
verbunden wäre. Außerdem dürfte der Richter mit 
einer solchen Prognose überfordert sein. 
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Die vom Ausschuß gewählte Eignungsklausel, 
ferner die bei der ersten Gruppe geforderten — im 
AE jedoch nicht vorgesehenen — Voraussetzungen 
des Vorliegens einer schweren Persönlichkeitsstö-
rung, sowie einer Verurtei lung zu einer Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren wegen der aus-
lösenden Tat und einer Verurtei lung zu Freiheits-
strafen von mindestens je einem Jahr wegen der 
beiden Vortaten wird eine solche Einschränkung 
des Personenkreises ermöglichen, daß gegen die 
Einführung der neuen Maßregel nicht mehr die fi-
nanziellen und personellen Bedenken bestehen, die 
insoweit gegen den Vorschlag der Verfasser des 
AE erhoben worden sind. Die Begrenzung der 
ersten Gruppe auf Täter, die eine schwere Persön-
lichkeitsstörung aufweisen und nach deren Zustand 
die besondere therapeutische Behandlung in einer 
ärztlich geleiteten sozialtherapeutischen Anstalt zu 
ihrer Resozialisierung angezeigt ist, schließt aller-
dings eine dem § 70 Abs. 1 AE entsprechende Rege-
lung aus, nach der die Anordnung der Sicherungs-
verwahrung davon abhängig sein soll, daß der 
Täter schon früher (ohne seine Einwilligung) für 
mindestens vier Jahre in einer sozialtherapeutischen 
Anstalt untergebracht war und eine nochmalige 
Einweisung als aussichtslos erscheint. Jedoch wird 
auch die vom Ausschuß gefundene Lösung dazu 
führen, daß zumindest ein großer Teil der Siche-
rungsverwahrten, bevor gegen sie diese schwer-
wiegende Maßregel angeordnet wurde, einer Be-
handlung in der sozialtherapeutischen Anstalt 
unterzogen worden sind. 

c) In der dritten Gruppe (Absatz 2) sind diejenigen 
Täter erfaßt, für die nach § 86 E 62 die „vor-
beugende Verwahrung" vorgesehen war. Ihre 
Einordnung in § 65 drängte sich angesichts der 
in der ersten Gruppe erfaßten Rückfallstäter, vor 
allem aber auch deshalb auf, weil ein Unter-
schied bezüglich der besonderen Behandlungs-
methode zwischen der „vorbeugenden Verwah-
rung" und der „Unterbringung in einer sozial-
therapeutischen Anstalt" nicht besteht. Jene 
Maßregel geht damit, wie schon im AE vorge-
schlagen, in ihr auf. Zutreffend wird in der Be-
gründung zum AE (Seite 123) darauf hingewie-
sen, daß „gerade bei den Tätern, für die die 
vorbeugende Verwahrung gedacht war, . . . der 
Sicherungszweck hinter dem Besserungszweck 
klar zurücktreten muß. Dann aber ist hier kein 
Grund für eine besondere Maßregel, da eine 
wirksame Hilfe auch für diese schwer gefährde-
ten jungen Täter nur von den speziellen sozial-
therapeutischen Methoden zu erwarten ist". 

Auf eine besondere Indikationsklausel ist in 
Absatz 2, anders als in Absatz 1 verzichtet, 
weil bei einem jungen Menschen, der sich auf 
dem Wege zum Hangtäter befindet, es nicht der 
besonderen Feststellung bedarf, daß die spe-
zielle sozialtherapeutische Behandlung bei ihm 
angezeigt ist. Aus dem gleichen Grunde erscheint 
auch die besondere Erwähnung einer Persönlich-
keitsbeeinträchtigung entbehrlich. Jedoch wurde 
der persönliche Anwendungsbereich mit Rücksicht 
darauf, daß die Voraussetzungen für die Siche-
rungsverwahrung gegenüber der Entwurfs-Lö-

sung enger gefaßt worden sind, vor allem 
aber auch wegen der Bedeutung der neuen Maß-
regel für den durch sie Betroffenen im Verhältnis 
zu § 86 E 62 eingeschränkt. So erschien es dem 
Ausschuß geboten, bezüglich der auslösenden 
Tat die Verurtei lung zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr zu fordern, ferner be-
züglich der zwei notwendigen Vortaten nicht 
genügen zu lassen, daß diese zu der gericht-
lichen Erziehungsmaßnahme der Erteilung von 
Weisungen oder der Anordnung der Erziehungs-
beistandschaft geführt haben oder durch Zucht-
mittel geahndet worden sind, zumal in solchen 
Fällen nur selten von einer „erheblichen" Straf-
tat gesprochen werden kann, wie sie in Absatz 2 
Nr. 1 vorausgesetzt werden. Vielmehr ist die 
Anordnung der Maßregel nach dieser Nummer 
davon abhängig, daß die beiden Vortaten zur 
Anordnung der Fürsorgeerziehung oder zu einer 
Freiheitsstrafe geführt haben. Hinsichtlich der 
Vortaten gilt nach Absatz 4 Satz 1 die Rückfall-
verjährungsvorschrif t des § 48 Abs. 4. Wei tere 
Voraussetzung für die Anordnung der Maßregel 
ist nach Absatz 2 Nr. 2, daß vor der auslösenden 
Tat mindestens für die Zeit von einem Jahr 
Fürsorgeerziehung in einem Heim durchgeführt 
oder Freiheitsstrafe vollzogen worden ist. — 
Vom Bundesrat ist empfohlen worden, im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu 
prüfen, wie sich sicherstellen läßt, daß hier nur 
die Fürsorgeerziehung berücksichtigt wird, die 
wegen einer s trafbaren Handlung angeordnet 
worden ist (vgl. Nr. 11 seiner Stellungnahme). 
Demgegenüber vertri t t der Sonderausschuß die 
Auffassung, daß nach den Ergebnissen der 
Prognoseforschung die Fürsorgeerziehung nicht 
nur in diesen Fällen indiziell ist, sondern auch 
dann, wenn sie angeordnet worden ist, weil der 
Minderjährige in anderer als kriminieller Bezie-
hung zu verwahrlosen droht oder bereits ver-
wahrlost ist. Da einer Fürsorgeerziehung, nach 
deren Aufhebung der Täter mehr als zwei Jahre 
lang keine Straftat begangen hat, nach Ansicht 
des Ausschusses sehr oft keine prognostische 
Bedeutung beizumessen ist, bleibt sie in einem 
solchen Fall gemäß Absatz 4 Satz 2 außer Be-
tracht. In diese Frist wird die Zeit nicht ein-
gerechnet, in welcher der Täter auf behördliche 
Anordnung in einer Anstalt verwahr t worden 
ist. Ferner wird dem Anliegen des Bundesrates 
weitgehend auch dadurch Rechnung getragen, 
daß die Zeitspanne der Durchführung der Für-
sorgeerziehung bzw. des Vollzugs der Freiheits-
strafe von sechs Monaten auf ein Jahr erhöht 
wurde. — Das Erfordernis der Strafverbüßung 
wird gemäß Absatz 4 Satz 1 auch durch ange-
rechnete Untersuchungshaft oder eine andere 
Freiheitsentziehung erfüllt. Schließlich wird wie 
in § 86 Abs. 1 Nr. 3 E 62 verlangt, daß die 
Gesamtwürdigung des Täters und seiner Taten 
die Gefahr erkennen läßt, daß er sich zum 
Hangtäter entwickeln wird (Absatz 2 Nr. 3). 

Eine Minderheit im Ausschuß sprach sich dafür 
aus, in der Einleitung des Absatz 2 vor den 
Worten „vor Vollendung" die Formulierung 
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„nach Vol lendung des 21., aber" einzufügen, um 
damit auszuschließen, daß die Unterbr ingung in 
die sozial therapeutische Anstal t auch schon 
gegen Heranwachsende angeordnet werden 
könne, sofern auf sie gemäß § 105 JGG Er-
wachsenenrecht anwendbar sei. Die Mehrhei t 
lehnte eine solche Einschränkung ab, weil sie 
zur Folge hät te , daß in diesen Fällen weder auf 
eine Jugends t ra fe von unbest immter Dauer er-
kannt noch die neue Maßregel angeordnet wer-
den könnte , hier aber eine intensive Behandlung 
vonnö ten ist. 

d) Die v ier te Tä te rgruppe wird von den Tätern ge-
bildet, bei denen an sich die Vorausse tzungen 
für eine Unterbr ingung in einer psychiatrischen 
Krankenans ta l t vorl iegen, fü r die sich aber nach 
ihrem Zustand die besonderen therapeut ischen 
Mittel und sozialen Hilfen einer sozial therapeu-
tischen Ansta l t zu ihrer Resozial is ierung besser 
e ignen als die Behandlung in einer solchen Kran-
kenansta l t . 

In An lehnung an § 85 Abs. 3 und § 86 Abs. 4 
E 62 wird durch § 65 Abs. 5 StGB (2. StrRG) be-
stimmt, daß eine außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereichs des Gesetzes abgeurtei l te Tat einer 
innerhalb dieses Bereichs abgeur te i l ten Tat gleich-
steht, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine vor-
sätzliche Tat wäre . Verständl icherweise scheiden 
hier kraf t Gewohnhei tsrecht d ie jenigen auslän-
dischen Verur te i lungen aus, die rechtsstaatlichen 
Grundsä tzen widersprechen. 

Über den besonderen Vollzug in der sozial thera-
peutischen Ansta l t sagt § 65 StGB (2. StrRG) zwar 
e twas weniger aus als § 69 Abs. 6 AE. Jedoch deutet 
schon die Indikat ionsklausel der Absätze 1 und 3 
an, daß besondere therapeut ische Mittel und so-
ziale Hilfen eingesetzt werden. In Betracht kommen 
Einzelhilfe und Einzeltherapie, Gruppenpädagogik 
und Gruppentherapie , progress ive Formen des 
Vollzugs, se lbstverantwort l iche Mi twirkung des 
Eingewiesenen am Resozial is ierungsvorgang, Ein-
und Ausbau von Formen der Mit- und Selbstverwal-
tung, Kontaktpf lege nach außen in differenzier ten 
Formen, Arbeitspflicht, Möglichkeit der freiwil l igen 
Kastra t ion und medikamentösen Behandlung von 
Triebtätern. Dieses Behandlungsprogramm setzt 
e inen ausreichenden und vor allem fachlich quali-
f izier ten Personalbes tand voraus . Aus der in Ab-
satz 1 gewähl ten Klausel geht hervor , daß die 
Gesamtle i tung der sozial therapeutischen Ansta l t in 
den Händen eines Arztes l iegen soll, und zwar 
nach der Vors te l lung des Ausschusses eines Thera-
peuten mit psychiatrischer Vorbi ldung. Durch diese 
Personalentscheidung soll erreicht werden, daß „der 
Vollzug in jeder Einzelheit in den Dienst der Thera-
pie gestell t wird und nicht verwaltungstechnische 
Gesichtspunkte die therapeut ischen ve rd rängen" 
(vgl. Begründung des AE, Seite 129). Außer diesem 
Leiter bedarf es, wie berei ts e rwähnt wurde, wei-
terer Psychiater und einiger Psychologen, ferner 
einer genügenden Anzahl von Sozialpädagogen. 
Auch für die Aufsichts- und W e r k b e a m t e n wird 
eine besondere Eignung und Ausbi ldung vor-
ausgesetzt . Die Ansta l t sgröße sollte für maximal 

nicht mehr als 200 Insassen vorgesehen werden. 
Nicht zweifelhaf t w a r im Anschluß, daß die neue 
Maßregeln in just izeigenen Ansta l ten vollzogen 
werden soll. Wie die Beispiele der dänischen An-
stalten in Hers tedves te r und Horsens sowie der 
holländischen Klinik in Utrecht zeigen, setzt die 
Einführung der sozial therapeut ischen Ans ta l ten 
nicht unbedingt die Errichtung neuer Häuser vor-
aus. Zumindest für eine Übergangszei t wird auf be-
reits bes tehende Gebäude zurückgegriffen werden 
könen. Einigkeit bes tand im Ausschuß darüber , daß 
die unter § 65 Abs. 2 StGB (2. StrRG) fal lenden 
Täter in einer besonderen Ansta l t untergebracht 
werden sollen. In § 69 Abs. 5 AE wird eine entspre-
chende Regelung für Täter vorgeschlagen, die das 
27. Lebensjahr noch nicht vol lendet haben. 

Zu § 84 E 62 
Hinsichtlich der Gründe für die Nichtbeibehal tung 

der Maßregel der Unterbr ingung in e inem Arbeits-
haus wird auf die Er läu terungen zu Art ikel 1 Nr. 16 
und 17 des 1. StrRG verwiesen. 

Zu § 66 StGB (2. StrRG) — § 85 E 62 und § 70 AE — 

Die für diese Bestimmung vom Ausschuß vor-
geschlagene Fassung deckt sich fast völlig mit der 
von ihm für § 42 e StGB (1. StrRG) beschlossenen. 
In § 66 StGB (2. StrRG) sind in Absatz 1 noch die 
Wor t e „nach Vol lendung seines fünfundzwanzig-
sten Lebensjahres begangenen" und in Absatz 2 
die W o r t e „davon wenigs tens eine nach Vol lendung 
des fünfundzwanzigs ten Lebensjahres" eingefügt . 
Diese Ergänzung sah berei ts der E 62 vor. Er zog 
damit die Folgerung aus der prakt ischen Erfahrung, 
daß die Sicherungsverwahrung gegenüber Tätern, 
die das 25. Lebensjahr noch nicht vol lendet haben, 
fast nie angeordnet wird. Da jedoch die Spanne 
zwischen dem 21. und 25. Lebensjahr zu dem Lebens-
abschnitt mit der s tärks ten verbrecherischen Betäti-
gung des Hangtä te rs gehört , sollte nach dem E 62 
insoweit die Möglichkeit der Anordnung der vor-
beugenden Verwahrung geschaffen werden. Nach-
dem diese Maßrege l in der neuen Maßregel der 
Unterbr ingung in einer sozial therapeutischen An-
stalt aufgegangen ist, fällt ihr diese Aufgabe zu. Da 
das 1. StrRG die Einrichtung der sozial therapeu-
tischen Anstal t noch nicht kennt , war in seinem 
Rahmen eine solche Regelung nicht möglich. Ferner 
enthäl t § 66 StGB (2. StrRG) den Klammerzusatz des 
„Hangtäters" . Seiner bedarf es, weil auf diese 
Weise klargestel l t wird, was un te r dem Begriff 
„Hangtäter" zu vers tehen ist, der auch in § 65 
Abs. 2 Nr. 3 StGB (2. StrRG) ve rwende t wird. 

Im übr igen wird auf die Er läuterung zu § 42 e 
StGB im Bericht zum 1. StrRG verwiesen. 

Zu § 67 StGB (2. StrRG) — § 87 E 62 und § 77 AE — 

Die im E 62 vorgesehene Regelung für die Reihen-
folge der Vollstreckung einer Freihei tss t rafe und 
der neben ihr angeordne ten f re ihei tsentz iehenden 
Maßregel t rägt nach der Auffassung des Ausschus-
ses zu wenig den mit den f re ihei tsentz iehenden 
Maßregeln verfolgten Zwecken Rechnung. Nach ihr 
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wäre der Vorwegvollzug der Maßregel nur dann 
zwingend vorgeschrieben, wenn es sich bei dieser 
um die Unterbringung in einer psychiatrischen Kran-
kenanstalt oder in einer Entziehungsanstalt handelt, 
und selbst in diesen Fällen lediglich unter der Vor-
aussetzung, daß der Zustand des Täters es erfordert. 
Für das Vorziehen des Vollzugs der Maßregel 
besteht auch bei den anderen Maßregelarten, abge-
sehen von der Sicherungsverwahrung, in der Regel 
ein Bedürfnis. So erscheint es wenig sinnvoll, bei 
Tätern, deren Unterbringung in einer sozialthera-
peutischen Anstalt angeordnet ist, zuerst die Strafe 
zu vollstrecken und sie erst dann dem ihrer Eigen-
art Rechnung tragenden Maßregelvollzug zuzufüh-
ren. Eine solche Reihenfolge wäre bei den unter 
§ 65 Abs. 2 StGB (2. StrRG) fallenden Tätern vor 
allem auch deshalb unsachgemäß, weil die thera-
peutisch fruchtbaren Jahre, in denen bei ihnen 
eventuell noch eine erzieherische Beeinflussung 
möglich ist, nicht in der notwendigen Weise aus-
genutzt werden könnten. Eine Minderheit des Aus-
schusses hatte sich in der letzten Wahlperiode und 
auch noch zu Beginn der gegenwärtigen dafür ein-
gesetzt, daß für die Sicherungsverwahrung ebenfalls 
der Vorwegvollzug vorgeschrieben wird. Im glei-
chen Sinne sprach sich die Strafvollzugskommission, 
die allerdings primär eine Vereinheitlichung von 
Strafe und Sicherungsverwahrung zu einer relativ 
unbestimmten Strafe empfiehlt, in ihrem Hilfsvor-
schlag aus. Der Sonderausschuß war sich demgegen-
über bei der Abschlußerörterung dieser Problema-
tik darin einig, daß der Vorwegvollzug der Siche-
rungsverwahrung nicht gerechtfertigt wäre. Auch 
der AE läßt ihn nicht zu (vgl. § 77 Abs. 1 AE). Im 
Gegensatz zu den anderen freiheitsentziehenden 
Maßregeln wird mit der Sicherungsverwahrung kein 
gezielter Behandlungszweck verfolgt. Die durch sie 
angestrebte Sicherungsfunktion wird aber schon mit 
dem Vollzug der Strafe erfüllt. Vor allem würde 
das Vikariieren in einem solchen Fall zu dem unbilli-
gen Ergebnis führen, daß die schwersten Verbre-
cher, gegen die wegen ihrer erheblichen kriminellen 
Gefährlichkeit nicht nur eine Freiheitsstrafe ver-
hängt, sondern auch die Sicherungsverwahrung 
angeordnet ist, einen wesentlich milderen Vollzug 
gelangen würden, als diejenigen, die ungefährlicher 
sind und die das Gericht deshalb lediglich zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt hat. Diese hätte den stren-
geren Strafvollzug zu erleiden, während jene alle 
Erleichterungen für sich in Anspruch nehmen könn-
ten, die mit dem Sicherungszweck vereinbar sind. 
Ferner wäre das Zulassen des Vikariierens bei der 
Sicherungsverwahrung auch nicht mit dem ultima-
ratio-Charakter dieser Maßregel vereinbar; denn 
sie soll danach erst dann zum Vollzug gelangen, 
wenn alle anderen Mittel der Einwirkung auf den 
Verurteilten, einschließlich der Strafe, ausgeschöpft 
sind. Auch wäre zu befürchten, daß die angestrebte 
stärkere Differenzierung zwischen dem Vollzug der 
Freiheitsstrafe einerseits und dem der Sicherungs-
verwahrung andererseits im Falle des Zulassens des 
Vikariierens bei der Sicherungsverwahrung gefähr-
det würde. Schließlich würde die Funktion des § 67 c 
Abs. 1 StGB (2. StrRG) weitgehend vereitelt. — Nach 
dieser Vorschrift prüft das Vollstreckungsgericht vor 

dem Ende des Strafvollzugs, ob der Zweck der Siche-
rungsverwahrung die Unterbringung des Täters noch 
erfordert. Ist dies nicht mehr der Fall, so hat es die 
Vollstreckung der Sicherungsverwahrungsanordnung 
zur Bewährung auszusetzen. — Käme es nicht mehr 
zu einer solchen Überprüfung, weil die Sicherungs-
verwahrung stets vor der Strafe vollzogen würde, 
so hätte dies eine insoweit sicherlich nicht gewollte 
Zunahme der Durchführung der Sicherungsverwah-
rung zur Folge. 

Der Grundsatz des Vikariierens wird ferner durch 
die in Absatz 2 getroffene Regelung durchbrochen. 
Nach ihr bestimmt das Gericht, daß die Strafe vor 
der Maßregel zu vollziehen ist, wenn deren Zweck 
dadurch leichter erreicht wird. Diese Voraus-
setzung kann z. B. gegeben sein, wenn es nach der 
Überzeugung des Gerichts angezeigt ist, den Ver-
urteilten erst im Anschluß an den Vollzug der 
Strafe in der Entziehungsanstalt unterzubringen, da-
mit er unmittelbar von dort in die Freiheit entlassen 
werden kann. Ferner ist an den Fall zu denken, daß 
es sich empfiehlt, dem Täter zunächst einmal die 
Schwere seiner Tat durch den Vollzug der Strafe vor 
Augen zu führen, ehe man mit dem Maßregelvollzug 
beginnt. Ein solcher Vorwegvollzug der Strafe kann 
eine Art „Leidensdruck" erzeugen, der sich nach 
Ansicht von Sachverständigen bei der anschließen-
den Behandlung in der sozialtherapeutischen Anstalt 
als nützlich erweisen kann. 

Abweichend von der in der vorigen Wahlperiode 
beschlossenen Formulierung entschied sich der Aus-
schuß nunmehr bei Absatz 2 für eine Muß-Vorschrift, 
da es sinnwidrig wäre, den Vorwegvollzug der 
Strafe trotz der Erkenntnis, daß hierdurch der 
Zweck der Maßregel leichter erreicht wird, noch in 
das Ermessen des Gerichts zu stellen. Der Antrag 
einer Minderheit, auch die Anordnung eines teil-
weisen Vorwegvollzugs der Strafe zuzulassen, 
wurde von der Ausschußmehrheit mit der Begrün-
dung abgelehnt, daß das erkennende Gericht schwer-
lich schon im voraus übersehen könne, durch wel-
chen Teilvorwegvollzug der Strafe der Maßregel-
zweck leichter erreicht wird. Nach ihrer Ansicht ist 
es sachgemäßer, daß über die Zweckmäßigkeit des 
Maßregelvollzugs nach Vollstreckung eines Teils 
der Strafe das eng mit dem Vollzug zusammen-
arbeitende Vollstreckungsgericht befindet, das hierzu 
nach Absatz 3 ermächtigt ist. 

Absatz 3 ermöglicht eine Anordnung im Sinne von 
Absatz 2 auch dem Vollstreckungsgericht, wenn 
Umstände in der Person des Verurteil ten „es ange-
zeigt erscheinen lassen." Unter der gleichen Voraus-
setzung kann es ferner eine nach Absatz 2 getroffene 
Anordnung ändern oder aufheben. Im Gegensatz 
zum E 62 wird diese Befugnis also nicht davon ab-
hängig gemacht, daß derartige Umstände „es erfor-
dern". Jedoch dürfen diese Möglichkeiten nicht dazu 
mißbraucht werden, in einer sozialtherapeutischen 
Anstalt Untergebrachte, die dort Schwierigkeiten 
bereiten, einfach in den Strafvollzug abzuschieben. 
Nach dem Vorbild des AE (§ 77 Abs. 1) und in 
Übereinstimmung mit den bereits früher in der 
Rechtslehre vertretenen Ansichten entschied sich der 
Ausschuß für die volle Anrechnung der Zeit des 
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Maßregelvol lzugs auf die Strafe. Diese Folge tritt 
automatisch ein. Sie ist nicht e twa von einer beson-
deren gerichtlichen Entscheidung abhängig und steht 
vor allem nicht, wie im E 62 vorgeschlagen war, im 
Ermessen des Gerichts. Durch die vom E 62 abwei-
chende Formulierung „Wird die Maßrege l vor der 
Strafe vollzogen", wird klargestell t , daß die Anrech-
nung auch in den Fällen der nachträglichen Anord-
nung des Maßregelvorwegvol lzugs erfolgt. 

An der in Absatz 4 des § 87 E 62 get roffenen Rege-
lung für die Strafaussetzung zur Bewährung konnte 
nicht mehr fes tgehal ten werden; denn für diese 
ist nur dann Raum, wenn beim Vorwegvol lzug der 
Maßregel deren Vollzugszeit im Einzelfall nicht auf 
die Strafe angerechnet wird. Da nach dem neuen 
Absatz 4 stets die Anrechnung erfolgt, kommt nur 
noch eine Ausse tzung des Strafres tes in Betracht. 
Für diesen Fall läßt Absatz 5 Satz 1 in der vom 
Ausschuß vorgeschlagenen Fassung eine f rühere 
Ausse tzung des Strafres tes zu, als es an sich nach 
§ 57 Abs. 1 StGB (2. StrRG) zulässig wäre . Das Voll-
streckungsgericht kann die Vollstreckung des Straf-
restes schon dann aussetzen, wenn durch die An-
rechnung der Vollzugszeit auch noch nicht zwei 
Drittel der ve rhäng ten Strafe erledigt sind. Nach 
Ansicht des Ausschusses ist nicht einzusehen, warum 
der Verurte i l te , obwohl der Maßregelzweck erreicht 
ist, in solchen Fällen anschließend noch stets im 
Vollzug zurückbehal ten werden soll, bis zu zwei 
Drittel der Strafe verbüßt sind. Macht das Gericht 
von der durch Absatz 5 Satz 1 e röf fne ten Möglich-
keit ke inen Gebrauch, so wird der Vollzug der Maß-
regel fortgesetzt . Damit soll ve rmieden werden, daß 
die durch den Maßregelvol lzug erziel ten Erfolge wie-
der in Frage gestell t werden können. Diese Regelung 
berücksichtigt zugleich das al lgemeine Vollzugsprin-
zip, daß die Ansta l ten so wenig wie möglich 
gewechselt werden sollten. In einigen Fällen könnte 
die Fortsetzung des Maßregelvol lzugs jedoch un-
zweckmäßig sein, so z. B., wenn neben einer mehr-
jähr igen Freihei tss t rafe die Unterbr ingung in einer 
Entziehungsanstal t angeordnet worden ist. Für 
solche Fälle eröffnet der letzte Halbsatz des Ab-
satzes 5 Satz 2 den Weg, den Verur te i l ten in den nor-
malen Strafvol lzug — e twa in gelockerten Vollzugs-
formen — zu überweisen, indem das Vollstreckungs-
gericht den Vollzug der Strafe anordnet . Wie die 
gewähl te Formul ierung verdeutlicht, kann von die-
ser Möglichkeit nur aus Gründen Gebrauch gemacht 
werden, die in der Person des Verur te i l ten liegen, 
nicht also e twa aus Gesichtspunkten der a l lgemeinen 
Abschreckung. 

Diese Lösung verdient nach Ansicht des Aus-
schusses den Vorzug vor der in § 77 Abs. 3 AE 
empfohlenen. Nach ihr könnte auf Ant rag des Täters 
bis zum Ablauf der Hälf te der Strafzeit gemeinnüt-
zige Arbei t angeordnet werden . Abgesehen von den 
berei ts aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Lei-
s tung der gemeinnütz igen Arbeit , würde die AE-

Lösung in den Fällen, in denen der Täter einen sol-
chen Antrag nicht stellt und dann das Gericht vor 
der Entscheidung steht, en tweder den Vollzug der 
Rests trafe oder die Fortsetzung des Maßregelvol l-
zugs anzuordnen, zu Spannungen zu § 82 AE führen. 
Denn nach dieser Vorschrift ist der Verurte i l te aus 
dem Vollzug der Maßrege l zu entlassen, wenn deren 
Zweck erreicht ist. 

Zu § 67 a StGB (2. StrRG) 

Die Vorschrift e röf fne t für das Vollstreckungsge-
richt die Möglichkeit, den Täter, dessen Unterbrin-
gung in einer psychiatrischen Krankenansta l t , e iner 
Entziehungsanstal t oder einer sozial therapeutischen 
Anstal t angeordnet war, in den Vollzug einer der 
beiden anderen Maßregeln zu überweisen, wenn 
seine Resozial is ierung dadurch besser gefördert wer-
den kann. — Jedoch darf nach Absatz 3 die gesetz-
liche Höchstdauer der vom erkennenden Gericht an-
geordneten Maßregel nicht überschri t ten werden, 
Entsprechendes gilt für die Überprüfungsfr is ten . — 
Ebenso kann das Vollstreckungsgericht e inen Täter, 
gegen den Sicherungsverwahrung angeordnet war, 
in den Vollzug einer j ene r Maßregeln überweisen, 
wenn dieser besser geeignet erscheint. Eine solche 
„Überweisung" ist nicht mit der Anordnung der 
Unterbr ingung in die neue Anstal t gleichzusetzen. 
Deshalb bleibt auch hier die ursprüngliche gericht-
liche Anordnung die eigentliche Vollzugsgrundlage, 
was vor allem für die Frage der höchstzulässigen 
Vol lzugsdauer von Bedeutung sein kann. 

Ferner empfiehl t der Ausschuß eine vollzugsrecht-
liche Regelung, nach der in Fällen, in denen sich 
während des Straf- oder Maßregelvol lzugs heraus-
stellt, daß beim Täter eine k rankhaf t e seelische 
Störung, eine t iefgre i fende Bewußtseinsstörung, 
Schwachsinn oder eine schwere andere seelische 
Abar t igkei t vorl iegt , der Täter in eine psychia-
trische Krankenans ta l t oder eine sozial therapeu-
tische Anstal t überwiesen werden kann. In e inem 
solchen Fall darf die Gesamtdauer der Unterbr in-
gung in den verschiedenen Ansta l ten die gesetz-
liche Höchstfrist der ursprünglich angeordne ten 
Maßregel bzw. die ve rhäng te Strafe nicht überstei-
gen. 

Zu § 67 b StGB (2. StrRG) — § 105 Abs. 1, § 107 
Abs. 2 und 3 E 62 und § 74 Abs. 1 und 2 AE — 

Die im E 62 für die Ausse tzung von Maßrege ln 
sowie für deren Vollzug vorgeschlagene Konzept ion 
ist zu Recht als sehr komplizier t krit isiert worden. 
Die Unübersichtlichkeit ist vor allem dadurch be-
dingt, daß die einzelnen Lebenssachverhal te nicht in 
einer Vorschrif t abschließend geregel t werden. Der 
Ausschuß entschied sich deshalb zur Erreichung 
einer größeren Verständl ichkei t und Klarheit für 
solche abschl ießenden Regelungen. Diese Lösung 
bietet zugleich den Vorteil , daß man nicht mehr auf 
eine Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen in 
ein und derse lben Sache angewiesen ist. Nach der 
E 62-Konzeption hä t te der Richter z. B, bei dem all-
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täglichen Fall der bedingten Entlassung zunächst ge-
mäß § 89 Abs. 1 E 62 fests tel len müssen, ob der 
Zweck der Maßregel erreicht ist. Dabei hät te er ge-
mäß § 89 Abs. 6 E 62 zu prüfen gehabt , ob dieser 
Zweck auch durch Ausse tzung der Maßrege l zur 
Bewährung erreicht werden kann. Sofern dies der 
Fall gewesen wäre, hä t te der Richter außer der be-
dingten Entlassung gemäß § 105 Abs. 5 E 62 an-
ordnen müssen, daß die Maßrege l ausgesetzt wird. 
Schließlich hät te er gegebenenfa l l s noch die Siche-
rungsaufsicht anzuordnen gehabt . Durch die vom 
Ausschuß beschlossene Regelung tritt hier eine we-
sentliche Vere infachung ein. Nach der Neufassung 
hat der Richter nur noch die Ausse tzung anzuordnen, 
die wei te ren Folgen sind mit dieser Entscheidung 
kra f t Gesetzes verbunden . Unter diesen Gesichts-
punk ten wurden die Vorschrif ten über die Ausset-
zung und den Vollzug der Maßrege ln umgestal te t . 

Der Absatz 1 von § 67 b StGB (2. StrRG) entspricht 
dem § 105 Abs. l E 62. Die Bezugnahme auf die Maß-
regelvoraussetzungsvorschr i f ten wurde durch die 
Aufzäh lung der be t re f fenden Maßregeln ersetzt. 
Neu ist der dem Absatz 1 angefüg te Satz 2. Durch 
die in ihm enthal tene Best immung soll ve rmieden 
werden, daß der Zweck, der mit der Ausse tzung 
der Maßregel angest rebt wird, so etwa, dem Ver-
urtei l ten die Möglichkeit zu geben, sich in einer 
pr iva ten Anstal t der be t re f fenden Behandlung zu 
unterziehen, durch den Vollzug der neben der Maß-
regel ve rhäng ten Strafe ve rh inder t wird. Die Maß-
regel darf deshalb in einem solchen Fall nicht zur 
Bewährung ausgesetzt werden . Diese Regelung er-
scheint auch insofern sinnvoll, als das Volls t rek-
kungsgericht gemäß § 67 c Abs. 1 StGB (2. StrRG) 
vor dem Ende des Vollzugs der Strafe zu prüfen hat, 
ob nicht dann eine Ausse tzung der Maßregel zur 
Bewährung in Betracht kommt. 

Nicht übe rnommen wurde die in § 107 E 62 vor-
geschlagene Regelung, die in komplizier ter Weise 
für die einzelnen Fälle der Aufsicht unterschiedliche 
Aufsichtstypen vorsieht . Statt dieser schwierigen 
Konzeption entschied sich der Ausschuß dafür , daß 
in allen Fällen, in denen eine f re ihei tsentz iehende 
Maßregel ausgesetzt wird, Führungsaufsicht k ra f t 
Gesetzes eintritt . Damit entf ie len die komplizier ten 
Differenzierungen. Der Verzicht auf sie erscheint 
ver t re tbar , weil die Führungsaufsicht nach der vom 
Ausschuß beschlossenen Regelung in wesentlich 
s tä rkerem Maße, als bisher vo rgesehen war, spe-
zia lprävent ive und resozial is ierende Momente ent-
hält . Dementsprechend wird in dem neuen Absatz 2 
des § 67 b festgelegt, daß mit der Ausse tzung die 
Führungsaufsicht (kraft Gesetzes) eintrit t . 

Zu § 67 c StGB (2. StrRG) — § 105 Abs. 3, §§ 107, 
88 E 62 und § 73 Abs. 4 AE — 

Hinsichtlich der systematischen Umstel lung wird 
auf die a l lgemeinen Aus füh rungen zu § 67 b StGB 
(2. StrRG) verwiesen . Absatz 1 enthäl t im wesent-
lichen die in § 105 Abs. 3 E 62 vorgeschlagene Rege-
lung und bestimmt, daß auch hier mit der Ausset-
zung zugleich Führungsaufsicht eintrit t . Absatz 2 ent-
spricht § 88 Abs. 1 und 2 sowie § 105 Abs. 4 Satz 1 E 
62. 

Zu § 67 d StGB (2. StrRG) — § 89, § 105 Abs. 3 und 
§ 107 E 62 — 

Bezüglich der Gründe für die systematische Um-
stel lung wird auf die generel le Dar legung zu § 67 b 
(2. StrRG) Bezug genommen. Bei der Fest legung der 
in Absatz 1 bes t immten Höchstfr is ten berücksichtigte 
der Ausschuß bei der Maßregel der Unterbr ingung 
in einer Entziehungsanstal t , daß nach den Angaben 
der Sachverständigen die gesetzliche Höchstfrist von 
zwei J ah ren nicht nur bei der ersten, sondern wie 
im gel tenden Recht auch bei spä teren Anordnungen 
einer solchen Maßregel ausreicht. Zur Zeit we rden 
die in Tr inkerhei lans ta l ten Untergebrachten in der 
Regel spätes tens nach einem J a h r ent lassen. Das gilt 
auch bezüglich solcher, die berei ts wiederhol t un-
tergebracht waren . Ein längeres Fes thal ten der 
Untergebrachten in der Anstal t hä t te nach den prak-
tischen Erfahrungen sowohl bei den Tr inkern als 
auch bei anderen Suchtkranken mehr nega t ive als 
posit ive Auswirkungen . Da die Schwierigkei ten des 
Lebens, an denen sie bisher gescheitert sind, in der 
Anstal t nicht auf t re ten, sie sich mit ihnen deshalb 
auch nicht ause inanderse tzen können, wird ihnen 
die spätere Bewährung nach der Ent lassung um so 
mehr erschwert, je länger sie in der geschlossenen 
Anstal t gehal ten werden . Deshalb entschied sich 
der Ausschuß hier fü r die generel le Höchstfrist von 
zwei Jahren . 

Die für die Unterbr ingung in einer sozial thera-
peutischen Anstal t in den Fällen des § 65 Abs. 1 
und 2 festgesetzte Höchstdauer entspricht der im 
E 62 für die vorbeugende V e r w a h r u n g empfohlenen. 
Sie steht in einem angemessenen Verhäl tn is zu 
den neben jener Maßregel ve rhäng ten Strafen. Nach 
den in den dänischen und niederländischen Ans ta l ten 
gemachten Erfahrungen ist eine längere Höchstfrist 
nicht erforderlich, zumal sich im Falle der Ent-
lassung vor Ablauf dieser Frist noch eine Führungs-
aufsicht anschließt, die mindes tens zwei und höch-
stens fünf J a h r e dauert . Erfolgt die Unterbr ingung 
in der sozial therapeutischen Anstal t nach § 65 Abs. 3 
StGB (2. StrRG), so ist sie wie bei der Unterbr in-
gung in einer psychiatrischen Krankenans ta l t unbe-
fristet . Diese Regelung erscheint sachgerecht, weil 
es sich in beiden Fällen um den gleichen Täterkre is 
handelt . 

Eine Begrenzung der Höchstdauer der Sicherungs-
ve rwahrung auf zehn J a h r e auch im Falle der wie-
derhol ten Anordnung wurde von der Mehrhe i t des 
Ausschusses abgelehnt . Nach ihrer Ansicht wird den 
Interessen des Verwahr t en durch die in § 67 e StGB 
(2. StrRG) vorgeschr iebene regelmäßige Überprü-
fung der Notwendigke i t des wei te ren Vollzugs der 
Maßregel genügend Rechnung getragen. W e n n in 
den Fällen der wiederhol ten Anordnung der Siche-
rungsve rwahrung trotz eines zehn jähr igen Vollzugs 
immer noch nicht ve ran twor te t werden k a n n zu er-
proben, ob der Untergebrachte auch außerha lb des 
Maßregelvol lzugs ein Leben ohne St raf ta ten füh ren 
wird, so ist dem Schutz der Al lgemeinhei t der Vor-
rang vor der Berücksichtigung des Gesichtspunktes 
e inzuräumen, daß der S icherungsverwahr te durch 
den langen Vollzug möglicherweise lebensuntücht ig 
wird. 
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Absatz 1 Satz 3 entspricht im wesent l ichen § 89 
Abs. 5 E 62. Die Abweichungen sind durch den in 
§ 67 Abs. 1 StGB (2. StrRG) vorgeschr iebenen obliga-
torischen Vorwegvol lzug der Maßregel bedingt. 

Die Gründe für die NichtÜbernahme des § 89 
Abs. 1 E 62 sowie für die Abweichung des Wor t -
lauts des § 67 d Abs. 2 StGB (2. StrRG) von § 89 
Abs. 6 und § 105 Abs. 5 E 62 sind in der Begründung 
zu § 42 f StGB im Bericht zum 1. StrRG dargelegt . 
Auf sie wird verwiesen. 

Absatz 3 dient zur Klarstel lung, daß der Staat 
keinen Rechtstitel mehr für i rgendwelche Einwirkun-
gen auf den Betroffenen besitzt, sobald die Höchst-
frist abgelaufen ist. 

Absatz 3 von § 89 E 62 wurde nicht übernommen, 
weil es dem Richter kaum möglich sein wird, auf-
grund des Ergebnisses der Haup tve rhand lung schon 
bei der ers ten Anordnung der Sicherungsverwah-
rung festzustellen, daß eine Unterbr ingung in der 
S icherungsverwahrung für die Dauer von zehn Jah-
ren trotz der vorgeschal te ten S t ra fverbüßung noch 
nicht zum Schutze der Al lgemeinhei t ausreichen 
wird. W e n n eine solche Prognose ausnahmsweise 
doch schon gestell t we rden könnte , wird es sich in 
aller Regel um einen Fall handeln, in dem die Unter-
br ingung in einer psychiatrischen Krankenans ta l t 
angebracht ist. 

§ 89 Abs. 4 E 62 mußte schon insofern entfallen, 
als die vorbeugende V e r w a h r u n g in der neuen Maß-
regel der Unterbr ingung in einer sozial therapeuti-
schen Anstal t aufgegangen ist und die hier durch-
geführ te besondere Behandlung mit der Vorstel lung, 
die jener Vorschrift zugrunde liegt, nämlich daß es 
sich bei der vorbeugenden V e r w a h r u n g um eine 
Vors tufe der S icherungsverwahrung handelt , nicht 
vere inbar wäre. 

Zu § 67 e StGB (2. StrRG) — § 90 E 62 und § 73 AE — 

Die Vorschrif t entspricht im wesent l ichen § 42 f 
Abs. 3 bis 5 StGB (1. StrRG). Es wird deshalb inso-
weit auf die be t ref fende Begründung im Bericht zum 
1. StrRG verwiesen. Die Abweichungen von dieser 
Best immung hängen mit der dem 1. StrRG unbe-
kannten Einrichtung der Ausse tzung der Maßregel 
zur Bewährung, der neuen Bezeichnung „psychia-
trische Krankenans ta l t " und der neuen Maßregel der 
„Unterbr ingung in einer sozial therapeut ischen An-
stalt" zusammen. 

Zu § 67 / StGB (2. StrRG) 

Die im E 62 noch nicht vo rgesehene Vorschrif t 
deckt sich im wesentl ichen mit § 42 f Abs. 6 StGB 
(1. StrRG), auf dessen Begründung im Bericht zum 
1. StrRG deshalb verwiesen wird. Zusätzlich berück-
sichtigt ist die nach diesem Gesetz noch nicht mög-
liche Unterbr ingung in einer sozial therapeutischen 
Ansta l t [in den Fällen des § 65 Abs. 1 und 2 StGB 
(2. StrRG)]. 

Zu § 67 g StGB (2. StrRG) — § 108 Abs. 1, 3 und 4 
E 62 sowie § 74 Abs. 3, § 77 Abs. 2 bis 4 AE — 

Hinsichtlich der Gründe für die systematische Um-
stel lung wird auf die a l lgemeinen Aus füh rungen zu 

§ 67 b StGB (2. StRG) verwiesen. Absätze 1 bis 4 ent-
sprechen § 108 Abs. 1 E 62, Absatz 5 dem § 108 
Abs. 3 E 62 und Absatz 6 dem § 108 Abs. 4 E 62. 
Jedoch entschied sch der Ausschuß für nicht un-
wesentl iche Änderungen dieser Entwurfsvorschrif-
ten. Absatz 1 wurde an § 56 f Abs. 1 StGB (2. StrRG) 
— Wider ru f sg ründe bei der Strafaussetzung — an-
gelehnt, soweit dem nicht der Unterschied zwischen 
Strafe und Maßregel entgegensteht . Diese Anpas-
sung dient vor allem einer k la re ren Umgrenzung 
und Konkre t i s ie rung der Wider rufsgründe . Die Fas-
sung der Absätze 2 und 3 t rägt den Bedenken Rech-
nung, die im Ausschuß dagegen vorgebracht wurden , 
daß nach § 108 Abs. 1 Satz 1 E 62 der Widerruf 
auch dann zulässig wäre, wenn erst nachträglich 
bekann tgewordene Umstände zeigen, daß der Zweck 
der Maßrege l die Unterbr ingung des Verur te i l ten 
erforder t . Gemäß der neuen Bestimmung des Ab-
satzes 2 darf das Gericht die Ausse tzung einer Un-
terbr ingung in einer psychiatrischen Krankenansta l t , 
e iner Entziehungsansta l t oder (in den Fällen des 
§ 65 Abs. 3) in e iner sozial therapeutischen Ansta l t 
auch dann widerrufen , wenn sich während der Füh-
rungsaufsicht ergibt, daß von dem Verur te i l ten in-
folge seines Zus tandes rechtswidrige Taten zu er-
war ten sind und deshalb der Zweck der Maßregel 
seine Unterbr ingung erforder t . Mit dem Begriff „Zu-
stand" ist lediglich der körperl iche und seelische Zu-
stand des Verur te i l ten gemeint, nicht e twa eine Ver-
änderung seiner häuslichen Verhäl tnisse . Die Vor-
schrift ha t Bedeutung für die Fälle, in denen sich 
der Krankhei t szus tand seelisch Gestörter , deren 
Unterbr ingung ausgesetz t war, während der Füh-
rungsaufsicht wieder verschlimmert , z. B. wenn sich 
ein neuer schizophrener Schub ankündigt . Nach 
Absatz 3 können nachträglich bekann tgewordene 
Umstände nur dann den Widerruf begründen, w e n n 
sie während der Dauer der Führungsaufsicht zur 
Kenntnis des Gerichts gelangt sind, nicht auch, wie 
dies § 108 Abs. 1 Satz 1 E 62 zugelassen hätte, w e n n 
sie erst nach Ablauf der Zeit der Führungsaufsicht 
bekann twerden . Die wei te re Voraussetzung, daß der 
Zweck der Maßrege l die Unterbr ingung des Ver-
urtei l ten erfordert , schließt aus, daß der Widerruf 
auch in Fällen erfolgt, in denen aus dem nunmehri -
gen Verha l ten des Verur te i l ten zu schließen ist, 
daß es der Unterbr ingung nicht bedarf . 

Absatz 5 dient der Vere infachung der richter-
lichen Handhabung . Nach § 108 Abs. 3 E 62 hät te 
der Richter zunächst die Sicherungsaufsicht auf-
heben und danach in einem wei te ren Beschluß die 
f re ihei tsentz iehende Maßregel für er ledigt e rk lä ren 
müssen. Nach der vom Ausschuß beschlossenen Re-
gelung handel t es sich nunmehr um einen einheit-
lichen Entscheidungsvorgang. Der Satz 2 enthäl t 
e inen Hinweis auf die anderen Fälle der Erledigung 
der f re ihe i t sentz iehenden Maßregel . 

Zu § 68 StGB (2. StrRG) — § 91 E 62 — 

Der AE sieht abweichend vom E 62 die Maßregel 
der Sicherungsaufsicht nicht vor, weil nach der An-
sicht seiner Ver fasser ihre Zweckbest immung inso-
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fern unklar sei, als sie teils als Bewährungshi l fe , 
teils als bloße Überwachung gedacht sei, ohne daß 
Kriterien dafür angegeben wären, welchen Zweck 
sie im Einzelfall d ienen solle; zudem sei sie, soweit 
ihr der Charak te r einer Bewährungshi l fe zukommen 
solle, nach dem Konzept des AE überflüssig. Eine 
Minderhei t des Sonderausschusses wandte gegen 
das Institut der Sicherungsaufsicht ferner ein, daß 
es im wesent l ichen doch der bisher igen Polizeiauf-
sicht entspreche, die sich als unwirksam erwiesen 
habe. Deshalb trat auch sie dafür ein, die Siche-
rungsaufsicht nicht zu übernehmen. Diese Kritik er-
scheint nach der Auf fassung der Mehrhei t des Aus-
schusses jedenfal ls gegenüber der von ihm beschlos-
senen Lösung nicht berechtigt. Bei der neuen Kon-
zeption wird s tä rker als im E 62 auf die Hilfe für 
den Betroffenen abgestel l t . Das kommt auch in der 
Umbenennung der Maßregel („Führungsaufsicht") 
zum Ausdruck. Durch die im E 62 vorgeschlagene 
Bezeichnung „Sicherungsaufsicht" würde zu sehr der 
Sicherungszweck betont . Diese Änderungen führen 
zwar zu einer s t a rken Annähe rung an das Institut 
der Bewährungshi l fe . Dadurch wird jedoch die neue 
Maßregel nicht e twa entbehrlich; denn der Personen-
kreis, für die sie gedacht ist, deckt sich nicht mit 
demjenigen, bei dem die Bewährungshi l fe in Be-
tracht kommt. Dementsprechend sind auch die Maß-
nahmen unterschiedlich. So bedarf es bei den unter 
Führungsaufsicht S tehenden einer s tä rkeren Ein-
wirkungsmöglichkei t als bei den einem Bewährungs-
helfer Unterstel l ten. Wol l te man jedoch die Funk-
tion des Bewährungshel fers in dieser Richtung 
„anreichern", so würde damit die Bewährungshi l fe 
einen von den Bewährungshe l fe rn selbst entschie-
den abgelehnten Charak te r erhal ten. Da schon gegen 
die im E 62 vorgesehene Regelung von ihnen Be-
denken in dieser Richtung vorgebracht worden sind, 
beschloß der Ausschuß, die mehr repress iven Auf-
gaben, soweit sie bei der Führungsaufsicht erforder-
lich werden, der Aufsichtsstel le zuzuweisen. 

Nach den Beschlüssen des Ausschusses kann die 
Führungsaufsicht angeordne t werden : 

1. gegenüber Tätern, bei denen die Voraussetzun-
gen der a l lgemeinen Rückfallsbest immung des 
§ 48 StGB (2. StrRG) vor l iegen und die zeitige 
Freihei tss t rafe ve rwi rk t haben, 

2. wegen e iner Straftat , bei der das Gesetz Füh-
rungsaufsicht besonders vors ieht und der Täter 
eine Freihei tss t rafe von mindes tens sechs Mona-
ten ve rwi rk t hat, 

3. gegenüber den in § 68 f StGB (2. StrRG) er faßten 
Vol lverbüßern. 

Vorausse tzung ist in allen drei Fällen eine 
schlechte Prognose. Abgesehen von diesen Fällen, 
in denen die Anordnung der Führungsaufsicht im 
Ermessen des Gerichts liegt, tritt sie in den in Ab-
satz 2 au fge führ t en Fällen k ra f t Gesetzes ein. Die 
Abweichungen in Absatz 1 von der entsprechenden 
Entwurfsfassung haben ihre Ursache einmal in der 
neuen Nomenk la tu r („Führungsaufsicht") und der 
Einführung der Einhei tsfreihei tss trafe . In der Num-
mer 1 wurde nicht mehr auf den Rückfall täter ab-

gestellt , sondern auf die Vorausse tzungen der Rück-
fallvorschrift , weil die Formul ierung „als Rückfall-
täter" in § 48 StGB (2. StrRG) ebenfal ls nicht mehr 
ve rwende t wird und die Anordnung der Führungs-
aufsicht auch dann zulässig sein sollte, wenn von 
den durch diesen § 48 e röf fne ten Möglichkeiten kein 
Gebrauch gemacht worden ist, weil die für die be-
t reffende Tat gel tende normale St rafdrohung schon 
entsprechend hohe St rafen zuläßt. Die in der Num-
mer 2 des § 91 Abs. 1 E 62 vorgeschlagene Regelung 
wurde schon deshalb nicht übernommen, weil es 
nicht Aufgabe des Strafrechts ist, den Hang zu 
einem uns te ten oder ungeordne ten Leben oder die 
Arbeitsscheu zu bekämpfen, sondern St raf ta ten zu 
verhüten , und weil die Führungsaufsicht nur bei 
wirklich gefährl ichen Tätern, nicht aber auch bei 
„Gemeinläst igen" soll angeordnet werden können. 
Zudem wären die Merkmale „Arbeitsscheu" und 
„Hang zu einem unste ten oder ungeordne ten Leben" 
zu wenig bestimmt, um eine so schwerwiegende 
Maßnahme zu rechtfertigen. Auf Grund ähnlicher 
Erwägungen wurde in Anlehnung an andere Vor-
schriften im Schlußteil des Absatzes 1 die Formulie-
rung „daß er ein gesetzwidr iges Leben führen wird" 
durch die Fassung „daß er wei te re St raf ta ten be-
gehen wird" ersetzt . 

Zur Klarstellung, welche Vorschrif ten in Absatz 2 
gemeint sind, werden diese in der Form eines Klam-
merhinweises ausdrücklich genannt . 

Zu § 68 a StGB (2. StrRG) — § 92 E 62 — 

Durch die vom Ausschuß beschlossene Änderung 
der Entwurfsvorschrif t wird der insbesondere sei tens 
der Bewährungshel fe r vorgebrachten Kritik Rech-
nung getragen. Nach Absatz 1 unters teht der Ver-
urtei l te mit der Anordnung der Führungsaufsicht 
k ra f t Gesetzes einer Aufsichtsstelle. Im Benehmen 
mit ihr bestell t das e rkennende Gericht oder das 
Vollstreckungsgericht (vgl. § 68 d StGB — 2. StrRG) 
stets einen Bewährungshelfer . Nach dieser Regelung 
ist es nicht mehr, wie im § 92 Abs, 2 E 62 vorge-
sehen war, möglich, daß der Bewährungshel fer mit 
der Funkt ion der Aufsichtsstelle be t raut wird. Damit 
ist auch eine sachgerechte Aufgabenver te i lung er-
reichbar. Der Bewährungshel fer kann sich mehr 
auf die he l fende und be t reuende Tätigkei t beschrän-
ken, während die besonderen Überwachungsmaß-
nahmen durch die Aufsichtsstelle oder die von ihr 
ersuchte Behörde durchgeführ t wird. Ein wei te re r 
Vorzug der obligatorischen Bestel lung eines Be-
währungshe l fe r s liegt darin, daß in jedem Fall e ine 
persönliche Betreuung gesichert ist. 

Aus Absatz 1 Satz 2 ist zu entnehmen, daß der 
Aufsichtsstelle vor allem auch die Aufgabe der Ko-
ordinierung obliegt. Art und Zusammense tzung der 
Aufsichtsstelle sollen später im Einführungsgesetz 
zum 2. StrRG festgelegt werden. Nach der Ansicht 
des Ausschusses empfiehl t es sich, die Aufsichts-
stelle dem Landgericht anzugliedern. Da bei e iner 
solchen Lösung von einer berei ts exis t ierenden Be-
hörde ausgegangen werden könnte, lassen sich 
manche sonst auf t re tende Anfangsschwier igkei ten 
vermeiden. Die Angl iederung an die Staatsanwal t -
schaft wä re eine weniger glückliche Lösung, da hier 
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die Führungsaufsicht zu sehr in die Nähe der Straf-
ver fo lgung gerückt würde . 

Um die Bedeutung der hel fenden und be t r euenden 
Funkt ion von Aufsichtsstelle und Bewährungshe l fe r 
im Gesetz besonders zu betonen, wurde der dies-
bezügliche Satz in Absatz 2 als Satz 1 e ingeordnet . 
In Absatz 2 Satz 2 wird nicht mehr auf die Über-
wachung der „Lebensführung" abgestell t , da hier in 
möglicherweise ein Überbleibsel der f rüheren Poli-
zeiaufsicht gesehen werden könnte , sondern auf das 
„Verhal ten" des Verur te i l ten. Durch die A u f n a h m e 
des Bewährungshel fers in Absatz 2 wurde die in 
§ 92 Abs. 4 (i. V. m. § 76 Abs. 2) E 62 vorgeschlagene 
Best immung überflüssig. 

Nach Absatz 3 k a n n das Gericht der Aufsichts-
stelle und dem Bewährungshel fer für ihre Tätig-
keit Anwe i sungen erteilen. Diese ausdrückliche 
Regelung ersetzt die in § 92 Abs. 4 (i. V. m. § 76 
Abs. 3 Satz 2) E 62 enthal tene Bestimmung. 

§ 92 Abs. 5 E 62 wurde gegenstandslos , da der 
Verur te i l te stets e iner Aufsichtsstelle un ters teh t und 
ihm auch immer ein Bewährungshel fer zu beste l len 
ist. 

Zu § 68 b StGB (2. StrRG) — § 93 E 62 — 

Der Katalog der We i sungen wurde zum Teil ge-
ändert . So wurden in den Nummern 2 und 4 (der 
Entwurfsfassung) die W o r t e „ohne zwingenden 
Grund" gestrichen, weil diese Formul ierung zu 
unbest immt und deshalb nicht prak t ikabe l ist, vor 
allem aber wegen des Best immthei tsgrundsatzes 
des Art ikels 103 Abs. 2 GG keine gee ignete Grund-
lage für eine strafrechtliche Ahndung des Vers toßes 
gegen eine solche We i sung nach § 145 a StGB (i .d.F. 
des Art ike ls 1 Nr. 14 des 2. StrRG) sein könnte . Fer-
ner wurde die Nummer 2 von den Formul ie rungen 
„in bes t immten Bereichen oder" und „oder Örtlich-
kei ten" entlastet , weil die be t re f fenden Fälle schon 
durch den restlichen Wor t lau t gedeckt sind. Auf die 
Nummer 3 (der Entwurfsfassung) verzichtete der 
Ausschuß, weil die Einhal tung der in ihr umschrie-
benen We i sung nicht überwacht werden könnte . Aus 
dem gleichen Grunde und auch wegen der zu un-
bes t immten Fassung wurden in der Nummer 4 (der 
Entwurfsfassung) die W o r t e „mit . . . nicht zu ver-
kehren" gestrichen. Bei der Nummer 9 (der Ent-
wurfsfassung) erschien es dem Ausschuß nicht sach-
gemäß, daß dem Verur te i l ten die We i sung ertei l t 
we rden könnte , j eden Wohnor t — oder Arbei ts-
platzwechsel einer anderen Dienststel le als der 
Aufsichtsstel le zu melden. 

Mit Rücksicht auf den Best immthei tsgrundsatz 
(Artikel 103 Abs. 2 GG) wird in Absatz 1 Satz 2 
nunmehr ausdrücklich vorgeschrieben, daß das Ge-
richt in seinen Wei sungen das ve rbo tene oder ver-
langte Verha l ten genau zu bes t immen hat . 

Die Ände rungen in Absatz 2 Satz 1 sind rein 
sprachlicher Art . Angesichts der Bedeutung der 
Weisung, sich einer Hei lbehandlung oder e iner 
Entz iehungskur zu unterz iehen oder in e inem ge-
e igne ten Heim oder einer gee igneten Anstal t Auf-
enthal t zu nehmen, erschien es geboten, wie in § 56 c 
Abs. 4 StGB (2. StrRG) auch hier für die Zulässigkei t 

einer solchen Wei sung die Einwil l igung des Ver-
urtei l ten zu fordern. 

Die für Absatz 3 beschlossene Tex tänderung ent-
spricht der Ste l lungnahme des Bundesra tes zum E 62 
(Nr. 12). 

Einigkeit bes tand im Ausschuß darüber , daß § 68 b 
StGB (2. StrRG) nicht zur Umgehung der Beschrän-
kungen benutzt werden darf, die durch die Maß-
regelbes t immungen fes tgelegt sind. Liegen nach 
diesen Best immungen die Vorausse tzungen z. B. für 
die Entziehung der Fahrer laubnis oder für ein Be-
rufsverbot nicht vor, so dür fen diese Folgen auch 
nicht durch die Erteilung entsprechender We i sungen 
herbeigeführ t werden. Ferner w a r der Ausschuß der 
Auffassung, daß in Fällen, in denen an sich die Vor-
aussetzungen für die Anordnung einer solchen Maß-
regel gegeben sind, das e rkennende Gericht aber 
auf ihre Anordnung verzichtet hat, diese Entschei-
dung nicht durch eine spä tere W e i s u n g soll um-
gangen werden können. 

Zu § 68 c StGB (2. StrRG) — § 94 E 62 — 

Die Vorschrif t entspricht, abgesehen von der 
neuen Bezeichnung „Führungsaufsicht", wörtlich der 
Entwurfsfassung. 

Zu §68 d StGB (2. StrRG) — § 95 E 62 — 

Eine Übernahme der im E 62 vorgeschlagenen 
Regelung ist nach der wesent l ichen Umgesta l tung 
der Vorschrif ten übe r die Führungsaufsicht nicht 
mehr möglich. Die vom Ausschuß empfohlene Fas-
sung t rägt diesen Ä n d e r u n g e n Rechnung und ver-
deutlicht die zum Teil unterschiedliche Zuständig-
keit des e rkennenden Gerichts e inersei ts und des 
Vollstreckungsgerichts andererse i ts . Nach Absatz 2 
darf das Vollstreckungsgericht die in Absatz 1 be-
zeichneten Anordnungen nicht n u r ändern oder 
aufheben, sondern auch selbst neue Anordnungen 
treffen. 

Zu § 68 e StGB (2. StrRG) — § 96 E 62 — 

Die Abweichungen von der Entwurfsfassung sind, 
abgesehen von zwei Ausnahmen , redakt ionel ler 
Art. Die Ausnahmen be t re f fen die Ersetzung des 
Wor tes „Vollstreckungsgericht" in Absatz 1 und 2 
durch „Gericht", um auch das e rkennende Gericht 
einzubeziehen, soweit es zuständig ist. Ferner wur-
den die W o r t e „ein gesetzmäßiges Leben führen" 
durch „keine St raf ta ten mehr begehen" ersetzt . 
Diese Umformul ierung entspricht der Ä n d e r u n g am 
Schluß des Absatzes 1 von § 68 StGB (2. StrRG). 

Zu § 68 t StGB (2. StrRG) — § 97 E 62 — 

Das gleiche gilt fü r diese Best immung (vgl. Ab-
satz 2). Ferner wurde in Absatz 1 Satz 1 auf die 
Wor t e „kraft Gesetzes" verzichtet, da sie entbehr-
lich sind. Ebenfalls überf lüss ig erscheint dem Aus-
schuß Absatz 2 Satz 2 in der Fassung des § 97 E 62. 

Im Gegensatz zu der S te l lungnahme des Bundes-
rates zu § 97 E 62 (Nr. 13) liegt nach der Überzeugung 
des Sonderausschusses ein kriminalpoli t isches Be-
dürfnis fü r die Vorschrift vor. Bei der wei te ren Kritik 
des Bundesrates, daß an die bloße Tatsache, daß der 
Täter eine Freihei tss t rafe von mindes tens zwei Jah-
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ren voll ve rbüß t hat, die schwerwiegende Maßnahme 
der Führungsaufsicht nicht geknüpf t werden könne, 
wird zu wenig beachtet, daß nach Absatz 2 Satz 1 
das Vollstreckungsgericht das Entfal len der Maß-
regel anzuordnen hat , w e n n zu e rwar ten ist, daß 
der Verur te i l te auch ohne die Führungsaufsicht 
ke ine S t raf ta ten mehr begehen wird. Soweit dies 
aber nicht der Fall ist, bedarf es zum Schutze der 
Allgemeinhei t dieser Maßregel . Das ist inzwischen 
auch von der übe rwiegenden Mehrhei t der Bundes-
länder ane rkann t worden. Schließlich erscheint aber 
auch das Bedenken der Ver fasse r des AE nicht be-
gründet , es widerspreche rechtsstaatl ichen Prinzi-
pien, e inen Täter , der seine vol le Strafe ve rbüß t 
hat, nachträglich einer Aufsicht zu unters te l len . 
W e n n dieses Argument wirklich beachtlich wäre , 
würde es ebenso der Zulässigkeit der Sicherungs-
v e r w a h r u n g entgegens tehen . Eine solche Folgerung 
wird aber auch im AE nicht gezogen, wei l der 
Schutz der Al lgemeinhei t die Maßregel no twendig 
macht. Dies ha t nach Ansicht des Sonderausschusses 
in gleicher W e i s e fü r die Führungsaufsicht zu gel-
ten. Sowohl die in § 48 Abs. 1 AE vorgeschlagene 
Lösung, nach der die Volls treckung des Restes e iner 
zeit igen Freihei tss t rafe ohne Rücksicht auf das Er-
gebnis der Prognose zur Bewährung auszusetzen ist, 
wenn der Verur te i l te zwei Drittel der Strafe, min-
destens jedoch sechs Monate , verbüßt hat, als auch 
die f rühere schwedische Regelung, die von ihr nur 
insoweit abweicht, als die bedingte Entlassung nach 
Verbüßung von vier Fünf te ln der Strafe erfolgte, 
stellen „Notlösungen" dar. Um die Möglichkeit 
einer anschl ießenden Bewährungsaufsicht zu erhal-
ten, wird der Verur te i l te nach dieser Konzeption 
trotz ungüns t iger Prognose vor der vol len Ver-
büßung der Strafe ent lassen. Diese wenig befr iedi-
gende Folge ist mit der vom Ausschuß beschlos-
senen Regelung nicht verbunden . Erwähnenswer t 
erscheint, daß das schwedische Recht an der er-
wähn ten f rüheren Regelung nicht mehr fes tgehal ten 
hat . 

Zu §68 g StGB (2. StrRG) — § 98 E 62 — 

Die Abweichungen gegenüber der Entwurfsfas-
sung sind zum Teil durch die neue Bezeichnung 
„Führungsaufsicht" und den Wegfa l l der Maßrege l 
des Verbots der Tierhal tung bedingt . Der Streichung 
der W o r t e „oder ist die Volls treckung einer Unter-
br ingung nach den § § 8 2 oder 8 3 . . . (ausgesetzt)" 
bedurf te es, wei l in den Fällen der Aussetzung der 
Unterbr ingung in einer psychiatrischen Krankenan-
stalt, e iner Entziehungsanstal t oder sozial therapeu-
tischen Ansta l t nach den Beschlüssen des Sonder-
ausschusses stets Führungsaufsicht eintrit t (§ 67 b 
Abs. 2 und § 67 d Abs. 2 StGB (2. StrRG), so daß 
sich hier eine Konkurrenz von Führungsaufsicht 
und Ausse tzung zur Bewährung nicht ergibt. 

Die Ersetzung des W o r t e s „Vollstreckungsgericht" 
durch „Gericht" in Absatz 2 berücksichtigt auch den 
Fall der Zuständigkei t des e rkennenden Gerichts. Da 
Absatz 3 hinsichtlich der Maßrege ln nur noch für das 
Berufsverbot in Betracht kommt, wurde stat t der 
W o r t e „die Maßregel" die Fassung „das Berufs-
verbot" gewähl t . 

Z w i s c h e n ü b e r s c h r i f t 

Die im E 62 vorgeschlagene Zwischenüberschrif t 
„Wei tere Maßregeln" wurde durch die konkre te ren 
Zwischentitel „Entziehung der Fahrer laubnis" und 
„Berufsverbot" ersetzt. Diese Änderung entspricht 
te i lweise der Ste l lungnahme des Bundesra tes zum 
E 62 (Nr. 14 a). 

Zu § 69 StGB (2. StrRG) — § 99 E 63 und § 79 AE — 

Da als Vorausse tzung für die Entziehung der Fahr-
er laubnis nicht die Gefahr der Begehung wei te rer 
Verkehrsde l ik te gefordert , sondern darauf abge-
stellt wird, daß sich aus der Tat ergibt, daß der 
Täter zum Führen von Kraf t fahrzeugen ungeeignet 
ist, erscheint es schon nach dem Wor t l au t des § 62 
nicht unbedenklich, diese Vorschrift auf die Maß-
regel der Entziehung der Fahrer laubnis anzuwen-
den. Zudem sollte nach der Ansicht der Mehrhe i t 
des Ausschusses die kriminalpolit ische W i r k u n g 
dieser Maßregel nicht dadurch geschwächt werden , 
daß ihr Anwendungsbere ich durch den Grundsatz 
der Verhäl tn ismäßigkei t enger begrenzt wird, als 
dies in § 99 E 62 vorgeschlagen wurde. Der Aus-
schuß beschloß deshalb, in Absatz 1 folgenden 
Satz 2 e inzufügen: „Einer wei te ren Prüfung nach 
§ 62 bedarf es nicht." 

Durch die vom Ausschuß beschlossene Änderung 
des Absatzes 2 wird dieser an § 42 m (i. d. F. des 
Zwei ten Straßenverkehrss icherungsgesetzes) ange-
gepaßt. 

In Absatz 3 wurden die Wor t e „auch ohne die 
Vorausse tzungen des § 114" gestrichen, weil es sich 
bei der Einziehung des Führerscheins nicht um die 
Einziehung eines Vermögenswer tes , sondern um die 
— der Verh inderung von Mißbräuchen d ienende — 
Sicherstellung eines an sich „wert losen" Papiers 
handel t . Deshalb fehlt jener Zusatz auch in der ent-
sprechenden Vorschrift des gel tenden Rechts (§ 42 m 
StGB). 

Zu § 69 a StGB (2. StrRG) — § 100 E 62 und § 79 
AE — 

Absatz 1 wurde an den neuen Wor t l au t des § 70 
Abs. 1 Satz 2 StGB (2. StrRG) angepaßt . Im übr igen 
übe rnahm der Ausschuß unveränder t die Fassung 
des § 100 E 62. 

Zu § 69 b StGB (2. StrRG) — § 100 a E 62 und § 79 
AE — 

Der Ausschuß übernahm unveränder t den Wor t -
laut des § 100 a E 62. 

Zu § 70 StGB (2. StrRG) — § 101 E 62 und § 78 AE — 

Da dem § 70 der Zwischentitel „Berufsverbot" 
vorangeste l l t wurde, konnte an der gleichlautenden 
Überschrift für § 70 nicht fes tgehal ten werden . A n 
ihrer Stelle wurde die Fassung „Anordnung des 
Berufsverbots" gewählt . 

Dem Sonderausschuß erschien die Ausges ta l tung 
des Absatzes 1 als Muß-Best immung zu starr. Da 
das Berufsverbot eine wesentl iche Einschränkung 
des Grundrechts der Berufsfreihei t (Artikel 12 GG) 
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darstellt , soll das Gericht beim Vorl iegen der Ver-
ausse tzungen des § 70 nicht stets zur Anordnung 
des Berufsverbots gezwungen sein, sondern es soll 
ihm ein genügender Ermessungsspiel raum zur Ver-
fügung stehen, unbil l ige Ergebnisse vermeiden zu 
können. Die im E 62 wie auch im AE vorgesehene 
obligatorische Anordnung des Berufsverbots würde 
zudem zu einer Verschärfung gegenüber dem gel-
tenden Recht führen, für die kein Bedürfnis besteht . 
Hinzu kommt, daß eine Muß-Vorschrif t auch der in 
§ 45 Abs. 2 StGB (2. StrRG) get roffenen Regelung 
widersprechen würde, nach der das Gericht dem 
Verur te i l ten unter bes t immten Vorausse tzungen für 
eine bes t immte Zeit die Fähigkeit , öffentliche Ämter 
zu bekleiden, abe rkennen „kann". 

Ferner entschied sich der Ausschuß für eine Auf-
lockerung der Vorschrift bezüglich des lebensläng-
lichen Berufsverbots , indem er hier ebenfal ls nur 
eine Kann-Vorschrift , ferner zusätzliche, wei tgehend 
an die Formul ierung des § 62 (Verhältnismäßigkeits-
grundsatz) angelehnte Vorausse tzungen vorsah. Ein 
Antrag, die Möglichkeit eines lebenslangen Berufs-
verbots überhaupt nicht mehr zuzulassen, wurde 
vom Ausschuß abgelehnt , weil die Möglichkeit der 
Ve rhängung eines solchen Berufsverbots in e inem 
Verwal tungs- oder Diszipl inarverfahren, auf die 
j ene Minderhei t verwies, nur in einem Teil der in 
Betracht kommenden Fälle gegeben wäre und zu-
dem der Vers toß gegen ein solches Verbot — im 
Gegensatz zu dem gegen ein strafrechtliches Ver-
bot (vgl. § 145 c StGB i. d. F. des 2. StrRG) — nicht 
strafrechtlich geahndet werden könnte . 

Nach der einhel l igen Meinung des Ausschusses 
muß es sich bei der in Absatz 1 Satz 1 geforder ten 
aus lösenden Tat um eine solche von erheblicher 
Bedeutung handeln, da sonst schwerlich die Prog-
nose gestell t werden kann, daß der Täter „erheb-
liche" rechtswidrige Taten begehen wird. 

Umstr i t ten war im Ausschuß anfangs, ob die Mög-
lichkeit eröffnet werden soll, ein Berufsverbot wäh-
rend eines schwebenden Ver fahrens vor läuf ig anzu-
ordnen. Im gel tenden Recht ist ein solches vor-
läufiges Berufsverbot nicht zulässig. Ein Teil der 
Mitgl ieder ha t te Bedenken dagegen, die Einschrän-
kung des Grundrechts der Berufsfreiheit durch eine 
vor läuf ige Maßnahme zuzulassen. Zudem hiel ten sie 
ein vor läuf iges Berufsverbot auch nicht für not-
wendig, da in den Fällen, in denen ein sofort iges 
Einschreiten wirklich erforderlich sei, das Verwal-
tungsrecht ausreichende Möglichkeiten h ier für biete. 
Die Mehrhei t entschied sich indes dem Grundsatz 
nach für die Einführung eines vor läuf igen Berufs-
verbots , al lerdings unter dem Vorbehal t einer 
nähe ren Prüfung bei der Beratung des Einführungs-
gesetzes, In diesem Zusammenhang soll auch die 
Entschädigungspflicht wegen eines zu Unrecht er-
gangenen vor läuf igen Berufsverbots geregel t wer-
den. 

Einig war man sich im Ausschuß darüber , daß 
die Frage, ob und inwiewei t sich im Einzelfall bei 
gewissen Formen des Berufsverbots verfassungs-
rechtliche Schranken ergeben, nicht im Gesetz selbst 
entschieden, sondern ihre Beantwor tung der Recht-
sprechung über lassen bleiben soll. 

Zu §70 a StGB (2. StrRG) — § 106 Abs. 1, 2 und § 107 
Abs. 1 E 62 — 

Die Vorschrift entspricht den vors tehend er-
wähn ten Entwurfsbes t immungen. Die NichtÜber-
nahme des § 106 Abs. 3 E 62 und die Abweichung 
des Absatzes 3 gegenüber § 107 Abs. 1 E 62 sind 
durch den Wegfa l l des Verbots der Tierhal tung be-
dingt. 

Zu §7 Ob StGB (2. StrRG) — § 108 Abs. 2 bis 4 E 62 — 

Die Vorschrif t enthält d ie jenigen Teile des § 108 E 
62, die sich auf das Berufsverbot beziehen. Sie ent-
spricht den vors tehend aufgeführ ten Entwurfsbest im-
mungen. Jedoch wurden diese an § 67 g Abs. 1, 3 
und 6 StGB (2. StrRG) angepaßt . 

Zu § 102 E 62 

Wie berei ts in der letzten Wahlpe r iode entschied 
sich die Mehrhei t des Ausschusses — in Überein-
s t immung mit dem AE (vgl. Vorbemerkungen zu 
§§ 78 bis 80 AE) — dafür , das im E 62 vorgeschlagene 
Verbot der Tierhal tung nicht im StGB zu regeln. 
Ein Teil der Ausschußmitgl ieder ver t ra t den Stand-
punkt, daß ke in überzeugender Grund ersichtlich sei, 
diese Maßregel nicht in das StGB einzuordnen, w e n n 
dort sowohl das Berufsverbot als auch die Ent-
ziehung der Fahrer laubnis A u f n a h m e gefunden hät-
ten. Die Mehrhei t wies demgegenüber darauf hin, 
daß es im Rahmen des 1. und 2. StrRG nicht mög-
lich ist, den Tatbes tand der Tierquälere i zu refor-
mieren und in das StGB einzustellen, daß unter die-
sen Umständen aber eine in das StGB aufgenom-
mene Vorschrift über das Tierhal tungsverbot zu 
isoliert wäre . 

Zu § 71 StGB (2. StrRG) — § 103 E 62 und § 81 Abs. 2 
AE — 

Die Abweichungen der Ausschußfassung von § 103 
E 62 sind einmal durch die neuen Maßregelbezeich-
nungen, die Einfügung der n e u e n Maßregel der 
Unterbr ingung in einer sozial therapeutischen An-
stalt, den Wegfa l l des Arbe i t shauses und die Nicht-
au fnahme des Verbots der Tierhal tung bedingt. Ein 
wei terer Grund ist die Einschränkung der Sach-
gründe für die Zulässigkeit der selbständigen An-
ordnung. Nach Ansicht des Ausschusses erscheint 
die selbständige Anordnung einer Maßregel dann 
nicht gerechtfertigt, wenn ein S t ra fver fahren wegen 
Fehlens des Strafantrags, der Ermächtigung oder 
des St rafver langens undurchführbar ist. Meist wird 
hier schon der Verhäl tn ismäßigkei tsgrundsatz (§ 62) 
der Anordnung einer solchen Maßregel entgegen-
stehen. Davon abgesehen sind in derar t igen Fällen 
die entsprechenden verwaltungsrecht l ichen Maßnah-
men, z. B. aufgrund der Unterbr ingungsgesetze , des 
St raßenverkehrsgesetzes , der Gewerbeordnung usw. 
ausreichend. Für die Fälle, in denen ein Straffrei-
hei tsgesetz das S t ra fver fahren undurchführbar 
macht, soll nach Auffassung des Ausschusses die 
be t re f fende Regelung in dem jewei l igen Amnest ie-
gesetz getroffen werden, sofern dafür ein Bedürfnis 
gegeben ist. Die Vorschrift des § 103 E 62 wurde 
deshalb vom Ausschuß dahin geändert , daß die 
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selbständige Anordnung der Maßrege ln nur dann 
zulässig sein soll, wenn ein S t ra fver fahren wegen 
Schuldunfähigkeit oder Verhandlungsunfäh igke i t 
des Täters undurchführbar ist. Durch diese Ein-
schränkung wird im wesentl ichen das gleiche Ergeb-
nis erreicht, das im AE (§ 81 Abs. 2) durch das Ver-
bot der se lbständigen Anordnung der Unterbrin-
gung in einer sozial therapeutischen Ansta l t ange-
strebt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
Unterbr ingung in die sozial therapeutische Anstal t 
nach § 65 Abs. 3 StGB (2. StrRG) auch gegenüber 
Schuldunfähigen sowie beschränkt Schuldfähigen zu-
lässig ist und daß für die A n w e n d u n g des § 71, so-
wei t es sich um die Unterbr ingung in einer solchen 
Ans ta l t handelt , im wesent l ichen nur in solchen Fäl-
len ein Bedürfnis bes tehen wird. 

Zu § 72 StGB (2. StrRG) — § 104 E 62 und § 81 Abs. 1, 
§§ 71, 73 Abs. 3 AE — 

Die Fassung des E 62 wurde fast völl ig unver-
änder t übernommen. Lediglich den letzten Satz des 
Absatzes 3 ersetzte er durch die entsprechende An-
wendbarke i t des § 67 c Abs. 2 Satz 4, 5. 

Siebenter Titel 

Vorbemerkungen zu den §§ 73 bis 76 a StGB 
(2. StrRG) 

Aufgrund des Vorschlags des Bundesra tes (vgl. 
dessen Stel lungnahme zum E 62, Nr. 16) wurden die 
Vorschrif ten zum Teil anders eingeordnet , um eine 
bessere Übersichtlichkeit zu erhal ten. Eine Minder-
heit des Ausschusses beantragte , anstel le der in den 
§§ 73 bis 76 a StGB (2. StrRG) entha l tene Regelung, 
da diese immer noch zu kompliziert sei, die in den 
§ § 8 3 bis 92 AE empfohlene zu übernehmen. Die 
Mehrhei t sprach sich demgegenüber da für aus, bei 
jeder einzelnen Vorschrift zu prüfen, ob die ent-
sprechende AE-Regelung geeigneter erscheine, da-
bei aber zu berücksichtigen, daß dem Bemühen um 
Vereinfachung dort Grenzen gesetzt sind, wo eine 
solche Vereinfachung nicht mehr mit den einge-
bau ten rechtsstaatlichen Sicherungen, insbesondere 
mit dem notwendigen Schutz der Vermögens in ter -
essen unbetei l igter Dritter in Einklang gebracht 
we rden kann. Hinsichtlich der Einziehungsvorschrif-
ten spielte ferner die Erwägung eine Rolle, daß 
diese Bestimmungen, nachdem sie erst kürzlich durch 
das EGOWiG Gesetzeskraf t er langt haben, nicht 
schon wieder geänder t werden sollten. 

Zu § 73 StGB (2. StrRG) — § 109 E 62 und § 83 AE — 

§ 109 E 62 er fuhr eine nicht unwesent l iche Um-
gestal tung. Als Vorbi ld diente der Vorschlag der 
Ver fasser des AE (§ 83). Die Begriffe „Entgelt" und 
„Gewinn" wurden unter dem gemeinsamen Begriff 
„Vermögensvorte i l" zusammengefaßt . Damit ergab 
sich die Möglichkeit, die komplizierte Regelung des 
E 62 wesentlich zu vereinfachen. Die Gerichte wer-
den vor allem der unnützen Mühe enthoben, stets 
zu klären, ob der er langte Vermögensvor te i l als 
Entgelt oder als Gewinn anzusehen ist. Abweichend 
vom AE ist das Gericht nach der vom Ausschuß vor-

geschlagenen Regelung auf diese Prüfung selbst 
dann nicht angewiesen, wenn dem Verle tz ten aus 
der Straf tat ein Anspruch gegen den Tatbetei l igten 
erwachsen ist. Für die Ve rwendung des einheit-
lichen Begriffs des „Vermögensvortei ls" spricht 
schließlich noch, daß die Aufgl iederung in Entgelt 
und Gewinn zu der Vermutung Anlaß geben könnte, 
daß überhaupt nur ein bes t immter Gegenstand dem 
Verfal l unterl iege, nicht aber der rechnerisch erfaß-
bare Vermögensvor te i l . Man denke etwa an den 
Fall, daß dem Täter als Bestechungsentgelt ein Leih-
wagen zur Ver fügung gestellt worden ist. Hier hat 
der Täter kein gegenständliches Objek t erlangt, des-
sen Verfal l angeordnet werden könnte, da ihm das 
Auto nicht übere ignet worden ist. Jedoch hat er 
einen Vermögensvor te i l dadurch erlangt, daß er den 
W a g e n benutzen konnte . Dieser Vermögensvor te i l 
kann nach der vom Ausschuß empfohlenen Fassung 
ebenfalls für verfa l len erklär t werden. 

Entgegen dem E 62, aber in Übereins t immung mit 
dem AE soll die Ver fa l l anordnung nach der von 
der Mehrhei t des Ausschusses beschlossenen Rege-
lung nicht davon abhängig sein, daß die zu dem 
Vermögensvor te i l geführ te Tat schuldhaft begangen 
worden ist. Vie lmehr soll auch eine (bloß) rechts-
widrige Tat genügen, da, wie in der Begründung des 
AE (Seite 157) zutreffend ausgeführ t wird, ein sach-
licher Grund, dem Tatbetei l igten, der schuldlos 
einer Strafvorschrif t zuwidergehandel t hat, im Ge-
gensatz zu einem schuldhaft hande lnden Täter den 
er langten Vermögensvor te i l zu belassen, nicht be-
steht. Kriminalpolitisch ist der Verfal l in beiden 
Fällen geboten. Das gilt um so mehr, als sich die 
Anordnung des Verfal ls nach Absatz 3 unter den 
dort angegebenen Vorausse tzungen sogar gegen 
einen Dritten richten kann, selbst, wenn dieser von 
der Tat überhaupt ke ine Kenntnis gehabt hat. Sollte 
im Einzelfall die Ver fa l l sanordnung zu einem un-
billigen Ergebnis führen, so eröffnet § 73 c Abs. 1 
StGB (2. StrRG) die Möglichkeit, von der Maßnahme 
abzusehen. Da an der Vorausse tzung einer schuld-
haf t begangenen Tat nicht mehr fes tgehal ten ist, 
konnte die im § 109 Abs. 1 und 2 E 62 ve rwende te 
Formulierung nicht übernommen werden. 

In Abweichung von § 83 Abs. 1 Satz 1 AE ver-
wende te der Ausschuß nicht die dort gewähl te Fas-
sung „Hat eine rechtswidrige Tat . . . einen Ver-
mögensvorte i l eingebracht", sondern die Formulie-
rung „ h a t . . . für die Tat oder aus ihr einen Ver-
mögensvor te i l er langt", weil durch sie k larer zum 
Ausdruck gebracht wird, daß hier nur der unmittel-
bare Vermögensvor te i l gemeint ist, nicht e twa auch 
ein mit te lbarer Gewinn. 

Der Ausschuß empfiehlt , entsprechend der im E 62 
und im AE vorgeschlagenen Regelung, den Verfal l 
aus prozeßökonomischen Gründen nur insoweit zu-
zulassen, als dem Ver le tz ten aus der Tat nicht ein 
Anspruch erwachsen ist, dessen Erfüllung den aus 
der Tat er langten Vermögensvor te i l besei t igen oder 
mindern würde. Nach der Vors te l lung des Aus-
schusses könnte jedoch in die StPO eine Vorschrift 
aufgenommen werden, nach der Vermögensvor te i le , 
die der Täter oder Tei lnehmer aus einer Straf tat er-
langt haben, sicherzustellen, gegebenenfal ls zu be-
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schlagnahmen sind, wenn dr ingender Tatverdacht 
besteht . Soweit diese Vermögensvor te i le nur des-
halb nicht nach § 73 für ver fa l len erklär t werden, 
weil Ersatzansprüche Geschädigter bestehen, könnte 
eine Regelung folgender Art vorgesehen werden : 
Den Geschädigten ist, soweit sie bekannt sind, von 
der Sicherstellung Mit te i lung zu machen. Im übr igen 
sind sie öffentlich auf die Sicherstellung hinzuwei-
sen. Ihnen ist eine Frist (von vielleicht drei Jahren) 
e inzuräumen, innerhalb derer sie ihre Ansprüche 
gegen den Täter oder Tei lnehmer geltend machen 
können. Zur Befr iedigung dieser Ansprüche s tehen 
die sichergestell ten Vermögensvor te i le zur Ver-
fügung. W e n n nach Ablauf der Frist noch Ver-
mögensvor te i le vorhanden sind, gehen sie auf den 
Staat über. Vorher ist für den Verur te i l ten noch ein-
mal die Möglichkeit einer rechtlichen Überprüfung 
der Höhe der aus der Straf ta t er langten Vermögens-
vortei le zu eröffnen. 

W ä h r e n d § 109 Abs. 4 E 62 eine Muß-Vorschrif t 
enthält , begnügt sich der AE in seinem entsprechen-
den § 83 Abs. 3 mit einer Kann-Vorschrift , verzichtet 
dafür aber auf eine nähe re Best immung der hier er-
faßten Verfa l lgegenstände . Eine solche bloße Kann-
Bestimmung ist nach Ansicht des Ausschusses jedoch 
nicht gerechtfertigt, soweit es sich um die Anord-
nung des Verfal ls der gezogenen Nutzungen han-
delt. Denn es wäre nicht einzusehen, warum der 
Vermögensvor te i l , der in der kostenlosen Nutzung 
eines nicht in das Eigentum des Täters übergegan-
genen Gegens tandes besteht , nach § 73 Abs. 1 StGB 
(2. StrRG) stets für verfa l len erklär t werden müßte, 
dies aber nach Absatz 2 nicht gelten würde bezüg-
lich der Nutzungen, die der Täter aus einem in sein 
Eigentum übergegangenen Gegens tand gezogen hat. 
In den Fällen des Satzes 2 von Absatz 2 sollte das 
Gericht jedoch nach seinem pfl ichtgemäßen Ermes-
sen entscheiden können, ob die Anordnung des Ver-
falls des Ersa tzgegenstandes geboten erscheint. — 
Die vom Ausschuß vorgeschlagene Regelung er-
möglicht es z. B. in einem Fall, in dem das Auto, 
das der Täter als Tatentgel t erhal ten hat, später bei 
einem Unfall einen Totalschaden erleidet, das Ge-
richt nicht gezwungen ist, eventuel l gegen die Haft-
pfl ichtversicherung des Unfallschuldigen bes tehen-
den Ersatzansprüchen nachzugehen und diese für 
verfa l len zu erklären, sondern gemäß § 73 a StGB 
(2. StrRG) den Verfal l eines Geldbet rages anzuord-
nen, der dem W e r t des Autos entspricht. — Die 
sonst igen Abweichungen gegenüber § 109 Abs. 4 
E 62 sind durch die no twendige Anpassung an Ab-
satz 1 sowie dadurch bedingt, daß die in § 109 
Abs. 3 E 62 empfohlene Regelung erst nach der in 
dem neuen Absatz 2 ge t rof fenen Regelung einge-
ordnet wurde. 

In dem neuen Absatz 3 wurden, wie auch in § 83 
Abs. 2 AE vorgeschlagen ist, die in § 109 Abs. 3 
E 62 ve rwende ten W o r t e „als Ver t re te r eines an-
deren oder sonst" nicht übernommen, weil es nach 
Ansicht des Ausschusses für die Verfa l l -Anordnung 
nicht darauf ankommen kann, ob der Täter oder 
Tei lnehmer nach außen hin e rkennbar für einen an-
deren gehandel t hat. Es muß vie lmehr genügen, daß 
unmit te lbar durch die Tat dem Vermögen eines an-
deren ein Vermögensvor te i l zugeflossen ist. Um 

klarzustel len, daß unter „Vermögensvor te i l" nicht 
nur ein solcher im Sinne von Absatz 1 gemeint ist, 
sondern unter ihn auch Nutzungen und Surrogate 
im Sinne von Absatz 2 fallen, wurden im Schlußteil 
des Absatzes 2 die Wor t e e ingefügt „nach den Ab-
sätzen 1 und 2". Die sonstigen Ände rungen sind 
sprachlicher Art. Einigkeit bes tand un te r den Aus-
schußmitgliedern darüber, daß eine aufgrund des 
§ 26 OWiG gegen eine juristische Person oder Per-
sonenvere in igung verhängte Geldbuße als die um-
fassendere Maßnahme den Verfal l ausschließt. 

Eine dem § 109 Abs. 5 E 62 entsprechende Be-
s t immung ist nach Ansicht des Ausschusses (wie 
auch der der Ver fasser des AE) überf lüssig, zumal 
der eigentliche Grund für den Vorschlag einer sol-
chen Vorschrift im E 62 nach der durch das Steuer-
änderungsgese tz vom 14. Mai 1965 erfolgten Ein-
fügung des § 4 a in das Steuersäumnisgesetz ent-
fallen ist. Nach dieser neuen Vorschrift sind hinter-
zogene Steuern vom Zei tpunkt der Vol lendung der 
Hinterz iehung an zu verzinsen. 

Die dem § 109 Abs. 6 E 62 entsprechende Vor-
schrift hat in § 73 b StGB (2. StrRG) A u f n a h m e gefun-
den. 

Sowohl § 109 Abs. 7 E 62 als auch der ihm ent-
sprechende § 83 Abs. 4 AE besagen in ers ter Linie, 
daß für verfa l len erklärt werden dürfen nur Sachen 
und Rechte des Täters, Tei lnehmers oder des 
Empfängers. Diese Aussage ist jedoch so selbst-
verständlich, daß auf sie verzichtet we rden kann. 
Demgegenüber bedarf es aber der Klarstel lung, daß 
der Verfa l l eines Gegens tandes auch dann ange-
ordnet wird, wenn er einem Dritten gehört oder 
zusteht, der den Vermögensvor te i l für die Tat oder 
sonst in Kenntnis der Ta tumstände gewähr t hat. In 
§ 109 Abs. 7 E 62 war dieser Tei lkomplex durch die 
Wor t e „noch das Entgelt gewähr t ha t" erfaßt, 
während der AE den Rückgriff auf solche Gegen-
stände ablehnt, weil er nach Ansicht seiner Verfas-
ser dem Sinn der Verfal lvorschrif ten widerspreche 
und auch überf lüssig sei, da die Vortei le , die der 
Empfänger er langt habe, sich, wenn der Gebende 
Eigentümer oder Inhaber des Rechts gebl ieben sei, 
ohne wei te res er fassen ließen, indem Wer te r sa tz 
angeordnet werde. 

Zu § 73 a StGB (2. StrRG) — § 110 E 62 und § 84 
AE — 

Mit Rücksicht auf die von § 109 Abs. 4 und 7 E 62 
abweichende Fassung des § 73 Abs. 2 und 4 StGB 
(2. StrRG) konnte § 110 Abs. 1 E 62 nicht unver-
änder t übernommen werden. Die Entwurfsvorschrif t 
wurde entsprechend angepaßt , Die in den Absät-
zen 2 und 3 von § 110 E 62 en tha l tenen Regelungen 
sind in die §§ 76 und 73 b StGB (2. StrRG) über-
nommen. 

Zu § 73 b StGB (2. StrRG) — § 109 Abs. 6 und § 110 
Abs. 3 E 62 sowie § 85 AE — 

In der Vorschrift sind nach dem Vorbi ld des 
§ 85 AE die beiden Einzelregelungen des § 109 
Abs. 6 und § 110 Abs. 3 E 62 zusammengefaßt . Auf 
den im AE ve rwende ten Zusatz „soweit genaue 
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Fests te l lungen unverhäl tn ismäßig große Schwierig-
kei ten berei ten" wurde verzichtet, da es sich bei 
§ 73 b um eine Kann-Vorschrif t handel t und das 
Gericht schon nach al lgemeinen Grundsätzen in den 
be t ref fenden Fällen von der Möglichkeit der Schät-
zung nur im Rahmen pfl ichtgemäßen Ermessens 
Gebrauch machen darf. 

Zu § 73 c StGB (2. StrRG) — § 111 E 62 und § 86 
AE — 

Der Ausschuß empfiehlt , die Härtevorschrif t über 
die im E 62 und AE vorgeschlagene Regelung hin-
aus auch auf den Fall auszudehnen, daß der W e r t 
des Erlangten zur Zeit der Anordnung in dem Ver-
mögen des Betroffenen nicht mehr vorhanden ist. 

§ 111 Abs. 2 E 62 wurde nicht übernommen. In der 
Begründung (Seite 159) zum AE, der ebenfal ls eine 
solche Best immung nicht vorsieht , wird zu Recht 
darauf hingewiesen, daß die in jener Vorschrift 
empfohlene Anrechnung von Freihei tsentziehung 
und Strafe auf den Verfal l mangels einer funktio-
nellen Vergleichbarkei t der Maßnahmen abzulehnen 
ist. „Der Verfal l der Vermögensvor te i le ist kein 
Ausgleich für die Tat. Seine Anordnung dient allein 
dazu, dem Tatbete i l ig ten die Vermögensvor te i le 
zu entziehen, die ihm sein gesetzwidriges Verha l ten 
eingebracht hat . . . Mit diesem Zweck ist unvere in-
bar, dem Täter die Vermögensvor te i le deswegen zu 
belassen, weil er in Untersuchungshaf t gesessen oder 
im Ausland eine Strafe wegen derselben Tat ver-
büßt hat." Hinzu kommt, daß das Gericht in Härte-
fällen gemäß § 73 c Abs. 1 StGB (2. StrRG) von 
einer Anordnung des Verfal ls Abstand nehmen 
kann. 

Absatz 2 entspricht wörtlich dem § 111 Abs. 3 E 62. 
Die h iervon abweichende Fassung des § 86 Abs. 2 AE 
erklärt sich aus dem Fehlen einer Verweisungs-
möglichkeit infolge NichtÜbernahme einer dem § 54 
E 62 entsprechenden Vorschrift . 

Zu § 73 d StGB (2. StrRG) — § 112 E 62 und § 87 
AE — 

Die Ausschußfassung entspricht wörtlich den bei-
den Entwurfsvorschrif ten. Lediglich das W o r t 
„andere" vor „Recht" wurde aus sprachlichen Grün-
den durch „verfal lene" ersetzt. 

Zu §§ 74 bis 76 a StGB (2. StrRG) — §§ 113 bis 120 
E 62 und §§88 bis 92 A E — 

Wie berei ts in den Vorbemerkungen zu den § § 7 3 
bis 76 a StGB (2. StrRG) e rwähnt wurde, schlägt die 
Mehrhei t des Ausschusses eine möglichst unver -
änder te Beibehal tung der durch das EGOWiG in das 
gel tende Recht e ingefügten Einziehungsvorschrif ten 
vor, die im wesent l ichen den Best immungen des E 62 
entsprechen. Abweichend von der hier gewähl ten 
Konzeption wird im AE empfohlen, die Einziehung 
zu einer re inen Sicherungsmaßregel auszugestal ten. 
Eine solche Regelung mag sich im Hinblick auf das 
StGB anbieten. Mit ihr könnte jedoch den sich in 
den Hunder ten nebenstrafrecht l ichen Gesetzen erge-
benden Bedürfnissen nicht genügend Rechnung ge-

t ragen werden. Gerade in diesem Bereich kommt der 
Einziehung eine größere Bedeutung zu als in dem 
des StGBs. So muß es z. B. möglich sein, das 
Schmuggelgut und auch die zum Schmuggeln ver-
wende ten Fahrzeuge einzuziehen, ohne daß es auf 
die „Gefährlichkeit" e twa des geschmuggelten Kaf-
fees oder des benutz ten Autos ankommt. Das gleiche 
gilt z. B. bezüglich der Einziehung von Wein, der 
unter einer falschen Lagebezeichnung in den Handel 
gebracht worden ist. Diese Beispiele zeigen schon, 
daß der in der Begründung des AE (Seite 161) 
gewiesene W e g des Ausgleichs durch eine erhöhte 
Strafe nicht zu befr iedigen vermag. Gegenüber der 
in jener Begründung wei te r geäußer ten Befürch-
tung, daß die unabhängig von Sicherungszwecken 
angeordne te Einziehung zu Ungerecht igkei ten führen 
könne, ist auf die Möglichkeiten zu verweisen, die 
durch § 74 b StGB (2. StrRG) eröffnet werden. Da-
nach darf die Einziehung gerade in den Fällen, in 
denen es sich nicht um die Erfül lung eines Siche-
rungszweckes handel t , nicht angeordnet werden, 
wenn sie zur Bedeutung der begangenen Tat und 
zum Vorwurf , der den von der Einziehung betroffe-
nen Täter, Tei lnehmer oder in den Fällen des § 74 a 
den Drit ten trifft, außer Verhäl tn is steht. Ferner 
trifft das Gericht eine weniger einschneidende Maß-
nahme als die Einziehung, wenn deren Zweck auch 
auf diese Wei se erreicht werden kann, z. B. durch 
Unbrauchbarmachung der Gegenstände, Beseit igung 
best immter Kennzeichen auf den Gegens tänden 
usw. Das in der Begründung des AE vorgebrachte 
Bedenken, daß der Tatbetei l igte, der den Einzie-
hungsgegens tand an einen bösgläubigen oder ver-
werflich hande lnden Drit ten veräußer t , nach der 
Regelung des E 62 von der Einziehung verschont 
bleibe, wird durch die vom Ausschuß vorgeschlagene 
Änderung des § 115 E 62 (vgl. § 74 c StGB 
[2. StrRG]) gegenstandslos . Ebenso besteht kein 
Anlaß mehr für den Einwand, die Regelung der 
Dri t teinziehung nach dem E 62 sei verfehlt , weil 
hiernach die Einziehung davon abhänge, daß die 
Einziehungsgegenstände zur Tatzeit e inem Tat-
betei l igten gehört oder zuges tanden haben. Denn 
an dieser Vorausse tzung wird in § 74 a StGB 
(2. StrRG) nicht fes tgehal ten. Dem wei te ren in der 
AE-Begründung gebrachten Argument , daß kein 
kriminalpoli t isches Bedürfnis für die gegen einen 
Drit ten gerichtete Einziehung bestehe, s teht schon 
entgegen, daß auch der AE selbst die Notwendig-
keit e iner Einziehung aus Sicherungszwecken in 
solchen Fällen anerkennt . Darüber h inaus bedarf es 
dieser Möglichkeit aber auch in den sonstigen durch 
die Ausschußregelung er faßten Fällen [vgl. § 74 a 
StGB (2. StrRG)]. 

Die durch das EGOWiG in das gel tende Recht 
e ingefügten neuen Einziehungsvorschrif ten (§§ 40 
bis 42 StGB) konnten nicht völlig unve rände r t in 
das 2. StrRG übernommen werden. Die Fassung 
des § 74 Abs. 1 StGB (2. StrRG) weicht von § 40 
StGB insoweit ab, als sie in den Absätzen 1 und 3 
vereinfacht werden konnte , da das 2. StrRG ke ine 
Über t re tungen mehr kennt . Ferner ist in den Ab-
sätzen 2 und 3 jewei ls die Formul ierung „mit Strafe 
bedrohte Handlung" entsprechend dem im 2. StrRG 
ve rwende ten Sprachgebrauch durch den Begriff 
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„rechtswidrige Tat" ersetzt. Das gleiche gilt für 
§ 74 d Abs. 1 StGB (2. StrRG). Durch den in dieser 
Vorschrif t gewähl ten Klammerhinweis auf § 11 
Abs. 3 entfäll t die im § 41 Abs. 1 StGB erfolgte 
Aufzählung der den Schriften gleichgestell ten Ge-
genstände. § 74 e Abs. 3 StGB (2. StrRG) weicht 
zwar sprachlich von § 41 a Abs. 3 StGB ab. Der 
Sache nach decken sich beide Vorschrif ten jedoch. 
Die neue Fassung dient der Vereinfachung, die im 
gel tenden Recht infolge Fehlens einer dem § 73 d 
StGB (2. StrRG) entsprechenden Vorschrif t noch 
nicht möglich war . Die dem § 76 StGB (2. StrRG) 
voranges te l l te Zwischenüberschrif t „Gemeinsame 
Vorschrif ten" ha t ihren Grund in der Mit regelung 
des Verfal ls . Das gleiche gilt bezüglich der Ab-
weichungen der §§ 76, 76 a Abs. 1 StGB (2. StrRG) 
von § 40 c Abs. 4 und § 41 b Abs. 1 StGB. Nachdem 
die Möglichkeit der „Anordnung der Strafverfol-
gung" und die „Zustimmung zu ihr" (vgl. § 41 b 
Abs. 2 Satz 2 StGB) nach der Ände rung der §§ 353 b 
und 353 c StGB durch das 8. StrÄG nicht mehr ge-
geben ist, war auf sie in § 76 a Abs. 2 Satz 2 StGB 
(2. StrRG) zu verzichten. 

Hinweis auf § 26 OWiG 

In der letzten Wahlper iode ha t te der Ausschuß 
empfohlen, wegen der besonderen Bedeutung, die 
den Sankt ionen gegen juristische Personen und Per-
sonenvere in igungen beizumessen ist, e ine spezielle 
Vorschrif t mit fo lgendem Wor t l au t in das StGB 
aufzunehmen: „Als wei te re Folgen der Tat sind 
gegen juristische Personen und Personenvere in igun-
gen Geldbußen nach dem Recht der Ordnungs-
widr igkei ten zulässig." Die Mehrhei t des Ausschus-
ses sprach sich in dieser Legislaturperiode jedoch 
gegen eine solche Best immung aus, weil sie ke inen 
mater ie l len Inhalt hät te , insbesondere ke ine Rege-
lung für das StGB treffen, sondern lediglich einen 
Hinweis auf das OWiG enthal ten würde. 

Vierter Abschnitt 

Zu § 77 StGB (2. StrRG) — § 121 E 62 und § 93 AE — 

Die vom Ausschuß vorgeschlagene Vorschrif t 
deckt sich völlig mit dem Wor t l au t des § 121 E 62. 
Eine Minderhei t des Ausschusses sprach sich gegen 
die Möglichkeit der „Vererbbarkei t" des Ant rags-
rechts auf die Geschwister und Enkel aus, wei l da-
mit der Kreis der Antragsberecht ig ten zu wei t ge-
zogen werde . Die Mehrhei t ve rwies demgegenüber 
darauf , daß auch diese Personen zur Familie im 
engeren Sinne gehören und sie deshalb nicht aus 
dem Kreis der eventue l len Antragsberecht ig ten 
ausgeschlossen sein sollten. 

Zu §77 a StGB (2. StrRG) — § 122 E 62 — 

Die in der Ste l lungnahme des Bundesra tes zum 
E 62 (Nr. 17) an der Fassung des § 122 Abs. 1 E 62 
geübte Kritik, daß sie nicht k lar genug sei, gab 
Anlaß, für d iesen Absatz 1 eine einfachere und zu-
gleich k la rere Fassung zu wählen. Berücksichtigt 
man, daß mit dem Begriff des „Dienstvorgesetzten" 

nicht die Person des jewei l igen Dienstvorgesetzten, 
sondern die Insti tution als solche gemeint ist, so er-
scheinen die Sätze 2 und 3 in j enem § 122 Abs. 1 
überflüssig. Ferner bedarf es aus dem gleichen 
Grunde einer Ände rung des Satzes 1, durch die 
klargestel l t wird, daß antragsberecht igt de r jen ige 
Dienstvorgesetzte ist, „dem der Betreffende zur 
Zeit der Tat unters te l l t war" . Diese Fassung ver-
dient auch gegenüber der vom Bundesrat empfoh-
lenen Regelung den Vorzug. 

Da die Ta tbes tände des Besonderen Teils in 
dieser Wahlper iode nicht mehr in vol lem Umfange 
reformier t und damit auch nicht an die im E 62 
vorgeschlagene Begriffsbest immung des „Amtsträ-
gers" angepaßt werden konnten, muß hier ebenfal ls 
auf die Ve rwendung dieses Merkmals verzichtet 
werden. Statt seiner wird der Begriff des „Beamten" 
verwendet . 

Zu § 77 b StGB (2. StrRG) — § 123 E 62 und § 94 
Abs. 1 und 2 AE — 

Die Ausschußfassung entspricht wörtlich dem Text 
der E 62-Vorschrift. 

Zu § 77 c StGB (2. StrRG) — § 124 E 62 und § 94 
Abs. 3 AE — 

Abgesehen von der Ersetzung der W o r t e „der 
Schlußvorträge" durch „des letzten Wor tes" deckt 
sich die Ausschußfassung mit der Formul ierung des 
§ 124 E 62. Für j ene Ände rung w a r die Erwägung 
maßgeblich, daß der Berechtigte auch noch während 
seines „letzten Wor te s" den Ant rag soll stellen 
können, zumal er in den be t re f fenden Fällen oft 
nicht anwaltlich ver t re ten sein wird und deshalb 
möglicherweise nicht weiß, bis w a n n er sein An-
tragsrecht ausüben darf. Ferner wird er sich in man-
chen Fällen vielleicht auch erst aufgrund der Schluß-
vor t räge darüber schlüssig, ob er den Ant rag doch 
noch stellen soll. Schließlich empfiehl t sich die Ver-
wendung der Formulierung „des letzten Wor tes" 
aber auch insofern, als es sich hier um einen Begriff 
der StPO handelt . 

Zu § 77 d StGB (2. StrRG) — § 125 E 62 und § 95 
AE — 

Da eine Reform der Ant ragsde l ik te in dieser 
Wahlpe r iode aus Zei tgründen nicht mehr möglich 
ist, kann der im E 62 und AE empfohlene Grund-
satz der Rücknahmemöglichkeit des Ant rags noch 
nicht e ingeführ t werden . Vie lmehr muß insoweit an 
der Regelung des ge l tenden Rechts (§ 64 StGB) fest-
gehal ten werden, nach der e ine Zurücknahme nur in 
den vom Gesetz vo rgesehenen Fällen zulässig ist. 

Nach der Ansicht des Ausschusses sollte die Mög-
lichkeit der Rücknahme des Ant rags nicht schon im 
Zei tpunkt der V e r k ü n d u n g e iner verur te i l enden Ent-
scheidung entfal len. W ü r d e man diese in den beiden 
Entwürfen vorgeschlagene Regelung übernehmen, 
so könnte z. B. ein wegen Beleidigung durchge-
führ tes Off iz ia lverfahren trotz der in 2. Instanz 
vom Angeklag ten abgegebenen Ehrenerk lä rung und 
trotz des daraufh in vom Ver le tz ten zum Ausdruck 
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gebrachten Wunsches , daß das Ver fah ren nicht fort-
gesetzt werde, dieses gemäß § 153 StPO nur mit 
Zust immung der Staatsanwaltschaft eingestel l t wer-
den. Da in solchen Fällen die Einstellung des Ver-
fahrens nach der Ansicht des Ausschusses nicht von 
der Zus t immung der Staatsanwaltschaft abhängig 
sein sollte, empfiehl t er die Erwei terung der Rück-
nahmemöglichkei t bis zum rechtskräf t igen Abschluß 
des S t ra fver fahrens . 

Absatz 2 entspricht wörtlich dem § 125 Abs. 2 E 
62. 

Zu § 77 e StGB (2. StrRG) — § 126 E 62 und § 96 
AE — 

Die Ausschußfassung deckt sich mit der im E 62 
vorgeschlagenen Formulierung. 

Fünfter Abschnitt 

Erster Titel 

Zu § 78 StGB (2. StrRG) — § 127 E 62 und § 97 Abs. 1 
bis 3 AE — 

Absatz 1 entspricht — von ger ingfügigen sprach-
lichen Abweichungen abgesehen — beiden Ent-
wurfsvorschr i f ten. Die für ihn vorgeschlagene Fas-
sung läßt — ebenso wie die entsprechenden Formu-
l ierungen in den Entwurfsbes t immungen — die 
Frage nach der Rechtsnatur der V e r j ä h r u n g offen. 
Der Ausschuß ist der Meinung, daß die Beantwor-
tung der dogmatisch schwierigen Frage wie bisher 
der Rechtslehre und der Rechtsprechung über lassen 
bleiben soll. 

Gleich den Ver fas se rn des AE schlägt auch die 
Mehrhei t des Ausschusses die Unve r j äh rba rke i t der 
S t rafver fo lgung des Völkermordes vor*). Für eine 
solche Regelung w u r d e n im Ausschuß verschiedene 
Gründe gel tend gemacht. Es wurde vor allem darauf 
abgehoben, daß der St raf ta tbes tand des Völker-
mords auf in ternat ionalen Vere inbarungen beruh t 
(vgl. Konvent ion über die Verhü tung und Bestra-
fung des Völkermords vom 9. Dezember 1948), als 
Staatsverbrechen konzipiert ist und daher anderen 
Beweisüber legungen unter l iegt als der Typus 
der S t ra f ta ten einzelner gegen einzelne. Daneben 
wurde auch auf die besondere Schwere dieser Straf-
tat h ingewiesen sowie auf das Interesse, die Ver-
folgbarkei t des Völkermordes von der Dauer eines 
verbrecherischen Regimes unabhängig zu machen. 
Von einem Mitglied wurde schließlich zur Erwä-
gung gegeben, daß der Völkermord im Gedächtnis 
der Menschen haf te , so daß das Argument zuneh-

*) Da diese Regelung in dem erst am 1. Oktober 1973 
in Kraft tretenden neuen StGB Aufnahme finden soll, 
wird durch sie noch nicht die Frage der Unverjähr-
barkeit von Völkermord, der vor diesem Zeitpunkt 
begangen worden ist, entschieden. 

mender Beweisschwierigkei ten an Gewicht ver l iere . 
Demgegenüber verwies eine Minderhei t des Aus-
schusses darauf, daß gerade die NS-Prozesse zeigen, 
in welche Beweisnot die Gerichte in derar t igen 
Fällen gera ten können. Die gleiche Minderhei t 
brachte wei ter vor, daß der Tatbes tand des Völker-
mords (§ 220 a StGB) nicht nu r Mord- und Tot-
schlagsfälle, sondern auch — relat iv gesehen — 
nicht so schwerwiegende Taten erfasse und die Un-
ve r j äh rba rke i t vor allem auch für die bloßen Teil-
nahmehand lungen gel ten würde. Sie empfahl des-
halb, den Völkermord nicht von der V e r j ä h r u n g 
auszuschließen, und zwar sollte hier nach ihrer An-
sicht die gleiche Ver j äh rungs f r i s t wie im gel tenden 
Recht (zwanzig J a h r e — vgl. § 67 Abs. 1 StGB) vor-
gesehen werden . Die Mehrhe i t des Ausschusses ver-
trat demgegenüber den Standpunkt , daß auch in 
den jen igen Fällen des Völkermords , in denen es sich 
nicht um eigentlichen Mord handel t , der Charak te r 
dieser Taten eine V e r j ä h r u n g nicht zuläßt. 

Von einem Teil der Mitgl ieder wurde vorge-
schlagen, für den „einfachen" Mord ebenfal ls die 
Unver j äh rba rke i t vorzusehen. Ihren An t r ag be-
gründeten sie damit, daß nach ihrer Auffassung die 
Rechtsgemeinschaft , insbesondere die Angehör igen 
des Opfers, auch noch nach Ablauf von dreißig 
J ah ren zu Recht die Ahndung einer so schweren 
Tat e rwar ten und daß für viele Staatsbürger die 
Abschaffung der Todess t rafe eher t ragbar sei, wenn 
die St rafverfo lgung des Mordes nicht der Ve r j äh -
rung unter l iege. Ferner folgerten jene Ausschußmit-
gl ieder aus der hohen Aufk lä rungsquo te in Mord-
fällen, daß hier nicht mit einem so erheblichen 
„Beweismittelschwund" wie bei anderen Delikten 
zu rechnen sei. Schließlich ve rwiesen sie noch dar-
auf, daß die Zahl der ausländischen Rechtsordnun-
gen, die eine V e r j ä h r u n g der St rafverfolgung des 
Mordes ausschließen, nicht klein ist und daß auch 
der österreichische StGB-E 66 eine entsprechende 
Regelung vorsieht . Der Mehrhe i t des Ausschusses 
erschienen die gegen die Unver j äh rba rke i t der 
S t rafver fo lgung des Mordes sprechenden Argumente 
gewichtiger. Diese sieht sie neben den Beweis-
schwierigkei ten vor allem in der nach ihrer Auf-
fassung im Laufe einer längeren Zei tspanne schwin-
denden Erwar tung der Gesellschaft, daß ein Mord 
auch noch nach dreißig J a h r e n gesühnt wird, sowie 
in der Tatsache, daß die Persönlichkeit eines Men-
schenwährend eines so langen Zei t raums eine solche 
Verände rung erfährt , daß man schwerlich mehr 
von einer Identi tät mit der Tatzei tpersönlichkeit 
ausgehen kann. Sodann sollte die V e r j ä h r u n g nach 
ihrer Meinung aber auch nicht von der diffizilen 
Frage der Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag 
abhängig sein. 

Andererse i t s sprach sich die Ausschußmehrhei t 
gegen eine Verkürzung der in den beiden Ent-
wür fen vorgeschlagenen dre iß ig jähr igen Ve r j äh -
rungsfr is t für Mord auf eine solche von zwanzig 
J ah ren (so das gel tende Recht, vgl. § 67 Abs. 1 StGB) 
aus, weil die gegen die Unver j äh rba rke i t der 
S t rafver fo lgung des Mordes bes tehenden Bedenken 
eine so kurze Ver jäh rungs f r i s t nicht e r fordern und 
der Gesetzgeber die V e r j ä h r u n g bei einem derar t 
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schweren Verbrechen nur in dem unbedingt ge-
botenen Maße zulassen soll. 

Die vom Ausschuß zu § 78 Abs. 3 StGB (2. StRG) 
vorgeschlagenen Ände rung sind im wesentl ichen 
durch die Einführung der Einhei tsfreihei ts t rafe be-
dingt. Der in die Nummern 2 bis 4 e ingefügte Zusatz 
„im Höchstmaß" dient der Klarstellung. 

Die Abweichung der für Absatz 4 vorgeschlage-
nen Fassung von der entsprechenden Formul ierung 
im E 62 erklär t sich aus der no twendigen Anpas-
sung an § 12 Abs. 3 StGB (2. StrRG). Auf dessen 
Begründung wird Bezug genommen. 

Zu § 78 a StGB (2. StrRG) — § 128 E 62 und § 97 
Abs. 4 AE — 

Die Ausschußfassung deckt sich mit der in den 
beiden Entwurfsvorschr i f ten gewähl ten Formulie-
rung. 

Zu § 78 b StGB (2. StrRG) — § 129 E 62 und § 98, § 99 
Abs. 1 Nr. 2 AE -

Die Ände rungen in Absatz 1 sind rein sprach-
licher Art. Sie erfolgten aus Vere infachungsgründen 
und entsprechen im wesentl ichen der Fassung des 
§ 98 AE. 

Die in Absatz 2 en tha l tene Vorschrift geht auf die 
Befürchtungen des Ausschusses zurück, daß Absatz 1 
Satz 1 dahin ausgelegt werden könnte , daß die Ver-
j äh rung der S t ra fver fo lgung gegen Abgeordne te 
mit Rücksicht auf deren Immunität schlechthin ruht, 
gleichgültig, ob die tatsächlichen Möglichkeiten 
einer Verfo lgung in dem be t re f fenden Fall über-
haup t gegeben waren . Der BGH hat zwar in seinem 
Urteil vom 11. Juni 1965 — 2. Str 625/64 — die An-
sicht ver t re ten , daß der Wor t l au t des § 69 Abs. 1 
Satz 1 StGB — dieser entspricht wei tgehend dem 
§ 78 b Abs. 1 Satz 1 StGB (2. StrRG) — nicht so ein-
deutig sei, daß er einer Aus legung entgegenstehe , 
nach der die Immunität erst von dem Zeitpunkt ab 
zum Ruhen der V e r j ä h r u n g führe, zu dem die Straf-
ver fo lgungsbehörde von Tat und Täter Kenntnis 
er lange, da nur dann ein konkre te r Verfolgungs-
wille ausgelöst werde, durch den eine Störung der 
par lamentar ischen Tät igkei t drohe und dem deshalb 
das Prozeßhindernis der Immunität entgegenstehe . 
Der Ausschuß ist jedoch nicht sicher, ob eine solche 
Aus legung mit dem Wor t l au t des § 78 Abs. 1 Satz 1 
StGB (2. StrRG) wirklich vere inbar wäre, zumal in 
Satz 2 Ausnahmen zu dem in Satz 1 aufgestel l ten 
Grundsatz aufgeführ t sind und sich durchaus der 
S tandpunkt ve r t re ten läßt, daß dieser Katalog ab-
schließend ist, damit aber die vom BGH für zu-
lässig erachtete Aus legung nicht möglich wäre, da 
die Immunität nicht in dem Ausnahmeka ta log ent-
ha l ten ist. Dieses Ergebnis würde der Rechtspre-
chung des RG zu § 69 Abs. 1 Satz 1 StGB entspre-
chen (vgl. RGSt 27, 10 und 33). Andererse i t s läßt 
sich nach Ansicht des Ausschusses nicht bestrei ten, 
daß der Entscheidung des BGH ein berechtigtes 
Sachanliegen zugrunde liegt. Die vom RG ver t re tene 

Ansicht kann dazu führen, daß gegen einen f rüheren 
Abgeordne ten noch Jah re nach Ablauf seines Man-
dats ein Strafprozeß wegen einer Tat durchgeführt 
wird, die er während seiner Abgeordnetenze i t be-
gangen haben soll, und daß er in Beweisnot gerät, 
weil er während seiner Abgeordne ten tä t igke i t keine 
Kenntnis davon erlangt hat, daß er später mit die-
sem Ver fahren rechnen müsse, und er deshalb unter-
lassen hatte, Beweismittel zu sammeln und zu 
sichern, die ihm nun fehlen. Damit würde sich aber 
die Immunität letztlich zum Nachteil des Abgeord-
ne ten auswirken und dieser schlechter gestellt sein 
als der sonstige Staatsbürger . Aus diesem Grunde 
empfiehl t der Ausschuß die Aufnahme der in Ab-
satz 2 entha l tenen Vorschrift . Die Formul ierung 
„eine Behörde oder ein Beamter des Polizeidienstes" 
wurde an die entsprechende Fassung in § 163 StPO 
angelehnt . Mit dem Begriff „Behörde" sind nur 
Pol izeibehörden gemeint. Der Nr. 2 bedarf es, weil 
eine Strafanzeige auch bei Gericht ers ta t te t werden 
kann. Entsprechendes gilt für den Strafantrag. Durch 
den Hinweis auf § 158 StPO wird verdeutl icht , daß 
hier nicht e twa auch die jenigen Fälle erfaßt werden, 
in denen ein Zivilgericht Kenntnis von einer straf-
baren Handlung erhält . 

Die Fassung des Absatzes 3 wurde unveränder t 
aus § 129 Abs. 2 E 62 übernommen. 

Zu § 78 c StGB (2. StrRG) — § 130 E 62 und § 99 
AE — 

Angesichts der zum Teil sehr kurzen Ver j äh rungs -
fristen, insbesondere der nach den Landespresse-
gesetzen gel tenden, schlägt der Ausschuß eine Er-
we i t e rung des Katalogs der Unterbrechungsakte 
vor. Ihrer bedarf es um so mehr, als nach der in 
den beiden Entwürfen empfohlenen Regelung vor 
der Erhebung der öffentlichen Anklage eine Ver-
jährungsunterbrechung nur durch einen Haf tbefeh l 
und die ihm in § 130 Abs. 2 Nr. 5 E 62 gleichgestell-
ten Entscheidungen möglich wäre . Der Ausschuß 
dehnte deshalb den Unterbrechungskata log auf die 
in den neuen Nummern 1 bis 3 genannten Akte aus. 

Trotz dieser Erwei terung der Unterbrechungs-
möglichkeiten ist der Ausschuß der Auffassung, 
daß die in den Landespressegesetzen fes tgesetz ten 
kurzen Ver jährungs f r i s t en einer Uberp rü fung be-
dürfen, nachdem durch das 8. Strafrechtsänderungs-
gesetz ein Teil der f rüheren Landesver ra tsverbre-
chen zu Vergehen geworden sind und für diese, 
wenn sie in der Form des Verbre i tens von Druck-
schriften begangen werden, nach den meisten Lan-
despressegesetzen nur eine Ver j äh rungs f r i s t von 
sechs Monaten gilt. 

In der neuen Nummer 8 ersetzte der Ausschuß 
das W o r t „gleichstehende" durch „entsprechende", 
weil der Strafbefehl dem Urteil wegen seiner an-
deren Rechtskraf twirkung nicht „gleichsteht". 

Für Absatz 2 schlägt der Ausschuß vor, statt der 
im E 62 empfohlenen Höchstfrist von fünf Jahren , 
die zu lang erscheint, eine solche von drei Jah ren 
vorzusehen. 
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Zweiter Titel 

Zu § 79 StGB (2. StrRG) — § 131 E 62 — 

Der Ausschuß rät davon ab, entsprechend dem 
Vorschlag des AE auf Vorschriften über die Voll-
streckungsverjährung zu verzichten und im geplan-
ten Strafvollzugsgesetz eine Ersatzregelung zu 
treffen, um Härten bei der Vollstreckung zu ver-
meiden. Da es nach seiner Ansicht der Einrichtung 
der Vollstreckungsverjährung bedarf, sollte der 
Komplex der Verjährungsvorschriften nicht auf ver-
schiedene Gesetze aufgeteilt werden. 

Dem Vorschlag des Ausschusses, die Unverjähr-
barkeit der Verfolgung des Völkermords vorzu-
sehen, entspricht die Unverjährbarkeit der Voll-
streckung von Strafen, die wegen eines solchen 
Delikts verhängt worden sind (Absatz 2). Darüber 
hinaus empfiehlt der Ausschuß die Unverjährbar-
keit auch für die Vollstreckung lebenslanger Frei-
heitsstrafen. Nach seiner Ansicht sollte derjenige, 
der bereits zu einer solchen Strafe verurteilt worden 
ist, nicht deren Vollstreckung durch Ablauf einer — 
wenn auch längeren — Frist entgehen können. 

Der neue Absatz 3 entspricht dem Absatz 2 von 
§ 131 E 62. Soweit seine Fassung von dieser Ent-
wurfsvorschrift abweicht, ist dies durch die Ein-
führung der Einheitsfreiheitsstrafe bedingt. 

Dem Ausschuß erscheint die in § 131 Abs. 3 Satz 1 
E 62 zum Ausdruck kommende unwiderlegbare Ver-
mutung bedenklich, daß nach Ablauf von zehn 
Jahren, die der Verurteilte seit der Anordnung der 
Sicherungsverwahrung in Freiheit verbracht hat, in 
keinem Falle mehr ein Bedürfnis für die Vollstrek-
kung dieser Maßregel besteht. Nach seiner Ansicht 
kann im Einzelfall trotz des Ablaufs einer so langen 
Zeit doch noch ein Schutzbedürfnis gegeben sein, 
zumindest für die Prüfung Anlaß bestehen, ob die 
Vollstreckung der Maßregel oder eventuell auch 
ihre Aussetzung erforderlich ist [vgl. § 67 c Abs. 2 
StGB (2. StrRG)]. Deshalb empfiehlt der Ausschuß 
die Nichtverjährbarkeit der Vollstreckung der 
Sicherungsverwahrung (Absatz 4 Satz 1). Abgesehen 
von dieser Änderung mußte der neue Absatz 4 an 
die Beschlüsse des Ausschusses zum Maßregel-
katalog angepaßt werden. 

Die in dem neuen Absatz 5 Satz 2 enthaltene Be-
stimmung ist eine Folge der Unverjährbarkeit der 
Vollstreckung der Sicherungsverwahrung. 

Zu §§ 79 a und 79 b StGB (2. StrRG) — §§ 132 und 
133 E 62 — 

Die Ausschußfassung deckt sich bei beiden Vor-
schriften mit den entsprechenden Bestimmungen des 
E 62. 

Zu Nummer 2 
Die Überschrift des Zweiten Teils des Strafgesetz-

buchs entspricht dem Vorschlag des E 62. 

Zu Nummer 3 
§ 11 Abs. 3 StGB (2. StrRG) stellt den Schriften 
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in den Vorschriften gleich, die auf diese Bestimmung 
verweisen. Daher tritt in den bezeichneten Vor-
schriften des Strafgesetzbuches die Verweisung auf 
§11 Abs. 3 an die Stelle der bisherigen Aufzählung. 

Zu Nummer 4 
Es handelt sich um eine Berichtigung der Ver-

weisungen auf Vorschriften des Allgemeinen Teils 
in der Fassung des Artikels 1 Nr. 1. 

Zu Nummer 5 — § 91 StGB (2. StrRG) — 
Die in § 91 Nr. 3 StGB enthaltene Bestimmung 

wurde in § 5 Nr. 2 StGB (2. StrRG) aufgenommen. 
Die in der bisherigen Nummer 2 jener Vorschrift 
enthaltene Bestimmung wird durch das in § 3 StGB 
(2. StrRG) eingeführte Territorialitätsprinzip in Ver-
bindung mit den Grundsätzen des interlokalen 
Strafrechts gegenstandslos: Soweit in den §§ 4 ff. 
StGB (2. StrRG) nichts anderes bestimmt ist, gilt das 
deutsche Strafrecht nur für Taten, die im Inland be-
gangen werden. Aus interlokalrechtlichen Grund-
sätzen ergibt sich die weitere Einschränkung, daß 
die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit außerhalb 
seines Geltungsbereichs — wie in den Fällen des 
bisherigen § 91 Nr. 2 StGB — entsprechende Straf-
bestimmungen fehlen, nur für Taten gelten, die im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes begangen werden. 
Um unerwünschte Gegenschlüsse bei anderen Vor-
schriften des Besonderen Teils, für die keine aus-
drückliche Regelung im Sinne des bisherigen § 91 
Nr. 2 StGB getroffen ist, zu vermeiden, wurde diese 
Bestimmung gestrichen. Im übrigen wurde § 91 
StGB redaktionell angepaßt. 

Zu Nummer 6 — § 92 b Abs. 2 StGB — 

§ 92 b Abs. 2 StGB enthielt eine der im früheren 
Recht kasuistisch aufgeführten Verfallvorschriften. 
Die Bestimmung wird durch die allgemeinen Ver-
fallvorschriften der § § 7 3 ff. StGB (2. StrRG) gegen-
standslos. 

Zu Nummer 7 — § 101 a Abs. 2 StGB — 
Die Bemerkungen zu Nummer 6 gelten ent-

sprechend. 

Zu Nummer 8 — § 109 h StGB (2. StrRG) — 

Der vorgeschlagenen Änderung bedurfte es, weil 
die Frage des Geltungsbereichs der Vorschrift nun-
mehr in § 5 Nr. 2 StGB (2. StrRG) geregelt wird. 

Zu Nummer 9 — § 109 k Abs. 2 StGB — 
Die Bemerkungen zu Nummer 6 gelten ent-

sprechend. 

Zu Nummer 10 
Vgl. die Bemerkungen zu Nummer 4. 

Zu Nummer 11 
Vgl. die Bemerkungen zu Nummer 4. 
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Zu Nummer 12 — § 139 Abs. 3 Satz 1 (2. StrRG) — 

Der Begriff des Angehörigen ist nunmehr in § 11 
Abs. 1 Nr. 1 StGB (2. StrRG) allgemein definiert. 
Damit entfällt sowohl die Umschreibung dieses Be-
griffs in der dem bisherigen § 52 StGB entsprechen-
den neuen Vorschrift als auch die Verweisung auf 
sie in § 139 Abs. 3 Satz 1. 

Zu Nummer 13 — § 145 StGB (2. StrRG) — 

Die eingefügte Vorschrift entspricht wörtlich dem 
§ 300 E 62. Sie wird schon jetzt in das Strafgesetz-
buch aufgenommen, weil die hier beschriebenen 
Verhal tensweisen bisher unter den Tatbestand des 
groben Unfugs eingeordnet sind und diese Über-
tretungsvorschrift wegfällt (vgl. näher zu Nummer 
30, dort zu § 360 Abs. 1 Nr. 11 StGB). 

Zu Nummer 14 — § 145 a StGB (2. StrRG) — 

Die vorgeschlagene Vorschrift entspricht § 429 E62. 
In Abweichung von der im E 62 vorgeschlagenen 
Strafvorschrift wird jedoch auf die einschränkenden 
Tatbestandsmerkmale „gröblich oder beharrlich" 
verzichtet, da diese Begriffe als s trafbegründende 
Merkmale eines Straftatbestandes zu unbestimmt 
sind. Die gebotene Einschränkung auf bedeutsame 
Zuwiderhandlungen gegen erteilte Weisungen ver-
sucht der Sonderausschuß dadurch zu erreichen, daß 
die Strafverfolgung von einem Antrag der Auf-
sichtsstelle abhängig gemacht wird. 

Zu Nummer 15 — § 145 c StGB (2. StrRG) — 

Die vorgeschlagene Vorschrift entspricht § 430 
Abs. 1 E 62. 

Zu Nummer 16 — § 159 StGB (2. StrRG) — 
Vgl. die Bemerkungen zu Nummer 4. 

Zu Nummer 17 — § 181 b StGB (2. StrRG) — 

Zu den Straftaten, bei denen der Verurteil te auch 
nach völliger Verbüßung der verhängten Strafe in 
besonderem Maße der Hilfe und Aufsicht bedarf, 
gehören nach Meinung des Sonderausschusses die 
in der vorgeschlagenen Vorschrift bezeichneten Sitt-
lichkeitsdelikte. Gerade in diesen Fällen kann es 
dringend geboten sein, dem Täter nach seiner Ent-
lassung aus dem Strafvollzug weiterhin durch Wei-
sungen und durch die Hilfe des Bewährungshelfers 
beizustehen, der Gefahr zukünftiger ähnlicher Ver-
fehlungen Herr zu werden. Der Sonderausschuß 
schlägt daher vor, bei diesen Straftaten die Möglich-
keit der Anordnung der Führungsaufsicht vorzu-
sehen. 

Zu Nummer 18 — § 184 Abs. 1 StGB (2. StrRG) — 
Vgl. die Bemerkungen zu Nummer 3. 

Zu Nummer 19 — §§ 184 c, 184 d StGB (2. StrRG) — 

Die Gründe für die Einfügung dieser beiden Vor-
schriften sind in den Bemerkungen zu Nummer 30 
(dort zu § 361 Nr. 6 bis 6 c StGB) dargelegt. Ergän-
zend wird bemerkt: 

§ 184 c StGB, der nur die schwerwiegenden Fälle 
des § 223 Nr. 5 E 62 erfaßt, setzt voraus, daß in das 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten etwa folgender 
Tatbestand eingestellt wird: 

„§ x 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. öffentlich in einer Weise, die geeignet 
ist, die Allgemeinheit oder einzelne 
andere zu belästigen, zur Unzucht auf-
fordert oder sich zur Unzucht anbietet 
oder 

2. der gewerbsmäßigen Unzucht in einer 
Gemeinde oder in einem Bezirk einer 
Gemeinde nachgeht, in denen die Aus-
übung der Gewerbsunzucht durch 
Rechtsverordnung verboten ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden." 

§ 184 d StGB weicht in der Fassung zum Teil von 
§ 223 Nr. 2 bis 4 E 62 ab. Der wichtigste Unterschied 
besteht darin, daß in allen Fällen darauf abgestellt 
ist, ob die gewerbsmäßige Unzucht in einer Kinder 
oder Jugendliche gefährdenden Weise betrieben 
wird. Die in § 223 Nr. 2 und 3 E 62 vorgenommene 
Formalisierung, bei der unterstellt wird, daß eine 
sittliche Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen 
unter bestimmten Tatumständen stets gegeben ist, 
hält der Ausschuß für zu weitgehend. Sie erscheint 
im übrigen auch im Vergleich zu der Regelung des 
§ 223 Nr. 4 E 62 nicht ganz sachgerecht, weil die 
sittliche Gefährdung für Kinder und Jugendliche 
bei den hier beschriebenen Verhaltensweisen so-
wohl innerhalb eines Hauses wie auch einer Woh-
nung nach den besonderen räumlichen Verhältnis-
sen gleich groß sein kann. 

Zu Nummer 20 — § 196 StGB (2. StrRG) — 

Die vorgeschlagene Änderung dient der Anpas-
sung an § 77 a StGB (2. StrRG). 

Zu Nummer 21 — § 223 a StGB (2. StrRG) — 

Die Gründe dafür, warum der Versuch der gefähr-
lichen Körperverletzung mit Strafe bedroht wird, 
sind in den Bemerkungen zu Nummer 30 (dort zu 
§ 366 Nr. 6, 7, § 367 Satz 1 Nr. 10 StGB) dargelegt. 

Zu Nummer 22 — § 228 a StGB (2. StrRG) — 

Auch die vorsätzlichen Straftaten gegen die kör-
perliche Unversehrtheit sind zuweilen durch Um-
welteinflüsse bedingt, denen sich der Täter nach 
seiner Persönlichkeit aus eigenen Kräften nur 
schwer entziehen kann. Der Sonderausschuß schlägt 
deshalb vor, auch in diesen Fällen, insbesondere bei 
sogenannten „Schlägern", die Führungsaufsicht zu-
zulassen. 

Zu Nummer 23 — § 245 StGB (2. StrRG) — 

Weitere Straftaten, bei denen persönliche Fehl-
entwicklungen oder Umwelteinflüsse — insbeson-
dere der Verkehr mit f rüheren Mittätern und die 
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Zusammenballung ähnlich gefährdeter Personen in 
bestimmten Großstadtvierteln — den Täter zu künf-
tigen entsprechenden Verfehlungen veranlassen 
können, sind erfahrungsgemäß die Diebstahlsver-
gehen. Da dies in den Fällen des einfachen Dieb-
stahls seltener zutrifft, sofern nicht die Vorausset-
zungen des Rückfalls (§ 48 StGB [2. StrRG]) vorlie-
gen, unter denen schon nach § 68 Abs. 1 Nr. 1 StGB 
(2. StrRG) die Führungsaufsicht angeordnet werden 
kann, beschränkte der Sonderausschuß den Anwen-
dungsbereich des § 245 StGB (2. StrRG) auf die in 
den §§ 243 und 244 StGB (1. StrRG) bezeichneten 
erschwerten Diebstahlsfälle. Da die Vorschrift den 
§ 243 in vollem Umfang nennt und sich nicht nur 
auf die Regelbeispiele seiner Nummern 1 bis 6 be-
zieht, kann Führungsaufsicht auch dann angeord-
net werden, wenn das Gericht einen schweren Fall 
außerhalb der Regelbeispiele annimmt. 

Zu Nummer 24 — § 256 StGB (2. StrRG) — 
Das zur Begründung der Führungsaufsicht bei 

erschwerten Diebstahlsfällen Ausgeführte gilt in 
gleicher Weise für die Fälle des Raubes, des räube-
rischen Diebstahls, der Erpressung und der räube-
rischen Erpressung. 

Zu Nummer 25 — § 262 StGB (2. StrRG) — 

Ebenso wie Diebstahl und Raub ist häufig die 
Hehlerei in einem bestimmten Milieu verhaftet oder 
zur Gewerbs- oder Gewohnheitsmäßigkeit entwik-
kelt. Auch hier bedarf es nicht selten in besonderem 
Maße der Hilfe und Aufsicht, um den Täter nach 
Verbüßung der Strafe den Versuchungen fernzu-
halten, die sich aus seiner Umgebung, insbeson-
dere durch frühere Tatbeteiligte, für ihn ergeben 
können. Der Sonderausschuß schlägt daher vor, 
auch in diesen Fällen die Möglichkeit der Füh-
rungsaufsicht zu eröffnen. 

Zu Nummer 26 — § 264 StGB (2. StrRG) — 
Eine erhöhte Rückfallgefahr kann auch in Fällen 

des Betruges bestehen. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn der Täter in seinem Beruf aus der 
Bahn geworfen ist und nur schwer wieder einen sei-
nen Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz finden 
kann. Derartige Fälle kommen bei Vertreterbetrü-
gereien, aber auch in den Fällen des Scheck- oder 
Trickbetruges besonders häufig vor. Nach dem Vor-
schlag des Sonderausschusses soll auch hier die 
Führungsaufsicht zulässig sein. 

Zu Nummer 27 — § 330 a StGB (2. StrRG) — 
Vgl. die Bemerkungen zu Nummer 4. 

Zu Nummer 28 — § 335 StGB — 
Die Bemerkungen zu Nummer 6 gelten entpre-

chend. 

Zu Nummer 29 — § 357 Abs. 1 StGB (2. StrRG) — 
Die Bemerkungen zu Nummer 20 gelten entspre-

chend. 

Zu Nummer 30 (Beseitigung der Übertretungstat-
bestände) 

Der Ausschuß beschloß in Übereinstimmung mit 
dem E 62 und dem AE, die bisherige Dreiteilung der 
Straftaten zugunsten der Zweiteilung in Verbre-
chen und Vergehen aufzugeben und die Deliktsform 
der Übertretungen zu beseitigen. Die im geltenden 
Strafgesetzbuch enthaltenen Übertretungstatbe-
stände der §§ 360 bis 370 werden dementsprechend 
aufgehoben. 

Es wird Aufgabe des Einführungsgesetzes zum 
neuen Strafgesetzbuch sein, die bisherigen Übertre-
tungstatbestände des Strafgesetzbuches, soweit sie 
nicht in Vergehenstatbestände umgewandelt oder 
ersatzlos gestrichen oder im Zusammenhang mit 
anderen Regelungen des Landesrechts dort unter-
gebracht werden, unter Umwandlung in Ordnungs-
widrigkeiten in das Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten einzustellen oder in andere Bundesgesetze 
einzufügen. Auch die Übertretungstatbestände 
außerhalb des Strafgesetzbuches müssen spätestens 
bis zum Inkrafttreten des 2. StrRG aufgehoben wer-
den, da der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches 
i. d. F. d. 2. StrRG nur noch Verbrechen und Ver-
gehen kennt. 

Soweit die bisherigen Übertretungstatbestände 
des Strafgesetzbuches als kriminelles Unrecht zu 
bewerten sind, werden sie nach der vom Ausschuß 
beschlossenen Regelung zur Vergehenstatbeständen 
umgewandelt. Die hierzu gefaßten Beschlüsse wei-
chen nicht unerheblich von den Vorschlägen des 
E 62 ab. 

Im einzelnen wird zu den bisherigen Übertre-
tungstatbeständen des Strafgesetzbuches, deren 
Umwandlung in Vergehenstatbestände im E 62 
vorgeschlagen ist, bemerkt: 

Zu § 360 Abs. 1 Nr. 11 StGB 

Während in § 301 E 62 vorgeschlagen ist, das 
Erregen grob ungebührlichen Lärms in einer Weise, 
die geeignet ist, die Allgemeinheit erheblich zu 
belästigen, sowie sonstiges grob ungebührliches 
Verhalten mit einer Strafe zu bedrohen (Strafhaft 
bis zu drei Monaten oder Geldstrafe bis zu 90 Ta-
gessätzen), beschloß der Ausschuß, solche Verhal-
tensweisen künftig nicht mehr mit einer kriminellen 
Strafe zu bedrohen. 

Zwar kann eine erhebliche Lärmbelästigung ein 
so großes Ausmaß erreichen, daß sie psychische 
oder physiologische Schädigungen auslöst. In sol-
chen Fällen können Körperverletzungstatbestände 
eingreifen. Im allgemeinen gehören Lärmbelästi-
gungen aber in den Bereich des gemeinlästigen 
Ordnungsunrechts, für das die Kriminalstrafe keine 
angemessene Reaktion darstellt. Diese ist hier um 
so weniger gerechtfertigt, als sich die bisherigen 
Bußgeldvorschriften des Landesrechts gegen beson-
dere Arten des technischen und des Alltagslärms 
als ausreichend erwiesen haben, um derartige Stö-
rungen des einzelnen oder der Allgemeinheit zu 
bekämpfen. Die Bekämpfung des ungebührlichen 
Lärms könnte sogar erschwert werden, wenn neben 
den besonderen Bußgeldvorschriften ein allgemei-
ner Vergehenstatbestand über den grob ungebühr-
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liehen Lärm e ingeführ t würde , weil sich dann bei 
der Verfo lgung derar t iger Vers töße nicht unerheb-
liche Abgrenzungsschwier igkei ten e rgeben könn-
ten. Sie lassen sich ve rmeiden und damit die Verfol-
gung vereinfachen und intensivieren, w e n n anstel le 
des bisher igen al lgemeinen Über t re tungs ta tbes tan-
des über ungebührl ichen Lärm ein entsprechender 
Bußgeldtatbestand in das Gesetz über Ordnungs-
widr igkei ten e ingefügt wird. 

Der Tatbes tand des groben Unfugs sollte nach 
Auffassung des Ausschusses ebenfal ls gestrichen 
werden . Er ist so wenig bestimmt, daß jedenfal ls die 
Umwandlung in e inen Vergehens ta tbes tand be-
denklich wäre . Die s t ra fwürd igen Fälle des „groben 
Unfugs" lassen sich zudem wei tgehend durch allge-
meine Tatbes tände (Beleidigung, Nöt igung usw.) 
und die vom Ausschuß beschlossene Vorschrift ge-
gen den Mißbrauch von Not rufen (vgl. § 145 StGB 
[2. StrRG]) erfassen. 

Zu § 361 Nr. 3 und 8 StGB 

Abweichend von § 356 E 62, nach dem das Umher-
t re iben aus Arbei tsscheu oder Liederlichkeit und 
ohne festes Unte rkommen in e iner Weise , die ge-
eignet ist, die Al lgemeinhei t oder einzelne andere 
erheblich zu beunruhigen , sowie das Umher t re iben 
aus Arbei tsscheu oder e inem Hang zu e inem unste-
ten oder ungeordne ten Leben, w e n n der Täter dies 
als Mitglied einer Bande in solcher W e i s e tut, mit 
St rafhaf t bedroht we rden sollte, schlägt der Aus-
schuß vor, die b isher igen Vorschrif ten gegen Land-
streicherei und Obdachlosigkei t ersatzlos zu strei-
chen. 

Die Vorschrift des § 356 E 62 erscheint aus der 
Sicht eines vom Rechtsgüterschutz bes t immten 
Strafrechts zu unscharf und zu wei tgehend, da sie 
auch harmlose oder nur lästige, aber nicht straf-
würdige Verha l tensweisen erfaßt . Es ist zwar ein-
zuräumen, daß von einer bes t immten Gruppe von 
Stadtstreichern eine Gefährdung der Allgemeinhei t 
ausgeht , so daß e rwogen werden könnte , das Um-
her t re iben aus Arbei tsscheu und ohne festes Unter-
kommen in einer Weise , welche die Sicherheit 
anderer gefährdet , mit Strafe zu bedrohen. Ein sol-
cher Tatbes tand könn te jedoch auf eine Art Ver-
dachtsstrafe h inaus laufen und w ä r e im übr igen 
wenig prakt ikabel . Zu berücksichtigen ist schließ-
lich, daß es auch kriminalpolit isch äußers t f ragwür-
dig erscheint, gegen derar t ige gemeinläst ige Ver-
ha l tensweisen mit den Mitteln des Strafrechts vor-
zugehen, da hier — nach Beseit igung des Arbei ts-
hauses — nach dem Schuldstrafrecht ohnehin nur 
eine kurzfr is t ige Freihei tss t rafe in Betracht käme, 
deren Vollstreckung aber nicht geeignet wäre , die 
be t re f fenden Täter zu bessern, sondern wahrschein-
lich den Strafvollzug bei sonst igen Tätern erheblich 
beeinträchtigen würde . Da nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsger ichts vom 18. Jun i 1967 
zu § 73 Abs. 2, 3 des Bundessozialhi l fegesetzes 
(BVerfGE 22, 180) auch im Rahmen des Bundes-
sozialhi lfegesetzes ke ine Regelung get roffen wer-
den kann, bleibt nur die Möglichkeit übrig, beson-
ders gemeinläst ige Hand lungen dieser Art im W e g e 
freiwil l iger Hilfe oder aus dem Gesichtspunkt des 

Polizeirechts zu bekämpfen . Inwiewei t dies mög-
lich ist, müßte bis zum Inkraf t t re ten des 2. StrRG 
von den Ländern überprüf t werden . 

Zu § 361 Nr. 4 StGB 

Ebenso entfäl l t der Tatbes tand der Bettelei er-
satzlos. Nach Ansicht des Ausschusses bes teh t ke in 
Bedürfnis, diesen Tatbes tand unter den e inengen-
den, in den §§ 354, 355 E 62 beschr iebenen Voraus-
setzungen beizubehal ten. Gefährde t das Anha l t en 
von Kindern oder Jugendl ichen zum Betteln de ren 
sittliches W o h l und handel t der Erziehungs- oder 
Fürsorgepfl ichtige dabei gewissenlos, so greif t be-
reits der Tatbes tand des § 170 d StGB ein. Soweit 
bei den Fällen der Bettelei — die im übr igen prak-
tisch immer sel tener wird — Formen denkbar sind, 
durch die Rechtsgüter andere r gefährde t oder ver-
letzt werden , sind in der Regel a l lgemeine Tat-
bes tände einschlägig (z. B. Nötigung, Beleidigung, 
Hausfr iedensbruch) . In den sonst igen Fällen der 
Bettelei ist es schwer e rkennbar , welches Rechtsgut 
durch eine Strafvorschrif t geschützt we rden sollte. 

Zu § 361 Nr. 6 bis 6 c StGB 

Der Tatbes tand der Auf fo rde rung zur Unzucht 
(§ 361 Nr. 6 StGB) soll nach übere ins t immender 
Auffassung des Ausschusses aus dem Strafgesetz-
buch gestrichen und lediglich durch eine Bußgeld-
vorschrift ersetzt werden. Die A u f w e r t u n g dieses 
Tatbes tandes zu einem Vergehen — wie sie in 
§ 224 E 62 vorgeschlagen ist — hielt der Ausschuß 
nicht für berechtigt, da ein derar t iges Verha l ten die 
Al lgemeinhei t oder einzelne andere lediglich belä-
stigt, also nur gemeinläst iges Ordnungsunrecht be-
schreibt. Solche Verha l tensweisen können genügend 
wirksam mit bloßen Geldsankt ionen bekämpf t wer-
den, wie die in jüngster Zeit im Ausland gemachten 
Erfahrungen zeigen. 

Der Ausschuß beschloß ferner, auch die einfache 
Nichtbeachtung der Sperrbezirke bei Ausübung der 
gewerbsmäßigen Unzucht im Gegensatz zu dem 
Vorschlag in § 223 Nr. 5 E 62 nicht mit Strafe zu 
bedrohen, da hier ebenfalls nur eine Zuwiderhand-
lung gegen Ordnungsvorschr i f ten gegeben ist, die 
mit einer Geldbuße ausreichend bekämpf t we rden 
kann. Anders verhäl t es sich dagegen, w e n n die 
Ausübung der gewerbsmäßigen Unzucht in solchen 
Sperrbezirken mehrfach begangen und die Tat be-
harrlich wiederhol t wird. In diesem Falle liegt nicht 
nur eine bloße Nichtbeachtung von Ordnungsvor -
schriften vor, sondern eine erhebliche Mißachtung 
der Rechtsordnung, die wegen ihrer möglichen Fol-
gen (Gefährdung Jugendlicher in Wohngegenden) 
und der Unwirksamkei t vo rausgegangener Sanktio-
nen eine Strafe verdient . Der Ausschuß empfiehl t 
deshalb, einen solchen Tatbes tand als § 184 c in das 
Strafgesetzbuch einzufügen (vgl. Art ikel 1 Nr. 18 
des 2. StrRG). 

In te i lweiser Übereins t immung mit § 223 Nr. 2 
bis 4 E 62 hält es der Ausschuß im Interesse eines 
ausreichenden Jugendschutzes wei ter für geboten, 
die Fälle der gewerbsmäßigen Unzucht dann mit 
Strafe zu bedrohen, wenn dies in einer Kinder und 
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Jugendliche sittlich gefährdenden Wei se geschieht 
(vgl. § 184 d i. d. F. des Art ikels 1 Nr. 19 des 
2. StrRG). Die gewerbsmäßige Unzucht in der N ä h e 
von Kirchen oder eines anderen der Religionsaus-
übung dienenden Gebäudes stufte der Ausschuß da-
gegen abweichend von § 223 Nr. 1 E 62 nicht als 
Vergehen ein, da es zumindest zweifelhaf t ist, ob 
die Rel igionsausübung wirklich durch derar t ige 
Verha l t ensweisen beeinträchtigt werden kann und 
ob sie eines so wei tgehenden strafrechtlichen Schut-
zes gegen die Möglichkeit nega t iver äußerer Ein-
drücke bedarf . 

Zu § 364 StGB 

Der Ausschuß beschloß, auch diesen Tatbes tand 
zu streichen, da das bloßen Feilhal ten oder Veräu-
ßern von Wertzeichen nach Beseit igung des Entwer-
tungszeichen ohne Täuschungsabsicht oder ohne die 
Absicht e iner rechtswidrigen V e r w e n d u n g nicht als 
s t ra fwürd ig anzusehen ist, so daß für diesen Tat-
bes tand der im übr igen — soweit dies zu übersehen 
ist — in der Praxis ke ine Bedeutung er langt hat, 
eine Vergehenss t ra fe nicht angemessen wäre. Ob 
das Feilhal ten oder Veräußern solcher Wertzeichen 
in der Absicht, daß sie als gültig ve rwende t werden, 
mit Strafe bedroht werden soll, wie dies in § 315 
Abs. 2 E 62 vorgesehen ist, muß im Rahmen der 
Reform der Urkundendel ik te geprüf t werden. 

Zu § 366 Nr. 6, 7, § 367 Abs. 1 Nr. 10 StGB 

Der Ausschuß beschloß, die vors tehend bezeichne-
ten Ta tbes tände zu streichen und den Bereich, in 
dem ein S t rafbedürfn is besteht , dadurch abzudecken, 
daß der Versuch der gefährlichen Körperver le t -
zung in § 223 a mit Strafe bedroht wird (vgl. Ar-
t ikel 1 Nr. 21 des 2. StrRG). 

Bei den in j enen Ta tbes tänden des ge l tenden 
Rechts beschriebenen Verha l tensweisen handel t es 
sich nicht um bloßes Ordnungsunrecht , durch das 
lediglich die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
tangier t wird, sondern um gefährliche Verhal tens-
weisen, durch die — bei vorsätzlicher Begehung — 
individuel le Rechtsgüter, nämlich Leib oder Leben, 
angegr i f fen und erheblich gefährdet werden. Es 
wäre deshalb verfehl t , diese Ta tbes tände nur mit 
einer Geldbuße zu bedrohen. Besonders strafrecht-
liche Ersatzvorschrif ten für sie sind jedoch entbehr-
lich, wenn der Versuch der gefährl ichen Körperver-
letzung nach § 223 a StGB mit Strafe bedroht wird. 
Die Auswei tung des Strafschutzes in dieser Vor-
schrift ist nicht nur im Hinblick auf den Wegfa l l der 
oben bezeichneten Tatbestände, sondern auch aus 
a l lgemeinen kriminalpoli t ischen Erwägungen gebo-
ten. Es ist kaum einzusehen, daß zwar der Versuch 
— selbst der einfachen — Sachbeschädigung mit 
Strafe bedroht ist, nicht aber einmal der Versuch 
der gefährl ichen Körperver le tzung. Der Versuch, je-
manden z. B. mit einer Waffe , insbesondere mit 
einem Messer oder einem anderen gefährl ichen 
W e r k z e u g zu verletzen, stellt eine mass ive Gefähr-
dung der körperl ichen Unversehr the i t dar und ver-
langt in der Regel auch eine nicht unerhebliche ver-
brecherische Intensität , so daß die Tat als s t ra fwür-
dig anzusehen ist. Auch in § 148 Abs. 3 E 62 ist vor-

geschlagen, den Versuch der gefährlichen Körper-
ver le tzung mit Strafe zu bedrohen. 

Der Ta tbes tand des Waffengebrauchs bei Schlä-
gereien (§ 367 Abs. 1 Nr. 10 StGB) wird zwar, wenn 
der Versuch der gefährl ichen Körperver le tzung mit 
Strafe bedroht wird, nicht ganz abgedeckt, jedoch so 
wei tgehend, daß keine empfindliche strafrechtliche 
Lücke entsteht . 

Zu § 370 Abs. 1 Nr. 5 StGB 

Der Ausschuß empfiehlt , abweichend von § 242 
Abs. 2 E 62 den Tatbes tand der Verbrauchsmit tel-
en twendung (den sog. Mundraub) zu streichen. Sei-
ner bedarf es nicht mehr, da nach dem neuen Recht 
dem ger ingeren Unrechts- und Schuldgehalt solcher 
Diebstahls- und Unterschlagungsfäl le auf andere 
Wei se Rechnung get ragen werden kann. Anders 
war dies zur Zeit des Inkraf t t re tens des gel tenden 
StGB. Selbst bis in die heut ige Zeit ließ § 242 StGB 
keine Geldstrafe zu, nicht einmal beim Vor l iegen 
mildernder Umstände. Nur auf dem Umweg über 
den 1924 e ingefügten § 27 b StGB wurde eine solche 
Möglichkeit eröffnet . Deshalb bes tand bei Inkraf t -
t reten des gel tenden Strafgesetzbuches — wie in 
dessen Mot iven ausgeführ t ist — ein Bedürfnis da-
für, besonders ge lager te ger ingfügige Fälle der Ent-
wendung milder bes t ra fen zu können. Nach Arti-
kel 2 § 2 des 2. StrRG wird dagegen künf t ig in § 242 
StGB die Geldst rafe neben der Freihei tss t rafe wahl-
weise angedroht . Außerdem darf auf eine Freiheits-
s trafe nach § 47 StGB (2. StrRG) nur in Ausnahme-
fällen e rkannt werden . Ein Bedürfnis dafür , zusätz-
lich für ger ingfügige Fälle der Verbrauchsmit te lent-
wendung eine besondere Milderungsvorschrif t bei-
zubehal ten, bes teh t danach nicht mehr. Die gegen-
teilige Auf fassung des E 62 beruh t darauf, daß dort 
für den Diebstahl nu r Freihei tss t rafe angedroht und 
im übr igen zwischen der Gefängniss t rafe und der 
S t rafhaf t unterschieden ist. 

Für die NichtÜbernahme einer dem § 242 Abs. 2 
E 62 entsprechenden Strafvorschrif t spricht ferner , 
daß die bisherige Abgrenzung zwischen dem Dieb-
stahl und dem sog. Mundraub der Rechtsprechung 
bis in die jüngste Zeit hinein große Schwierigkeiten 
berei te t hat . Sie bl ieben aufrechterhal ten, wenn der 
Pr iv i legierungsta tbes tand be ibehal ten und als Ver-
gehen eingestuf t würde , obwohl die Unterscheidung 
für die V e r h ä n g u n g der Strafe praktisch ohne Be-
deu tung wäre . Denn das Gericht kann das Tatge-
schehen auch ohne Einordnung in die eine oder an-
dere Gruppe des Diebstahls in seiner tatsächlichen 
Bedeutung würd igen und danach die Strafe best im-
men oder in ger ingfügigen Fällen das Ver fah ren 
einstellen. Hinzu kommt, daß die bisher in § 370 
Abs. 1 Nr. 5 StGB vorgenommene Abgrenzung in 
Form einer kasuist ischen Aufzählung einzelner ge-
r ingfügiger Handlungen nicht bef r iedigend erscheint. 
So ist kaum einzusehen, daß z. B. der Diebstahl 
eines Sackes Zement als „Mundraub" angesehen 
wird, h ingegen der Diebstahl einer Zeitung oder 
einer Br iefmarke nicht privi legier t ist, sondern wie 
ein gewöhnlicher Diebstahl behandel t wird. 

Der Verzicht auf die bisher ige Regelung des § 370 
Abs. 1 Nr. 5 StGB wirf t al lerdings in ve r s t ä rk tem 
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Maße die Frage auf, ob für die Verfolgung der sog. 
Kleinkriminalität, namentlich von geringfügigen 
Vermögensdelikten, nicht besondere Verfahrensge-
staltungen vorzusehen sind, die darauf abzielen, die 
Verfolgungsorgane und Gerichte insoweit zu entla-
sten zugunsten einer intensiveren Verfolgung der 
mittlern und schweren Kriminalität. Der Ausschuß 
konnte diese Frage aus Zeitgründen nicht abschlie-
ßend beraten; er geht jedoch davon aus, daß die 
Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Ent-
wurf eines Einführungsgesetzes zum neuen Straf-
gesetzbuch diese Fragen prüfen und geeignete Lö-
sungen vorschlagen wird. 

Zu Artikel 2 

Die Vorschriften dieses Artikels gelten nur für 
das Strafgesetzbuch, wie sich aus § 1 und § 2 Abs. 1, 
4 sowie dem Gesamtzusammenhang der Vorschrif-
ten ergibt. Es wird Sache des Einführungsgesetzes 
zum Strafgesetzbuch sein, die Strafvorschriften 
außerhalb des Strafgesetzbuches ebenfalls umzustel-
len. 

Zu § 1 

Die Vorschrift hat nur für § 113 Abs. 1 und 3 und 
§ 1 1 7 Abs. 1 StGB Bedeutung. Denn wo Freiheits-
strafe ohne ein besonderes Mindestmaß angedroht 
ist, ergibt sich die Anhebung des gesetzlichen Min-
destmaßes von einem Tag auf einen Monat unmit-
telbar aus § 38 Abs. 2 StGB (2. StrRG), während die 
Mindestmaße von einem Monat oder mehr unbe-
rührt bleiben. 

Zu §2 

Absatz 1 der Vorschrift ist die notwendige Folge 
der Anhebung des Mindestmaßes der Freiheitsstrafe 
auf einen Monat. Denn im Rahmen der Vorschrif-
ten, die bis zu dieser Änderung die Verhängung 
einer geringeren Freiheitsstrafe zulassen, sind Ta-
ten denkbar, für die ein Monat Freiheitsstrafe eine 
zu hohe Strafe wäre. Als mildere Strafe kommt 
dann nur Geldstrafe in Betracht, die aber in den 
einschlägigen Vorschriften erst angedroht werden 
muß. Das soll durch Absatz 1 geschehen. Das 
Höchstmaß der Geldstrafe bei 29 Tagessätzen fest-
zusetzen und im übrigen Geldstrafe nur nach § 47 
Abs. 2 StGB (2. StrRG) zu ermöglichen, erscheint 
von der Sache her nicht geboten. Daß die getroffene 
Regelung die Möglichkeit eröffnet, grundsätzlich 
auch Geldstrafen von 180 bis 360 Tagessätzen zu 
verhängen, entspricht der kriminalpolitischen Ziel-
setzung des Ausschusses. 

Absatz 2 trägt dem Grundsatz Rechnung, daß 
nach § 40 Abs. 1 StGB (2. StrRG) nur noch Geld-
strafe in begrenzter Höhe verhängt werden kann. 

Geldstrafe neben Freiheitsstrafe soll künftig nur 
noch unter den Voraussetzungen des § 41 StGB 
(2. StrRG) verhängt werden können. Insoweit wird 
auf die Begründung zu § 52 E 62 verwiesen. Die 
notwendige Folgerung zieht Absatz 3. 

In den Fällen, in denen Freiheitsstrafe mit einem 
Höchstmaß von weniger als einem Jahr und wahl-
weise Geldstrafe angedroht ist, muß die Geldstrafe 
nach oben entsprechend beschränkt werden. Die Er-
satzfreiheitsstrafe könnte sonst nach § 43 StGB 
(2. StrRG) höher sein als die in erster Linie ange-
drohte Freiheitsstrafe. Absatz 4 trifft die hier not-
wendige Einschränkung. 

Zu § 3 

Mit der Beseitigung des Instituts der Polizeiauf-
sicht müssen die Strafvorschriften, nach denen Poli-
zeiaufsicht zugelassen werden kann, außer Kraft 
gesetzt werden. 

Zu Artikel 3 

Artikel 3 hebt lediglich die Einschränkung des 
Grundrechts der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 GG) und nur nach Maßgabe der Vorschriften 
über die Unterbringung in einer sozialtherapeuti-
schen Anstalt hervor. Eine weitergehende Hervor-
hebung von Grundrechtseinschränkungen erscheint 
entbehrlich. Das Zitiergebot aus Artikel 19 Abs. 1 
Satz 2 GG bezieht sich nicht auf Strafsanktionen und 
strafrechtliche Maßnahmen, die der Rechtsordnung 
bereits bei Inkrafttreten des Grundgesetzes — gege-
benenfalls mit geringen Abweichungen — bekannt 
waren. Daß dem Gesetzgeber die mit der Ermächti-
gung zu strafrechtlichen Eingriffen herkömmlicher 
Art zwangsläufig verbundenen Grundrechtsbeschrän-
kungen gegenwärtig sind, hat der Verfassungsgeber 
als selbstverständlich vorausgesetzt, wie etwa Arti-
kel 104 GG zeigt. Eine darüber hinausgehende Warn-
funktion könnte auch Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG 
nicht entfalten. Demgemäß hat der Bundesgesetz-
geber bisher auch bei der Schaffung neuer oder 
Änderung bestehender Straftatbestände das Grund-
recht der persönlichen Freiheit niemals ausdrücklich 
eingeschränkt. 

Die in Artikel 1 vorgesehene Unterbringung in 
einer sozialtherapeutischen Anstalt weist zwar 
Merkmale der Sicherungsverwahrung und der Unter-
bringung in einer Heil- und Pflegeanstalt auf; gleich-
wohl könnte die Frage aufgeworfen werden, ob 
diese Unterbringung sich im Rahmen der herkömm-
lichen strafrechtlichen Maßnahmen hält. Deshalb 
sieht Artikel 3 eine Einschränkung des Grundrechts 
der Freiheit der Person durch diese neue Maßnahme 
vor. Nicht erforderlich ist hingegen die Erwähnung 
einer Einschränkung des Grundrechts der körper-
lichen Unversehrtheit , weil das 2. StrRG selbst keine 
dieses Grundrecht berührende konkrete Vollzugs-
maßnahmen während der Unterbringung in einer 
sozialtherapeutischen Anstalt vorsieht. 

Zu Artikel 4 

Durch diese Vorschrift wird der Bundesminister 
der Justiz ermächtigt, den Wort laut des Strafgesetz-
buches in der neuen Fassung bekanntzumachen und 
Unstimmigkeiten der Paragraphenfolge und des 
Wort lauts zu beseitigen. Eine Neubekanntmachung 
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des Strafgesetzbuches ist wegen der großen Zahl der 
auch im Besonderen Teil vorgeschlagenen Änderun-
gen erforderlich. 

Zu Artikel 5 

Die Vorschrift enthält die Besonderheiten, die sich 
für die Anwendung des beschlossenen neuen Rechts 
in Berlin aus der besonderen Rechtsstellung dieses 
Landes ergeben. 

In Absatz 1 sind die Vorschriften aufgeführt, die 
im Land Berlin keine Anwendung finden können, da 
dort die durch sie geänderten Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches nicht gelten. 

In Absatz 2 schlägt der Sonderausschuß vor, die 
im Land Berlin in abweichender Fassung anzuwen-
denden Bestimmungen des Strafgesetzbuches, soweit 
sie durch das 2. StrRG geändert werden, auszuformu-
lieren, um der Praxis ihre Anwendung zu erleichtern. 
In dem Umfange, in dem sie für die Anwendung im 
Land Berlin keine Besonderheiten enthalten, sind sie 
mit den in Artikel 1 vorgeschlagenen Bestimmungen 
identisch. Daraus folgt, daß z. B. der Begriff „im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes" in der 
Weise auszulegen ist, daß er in beiden Fassungen 
sowohl Berlin als auch den übrigen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes umfaßt. 

§ 5 Nr. 1 StGB (2. StrRG) in der in Berlin anzuwen-
denden Fassung enthält im Gegensatz zu der Fas-
sung des Artikels 1 nicht die in Berlin nicht gelten-
den Vorschriften über Taten gegen die Landesver-

teidigung. Dasselbe gilt für § 5 Nr. 2 StGB (2. StrRG) ; 
in diese Bestimmung war indessen anstelle von 
§ 109 h StGB der in Berlin in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. August 1953 geltende § 141 
StGB aufzunehmen, der durch Artikel 5 Abs. 2 
Nr. 2 (2. StrRG) an § 109 h StGB (2. StrRG) angepaßt 
wird. 

Zu Artikel 6 

Die Vorschrift enthält, die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 7 
Bei dem vorgeschlagenen Zeitpunkt, zu dem das 

Gesetz in Kraft treten soll, berücksichtigt der Son-
derausschuß die in der Einleitung erörterten Uber-
gangsschwierigkeiten. Nach seiner Ansicht gebietet 
insbesondere die Rücksicht auf die Länder, die bis 
zum Inkraft treten des Gesetzes sozialtherapeutische 
Anstalten errichten müssen, daß zwischen Verkün-
digung und Inkraft treten des Gesetzes ein Zeitraum 
von mehreren Jahren liegt. Der Sonderausschuß ist 
andererseits der Meinung, daß der vorgesehene Zeit-
raum von vier Jahren hierzu grundsätzlich auch aus-
reichen müßte. Sollte sich indessen in der nächsten 
Legislaturperiode bei der Beratung des Einführungs-
gesetzes zu dem neuen Strafgesetzbuch herausstel-
len, daß die rechtzeitige Errichtung sozialtherapeuti-
scher Anstalten die Länder vor unüberwindliche 
Schwierigkeiten stellt, so müssen gegebenenfalls für 
die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen An-
stalt Übergangsvorschriften vorgesehen werden. 

Bonn, den 23. April 1969 

Dr. Müller-Emmert 
Schlee 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Berichterstatter 
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B. Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

1. auf Grund der Gesetzentwürfe — Drucksachen V/32, V/2285 — 
den anliegenden Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Reform 
des Strafrechts (2. StrRG) anzunehmen; 

2. die zu beiden Entwürfen eingegangenen Petitionen für er-
ledigt zu erklären, soweit sie das 2. StrRG betreffen; 

3. folgenden Entschließungsantrag anzunehmen: 
Die Bundesregierung wird ersucht, Gesetzentwürfe zu den 
vom Sonderausschuß noch nicht abschließend beratenen Tat-
beständen des Besonderen Teils, für das Einführungsgesetz 
zum neuen Strafgesetzbuch und für das Strafvollzugsgesetz 
so rechtzeitig vorzulegen, daß diese Gesetzentwürfe noch in 
der nächsten Wahlperiode verabschiedet werden können. 

Bonn, den 23. April 1969 

Der Sonderausschuß für die Strafrechtsreform 

Dr. h. c. Güde 

Vorsitzender 

Dr. Müller-Emmert 
Schlee 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Berichterstatter 
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Reform des Strafrechts 

(2. StrRG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

A r t i k e l 1 

Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. August 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1083), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur 
Reform des Strafrechts v o m . . . 1969 (Bundesge-
setzbl. I S . . . . ) , wird wie folgt geändert : 

1. Die Einleitenden Bestimmungen und der Erste 
Teil werden durch folgenden Allgemeinen Teil 
ersetzt: 

„ALLGEMEINER TEIL 

Erster Abschnitt 

Das Strafgesetz 

Erster Titel 

Geltungsbereich 

§ 1 

Keine Strafe ohne Gesetz 

Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die 
Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die 
Tat begangen wurde. 

§ 2 
Zeitliche Geltung 

(1) Die Strafe und ihre Nebenfolgen bestim-
men sich nach dem Gesetz, das zur Zeit der 
Tat gilt. 

(2) Wird die Strafdrohung während der Be-
gehung der Tat geändert, so ist das Gesetz an-
zuwenden, das bei Beendigung der Tat gilt. 

(3) Wird das Gesetz, das bei Beendigung der 
Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist 
das mildeste Gesetz anzuwenden. 

(4) Ein Gesetz, das nur bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt gelten soll, ist auf Taten, 
die während seiner Geltung begangen sind, 
auch dann anzuwenden, wenn es wegen Ab-
laufs dieser Zeit außer Kraft getreten ist. 

(5) Für Verfall, Einziehung und Unbrauch-
barmachung gelten die Absätze 1 bis 4 ent-
sprechend. 

(6) Über Maßregeln der Besserung und 
Sicherung ist, wenn gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, nach dem Gesetz zu entscheiden, 
das zur Zeit der Entscheidung gilt. Jedoch gel-
ten für die Anordnung und die Dauer der 
Unterbringung in der sozialtherapeutischen An-
stalt in den Fällen des § 65 Abs. 1 und 2 und 
der Sicherungsverwahrung sowie der Führungs-
aufsicht die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

§ 3 
Geltung für Inlandstaten 

Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im 
Inland begangen werden. 

§ 4 
Geltung für Taten auf deutschen Schiffen 

und Luftfahrzeugen 

Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom 
Recht des Tatorts, für Taten, die auf einem 
deutschen Schiff oder Luftfahrzeug im Ausland 
begangen werden. 

§ 5 
Auslandstaten gegen inländische Rechtsgüter 

Das deutsche Strafrecht gilt, unabhängig vom 
Recht des Tatorts, für folgende Taten, die im 
Ausland begangen werden: 

1. Taten des Friedensverrats nach § 80, des 
Hochverrats, der Gefährdung des demo-
kratischen Rechtsstaates in den Fällen 
der § § 9 0 und 90 a Abs. 2, des Landes-
verrats und der Gefährdung der äußeren 
Sicherheit sowie Taten gegen die Lan-
desverteidigung in den Fällen der §§ 109, 
109 e, 109 f und 109 g ; 

2. Taten der Gefährdung des demokra-
tischen Rechtsstaates in den Fällen der 
§§ 89, 90 a Abs. 1 und § 90 b und Taten 
gegen die Landesverteidigung in den 
Fällen der §§ 109 a bis 109 d und 109 h, 
wenn der Täter Deutscher ist und seine 
Lebensgrundlage im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hat; 
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3. Taten der Verschleppung (§ 234 a) und 
der politischen Verdächtigung (§ 241 a), 
wenn die Tat sich gegen einen Deutschen 
richtet, der im Inland seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

4. Bruch von Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnissen eines im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes liegenden 
Betriebs, eines Unternehmens, das dort 
seinen Sitz hat, oder eines Unternehmens 
mit Sitz im Ausland, das von einem Un-
ternehmen mit Sitz im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes abhängig 
ist und mit diesem einen Konzern bildet; 

5. Unzucht in den Fällen des § 174 Nr. 1, 
des § 175 Abs. 1 Nr. 1 und des § 176 
Abs. 1 Nr. 3, wenn der Täter und der, 
gegen den die Tat begangen wird, zur 
Zeit der Tat Deutsche sind und ihre 
Lebensgrundlage im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes haben; 

6. Abtreibung, wenn der Täter zur Zeit der 
Tat Deutscher ist und seine Lebensgrund-
lage im räumlichen Geltungsbereich die-
ses Gesetzes hat; 

7. Meineid, falsche uneidliche Aussage und 
vorsätzliche falsche Versicherung an Eides 
Statt in einem Verfahren, das im räum-
lichen Geltungsbereich dieses Gesetzes 
bei einem Gericht oder einer anderen 
deutschen Stelle anhängig ist, die zur Ab-
nahme von Eiden oder eidesstattlichen 
Versicherungen zuständig ist; 

8. Taten, die der deutsche Träger eines 
deutschen staatlichen Amtes oder ein 
Soldat der Bundeswehr während eines 
dienstlichen Aufenthalts oder in Bezie-
hung auf den Dienst begeht; 

9. Taten, die ein Ausländer als Träger eines 
deutschen staatlichen Amtes begeht; 

10. Taten, die jemand gegen den Träger 
eines deutschen staatlichen Amtes oder 
einen Soldaten der Bundeswehr während 
der Ausübung ihres Dienstes oder in Be-
ziehung auf ihren Dienst begeht. 

§ 6 
Auslandstaten gegen international geschützte 

Rechtsgüter 

Das deutsche Strafrecht gilt weiter, unab-
hängig vom Recht des Tatorts, für folgende 
Taten, die im Ausland begangen werden: 

1. Völkermord; 

2. Sprengstoffverbrechen; 
3. Kinderhandel und Frauenhandel; 

4. unbefugter Vertrieb von Betäubungsmit-
teln; 

5. Handel mit unzüchtigen Veröffentlichun-
gen; 

6. Münzverbrechen und Münzvergehen; 

7. Taten, die auf Grund eines für die Bundes-
republik Deutschland verbindlichen zwi-
schenstaatlichen Abkommens auch dann zu 
verfolgen sind, wenn sie im Ausland be-
gangen werden. 

§ 7 
Geltung für Auslandstaten in anderen Fällen 

(1) Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, 
die im Ausland gegen einen Deutschen began-
gen werden, wenn die Tat am Tatort mit Strafe 
bedroht ist oder der Tatort keiner Strafgewalt 
unterliegt. 

(2) Für andere Taten, die im Ausland be-
gangen werden, gilt das deutsche Strafrecht, 
wenn die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist 
oder der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt 
und wenn der Täter 

1. zur Zeit der Tat Deutscher war oder 
es nach der Tat geworden ist oder 

2. zur Zeit der Tat Ausländer war, im 
Inland betroffen und, obwohl das Aus-
lieferungsgesetz seine Auslieferung 
nach Art der Tat zuließe, nicht ausge-
liefert wird, weil ein Auslieferungs-
ersuchen nicht gestellt oder abgelehnt 
wird oder die Auslieferung nicht aus-
führbar ist. 

§ 8 

Zeit der Tat 

Eine Tat ist zu der Zeit begangen, zu welcher 
der Täter oder der Teilnehmer gehandelt hat 
oder im Falle des Unterlassens hätte handeln 
müssen. Wann der Erfolg eintritt, ist nicht maß-
gebend. 

§ 9 

Ort der Tat 

(1) Eine Tat ist an jedem Ort begangen, an 
dem der Täter gehandelt hat oder im Falle des 
Unterlassens hätte handeln müssen oder an 
dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg ein-
getreten ist oder nach der Vorstellung des 
Täters eintreten sollte. 

(2) Die Teilnahme ist sowohl an dem Ort 
begangen, an dem die Tat begangen ist, als 
auch an jedem Ort, an dem der Teilnehmer ge-
handelt hat oder im Falle des Unterlassens 
hätte handeln müssen oder an dem nach seiner 
Vorstellung die Tat begangen werden sollte. 
Hat der Teilnehmer an einer Auslandstat im 
Inland gehandelt, so gilt für die Teilnahme das 
deutsche Strafrecht, auch wenn die Tat nach 
dem Recht des Tatorts nicht mit Strafe bedroht 
ist. 
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§ 10 
Sondervorschriften für Jugendliche 

und Heranwachsende 

Für Taten von Jugendlichen und Heran-
wachsenden gilt dieses Gesetz nur, soweit im 
Jugendgerichtsgesetz nichts anderes bestimmt 
ist. 

Zweiter Titel 

Sprachgebrauch 

§ 11 

Personen- und Sachbegriffe 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 
1. Angehöriger: 

wer zu den folgenden Personen ge-
hört: 
a) Verwandte und Verschwägerte ge-

rader Linie, der Ehegatte, der Ver-
lobte, Geschwister, Ehegatten der 
Geschwister, Geschwister der Ehe-
gatten, und zwar auch dann, wenn 
die Beziehung durch eine unehe-
liche Geburt vermittelt wird oder 
wenn die Ehe, welche die Bezie-
hung begründet hat, nicht mehr 
besteht, 

b) Personen, die miteinander durch 
Annahme an Kindes Statt verbun-
den sind, 

c) Pflegeeltern und Pflegekinder; 

2. Unternehmen einer Tat: 
deren Versuch und deren Vollendung; 

3. Behörde: 
auch ein Gericht; 

4. Maßnahme: 
jede Maßregel der Besserung und 
Sicherung, der Verfall, die Einzie-
hung und die Unbrauchbarmachung; 

5. Entgelt: 
jede in einem Vermögensvorteil be-
stehende Gegenleistung. 

(2) Vorsätzlich im Sinne dieses Gesetzes ist 
eine Tat auch dann, wenn sie einen gesetzlichen 
Tatbestand verwirklicht, der hinsichtlich der 
Handlung Vorsatz voraussetzt, hinsichtlich 
einer dadurch verursachten besonderen Folge 
jedoch Fahrlässigkeit ausreichen läßt. 

(3) Den Schriften stehen Tonträger, Abbil-
dungen und andere Darstellungen in den-
jenigen Vorschriften gleich, die auf diesen Ab-
satz verweisen. 

§ 12 
Verbrechen und Vergehen 

(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die 
im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr oder darüber bedroht sind. 

(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die 
im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheits-
strafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind. 

(3) Milderungen oder Schärfungen, die nach 
den Vorschriften des Allgemeinen Teils oder 
bei mildernden Umständen, minder schweren, 
besonders schweren oder ähnlichen allgemein 
umschriebenen Fällen vorgesehen sind, bleiben 
für die Einteilung außer Betracht. 

Zweiter Abschnitt 

Die Tat 

Erster Titel 

Grundlagen der Strafbarkeit 

§ 13 
Begehen durch Unterlassen 

(1) Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwen-
den, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes 
gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann straf-
bar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, 
daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das 
Unterlassen der Verwirklichung des gesetz-
lichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. 

(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemil-
dert werden. 

§ 14 
Handeln für einen anderen 

(1) Handelt jemand 

1. als vertretungsberechtigtes Organ 
einer juristischen Person oder als Mit-
glied eines solchen Organs, 

2. als vertretungsberechtigter Gesell-
schafter einer Personenhandelsgesell-
schaft oder 

3. als gesetzlicher Vertre ter eines an-
deren, 

so ist ein Gesetz, nach dem besondere persön-
liche Eigenschaften, Verhältnisse oder Um-
stände (besondere persönliche Merkmale) die 
Strafbarkeit begründen, auch auf den Vertreter 
anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht 
bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen. 

(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Be-
triebes oder einem sonst dazu Befugten 

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum 
Teil zu leiten, oder 

2. ausdrücklich beauftragt , in eigener 
Verantwortung Pflichten zu erfüllen, 
die den Inhaber des Betriebes treffen, 

und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so 
ist ein Gesetz, nach dem besondere person-
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liehe Merkmale die Strafbarkeit begründen, 
auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn 
diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei 
dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Be-
trieb im Sinne des Satzes 1 steht das Unter-
nehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines 
entsprechenden Auftrages für eine Stelle, die 
Aufgaben der öffentlichen Verwal tung wahr-
nimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch dann an-
zuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche 
die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsver-
hältnis begründen sollte, unwirksam ist. 

§ 15 

Vorsätzliches und fahrlässiges Handeln 

Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn 
nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln aus-
drücklich mit Strafe bedroht. 

§ 16 

Irrtum über Tatumstände 

(1) Wer bei Begehung der Tat einen Um-
stand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbe-
stand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die 
Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt 
unberührt . 

(2) Wer bei Begehung der Tat irrig Um-
stände annimmt, welche den Tatbestand eines 
milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann 
wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem 
milderen Gesetz bestraft werden. 

§ 17 

Verbotsirrtum 

Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die 
Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne 
Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermei-
den konnte. Konnte der Täter den Irrtum ver-
meiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 
gemildert werden. 

§ 18 

Schwerere Strafe bei besonderen Tatfolgen 

Knüpft das Gesetz an eine besondere Folge 
der Tat eine schwerere Strafe, so trifft sie den 
Täter oder den Teilnehmer nur, wenn ihm hin-
sichtlich dieser Folge wenigstens Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 

§ 19 
Schuldunfähigkeit des Kindes 

Das Kind ist schuldunfähig. 

§ 20 

Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der 
Tat wegen einer krankhaf ten seelischen Stö-
rung, wegen einer t iefgreifenden Bewußtseins-
störung oder wegen Schwachsinns oder einer 
schweren anderen seelischen Abartigkeit un-
fähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder 
nach dieser Einsicht zu handeln. 

§ 21 
Verminderte Schuldfähigkeit 

Ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der 
Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu 
handeln, aus einem der in § 20 bezeichneten 
Gründe bei Begehung der Tat erheblich vermin-
dert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 ge-
mildert werden. 

Zweiter Titel 

Versuch 

§ 22 

Begriffsbestimmung 

Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vor-
stellung von der Tat zur Verwirklichung des 
Tatbestandes unmittelbar ansetzt. 

§ 23 
Strafbarkeit des Versuchs 

(1) Der Versuch eines Verbrechens ist stets 
strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, 
wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. 

(2) Der Versuch kann milder bestraft werden 
als die vollendete Tat (§ 49 Abs. 1). 

(3) Hat der Täter aus grobem Unverstand 
verkannt, daß der Versuch nach der Art des 
Gegenstands, an dem, oder des Mittels, mit dem 
die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht 
zur Vollendung führen konnte, so kann das Ge-
richt von Strafe absehen oder die Strafe nach 
seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2). 

§ 24 
Rücktritt 

(1) Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer 
freiwillig die weitere Ausführung der Tat auf-
gibt oder deren Vollendung verhindert . Wird 
die Tat ohne Zutun des Zurücktretenden nicht 
vollendet, so wird er straflos, wenn er sich frei-
willig und ernsthaft bemüht, die Vollendung zu 
verhindern. 

(2) Sind an der Tat mehrere beteiligt, so 
wird wegen Versuchs nicht bestraft , wer freiwil-
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lig die Vollendung verhindert . Jedoch genügt 
zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und 
ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat 
zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht 
vollendet oder unabhängig von seinem früheren 
Tatbeitrag begangen wird. 

Dritter Titel 

Täterschaft und Teilnahme 

§ 25 

Täterschaft 
(1) Als Täter wird bestraft , wer die Straftat 

selbst oder durch einen anderen begeht. 

(2) Begehen mehrere die Straftat gemein-
schaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mit-
täter). 

§ 26 

Anstif tung 

Als Anstifter wird gleich einem Täter be-
straft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen 
vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat be-
stimmt hat. 

§ 27 

Beihilfe 

(1) Als Gehilfe wird bestraft , wer vorsätzlich 
einem anderen zu dessen vorsätzlich begange-
ner rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. 

(2) Die Strafe für den Gehilfen richtet sich 
nach der Strafdrohung für den Täter. Sie ist 
nach § 49 Abs. 1 zu mildern. 

§ 28 
Besondere persönliche Merkmale 

(1) Fehlen besondere persönliche Merkmale 
(§ 14 Abs. 1), welche die Strafbarkeit des Täters 
begründen, beim Teilnehmer (Anstifter oder 
Gehilfe), so ist dessen Strafe nach § 49 Abs. 1 
zu mildern. 

(2) Bestimmt das Gesetz, daß besondere per-
sönliche Merkmale die Strafe schärfen, mildern 
oder ausschließen, so gilt das nur für den Betei-
ligten (Täter oder Teilnehmer), bei dem sie 
vorliegen. 

§ 29 
Selbständige Strafbarkeit des Beteiligten 

Jeder Beteiligte wird ohne Rücksicht auf die 
Schuld des anderen nach seiner Schuld bestraft . 

§ 30 
Versuch der Beteiligung 

(1) Wer einen anderen zu bestimmen ver-
sucht, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm 
anzustiften, wird nach den Vorschriften über 
den Versuch des Verbrechens bestraft . Jedoch 

ist die Strafe nach § 49 Abs. 1 zu mildern. § 23 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich bereit er-
klärt, wer das Erbieten eines anderen annimmt 
oder wer mit einem anderen verabredet , ein 
Verbrechen zu begehen oder zu ihm anzustiften. 

§ 31 
Rücktritt vom Versuch der Beteiligung 

(1) Nach § 30 wird nicht bestraft, wer frei-
willig 

1. den Versuch aufgibt, einen anderen 
zu einem Verbrechen zu bestimmen, 
und eine etwa bestehende Gefahr, daß 
der andere die Tat begeht, abwendet, 

2. nachdem er sich zu einem Verbrechen 
bereit erklärt hatte, sein Vorhaben 
aufgibt oder, 

3. nachdem er ein Verbrechen verab-
redet oder das Erbieten eines anderen 
zu einem Verbrechen angenommen 
hatte, die Tat verhindert . 

(2) Unterbleibt die Tat ohne Zutun des Zu-
rücktretenden oder wird sie unabhängig von 
seinem früheren Verhalten begangen, so genügt 
zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und 
ernsthaftes Bemühen, die Tat zu verhindern. 

Vierter Titel 

Notwehr und Notstand 

§ 32 

Notwehr 

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr 
geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erfor-
derlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidri-
gen Angriff von sich oder einem anderen abzu-
wenden. 

§ 33 
Überschreitung der Notwehr 

Uberschreitet der Täter die Grenzen der Not-
wehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, 
so wird er nicht bestraft . 

§ 34 
Rechtfertigender Notstand 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders ab-
wendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine 
Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem 
anderen abzuwenden, handelt nicht rechts-
widrig, wenn bei Abwägung der widerstreiten-
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den Interessen, namentlich der betroffenen 
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohen-
den Gefahren, das geschützte Interesse das be-
einträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt je-
doch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mit-
tel ist, die Gefahr abzuwenden. 

§ 35 

Entschuldigender Notstand 

(1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht an-
ders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder 
Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die 
Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer 
anderen ihm nahestehenden Person abzuwen-
den, handelt ohne Schuld. Dies gilt nicht, soweit 
dem Täter nach den Umständen, namentlich weil 
er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil 
er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, 
zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzu-
nehmen; jedoch kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 
gemildert werden, wenn der Täter nicht mit 
Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis 
die Gefahr hinzunehmen hatte. 

(2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat 
irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 
entschuldigen würden, so wird er nur dann be-
straft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. 
Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. 

Fünfter Titel 

Straflosigkeit parlamentarischer Äußerungen 
und Berichte 

§ 36 

Parlamentarische Äußerungen 

Mitglieder des Bundestages, der Bundesver-
sammlung oder eines Gesetzgebungsorgans ei-
nes Landes dürfen zu keiner Zeit wegen ihrer 
Abstimmung oder wegen einer Änderung, die 
sie in der Körperschaft oder in einem ihrer Aus-
schüsse getan haben, außerhalb der Körper-
schaft zur Verantwortung gezogen werden. Dies 
gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. 

§ 37 

Parlamentarische Berichte 

Wahrheitsgetreue Berichte über die öffent-
lichen Sitzungen der in § 36 bezeichneten Kör-
perschaften oder ihrer Ausschüsse bleiben von 
jeder Verantwortlichkeit frei. 

Dritter Abschnitt 

Rechtsfolgen der Tat 

Erster Titel 

Strafen 

— Freiheitsstrafe — 

§ 38 

Dauer der Freiheitsstrafe 

(1) Die Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das 
Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht. 

(2) Das Höchstmaß der zeitigen Freiheits-
strafe ist fünfzehn Jahre, ihr Mindestmaß ein 
Monat. 

§ 39 

Bemessung der Freiheitsstrafe 

Freiheitsstrafe unter einem Jahr wird nach 
vollen Wochen und Monaten, Freiheitsstrafe 
von längerer Dauer nach vollen Monaten und 
Jahren bemessen. 

— Geldstrafe — 

§ 40 

Verhängung in Tagessätzen 

(1) Die Geldstrafe wird in Tagessätzen ver-
hängt. Sie beträgt mindestens fünf und, wenn 
das Gesetz nichts anderes bestimmt, höchstens 
dreihundertsechzig volle Tagessätze. 

(2) Die Höhe eines Tagessatzes bestimmt 
das Gericht unter Berücksichtigung der persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Täters. Ein Tagessatz wird auf mindestens zwei 
und höchstens tausend Deutsche Mark festge-
setzt. 

(3) Die Einkünfte des Täters, sein Vermögen 
und andere Grundlagen für die Bemessung eines 
Tagessatzes können geschätzt werden. 

(4) In der Entscheidung werden Zahl und 
Höhe der Tagessätze angegeben. 

§ 41 

Geldstrafe neben Freiheitsstrafe 

Hat der Täter in der Absicht gehandelt, sich 
zu bereichern, so kann neben einer Freiheits-
strafe eine sonst nicht oder nur wahlweise an-
gedrohte Geldstrafe verhängt werden, wenn 
dies unter Berücksichtigung der persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters zur 
Einwirkung auf ihn oder zur Bewährung der 
Rechtsordnung angebracht ist. 
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§ 42 

Zahlungserleichterungen 

Ist dem Verurteil ten nach seinen persönlichen 
oder wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzu-
muten, die Geldstrafe sofort zu zahlen, so be-
willigt ihm das Gericht eine Zahlungsfrist oder 
gestattet ihm, die Strafe in bestimmten Teil-
beträgen zu zahlen. Das Gericht kann dabei an-
ordnen, daß die Vergünstigung, die Geldstrafe 
in bestimmten Teilbeträgen zu zahlen, entfällt, 
wenn der Verurtei l te einen Teilbetrag nicht 
rechtzeitig zahlt. 

§ 43 

Ersatzfreiheitsstrafe 

An die Stelle einer uneinbringlichen Geld-
strafe tritt Freiheitsstrafe. Einem Tagessatz ent-
spricht ein Tag Freiheitsstrafe. Das Mindestmaß 
der Ersatzfreiheitsstrafe ist ein Tag. 

— Nebenstrafe — 

§ 44 

Fahrverbot 

(1) Wird jemand wegen einer Straftat, die er 
bei oder im Zusammenhang mit dem Führen 
eines Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung 
der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers began-
gen hat, zu einer Freiheitsstrafe oder einer 
Geldstrafe verurteilt, so kann ihm das Gericht 
für die Dauer von einem Monat bis zu drei Mo-
naten verbieten, im Straßenverkehr Kraftfahr-
zeuge jeder oder einer bestimmten Art zu füh-
ren. 

(2) Darf der Täter nach den für den inter-
nationalen Kraftfahrzeugverkehr geltenden Vor-
schriften im Inland Kraftfahrzeuge führen, ohne 
daß ihm von einer deutschen Behörde ein Füh-
rerschein erteilt worden ist, so ist das Fahrver-
bot nur zulässig, wenn die Tat gegen Verkehrs-
vorschriften verstößt. 

(3) Das Fahrverbot wird mit der Rechtskraft 
des Urteils wirksam. Für seine Dauer wird ein 
von einer deutschen Behörde erteilter Führer-
schein amtlich verwahrt . In ausländischen Fahr-
ausweisen wird das Fahrverbot vermerkt. 

(4) Ist ein Führerschein amtlich zu verwah-
ren oder das Fahrverbot in einem ausländischen 
Fahrausweis zu vermerken, so wird die Ver-
botsfrist erst von dem Tage an gerechnet, an 
dem dies geschieht. In die Verbotsfrist wird die 
Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Täter 
auf behördliche Anordnung in einer Anstalt ver-
wahrt worden ist. 

— Nebenfolgen — 

§ 45 

Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkei t 
und des Stimmrechts 

(1) Wer wegen eines Verbrechens zu Frei-
heitsstrafe von mindestens einem Jahr verur-
teilt wird, verliert für die Dauer von fünf Jah-
ren die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu beklei-
den und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu er-
langen. 

(2) Das Gericht kann dem Verurteil ten für 
die Dauer von zwei bis zu fünf Jahren die in 
Absatz 1 bezeichneten Fähigkeiten aberkennen, 
soweit das Gesetz es besonders vorsieht. 

(3) Mit dem Verlust der Fähigkeit, öffent-
liche Ämter zu bekleiden, verliert der Verur-
teilte zugleich die entsprechenden Rechtsstel-
lungen und Rechte, die er innehat. 

(4) Mit dem Verlust der Fähigkeit, Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, verliert 
der Verurteil te zugleich die entsprechenden 
Rechtsstellungen und Rechte, die er innehat, so-
weit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 

(5) Das Gericht kann dem Verurteil ten für 
die Dauer von zwei bis zu fünf Jahren das 
Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wäh-
len oder zu stimmen, aberkennen, soweit das 
Gesetz es besonders vorsieht. 

§ 45 a 
Eintritt und Berechnung des Verlustes 

(1) Der Verlust der Fähigkeiten, Rechtsstel-
lungen und Rechte wird mit der Rechtskraft des 
Urteils wirksam. 

(2) Die Dauer des Verlustes einer Fähigkeit 
oder eines Rechtes wird von dem Tage an ge-
rechnet, an dem die Freiheitsstrafe verbüßt, ver-
jährt oder erlassen ist. Ist neben der Freiheits-
strafe eine freiheitsentziehende Maßregel der 
Besserung und Sicherung angeordnet worden, 
so wird die Frist erst von dem Tage an gerech-
net, an dem auch die Maßregel erledigt ist. 

(3) War die Vollstreckung der Strafe, des 
Strafrestes oder der Maßregel zur Bewährung 
oder im Gnadenwege ausgesetzt, so wird in die 
Frist die Bewährungszeit eingerechnet, wenn 
nach deren Ablauf die Strafe oder der Strafrest 
erlassen wird oder die Maßregel erledigt ist. 

§ 45 b 
Wiederverleihung von Fähigkeiten und Rechten 

(1) Das Gericht kann nach § 45 Abs. 1, 2 ver-
lorene Fähigkeiten und nach § 45 Abs. 5 verlore-
ne Rechte wiederverleihen, wenn 

1. der Verlust die Hälfte der Zeit, für 
die er dauern sollte, wirksam war und 
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2. zu erwarten ist, daß der Verurteil te 
künft ig keine vorsätzlichen Straftaten 
mehr begehen wird. 

(2) In die Fristen wird die Zeit nicht einge-
rechnet, in welcher der Verurteilte auf behörd-
liche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wor-
den ist. 

Zweiter Titel 

Strafbemessung 

§ 46 
Grundsätze der Strafzumessung 

(1) Die Schuld des Täters ist Grundlage für 
die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die 
von der Strafe für das künftige Leben des Tä-
ters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind 
zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Zumessung wägt das Gericht die 
Umstände, die für und gegen den Täter spre-
chen, gegeneinander ab. Dabei kommen nament-
lich in Betracht: 

die Beweggründe und die Ziele des 
Täters, 

die Gesinnung, die aus der Tat spricht 
und der bei der Tat aufgewendete Wille, 
das Maß der Pflichtwidrigkeit, 

die Art der Ausführung und die verschul-
deten Auswirkungen der Tat, 

das Vorleben des Täters, seine persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie 

sein Verhalten nach der Tat, besonders 
sein Bemühen, den Schaden wiedergutzu-
machen. 

(3) Umstände, die schon Merkmale des ge-
setzlichen Tatbestandes sind, dürfen nicht be-
rücksichtigt werden. 

§ 47 
Kurze Freiheitsstrafe 

nur in Ausnahmefällen 

(1) Eine Freiheitsstrafe unter sechs Monaten 
verhängt das Gericht nur, wenn besondere Um-
stände, die in der Tat oder der Persönlichkeit 
des Täters liegen, die Verhängung einer Frei-
heitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter oder 
zur Bewährung der Rechtsordnung unerläßlich 
machen. 

(2) Droht das Gesetz Geldstrafe nicht oder 
nur neben Freiheitsstrafe an und kommt eine 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten oder dar-
über nicht in Betracht, so verhängt das Gericht 
eine Geldstrafe, wenn nicht die Verhängung 
einer Freiheitsstrafe nach Absatz 1 unerläßlich 

ist. Das Mindestmaß der Geldstrafe bestimmt 
sich nach dem Mindestmaß der angedrohten 
Freiheitsstrafe; dabei entsprechen ein Tagessatz 
einem Tag Freiheitsstrafe und dreißig Tages-
sätze einem Monat Freiheitsstrafe. 

§ 48 
Rückfall 

(1) Begeht jemand, nachdem er 

1. schon mindestens zweimal im räum-
lichen Geltungsbereich dieses Geset-
zes wegen einer vorsätzlichen Straf-
tat zu Strafe verurteilt worden ist und 

2. wegen einer oder mehrerer dieser 
Taten für die Zeit von mindestens 
drei Monaten Freiheitsstrafe verbüßt 
hat, 

eine mit Freiheitsstrafe bedrohte vorsätzliche 
Straftat und ist ihm im Hinblick auf Art und 
Umstände der Straftaten vorzuwerfen, daß er 
sich die früheren Verurtei lungen nicht hat zur 
Warnung dienen lassen, so ist die Mindeststra-
fe Freiheitsstrafe von sechs Monaten, wenn die 
Tat nicht ohnehin mit einer höheren Mindest-
strafe bedroht ist. Das Höchstmaß der ange-
drohten Freiheitsstrafe bleibt unberührt . 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Höchstmaß 
der für die neue Tat angedrohten Freiheitsstrafe 
weniger als ein Jahr beträgt. 

(3) Im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gilt eine 
Verurteilung zu Gesamtstrafe als eine einzige 
Verurteilung. Ist Untersuchungshaft oder eine 
andere Freiheitsentziehung auf Freiheitsstrafe 
angerechnet, so gilt sie als verbüßte Strafe im 
Sinne des Absatzes 1 Nr. 2. 

(4) Eine frühere Tat bleibt außer Betracht, 
wenn zwischen ihr und der folgenden Tat mehr 
als fünf Jahre verstrichen sind. In die Frist wird 
die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Tä-
ter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt 
verwahrt worden ist. 

§ 49 

Besondere gesetzliche Milderungsgründe 

(1) Ist eine Milderung nach dieser Vorschrift 
vorgeschrieben oder zugelassen, so gilt für die 
Milderung folgendes: 

1. An die Stelle von lebenslanger Frei-
heitsstrafe tritt Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren. 

2. Bei zeitiger Freiheitsstrafe darf höch-
stens auf drei Viertel des angedroh-
ten Höchstmaßes erkannt werden. Bei 
Geldstrafe gilt dasselbe für die Höchst-
zahl der Tagessätze. 

3. Das erhöhte Mindestmaß einer Frei-
heitsstrafe ermäßigt sich 
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im Falle eines Mindestmaßes von zehn 
oder fünf Jahren auf zwei Jahre, 

im Falle eines Mindestmaßes von drei 
oder zwei Jahren auf sechs Monate, 

im Falle eines Mindestmaßes von 
einem Jahr auf drei Monate, 

im übrigen auf das gesetzliche Min-
destmaß. 

4. Ist das Mindestmaß einer Freiheits-
strafe nicht erhöht, Geldstrafe aber 
nicht oder nur neben der Freiheits-
strafe angedroht, so kann statt auf 
Freiheitsstrafe auf Geldstrafe erkannt 
werden. 

(2) Darf das Gericht nach einem Gesetz, das 
auf diese Vorschrift verweist, die Strafe nach 
seinem Ermessen mildern, so kann es bis zum 
gesetzlichen Mindestmaß der angedrohten Strafe 
herabgehen oder statt auf Freiheitsstrafe auf 
Geldstrafe erkennen. 

§ 50 
Zusammentreffen von Milderungsgründen 

Ein Umstand, der allein oder mit anderen Um-
ständen die Annahme mildernder Umstände, 
eines minder schweren oder eines besonders 
leichten Falles begründet und der zugleich ein 
besonderer gesetzlicher Milderungsgrund nach 
§ 49 ist, darf nur einmal berücksichtigt werden. 

§ 51 

Anrechnung 

(1) Hat der Verurtei l te aus Anlaß einer Tat, 
die Gegenstand des Verfahrens ist oder ge-
wesen ist, Untersuchungshaft oder eine andere 
Freiheitsentziehung erlitten, so wird sie auf 
zeitige Freiheitsstrafe und auf Geldstrafe ange-
gerechnet. Das Gericht kann jedoch anordnen, 
daß die Anrechnung ganz oder zum Teil unter-
bleibt, wenn sie im Hinblick auf das Verhalten 
des Verurtei l ten nach der Tat nicht gerechtfer-
tigt ist. 

(2) Wird eine rechtskräftig verhängte Strafe 
in einem späteren Verfahren durch eine andere 
Strafe ersetzt, so wird auf diese die f rühere 
Strafe angerechnet, soweit sie vollstreckt ist. 

(3) Ist der Verurteil te wegen derselben Tat 
im Ausland bestraft worden, so wird auf die 
neue Strafe die ausländische angerechnet, so-
weit sie vollstreckt ist. Für eine andere dm Aus-
land erlittene Freiheitsentziehung gilt Absatz 1 
entsprechend. 

(4) Bei der Anrechnung von Geldstrafe oder 
auf Geldstrafe entspricht ein Tag Freiheitsent-
ziehung einem Tagessatz. Wird eine auslän-
dische Strafe oder Freiheitsentziehung ange-
rechnet, so bestimmt das Gericht den Maßstab 
nach seinem Ermessen. 

(5) Für die Anrechnung der Dauer einer vor-
läufigen Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 111a 
der Strafprozeßordnung) auf das Fahrverbot 
nach § 44 gilt Absatz 1 entsprechend. In diesem 
Sinne steht der vorläufigen Entziehung der 
Fahrerlaubnis die Verwahrung, Sicherstellung 
oder Beschlagnahme des Führerscheins (§ 94 
der Strafprozeßordnung) gleich. 

Dritter Titel 

Strafbemessung bei mehreren 
Gesetzesverletzungen 

§ 52 

Tateinheit 

(1) Verletzt dieselbe Straftat mehrere Straf-
gesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so 
wird nur auf eine Strafe erkannt. 

(2) Sind mehrere Strafgesetze verletzt, so 
wird die Strafe nach dem Gesetz bestimmt, das 
die schwerste Strafe androht. Sie darf nicht mil-
der sein, als die anderen anwendbaren Gesetze 
es zulassen. 

(3) Geldstrafe kann das Gericht unter den 
Voraussetzungen des § 41 neben Freiheitsstrafe 
gesondert verhängen. 

(4) Auf Nebenstrafen, Nebenfolgen und Maß-
nahmen (§11 Abs. 1 Nr. 4) muß oder kann er-
kannt werden, wenn eines der anwendbaren 
Gesetze sie vorschreibt oder zuläßt. 

§ 53 

Tatmehrheit 

(1) Hat jemand mehrere Straftaten began-
gen, die gleichzeitig abgeurteilt werden, und 
dadurch mehrere zeitige Freiheitsstrafen oder 
mehrere Geldstrafen verwirkt, so wird auf eine 
Gesamtstrafe erkannt. 

(2) Trifft zeitige Freiheitsstrafe mit Geld-
strafe zusammen, so wird auf eine Gesamt-
strafe erkannt. Jedoch kann das Gericht auf 
Geldstrafe auch gesondert erkennen; soll in 
diesen Fällen wegen mehrerer Straftaten Geld-
strafe verhängt werden, so wird insoweit auf 
eine Gesamtgeldstrafe erkannt. 

(3) § 52 Abs. 3, 4 gilt entsprechend. 

§ 54 
Bildung der Gesamtstrafe 

(1) Die Gesamtstrafe wird durch Erhöhung 
der verwirkten höchsten Strafe, bei Strafen 
verschiedener Art durch Erhöhung der ihrer 
Art nach schwersten Strafe gebildet. Dabei wer-
den die Person des Täters und die einzelnen 
Straftaten zusammenfassend gewürdigt. 
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(2) Die Gesamts t ra fe darf die Summe der 
Einzelstrafen nicht erreichen. Sie darf bei Frei-
hei tss t rafen fünfzehn Jah re und bei Gelds t rafe 
s iebenhunder tzwanzig Tagessätze nicht über-
steigen. 

(3) Ist eine Gesamts t ra fe aus Freiheits- und 
Geldst rafe zu bilden, so entspricht bei der Be-
s t immung der Summe der Einzelstrafen ein 
Tagessatz e inem Tag Freihei tsstrafe. 

§ 55 
Nachträgliche Bildung der Gesamts t rafe j 

(1) Die § § 5 3 und 54 sind auch anzuwenden, 
wenn ein rechtskräf t ig Verur te i l ter , bevor die 
gegen ihn e rkann te Strafe vollstreckt, v e r j ä h r t 
oder er lassen ist, wegen einer anderen Straf ta t 
verur te i l t wird, die er vor der f rüheren Verur -
tei lung begangen hat. Als f rühere Verur te i lung 
gilt das Urteil in dem f rüheren Verfahren , in 
dem die zugrunde l iegenden tatsächlichen Fest-
Stellungen letztmals geprüf t werden konnten. 

(2) Nebens t ra fen , Nebenfo lgen und Maß-
nahmen (§ 11 Abs. 1 Nr. 4), auf die in der 
f rüheren Entscheidung erkannt war, sind auf-
rechtzuerhalten, soweit sie nicht durch die 
neue Entscheidung gegenstandslos werden. 

Vier ter Titel 
¡ 

Strafaussetzung zur Bewährung 
I 

§ 56 I 
Strafaussetzung j 

(1) Bei der Verur te i lung zu Freihei tss t rafe 
von nicht mehr als einem J a h r setzt das Ge-
richt die Volls treckung der Strafe zur Bewäh-
rung aus, wenn zu e rwar ten ist, daß der Ver-
urtei l te sich schon die Verur te i lung zur War -
nung d ienen lassen und künf t ig auch ohne die ¡ 
Einwirkung des Strafvollzugs ke ine St raf ta ten ! 
mehr begehen wird. Dabei sind namentl ich die \ 
Persönlichkeit des Verur te i l ten, sein Vor- j 
leben, die Umstände seiner Tat, sein Ver- j 
hal ten nach der Tat, seine Lebensverhäl tn isse ¡ 
und die W i r k u n g e n zu berücksichtigen, die von ; 
der Ausse tzung für ihn zu e rwar ten sind. 

(2) Das Gericht kann unter den Vorausse tzun-
gen des Absatzes 1 auch die Volls treckung 
einer höheren Freiheitsstrafe, die zwei J a h r e 
nicht übersteigt , zur Bewährung aussetzen, 
wenn besondere Umstände in der Tat und in 
der Persönlichkeit des Verur te i l ten vorl iegen. 

(3) Bei der Verur te i lung zu Freihei tss t rafe 
von mindes tens sechs Monaten wird die Voll- | 
Streckung nicht ausgesetzt , wenn die Bewährung 
der Rechtsordnung sie gebietet . 

(4) Die Strafaussetzung kann nicht auf einen 
Teil der Strafe beschränkt werden . Sie wird 
durch eine Anrechnung von Untersuchungshaf t 
oder einer anderen Freihei tsentz iehung nicht 
ausgeschlossen. 

§ 56 a 

Bewährungszei t 

(1) Das Gericht best immt die Dauer der Be-
währungszei t . Sie darf fünf J a h r e nicht über-
schreiten und zwei J a h r e nicht unterschrei ten. 

(2) Die Bewährungszei t beginnt mit der 
Rechtskraft der Entscheidung über die Strafaus-
setzung. Sie kann nachträglich bis auf das Min-
des tmaß verkürz t oder vor ihrem Ablauf bis 
auf das Höchstmaß ver länger t werden . 

§ 56 b 

Auf lagen 

(1) Das Gericht kann dem Verur te i l ten Auf-
lagen erteilen, die der Genugtuung für das be-
gangene Unrecht dienen. Dabei dürfen an den 
Verur te i l ten keine unzumutbaren Anforderun-
gen gestell t werden. 

(2) Das Gericht kann dem Verur te i l ten aufer-
legen 

1. nach Kräf ten den durch die Tat ver-
ursachten Schaden wiedergutzuma-
chen, 

2. e inen Geldbet rag zugunsten einer ge-
meinnütz igen Einrichtung oder der 
Staatskasse zu zahlen oder 

3. sonst gemeinnützige Leistungen zu er-
bringen. 

(3) Erbietet sich der Verur te i l te zu angemes-
senen Leistungen, die der Genug tuung für das 
begangene Unrecht dienen, so sieht das Gericht 
in der Regel von Auf lagen vor läuf ig ab, wenn 
die Erfül lung des Anerbie tens zu e rwar ten ist. 

§ 56 c 

W e i s u n g e n 

(1) Das Gericht erteil t dem Verur te i l ten für 
die Dauer der Bewährungszei t Weisungen, 
wenn er dieser Hilfe bedarf , um keine Straf-
ta ten mehr zu begehen. Dabei dürfen an die 
Lebensführung des Verur te i l ten ke ine unzumut-
baren Anforderungen gestell t werden. 

(2) Das Gericht kann den Verur te i l ten na-
mentlich anweisen, 

1. Anordnungen zu befolgen, die sich 
auf Aufenthal t , Ausbildung, Arbei t 
oder Freizeit oder auf die Ordnung 
seiner wirtschaftl ichen Verhäl tn isse 
beziehen, 
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2. sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht 
oder einer anderen Stelle zu melden, 

3. mit bestimmten Personen oder mit 
Personen einer bestimmten Gruppe, 
die ihm Gelegenheit oder Anreiz zu 
weiteren Straftaten bieten können, 
nicht zu verkehren, sie nicht zu be-
schäftigen, auszubilden oder zu be-
herbergen, 

4. bestimmte Gegenstände, die ihm Ge-
legenheit oder Anreiz zu weiteren 
Straftaten bieten können, nicht zu be-
sitzen, bei sich zu führen oder ver-
wahren zu lassen oder 

5. Unterhaltspflichten nachzukommen. 

(3) Die Weisung, 

1. sich einer Heilbehandlung oder einer 
Entziehungskur zu unterziehen oder 

2. in einem geeigneten Heim oder einer 
geeigneten Anstalt Aufenthalt zu neh-
men, 

darf nur mit Einwilligung des Verurtei l ten er-
teilt werden. 

(4) Macht der Verurteilte entsprechende Zu-
sagen für seine künftige Lebensführung, so sieht 
das Gericht in der Regel von Weisungen vor-
läufig ab, wenn die Einhaltung der Zusagen zu 
erwarten ist. 

§ 56 d 

Bewährungshilfe 

(1) Das Gericht unterstellt den Verurtei l ten 
für die Dauer der Bewährungszeit der Aufsicht 
und Leitung eines Bewährungshelfers, wenn 
dies angezeigt ist, um ihn von Straftaten abzu-
halten. 

(2) Eine Weisung nach Absatz 1 erteilt das 
Gericht in der Regel, wenn es eine Freiheits-
strafe von mehr als neun Monaten aussetzt und 
der Verurteil te noch nicht siebenundzwanzig 
Jahre alt ist. 

(3) Der Bewährungshelfer steht dem Verur-
teilten helfend und betreuend zur Seite. Er 
überwacht im Einvernehmen mit dem Gericht 
die Erfüllung der Auflagen und Weisungen so-
wie der Anerbieten und Zusagen. Er berichtet 
über die Lebensführung des Verurteil ten in 
Zeitabständen, die das Gericht bestimmt. Gröb-
liche oder beharrliche Verstöße gegen Auflagen 
oder Weisungen teilt er dem Gericht mit. 

(4) Der Bewährungshelfer wird vom Gericht 
bestellt. Es kann ihm für seine Tätigkeit nach 
Absatz 3 Anweisungen erteilen. 

(5) Die Tätigkeit des Bewährungshelfers 
wird haupt- oder ehrenamtlich ausgeübt. 

§ 56 e 

Nachträgliche Entscheidungen 

Das Gericht kann Entscheidungen nach den 
§§ 56 b bis 56 d auch nachträglich treffen, 
ändern oder aufheben. 

§ 56 f 
Widerruf der Strafaussetzung 

(1) Das Gericht widerruft die Strafausset-
zung, wenn der Verurteil te 

1. in der Bewährungszeit eine Straftat 
begeht, 

2. gegen Auflagen oder Weisungen 
gröblich oder beharrlich verstößt oder 

3. sich der Aufsicht und Leitung des Be-
währungshelfers beharrlich entzieht 

und dadurch zeigt, daß die Erwartung, die der 
Strafaussetzung zugrunde lag, sich nicht erfüllt 
hat. 

(2) Das Gericht sieht jedoch von dem Wider-
ruf ab, wenn es ausreicht, die Bewährungszeit 
zu verlängern (§ 56 a Abs. 2) oder weitere Auf-
lagen oder Weisungen zu erteilen, namentlich 
den Verurteil ten einem Bewährungshelfer zu 
unterstellen (§ 56 e). 

(3) Leistungen, die der Verurteil te zur Er-
füllung von Auflagen, Anerbieten, Weisungen 
oder Zusagen erbracht hat, werden nicht er-
stattet. Das Gericht kann jedoch, wenn es die 
Strafaussetzung widerruft , Leistungen, die der 
Verurteil te zur Erfüllung von Auflagen nach 
§ 56 b Abs. 2 Nr. 2, 3 oder entsprechende Aner-
bieten nach § 56 b Abs. 3 erbracht hat, auf die 
Strafe anrechnen. 

§ 56 g 

Straferlaß 

(1) Widerruf t das Gericht die Strafaussetzung 
nicht, so erläßt es die Strafe nach Ablauf der 
Bewährungszeit. § 56 f Abs. 3 Satz 1 ist anzu-
wenden. Das Gericht kann anordnen, daß über 
die Verurtei lung nur noch beschränkt Auskunft 
erteilt wird. 

(2) Das Gericht kann den Straferlaß wider-
rufen, wenn der Verurtei l te im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes wegen einer in der 
Bewährungszeit begangenen vorsätzlichen Straf-
tat zu Freiheitsstrafe von mindestens sechs 
Monaten verurteil t wird. Der Widerruf ist nur 
innerhalb von einem Jahr nach Ablauf der Be-
währungszeit und von sechs Monaten nach 
Rechtskraft der Verurtei lung zulässig. § 56 f 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 57 
Aussetzung des Strafrestes 

(1) Das Vollstreckungsgericht setzt die Voll-
streckung des Restes einer zeitigen Freiheits-
strafe zur Bewährung aus, wenn 
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1. zwei Drittel der verhängten Strafe, 
mindestens jedoch zwei Monate, ver-
büßt sind, 

2. verantwortet werden kann zu erpro-
ben, ob der Verurteil te außerhalb 
des Strafvollzugs keine Straftaten 
mehr begehen wird, und 

3. der Verurteil te einwilligt. 

Bei der Entscheidung sind namentlich die Per-
sönlichkeit des Verurteil ten, sein Vorleben, die 
Umstände seiner Tat, sein Verhalten im Voll-
zug, seine Lebensverhältnisse und die Wirkun-
gen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung 
für ihn zu erwar ten sind. 

(2) Schon nach Verbüßung der Hälfte einer 
zeitigen Freiheitsstrafe kann das Vollstreckungs-
gericht die Vollstreckung des Restes zur Be-
währung aussetzen, wenn 

1. mindestens ein Jahr der Freiheits-
strafe verbüßt ist, 

2. besondere Umstände in der Tat und in 
der Persönlichkeit des Verurteil ten 
vorliegen und 

3. die übrigen Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 erfüllt sind. 

(3) Die §§ 56 a bis 56 f sowie § 56 g Abs. 1 
Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend; die Be-
währungszeit darf, auch wenn sie nachträglich 
verkürzt wird, die Dauer des Strafrestes nicht 
unterschreiten. Hat der Verurteil te mindestens 
ein Jahr seiner Strafe verbüßt, bevor deren Rest 
zur Bewährung ausgesetzt wird, so unterstellt 
ihn das Vollstreckungsgericht in der Regel für 
die Dauer der Bewährungszeit der Aufsicht und 
Leitung eines Bewährungshelfers. 

(4) Ist Untersuchungshaft oder eine andere 
Freiheitsentziehung angerechnet, so gelten sie 
als verbüßte Strafe im Sinne der Absätze 1 bis 3. 

(5) Das Gericht kann Fristen von höchstens 
sechs Monaten festsetzen, vor deren Ablauf ein 
Antrag des Verurteil ten, den Strafrest zur Be-
währung auszusetzen, unzulässig ist. 

§ 58 
Gesamtstrafe und Strafaussetzung 

(1) Hat jemand mehrere Straftaten begangen, 
so ist für die Strafaussetzung nach § 56 die 
Höhe der Gesamtstrafe maßgebend. 

(2) Ist in den Fällen des § 55 Abs. 1 die Voll-
streckung der in der f rüheren Entscheidung ver-
hängten Freiheitsstrafe ganz oder für den Straf-
rest zur Bewährung ausgesetzt und wird auch 
die Gesamtstrafe zur Bewährung ausgesetzt, so 
verkürzt sich das Mindestmaß der neuen Bewäh-
rungszeit um die bereits abgelaufene Bewäh-
rungszeit, jedoch nicht auf weniger als ein Jahr . 
Wird die Gesamtstrafe nicht zur Bewährung aus-
gesetzt, so gilt § 56 f Abs. 3 entsprechend. 

Fünfter Titel 

Verwarnung mit Strafvorbehalt 
Absehen von Strafe 

§ 59 
Voraussetzungen der Verwarnung 

mit Strafvorbehalt 

(1) Hat jemand Geldstrafe bis zu einhundert-
achtzig Tagessätzen verwirkt, so kann das Ge-
richt ihn neben dem Schuldspruch verwarnen, die 
Strafe bestimmen und die Verurtei lung zu die-
ser Strafe vorbehalten, wenn 

1. 

2. 

zu erwarten ist, daß der Täter künftig 
auch ohne Verurtei lung zu Strafe 
keine Straftaten mehr begehen wird, 

es im Hinblick auf besondere Um-
stände, die in der Tat und der Persön-
lichkeit des Täters liegen, angezeigt 
ist, ihn von der Verurtei lung zu Strafe 
zu verschonen und 

3. die Bewährung der Rechtsordnung die 
Verurtei lung zu Strafe nicht gebietet. 

§ 56 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Verwarnung mit Strafvorbehalt ist in 
der Regel ausgeschlossen, wenn der Täter wäh-
rend der letzten drei Jahre vor der Tat mit Straf-
vorbehalt verwarnt oder zu Strafe verurteilt 
worden ist. 

(3) Neben der Verwarnung kann auf Verfall, 
Einziehung oder Unbrauchbarmachung erkannt 
werden. Neben Maßregeln der Besserung und 
Sicherung ist die Verwarnung mit Strafvorbehalt 
nicht zulässig. 

§ 59 a 
Bewährungszeit und Auflagen 

(1) Das Gericht bestimmt die Dauer der Be-
währungszeit . Sie darf drei Jahre nicht über-
schreiten und ein Jahr nicht unterschreiten. 

(2) Für die Erteilung von Auflagen gelten die 
§§ 56 b und 56 e entsprechend. 

§ 59 b 
Verurtei lung zu der vorbehal tenen Strafe 

(1) Für die Verurtei lung zu der vorbehalte-
nen Strafe gilt § 56 f entsprechend. 

(2) Wird der Verwarnte nicht zu der vorbe-
haltenen Strafe verurteilt , so stellt das Gericht 
nach Ablauf der Bewährungszeit fest, daß es bei 
der Verwarnung sein Bewenden hat. 

§ 59 c 
Gesamtstrafe und Verwarnung 

mit Strafvorbehalt 

(1) Hat jemand mehrere Straftaten began-
gen, so sind bei der Verwarnung mit Strafvorbe-
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halt für die Bestimmung der Strafe die §§ 53 
bis 55 entsprechend anzuwenden. 

(2) Wird der Verwarnte wegen einer vor der 
Verwarnung begangenen Straftat nachträglich 
zu Strafe verurteil t , so sind die Vorschriften 
über die Bildung einer Gesamtstrafe (§§ 53 bis 
55, 58) mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 
vorbehal tene Strafe in den Fällen des § 55 einer 
erkannten Strafe gleichsteht. 

§ 60 
Absehen von Strafe 

Das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die 
Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, 
so schwer sind, daß die Verhängung einer Strafe 
offensichtlich verfehl t wäre. Dies gilt nicht, wenn 
der Täter für die Tat eine Freiheitsstrafe von 
mehr als einem Jah r verwirkt hat. 

Sechster Titel 

Maßregeln der Besserung und Sicherung 

§ 61 

Übersicht 

Maßregeln der Besserung und Sicherung sind 

1. die Unterbr ingung in e iner psychiatrischen 
Krankenanstal t , 

2. die Unterbringung in einer Entziehungs-
anstalt, 

3. die Unterbringung in einer sozialtherapeu-
tischen Anstalt , 

4. die Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung, 

5. die Führungsaufsicht, 

6. die Entziehung der Fahrerlaubnis, 

7. das Berufsverbot. 

§ 62 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Eine Maßregel der Besserung und Sicherung 
darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur Be-
deutung der vom Täter begangenen und zu er-
war tenden Taten sowie zu dem Grad der von 
ihm ausgehenden Gefahr außer Verhäl tnis steht. 

— Freiheitsentziehende Maßregeln — 

§ 63 
Unterbringung in einer psychiatrischen 

Krankenanstal t 

(1) Hat jemand eine rechtswidrige Tat im 
Zustand der Schuldunfähigkeit (§ 20) oder der 
verminder ten Schuldfähigkeit (§21) begangen, so 

ordnet das Gericht die Unterbr ingung in einer 
psychiatrischen Krankenanstal t an, wenn die 
Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat er-
gibt, daß von ihm infolge seines Zustandes er-
hebliche rechtswidrige Taten zu erwar ten sind 
und er deshalb für die Allgemeinheit gefährlich 
ist. 

(2) Das Gericht ordnet jedoch die Unterbrin-
gung in einer sozialtherapeutischen Anstal t 
an, wenn die Voraussetzungen des § 65 Abs. 3 
vorliegen. 

§ 64 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 

(1) Hat jemand den Hang, alkoholische Ge-
tränke oder andere Rauschmittel im Ubermaß 
zu sich zu nehmen, und wird er wegen einer 
rechtswidrigen Tat, die er im Rausch begangen 
hat oder die auf seinen Hang zurückgeht, ver-
urteilt oder nur deshalb nicht verurteil t , weil 
seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht aus-
zuschließen ist, so ordnet das Gericht die Unter-
br ingung in einer Entziehungsanstalt an, wenn 
die Gefahr besteht, daß er infolge seines Hanges 
erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird. 

(2) Die Anordnung unterbleibt, wenn eine 
Entziehungskur von vornhere in aussichtslos er-
scheint. 

§ 65 
Unterbr ingung in einer sozialtherapeutischen 

Anstalt 

(1) Das Gericht ordnet die Unterbringung in 
einer sozialtherapeutischen Anstalt neben der 
Strafe an, w e n n 

1. der Täter eine schwere Persönlich-
keitsstörung aufweist und wegen einer 
vorsätzlichen Straftat zu einer zeitigen 
Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
J ah ren verurtei l t wird, nachdem er 
wegen vorsätzlicher Straftaten, die er 
vor der neuen Tat begangen hat, schon 
zweimal jeweils zu einer Freiheits-
strafe von mindestens e inem Jahr 
verurtei l t worden ist und wegen einer 
oder mehrerer dieser Taten vor der 
neuen Tat für die Zeit von mindestens 
einem Jahr Strafe verbüßt oder sich 
im Vollzug einer freiheitsentziehen-
den Maßregel der Besserung und 
Sicherung befunden hat, und die Ge-
fahr besteht, daß er weiterhin erheb-
liche rechtswidrige Taten begehen 
wird, oder 

2. der Täter wegen einer vorsätzlichen 
Straftat, die auf seinen Geschlechts-
trieb zurückzuführen ist, zu einer zeiti-
gen Freiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr verurtei l t wird und die 
Gefahr besteht, daß er im Zusammen-
hang mit seinem Geschlechtstrieb wei-
terhin erhebliche rechtswidrige Taten 
begehen wird. 
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Die Unterbringung wird nur dann angeordnet, 
wenn nach dem Zustand des Täters die beson-
deren therapeutischen Mittel und sozialen Hil-
fen einer ärztlich geleiteten sozialtherapeuti-
schen Anstalt zu seiner Resozialisierung ange-
zeigt sind. 

(2) Wird jemand wegen einer vor Voll-
endung des siebenundzwanzigsten Lebensjahres 
begangenen vorsätzlichen Straftat zu zeitiger 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ver-
urteilt, so ordnet das Gericht neben der Strafe 
die Unterbringung in einer sozialtherapeuti-
schen Anstalt an, wenn 

1. der Täter vor dieser Tat, aber nach 
Vollendung des sechzehnten Lebens-
jahres, zwei vorsätzliche mit Freiheits-
strafe bedrohte, erhebliche Straftaten 
begangen hat, derentwegen Fürsorge-
erziehung angeordnet oder Freiheits-
strafe verhängt worden sind, 

2. vor der letzten Tat mindestens für die 
Zeit von einem Jahr Fürsorgeerzie-
hung in einem Heim durchgeführt oder 
Freiheitsstrafe vollzogen worden ist 
und 

3. die Gesamtwürdigung des Täters und 
seiner Taten die Gefahr erkennen läßt, 
daß er sich zum Hangtäter entwickeln 
wird. 

(3) Liegen bei einem Täter die Voraussetzun-
gen des § 63 Abs. 1 vor, so ordnet das Gericht 
statt der Unterbringung in einer psychiatrischen 
Krankenanstalt die Unterbringung in einer so-
zialtherapeutischen Anstalt an, wenn nach dem 
Zustand des Täters die besonderen therapeuti-
schen Mittel und sozialen Hilfen dieser Anstalt 
zu seiner Resozialisierung besser geeignet sind 
als die Behandlung in einer psychiatrischen 
Krankenanstalt . 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 
des Absatzes 2 gilt § 48 Abs. 3, 4 sinngemäß. In 
den Fällen des Absatzes 2 bleibt die Durchfüh-
rung der Fürsorgeerziehung außer Betracht, 
wenn zwischen ihrer Aufhebung und der folgen-
den Tat mehr als zwei Jahre verstrichen sind; 
in die Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in 
welcher der Täter auf behördliche Anordnung 
in einer Anstalt verwahr t worden ist. 

(5) Eine Tat, die außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes abgeurteilt 
worden ist, steht einer innerhalb dieses Bereichs 
abgeurteil ten Tat gleich, wenn sie nach deut-
schem Strafrecht eine vorsätzliche Tat wäre. 

§ 66 
Unterbringung in der Sicherungsverwahrung 

(1) Wird jemand wegen einer nach Voll-
endung seines fünfundzwanzigsten Lebensjah-
res begangenen vorsätzlichen Straftat zu zeiti-
ger Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren 

verurteilt , so ordnet das Gericht neben der 
Strafe die Sicherungsverwahrung an, wenn 

1. der Täter wegen vorsätzlicher Straf-
taten, die er vor der neuen Tat be-
gangen hat, schon zweimal jeweils zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens 
einem Jahr verurteil t worden ist, 

2. er wegen einer oder mehrerer dieser 
Taten vor der neuen Tat für die Zeit 
von mindestens zwei Jahren Freiheits-
strafe verbüßt oder sich im Vollzug 
einer freiheitsentziehenden Maßregel 
der Besserung und Sicherung befunden 
hat und 

3. die Gesamtwürdigung des Täters und 
seiner Taten ergibt, daß er infolge 
eines Hanges zu erheblichen Straf-
taten, namentlich zu solchen, durch 
welche die Opfer seelisch oder körper-
lich schwer geschädigt werden oder 
schwerer wirtschaftlicher Schaden an-
gerichtet wird, für die Allgemeinheit 
gefährlich ist (Hangtäter). 

(2) Hat jemand drei vorsätzliche Straftaten, 
davon wenigstens eine nach Vollendung des 
fünfundzwanzigsten Lebensjahres, begangen, 
durch die er jeweils Freiheitsstrafe von minde-
stens einem Jahr verwirkt hat, und wird er 
wegen einer oder mehrerer dieser Taten zu 
zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens drei Jah-
ren verurteilt , so kann das Gericht unter der im 
Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzung 
neben der Strafe die Sicherungsverwahrung auch 
ohne frühere Verurteilung oder Freiheitsentzie-
hung (Absatz 1 Nr. 1, 2) anordnen. 

(3) § 48 Abs. 3, 4 gilt sinngemäß. § 65 Abs. 5 
ist anzuwenden. 

§ 67 
Reihenfolge der Vollstreckung 

(1) Wird die Unterbringung in einer Anstalt 
nach den §§63 bis 65 neben einer Freiheitsstrafe 
angeordnet, so wird die Maßregel vor der Strafe 
vollzogen. 

(2) Das Gericht bestimmt jedoch, daß die 
Strafe vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn 
der Zweck der Maßregel dadurch leichter er-
reicht wird. 

(3) Das Vollstreckungsgericht kann eine An-
ordnung nach Absatz 2 treffen, ändern oder auf-
heben, wenn Umstände in der Person des Ver-
urteil ten es angezeigt erscheinen lassen. 

(4) Wird die Maßregel vor der Strafe voll-
zogen, so wird die Zeit des Vollzuges der Maß-
regel auf die Strafe angerechnet. 

(5) Wird die Maßregel vor der Strafe voll-
zogen, so kann das Vollstreckungsgericht die 
Vollstreckung des Strafrestes auch dann nach 
§ 57 Abs. 1 zur Bewährung aussetzen, wenn noch 
nicht zwei Drittel der verhängten Strafe durch 
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die Anrechnung erledigt sind. Wird der Strafrest 
nicht ausgesetzt, so wird der Vollzug der Maß-
regel fortgesetzt; das Vollstreckungsgericht kann 
jedoch den Vollzug der Strafe anordnen, wenn 
Umstände in der Person des Verurtei l ten es an-
gezeigt erscheinen lassen. 

§ 67 a 
Überweisung in den Vollzug 

einer anderen Maßregel 

(1) Ist die Unterbringung in einer psychiatri-
schen Krankenanstalt , einer Entziehungsanstalt 
oder einer sozialtherapeutischen Anstalt ange-
ordnet worden, so kann das Vollstreckungs-
gericht den Täter in den Vollzug einer der bei-
den anderen Maßregeln überweisen, wenn die 
Resozialisierung des Täters dadurch besser ge-
fördert werden kann, 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann das Vollstreckungsgericht auch einen 
Täter, gegen den Sicherungsverwahrung ange-
ordnet worden ist, in den Vollzug einer der in 
Absatz 1 genannten Maßregeln überweisen. 

(3) Die Fristen für die Dauer der Unterbrin-
gung und die Überprüfung richten sich nach den 
Vorschriften, die für die vom erkennenden Ge-
richt angeordnete Unterbringung gelten. 

§ 67 b 
Aussetzung durch das erkennende Gericht 

(1) Ordnet das Gericht die Unterbringung in 
einer psychiatrischen Krankenanstalt , einer Ent-
ziehungsanstalt oder einer sozialtherapeuti-
schen Anstalt an, so setzt es zugleich deren 
Vollstreckung zur Bewährung aus, wenn beson-
dere Umstände die Erwartung rechtfertigen, daß 
der Zweck der Maßregel auch dadurch erreicht 
werden kann. Die Aussetzung unterbleibt, wenn 
der Täter noch Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, 
die gleichzeitig mit der Maßregel verhängt und 
nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. 

(2) Mit der Aussetzung tritt Führungsauf-
sicht ein. 

§ 67 c 
Späterer Beginn der Unterbringung 

(1) Wird eine Freiheitsstrafe vor einer zu-
gleich angeordneten Unterbringung vollzogen, 
so prüft das Vollstreckungsgericht vor dem 
Ende des Vollzugs der Strafe, ob der Zweck der 
Maßregel die Unterbringung noch erfordert. Ist 
das nicht der Fall, so setzt es die Vollstreckung 
der Unterbringung zur Bewährung aus; mit der 
Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein. 

(2) Hat der Vollzug der Unterbringung drei 
Jahre nach Rechtskraft ihrer Anordnung noch 
nicht begonnen und liegt ein Fall des Absatzes 1 
oder des § 67 b nicht vor, so darf die Unterbrin-
gung nur noch vollzogen werden, wenn das Ge-
richt es anordnet. In die Frist wird die Zeit nicht 

eingerechnet, in welcher der Täter auf behörd-
liche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wor-
den ist. Das Gericht ordnet den Vollzug an, wenn 
der Zweck der Maßregel die Unterbringung noch 
erfordert. Ist der Zweck der Maßregel nicht er-
reicht, rechtfertigen aber besondere Umstände 
die Erwartung, daß er auch durch die Aussetzung 
erreicht werden kann, so setzt das Gericht die 
Vollstreckung der Unterbringung zur Bewäh-
rung aus; mit der Aussetzung tritt Führungs-
aufsicht ein. Ist der Zweck der Maßregel er-
reicht, so erklärt das Gericht sie für erledigt. 

§ 67 d 
Dauer der Unterbringung 

(1) Es dürfen nicht übersteigen 
die Unterbringung in einer Entziehungs-
anstalt zwei Jahre, 
die Unterbringung in einer sozialthera-
peutischen Anstalt nach § 65 Abs. 1, 2 
fünf Jahre und 
die erste Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung zehn Jahre. 

Die Fristen laufen vom Beginn der Unterbrin-
gung an. Wird vor einer Freiheitsstrafe eine 
daneben angeordnete freiheitsentziehende Maß-
regel vollzogen, so verlängert sich die Höchst-
frist um die Dauer der Freiheitsstrafe, soweit 
die Zeit des Vollzuges der Maßregel auf die 
Strafe angerechnet wird. 

(2) Ist keine Höchstfrist vorgesehen oder ist 
die Frist noch nicht abgelaufen, so setzt das 
Vollstreckungsgericht die weitere Vollstreckung 
der Unterbringung zur Bewährung aus, sobald 
verantwortet werden kann zu erproben, ob der 
Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs 
keine rechtswidrigen Taten mehr begehen wird. 
Mit der Aussetzung tritt Führungsaufsicht ein. 

(3) Ist die Höchstfrist abgelaufen, so wird 
der Untergebrachte entlassen. Die Maßregel ist 
damit erledigt. 

§ 67 e 
Überprüfung 

(1) Das Vollstreckungsgericht kann jederzeit 
prüfen, ob die weitere Vollstreckung der Un-
terbringung zur Bewährung auszusetzen ist. Es 
muß dies vor Ablauf bestimmter Fristen prüfen. 

(2) Die Fristen betragen bei der Unterbrin-
gung 

in einer Entziehungsanstalt sechs Monate, 
in einer psychiatrischen Krankenanstalt 
oder einer sozialtherapeutischen Anstalt 
ein Jahr, 
in der Sicherungsverwahrung zwei Jahre. 

(3) Das Vollstreckungsgericht kann die Fri-
sten kürzen. Es kann im Rahmen der gesetz-
lichen Prüfungsfristen auch Fristen festsetzen, 
vor deren Ablauf ein Antrag auf Prüfung unzu-
lässig ist. 
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(4) Die Fristen laufen vom Beginn der Un-
terbringung an. Lehnt das Gericht die Ausset-
zung ab, so beginnen die Fristen mit der Ent-
scheidung von neuem. 

§ 67 f 
Mehrfache Anordnung der gleichen Maßregel 

Ordnet das Gericht die Unterbringung in 
einer Entziehungsanstalt oder in einer sozial-
therapeutischen Anstalt nach § 65 Abs. 1, 2 an, 
so ist eine f rühere Anordnung der gleichen 
Maßregel erledigt. 

§ 67 g 

Widerruf der Aussetzung und 
Erledigung der Maßregel 

(1) Das Gericht widerruft die Aussetzung 
einer Unterbringung, wenn der Verurteilte 

1. während der Dauer der Führungsauf-
sicht eine rechtswidrige Tat begeht, 

2. gegen Weisungen gröblich oder be-
harrlich verstößt oder 

3. sich der Aufsicht und Leitung des Be-
währungshelfers oder der Aufsichts-
stelle beharrlich entzieht 

und sich daraus ergibt, daß der Zweck der Maß-
regel seine Unterbringung erfordert. 

(2) Das Gericht widerruft die Aussetzung 
einer Unterbringung nach den §§ 63, 64 und 65 
Abs. 3 auch dann, wenn sich während der 
Dauer der Führungsaufsicht ergibt, daß von 
dem Verurteil ten infolge seines Zustandes 
rechtswidrige Taten zu erwarten sind und des-
halb der Zweck der Maßregel seine Unterbrin-
gung erfordert. 

(3) Das Gericht widerruft die Aussetzung 
ferner, wenn Umstände, die ihm während der 
Dauer der Führungsaufsicht bekannt werden 
und zur Versagung der Aussetzung geführt hät-
ten, zeigen, daß der Zweck der Maßregel die 
Unterbringung des Verurtei l ten erfordert. 

(4) Die Dauer der Unterbringung vor und 
nach dem Widerruf darf insgesamt die gesetz-
liche Höchstfrist der Maßregel nicht überstei-
gen. 

(5) Mit dem Beschluß über die Aufhebung 
der Führungsaufsicht (§ 68 e) ist die Maßregel 
erledigt. Die Vorschriften über die Erledigung 
der Maßregel unter anderen Voraussetzungen 
(§ 67 c Abs. 2, § 67 d Abs. 3, § 67 f) bleiben un-
berührt. 

(6) Leistungen, die der Verurteil te zur Er-
füllung von Weisungen erbracht hat, werden 
nicht erstattet. 

— Führungsaufsicht —-

§ 68 
Voraussetzungen der Führungsaufsicht 

(1) Hat jemand 

1. unter den Voraussetzungen des § 48 
zeitige Freiheitsstrafe verwirkt oder 

2. wegen einer Straftat, bei der das Ge-
setz Führungsaufsicht besonders vor-
sieht, zeitige Freiheitsstrafe von min-
destens sechs Monaten verwirkt, 

so kann das Gericht neben der Strafe Führungs-
aufsicht anordnen, wenn die Gefahr besteht, 
daß er weitere Straftaten begehen wird. 

(2) Die Vorschriften über die Führungsauf-
sicht kraft Gesetzes (§§ 67 b, 67 c, 67 d Abs. 2, 
§ 68 f) bleiben unberührt . 

§ 68 a 
Aufsichtsstelle, Bewährungshelfer 

(1) Der Verurteil te untersteht einer Auf-
sichtsstelle. Im Benehmen mit ihr bestellt das 
Gericht dem Verurtei l ten einen Bewährungs-
helfer. 

(2) Aufsichtsstelle und Bewährungshelfer 
stehen dem Verurteil ten helfend und betreuend 
zur Seite. Sie überwachen im Einvernehmen mit 
dem Gericht das Verhalten des Verurtei l ten 
und die Erfüllung der Weisungen. 

(3) Das Gericht kann der Aufsichtsstelle und 
dem Bewährungshelfer für ihre Tätigkeit nach 
Absatz 2 Anweisungen erteilen. 

§ 68 b 
Weisungen 

(1) Das Gericht kann den Verurteil ten für 
die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine 
kürzere Zeit anweisen, 

1. den Wohn- oder Aufenthaltsort oder 
einen bestimmten Bereich nicht ohne 
Erlaubnis der Aufsichtsstelle zu vier-
lassen, 

2. sich nicht an bestimmten Orten aufzu-
halten, die ihm Gelegenheit oder An-
reiz zu weiteren Straftaten bieten 
können, 

3. bestimmte Personen oder Personen 
einer bestimmten Gruppe, die ihm 
Gelegenheit oder Anreiz zu weiteren 
Straftaten bieten können, nicht zu be-
schäftigen, auszubilden oder zu be-
herbergen, 

4. bestimmte Tätigkeiten nicht auszu-
üben, die er nach den Umständen zu 
Straftaten mißbrauchen kann, 

5. bestimmte Gegenstände, die ihm Ge-
legenheit oder Anreiz zu weiteren 
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Straftaten bieten können, nicht zu be-
sitzen, bei sich zu führen oder ver-
wahren zu lassen, 

6. Kraftfahrzeuge oder bestimmte Arten 
von Kraftfahrzeugen oder von ande-
ren Fahrzeugen nicht zu halten oder 
zu führen, die er nach den Umstän-
den zu Straftaten mißbrauchen kann, 

7. sich zu bestimmten Zeiten bei der 
Aufsichtsstelle oder einer bestimmten 
Dienststelle zu melden, 

8. jeden Wechsel des Wohnorts oder 
des Arbeitsplatzes unverzüglich der 
Aufsichtsstelle zu melden oder 

9. sich im Falle der Erwerbslosigkeit bei 
dem zuständigen Arbeitsamt oder 
einer anderen zur Arbeitsvermitt lung 
zugelassenen Stelle zu melden. 

Das Gericht hat in seiner Weisung das verbo-
tene oder verlangte Verhalten genau zu be-
stimmen. 

(2) Das Gericht kann dem Verurteil ten für 
die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine 
kürzere Zeit weitere Weisungen erteilen, na-
mentlich solche, die sich auf Ausbildung, Ar-
beit, Freizeit, die Ordnung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse oder die Erfüllung von Unter-
haltspflichten beziehen. § 56 c Abs. 3 ist anzu-
wenden. 

(3) Bei den Weisungen dürfen an die Le-
bensführung des Verurtei l ten keine unzumut-
baren Anforderungen gestellt werden. 

§ 68 c 

Dauer der Führungsaufsicht 

(1) Die Führungsaufsicht dauert mindestens 
zwei und höchstens fünf Jahre. Das Gericht kann 
die Höchstdauer abkürzen. 

(2) Die Führungsaufsicht beginnt mit der 
Rechtskraft der Anordnung. In ihre Dauer wird 
die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Ver-
urteilte flüchtig ist, sich verborgen hält oder auf 
behördliche Anordnung in einer Anstalt ver-
wahrt wird. 

§ 68 d 

Zuständigkeit, nachträgliche Entscheidungen 

(1) Anordnungen nach § 68 a Abs. 1, 3, §§ 68 b 
und 68 c Abs. 1 Satz 2 trifft in den Fällen der 
§§ 67 b, 67 c Abs. 2 Satz 4 und des § 68 Abs. 1 
das erkennende Gericht oder das Vollstreckungs-
gericht; in den übrigen Fällen entscheidet das 
Vollstreckungsgericht. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Anordnun-
gen können auch nachträglich getroffen, geän-
dert oder aufgehoben werden. 

§ 68 e 
Beendigung der Führungsaufsicht 

(1) Das Gericht hebt die Führungsaufsicht auf, 
wenn zu erwarten ist, daß der Verurteil te auch 
ohne sie keine Straftaten mehr begehen wird. 
Die Aufhebung ist frühestens nach Ablauf der 
gesetzlichen Mindestdauer zulässig. 

(2) Das Gericht kann Fristen von höchstens 
sechs Monaten festsetzen, vor deren Ablauf ein 
Antrag auf Aufhebung der Führungsaufsicht un-
zulässig ist. 

(3) Die Führungsaufsicht endet, wenn die 
Unterbringung in einer sozialtherapeutischen 
Anstalt oder in der Sicherungsverwahrung ange-
ordnet ist und deren Vollzug beginnt. 

§ 68 f 
Führungsaufsicht bei Nichtaussetzung 

des Strafrestes 

(1) Wird bei einer Freiheitsstrafe von minde-
stens zwei Jahren wegen einer vorsätzlichen 
Straftat Aussetzung des Strafrestes zur Bewäh-
rung oder im Gnadenwege nicht angeordnet 
oder wird die Aussetzung widerrufen, so tritt 
mit der Entlassung des Verurteil ten aus dem 
Strafvollzug Führungsaufsicht ein. Dies gilt 
nicht, wenn 

1. der Verurteil te anschließend zum Voll-
zug einer freiheitsentziehenden Maß-
regel der Besserung und Sicherung in 
einer Anstalt untergebracht wird, 

2. nach anderen Vorschriften Führungs-
aufsicht angeordnet ist oder 

3. die Strafe erlassen wird. 
(2) Ist zu erwarten, daß der Verurteil te auch 

ohne die Führungsaufsicht keine Straftaten mehr 
begehen wird, so ordnet das Vollstreckungs-
gericht an, daß die Maßregel entfällt. 

§ 68 g 
Führungsaufsicht und Aussetzung 

zur Bewährung 

(1) Ist die Strafaussetzung oder Aussetzung 
des Strafrestes angeordnet oder das Berufsver-
bot zur Bewährung ausgesetzt und steht der 
Verurtei l te wegen derselben oder einer anderen 
Tat zugleich unter Führungsaufsicht, so gelten 
für die Aufsicht und die Erteilung von Weisun-
gen nur die §§ 68 a und 68 b. Die Führungs-
aufsicht endet nicht vor Ablauf der Bewährungs-
zeit. 

(2) Sind die Aussetzung zur Bewährung und 
die Führungsaufsicht auf Grund derselben Tat 
angeordnet, so kann das Gericht jedoch bestim-
men, daß die Führungsaufsicht bis zum Ablauf 
der Bewährungszeit ruht. Die Bewährungszeit 
wird dann in die Dauer der Führungsaufsicht 
nicht eingerechnet. 
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(3) Wird nach Ablauf der Bewährungszeit die 
Strafe oder der Strafrest erlassen oder das Be-
rufsverbot für erledigt erklärt, so endet damit 
auch eine wegen derselben Tat angeordnete 
Führungsaufsicht. 

— Entziehung der Fahrerlaubnis — 

§ 69 
Entziehung der Fahrerlaubnis 

(1) Wird jemand wegen einer rechtswidrigen 
Tat, die er bei oder im Zusammenhang mit dem 
Führen eines Kraftfahrzeuges oder unter Ver-
letzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers 
begangen hat, verurteil t oder nur deshalb nicht 
verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit erwie-
sen oder nicht auszuschließen ist, so entzieht 
ihm das Gericht die Fahrerlaubnis, wenn sich 
aus der Tat ergibt, daß er zum Führen von Kraft-
fahrzeugen ungeeignet ist. Einer weiteren Prü-
fung nach § 62 bedarf es nicht. 

(2) Ist die rechtswidrige Tat in den Fällen des 
Absatzes 1 ein Vergehen 

1. der Gefährdung des Straßenverkehrs 
(§ 315 c), 

2. der Trunkenheit im Verkehr (§ 316), 

3. der Verkehrsflucht (§ 142), obwohl der 
Täter weiß oder wissen kann, daß bei 
dem Unfall ein Mensch getötet oder 
nicht unerheblich verletzt worden oder 
an fremden Sachen bedeutender Scha-
den entstanden ist, oder 

4. des Vollrausches (§ 330 a), der sich auf 
eine der Taten nach den Nummern 1 
bis 3 bezieht, 

so ist der Täter in der Regel als ungeeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. 

(3) Die Fahrerlaubnis erlischt mit der Rechts-
kraft des Urteils. Ein von einer deutschen Be-
hörde erteilter Führerschein wird im Urteil ein-
gezogen. 

§ 69 a 
Sperre für die Erteilung einer Fahrerlaubnis 

(1) Entzieht das Gericht die Fahrerlaubnis, so 
bestimmt es zugleich, daß für die Dauer von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren keine neue 
Fahrerlaubnis erteilt werden darf (Sperre). Die 
Sperre kann für immer angeordnet werden, 
wenn zu erwarten ist, daß die gesetzliche 
Höchstfrist zur Abwehr der von dem Täter dro-
henden Gefahr nicht ausreicht. Hat der Täter 
keine Fahrerlaubnis, so wird nur die Sperre an-
geordnet. 

(2) Das Gericht kann von der Sperre be-
stimmte Arten von Kraftfahrzeugen ausnehmen, 
wenn besondere Umstände die Annahme recht-
fertigen, daß der Zweck der Maßregel dadurch 
nicht gefährdet wird. 

(3) Das Mindestmaß der Sperre beträgt ein 
Jahr, wenn gegen den Täter in den letzten drei 
Jahren vor der Tat bereits einmal eine Sperre 
angeordnet worden ist. 

(4) War dem Täter die Fahrerlaubnis wegen 
der Tat vorläufig entzogen (§ l 1 l a der Straf-
prozeßordnung), so verkürzt sich das Mindest-
maß der Sperre um die Zeit, in der die vor-
läufige Entziehung wirksam war. Es darf jedoch 
drei Monate nicht unterschreiten. 

(5) Die Sperre beginnt mit der Rechtskraft 
des Urteils. In die Frist wird die Zeit einer 
wegen der Tat angeordneten vorläufigen Ent-
ziehung eingerechnet, soweit sie nach Verkün-
dung des Urteils verstrichen ist, in dem die der 
Maßregel zugrunde liegenden tatsächlichen Fest-
stellungen letztmals geprüft werden konnten. 

(6) Im Sinne der Absätze 4 und 5 steht der 
vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis die 
Verwahrung, Sicherstellung oder Beschlagnahme 
des Führerscheins (§ 94 der Strafprozeßordnung) 
gleich. 

(7) Ergibt sich Grund zu der Annahme, daß 
der Täter zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht 
mehr ungeeignet ist, so kann das Gericht die 
Sperre vorzeitig aufheben. Die Aufhebung ist 
frühestens zulässig, wenn die Sperre sechs 
Monate, in den Fällen des Absatzes 3 ein Jahr 
gedauert hat; Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 
gelten entsprechend. 

§ 69 b 
Internationaler Kraftfahrzeugverkehr 

(1) Darf der Täter nach den für den inter-
nationalen Kraftfahrzeugverkehr geltenden Vor-
schriften im Inland Kraftfahrzeuge führen, ohne 
daß ihm von einer deutschen Behörde ein Füh-
rerschein erteilt worden ist, so ist die Entziehung 
der Fahrerlaubnis nur zulässig, wenn die Tat 
gegen Verkehrsvorschriften verstößt. Die Ent-
ziehung hat in diesem Falle die Wirkung eines 
Verbots, während der Sperre im Inland Kraft-
fahrzeuge zu führen, soweit es dazu im inner-
deutschen Verkehr einer Fahrerlaubnis bedarf. 

(2) In ausländischen Fahrausweisen werden 
die Entziehung der Fahrerlaubnis und die Sperre 
vermerkt. 

— Berufsverbot — 

§ 70 

Anordnung des Berufsverbots 

(1) Wird jemand wegen einer rechtswidrigen 
Tat, die er unter Mißbrauch seines Berufs oder 
Gewerbes oder unter grober Verletzung der mit 
ihnen verbundenen Pflichten begangen hat, ver-
urteilt, oder nur deshalb nicht verurteilt, weil 
seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht aus-
zuschließen ist, so kann ihm das Gericht die 
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Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Gewerbes 
oder Gewerbezweiges für die Dauer von einem 
Jahr bis zu fünf Jahren verbieten, wenn 
die Gesamtwürdigung des Täters und der Tat 
die Gefahr erkennen läßt, daß er bei weite-
rer Ausübung des Berufs-, Berufszweiges, Ge-
werbes oder Gewerbezweiges erhebliche rechts-
widrige Taten der bezeichneten Art begehen 
wird. Das Berufsverbot kann für immer angeord-
net werden, wenn zu erwarten ist, daß die ge-
setzliche Höchstfrist zur Abwehr der von dem 
Täter drohenden Gefahr nicht ausreicht. 

(2) War dem Täter die Ausübung des Berufs, 
Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges 
vorläufig verboten, so verkürzt sich das Min-
destmaß der Verbotsfrist um die Zeit, in der das 
vorläufige Berufsverbot wirksam war. Es darf 
jedoch drei Monate nicht unterschreiten. 

(3) Solange das Verbot wirksam ist, darf der 
Täter den Beruf, den Berufszweig, das Gewerbe 
oder den Gewerbezweig auch nicht für einen 
anderen ausüben oder durch eine von seinen 
Weisungen abhängige Person für sich ausüben 
lassen. 

(4) Das Berufsverbot wird mit der Rechts-
kraft des Urteils wirksam. In die Verbotsfrist 
wird die Zeit eines wegen der Tat angeordneten 
vorläufigen Berufsverbots eingerechnet, soweit 
sie nach Verkündung des Urteils verstrichen ist, 
in dem die der Maßregel zugrunde liegenden 
tatsächlichen Feststellungen letztmals geprüft 
werden konnten. Die Zeit, in welcher der Täter 
auf behördliche Anordnung in einer Anstalt ver-
wahrt worden ist, wird nicht eingerechnet. 

§ 70 a 

Aussetzung des Berufsverbots 

(1) Ergibt sich nach Anordnung des Berufs-
verbots Grund zu der Annahme, daß die Gefahr, 
der Täter werde erhebliche rechtswidrige Taten 
der in § 70 Abs. 1 bezeichneten Art begehen, 
nicht mehr besteht, so kann das Gericht das Ver-
bot zur Bewährung aussetzen. 

(2) Die Anordnung ist frühestens zulässig, 
wenn das Verbot ein Jahr gedauert hat. In die 
Frist wird im Rahmen des § 70 Abs. 4 Satz 2 die 
Zeit eines vorläufigen Berufsverbots eingerech-
net. Die Zeit, in welcher der Täter auf behörd-
liche Anordnung in einer Anstalt verwahrt wor-
den ist, wird nicht eingerechnet. 

(3) Wird das Berufsverbot zur Bewährung 
ausgesetzt, so gelten die §§ 56 a und 56 c bis 56 e 
entsprechend. Die Bewährungszeit verlängert 
sich jedoch um die Zeit, in der eine Freiheits-
strafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel 
vollzogen wird, die gegen den Verurteil ten 
wegen der Tat verhängt oder angeordnet wor-
den ist. 

§ 70 b 
Widerruf der Aussetzung und Erledigung 

des Berufsverbots 

(1) Das Gericht widerruft die Aussetzung 
eines Berufsverbots, wenn der Verurteil te 

1. während der Bewährungszeit unter 
Mißbrauch seines Berufs oder Gewer-
bes oder unter grober Verletzung der 
mit ihnen verbundenen Pflichten eine 
rechtswidrige Tat begeht, 

2. gegen eine Weisung gröblich oder be-
harrlich verstößt oder 

3. sich der Aufsicht und Leitung des Be-
währungshelfers beharrlich entzieht 

und sich daraus ergibt, daß der Zweck des Be-
rufsverbots dessen weitere Anwendung erfor-
dert. 

(2) Das Gericht widerruft die Aussetzung des 
Berufsverbots auch dann, wenn Umstände, die 
ihm während der Bewährungszeit bekannt wer-
den und zur Versagung der Aussetzung geführt 
hätten, zeigen, daß der Zweck der Maßregel 
die weitere Anwendung des Berufsverbots er-
fordert. 

(3) Die Zeit der Aussetzung des Berufsver-
bots wird in die Verbotsfrist nicht eingerechnet. 

(4) Leistungen, die der Verurteil te zur Er-
füllung von Weisungen erbracht hat, werden 
nicht erstattet. 

(5) Nach Ablauf der Bewährungszeit erklärt 
das Gericht das Berufsverbot für erledigt. 

— Gemeinsame Vorschriften — 

§ 71 
Selbständige Anordnung 

(1) Die Unterbringung in einer psychia-
trischen Krankenanstalt , in einer Entziehungs-
anstalt oder in einer sozialtherapeutischen An-
stalt kann das Gericht auch selbständig anord-
nen, wenn das Strafverfahren wegen Schuldun-
fähigkeit oder Verhandlungsunfähigkeit des 
Täters undurchführbar ist. 

(2) Dasselbe gilt für die Entziehung der 
Fahrerlaubnis und das Berufsverbot. 

§ 72 
Verbindung von Maßregeln 

(1) Sind die Voraussetzungen für mehrere 
Maßregeln erfüllt, ist aber der erstrebte Zweck 
durch einzelne von ihnen zu erreichen, so wer-
den nur sie angeordnet. Dabei ist unter mehre-
ren geeigneten Maßregeln denen der Vorzug 
zu geben, die den Täter am wenigsten be-
schweren. 

(2) Im übrigen werden die Maßregeln neben-
einander angeordnet, wenn das Gesetz nichts 
anderes bestimmt. 
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(3) Werden mehrere freiheitsentziehende 
Maßregeln angeordnet, so bestimmt das Gericht 
die Reihenfolge der Vollstreckung. Vor dem 
Ende des Vollzugs einer Maßregel ordnet das 
Vollstreckungsgericht jeweils den Vollzug der 
nächsten an, wenn deren Zweck die Unterbrin-
gung noch erfordert. § 67 c Abs. 2 Satz 4, 5 ist 
anzuwenden. 

Siebenter Titel 

Verfall und Einziehung 

§ 73 
Voraussetzungen des Verfalls 

(1) Ist eine rechtswidrige Tat begangen wor-
den und hat der Täter oder Teilnehmer für die 
Tat oder aus ihr einen Vermögensvortei l er-
langt, so ordnet das Gericht dessen Verfall an. 
Dies gilt nicht, soweit dem Verletzten aus der 
Tat ein Anspruch erwachsen ist, dessen Erfül-
lung den aus der Tat erlangten Vermögensvor-
teil beseitigen oder mindern würde. 

(2) Die Anordnung des Verfalls erstreckt sich 
auf die gezogenen Nutzungen. Sie kann sich 
auch auf die Gegenstände erstrecken, die der 
Täter oder Teilnehmer durch die Veräußerung 
eines erlangten Gegenstandes oder als Ersatz 
für dessen Zerstörung, Beschädigung oder Ent-
ziehung oder auf Grund eines erlangten Rechts 
erworben hat. 

(3) Hat der Täter oder Teilnehmer für einen 
anderen gehandelt und hat dadurch dieser den 
Vermögensvortei l erlangt, so richtet sich die 
Anordnung des Verfalls nach den Absätzen 1 
und 2 gegen ihn. 

(4) Der Verfall eines Gegenstandes wird 
auch angeordnet, wenn er einem Dritten ge-
hört oder zusteht, der den Vermögensvorteil 
für die Tat oder sonst in Kenntnis der Tatum-
stände gewährt hat. 

§ 73 a 
Verfall des Wertersatzes 

Soweit der Verfall eines bestimmten Gegen-
standes wegen der Beschaffenheit des Erlang-
ten oder aus einem anderen Grunde nicht mög-
lich ist oder von dem Verfall eines Ersatz-
gegenstandes nach § 73 Abs. 2 abgesehen wird, 
ordnet das Gericht den Verfall eines Geldbetra-
ges an, der dem Wer t des Erlangten entspricht. 
Eine solche Anordnung trifft das Gericht auch 
neben dem Verfall eines Gegenstandes, soweit 
dessen Wert hinter dem Wer t des zunächst 
Erlangten zurückbleibt. 

§ 73 b 

Schätzung 

Der Umfang des Erlangten und dessen Wer t 
sowie die Höhe des Anspruchs, dessen Erfül-
lung den Vermögensvorteil beseitigen oder 
mindern würde, können geschätzt werden. 

§ 73 c 

Härtevorschrift 

(1) Der Verfall wird nicht angeordnet, soweit 
er für den Betroffenen eine unbillige Härte 
wäre. Die Anordnung kann unterbleiben, so-
weit der Wer t des Erlangten zur Zeit der An-
ordnung in dem Vermögen des Betroffenen 
nicht mehr vorhanden ist oder wenn das Er-
langte nur einen geringen Wer t hat. 

(2) Für die Bewilligung von Zahlungserleich-
terungen gilt § 42 entsprechend. 

§ 73 d 
Wirkung des Verfalls 

(1) Wird der Verfall eines Gegenstandes an-
geordnet, so geht das Eigentum an der Sache 
oder das verfal lene Recht mit der Rechtskraft 
der Entscheidung auf den Staat über, wenn es 
dem von der Anordnung Betroffenen zu dieser 
Zeit zusteht. Rechte Dritter an dem Gegenstand 
bleiben bestehen. 

(2) Vor der Rechtskraft wirkt die Anordnung 
als Veräußerungsverbot im Sinne des § 136 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 

§ 74 
Voraussetzungen der Einziehung 

(1) Ist eine vorsätzliche Straftat begangen 
worden, so können Gegenstände, die durch sie 
hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder 
Vorberei tung gebraucht worden oder bestimmt 
gewesen sind, eingezogen werden. 

(2) Die Einziehung ist nur zulässig, wenn 
1. die Gegenstände zur Zeit der Ent-

scheidung dem Täter oder Teilneh-
mer gehören oder zustehen oder 

2. die Gegenstände nach ihrer Art und 
den Umständen die Allgemeinheit ge-
fährden oder die Gefahr besteht, daß 
sie der Begehung rechtswidriger Ta-
ten dienen werden. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 2 Nr. 2 ist die Einziehung der Gegenstände 
auch zulässig, wenn der Täter eine nur rechts-
widrige Tat begangen hat. 

(4) Wird die Entziehung durch eine beson-
dere Vorschrift über Absatz 1 hinaus vorge-
schrieben oder zugelassen, so gelten die Ab-
sätze 2 und 3 entsprechend. 
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§ 74 a 
Erweiterte Voraussetzungen der Einziehung 

Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so 
dürfen die Gegenstände abweichend von § 74 
Abs. 2 Nr. 1 auch dann eingezogen werden, 
wenn derjenige, dem sie zur Zeit der Entschei-
dung gehören oder zustehen, 

1. wenigstens leichtfertig dazu beigetragen 
hat, daß die Sache oder das Recht Mittel 
oder Gegenstand der Tat oder ihrer Vor-
bereitung gewesen ist, oder 

2. die Gegenstände in Kenntnis der Um-
stände, welche die Einziehung zugelassen 
hätten, in verwerflicher Weise erworben 
hat. 

§ 74 b 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Ist die Einziehung nicht vorgeschrieben, 
so darf sie in den Fällen des § 74 Abs. 2 Nr. 1 
und des § 74 a nicht angeordnet werden, wenn 
sie zur Bedeutung der begangenen Tat und zum 
Vorwurf, der den von der Einziehung betroffe-
nen Täter oder Teilnehmer oder in den Fällen 
des § 74 a den Dritten trifft, außer Verhältnis 
steht. 

(2) Das Gericht ordnet in den Fällen der 
§§ 74 und 74 a an, daß die Einziehung vorbehal-
ten bleibt, und trifft eine weniger einschnei-
dende Maßnahme, wenn der Zweck der Einzie-
hung auch durch sie erreicht werden kann. In 
Betracht kommt namentlich die Anweisung, 

1. die Gegenstände unbrauchbar zu ma-
chen, 

2. an den Gegenständen bestimmte Ein-
richtungen oder Kennzeichen zu be-
seitigen oder die Gegenstände sonst 
zu ändern oder 

3. über die Gegenstände in bestimmter 
Weise zu verfügen. 

Wird die Anweisung befolgt, so wird der Vor-
behalt der Einziehung aufgehoben; andernfalls 
ordnet das Gericht die Einziehung nachträglich 
an. 

(3) Ist die Einziehung nicht vorgeschrieben, 
so kann sie auf einen Teil der Gegenstände be-
schränkt werden. 

§ 74 c 
Einziehung des Wertersatzes 

(1) Hat der Täter oder Teilnehmer den 
Gegenstand, der ihm zur Zeit der Tat gehörte 
oder zustand und auf dessen Einziehung hätte 
erkannt werden können, vor der Entscheidung 
über die Einziehung verwertet , namentlich ver-
äußert oder verbraucht, oder hat er die Einzie-
hung des Gegenstandes sonst vereitelt, so 
kann das Gericht die Einziehung eines Geld-
betrages gegen den Täter oder Teilnehmer bis 

zu der Höhe anordnen, die dem Wer t des 
Gegenstandes entspricht. 

(2) Eine solche Anordnung kann das Gericht 
auch neben der Einziehung eines Gegenstandes 
oder an deren Stelle treffen, wenn ihn der Täter 
oder Teilnehmer vor der Entscheidung über die 
Einziehung mit dem Recht eines Dritten bela-
stet hat, dessen Erlöschen ohne Entschädigung 
nicht angeordnet werden kann oder im Falle 
der Einziehung nicht angeordnet werden 
könnte (§ 74 e Abs. 2, § 74 f); trifft das Gericht 
die Anordnung neben der Einziehung, so be-
mißt sich die Höhe des Wertersatzes nach dem 
Wert der Belastung des Gegenstandes. 

(3) Der Wert des Gegenstandes und der Be-
lastung kann geschätzt werden. 

(4) Für die Bewilligung von Zahlungserleich-
terungen gilt § 42. 

§ 74 d 
Einziehung von Schriften und 

Unbrauchbarmachung 

(1) Schriften (§ 11 Abs. 3), die einen solchen 
Inhalt haben, daß jede vorsätzliche Verbrei tung 
in Kenntnis ihres Inhalts den Tatbestand eines 
Strafgesetzes verwirklichen würde, werden ein-
gezogen, wenn mindestens ein Stück durch eine 
rechtswidrige Tat verbreitet oder zur Verbrei-
tung bestimmt worden ist. Zugleich wird ange-
ordnet, daß die zur Herstellung der Schriften 
gebrauchten oder bestimmten Vorrichtungen, 
wie Platten, Formen, Drucksätze, Druckstöcke, 
Negative oder Matrizen, unbrauchbar gemacht 
werden. 

(2) Die Einziehung erstreckt sich nur auf die 
Stücke, die sich im Besitz der bei ihrer Verbrei-
tung oder deren Vorberei tung mitwirkenden 
Personen befinden oder öffentlich ausgelegt 
oder beim Verbreiten durch Versenden noch 
nicht dem Empfänger ausgehändigt worden 
sind. 

(3) Absatz 1 gilt entsprechend bei Schriften, 
die einen solchen Inhalt haben, daß die vor-
sätzliche Verbreitung in Kenntnis ihres Inhalts 
nur bei Hinzutreten weiterer Tatumstände den 
Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichen 
würde. Die Einziehung und Unbrauchbarma-
chung werden jedoch nur angeordnet, soweit 

1. die Stücke und die in Absatz 1 Satz 2 
bezeichneten Gegenstände sich im 
Besitz des Täters, Teilnehmers oder 
eines anderen befinden, für den der 
Täter oder Teilnehmer gehandelt hat, 
oder von diesen Personen zur Ver-
breitung bestimmt sind und 

2. die Maßnahmen erforderlich sind, um 
ein gesetzwidriges Verbreiten durch 
diese Personen zu verhindern. 

(4) Dem Verbreiten im Sinne der Absätze 1 
bis 3 steht es gleich, wenn mindestens ein Stück 
durch Ausstellen, Anschlagen, Vorführen oder 
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in anderer Weise allgemein zugänglich gemacht 
wird. 

(5) § 74 b Abs. 2, 3 gilt entsprechend. 

§ 74 e 
Wirkung der Einziehung 

(1) Wird ein Gegenstand eingezogen, so 
geht das Eigentum an der Sache oder das ein-
gezogene Recht mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung auf den Staat über. 

(2) Rechte Dritter an dem Gegenstand blei-
ben bestehen. Das Gericht ordnet jedoch das 
Erlöschen dieser Rechte an, wenn es die Ein-
ziehung darauf stützt, daß die Voraussetzungen 
des § 74 Abs. 2 Nr. 2 vorliegen. Es kann das 
Erlöschen des Rechtes eines Dritten auch dann 
anordnen, wenn diesem eine Entschädigung 
nach § 74 f Abs. 2 Nr. 1 oder 2 nicht zu gewäh-
ren ist. 

(3) § 73 d Abs. 2 gilt entsprechend für die 
Anordnung der Einziehung und die Anordnung 
des Vorbehalts der Einziehung, auch wenn sie 
noch nicht rechtskräftig ist. 

§ 74 f 

Entschädigung 

(1) Stand das Eigentum an der Sache oder das 
eingezogene Recht zur Zeit der Rechtskraft der 
Entscheidung über die Einziehung oder Un-
brauchbarmachung einem Dritten zu oder war 
der Gegenstand mit dem Recht eines Dritten be-
lastet, das durch die Entscheidung erloschen 
oder beeinträchtigt ist, so wird der Dritte aus 
der Staatskasse unter Berücksichtigung des Ver-
kehrswertes angemessen in Geld entschädigt. 

(2) Eine Entschädigung wird nicht gewährt, 
wenn 

1. der Dritte wenigstens leichtfertig da-
zu beigetragen hat, daß die Sache oder 
das Recht Mittel oder Gegenstand der 
Tat oder ihrer Vorbereitung gewesen 
ist, 

2. der Dritte den Gegenstand oder das 
Recht an dem Gegenstand in Kennt-
nis der Umstände, welche die Ein-
ziehung oder Unbrauchbarmachung zu-
lassen, in verwerflicher Weise erwor-
ben hat oder 

3. es nach den Umständen, welche die 
Einziehung oder Unbrauchbarmachung 
begründet haben, auf Grund von 
Rechtsvorschriften außerhalb des 
Strafrechts zulässig wäre, den Gegen-
stand dem Dritten ohne Entschädi-
gung dauernd zu entziehen. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 kann eine 
Entschädigung gewährt werden, soweit es eine 
unbillige Härte wäre, sie zu versagen. 

§ 75 

Sondervorschrift für Organe 
und Vertreter 

Hat jemand 

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer 
juristischen Person oder als Mitglied eines 
solchen Organs, 

2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen 
Vereins oder als Mitglied eines solchen 
Vorstandes oder 

3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter 
einer Personenhandelsgesellschaft 

eine Handlung vorgenommen, die ihm gegen-
über unter den übrigen Voraussetzungen der 
§§ 74 bis 74 c und 74 f die Einziehung eines 
Gegenstandes oder des Wertersatzes zulassen 
oder den Ausschluß der Entschädigung begrün-
den würde, so wird seine Handlung bei Anwen-
dung dieser Vorschriften dem Vertretenen zu-
gerechnet. § 14 Abs. 3 gilt entsprechend. 

— Gemeinsame Vorschriften — 

§ 76 

Nachträgliche Anordnung von Verfall oder 
Einziehung des Wertersatzes 

Ist die Anordnung des Verfalls oder der Ein-
ziehung eines Gegenstandes nicht ausführbar 
oder unzureichend, weil nach der Anordnung 
eine der in den §§ 73 a oder 74 c bezeichneten 
Voraussetzungen eingetreten oder bekanntge-
worden ist, so kann das Gericht den Verfall oder 
die Einziehung des Wertersatzes nachträglich 
anordnen, 

§ 76 a 
Selbständige Anordnung 

(1) Kann wegen der Straftat aus tatsächlichen 
Gründen keine bestimmte Person verfolgt oder 
verurteilt werden, so muß oder kann auf Ver-
fall oder Einziehung des Gegenstandes oder des 
Wertersatzes oder auf Unbrauchbarmachung 
selbständig erkannt werden, wenn die Voraus-
setzungen, unter denen die Maßnahme vorge-
schrieben oder zugelassen ist, im übrigen vor-
liegen. 

(2) In den Fällen des § 74 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 
und des § 74 d ist Absatz 1 auch dann anzuwen-
den, wenn aus rechtlichen Gründen keine be-
stimmte Person verfolgt werden kann und das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Einziehung 
oder Unbrauchbarmachung dürfen jedoch nicht 
angeordnet werden, wenn Antrag, Ermächtigung 
oder Strafverlangen fehlen. 

(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn das 
Gericht von Strafe absieht oder wenn das Ver-
fahren nach einer Vorschrift eingestellt wird, 
die dies nach dem Ermessen der Staatsanwalt-
schaft oder des Gerichts oder im Einvernehmen 
beider zuläßt. 
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Vierter Abschnitt 

Strafantrag, Ermächtigung, Strafverlangen 

§ 77 

Antragsberechtigte 

(1) Ist die Tat nur auf Antrag verfolgbar, so 
kann, soweit das Gesetz nichts anderes be-
stimmt, der Verletzte den Antrag stellen. 

(2) Stirbt der Verletzte, so geht sein Antrags-
recht in den Fällen, die das Gesetz bestimmt, auf 
den Ehegatten und die Kinder über. Hat der Ver-
letzte weder einen Ehegatten noch Kinder hin-
terlassen oder sind sie vor Ablauf der Antrags-
frist gestorben, so geht das Antragsrecht auf die 
Eltern und, wenn auch sie vor Ablauf der An-
tragsfrist gestorben sind, auf die Geschwister 
und die Enkel über. Ist ein Angehöriger an der 
Tat beteiligt, so scheidet er bei dem Ubergang 
des Antragsrechts aus. Das Antragsrecht geht 
nicht über, wenn die Verfolgung dem erklärten 
Willen des Verletzten widerspricht. 

(3) Ist der Antragsberechtigte geschäftsunfä-
hig oder beschränkt geschäftsfähig, so können 
der gesetzliche Vertreter in den persönlichen 
Angelegenheiten und derjenige, dem die Sorge 
für die Person des Antragsberechtigten zusteht, 
den Antrag stellen. Ein beschränkt Geschäfts-
fähiger, der das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
hat, kann den Antrag auch selbständig stellen. 

(4) Sind mehrere antragsberechtigt, so kann 
jeder den Antrag selbständig stellen. 

§ 77 a 
Antrag des Dienstvorgesetzten 

(1) Ist die Tat von einem Beamten oder 
einem Soldaten der Bundeswehr oder gegen 
ihn begangen und auf Antrag des Dienstvorge-
setzten verfolgbar, so ist der jenige Dienstvor-
gesetzte antragsberechtigt, dem der Betreffende 
zur Zeit der Tat unterstellt war. 

(2) Bei Berufsrichtern ist an Stelle des Dienst-
vorgesetzten antragsberechtigt, wer die Dienst-
aufsicht über den Richter führt. Bei Soldaten ist 
Dienstvorgesetzter der Disziplinarvorgesetzte. 

(3) Bei einem Beamten, der keinen Dienstvor-
gesetzten hat oder gehabt hat, kann die Dienst-
stelle, für die er tätig war, den Antrag stellen. 
Leitet der Beamte selbst diese Dienststelle, so 
ist die staatliche Aufsichtsbehörde antragsbe-
rechtigt. 

(4) Bei Mitgliedern der Bundesregierung ist 
die Bundesregierung, bei Mitgliedern einer Lan-
desregierung die Landesregierung antragsbe-
rechtigt. 

§ 77 b 

Antragsfrist 

(1) Eine Tat, die nur auf Antrag verfolgbar 
ist, wird nicht verfolgt, wenn der Antragsbe-

rechtigte es unterläßt, den Antrag bis zum Ab-
lauf einer Frist von drei Monaten zu stellen. 

(2) Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an 
dem der Berechtigte von der Tat und der Person 
des Täters Kenntnis erlangt. Hängt die Ver-
folgbarkeit der Tat auch von einer Entschei-
dung über die Nichtigkeit oder Auflösung einer 
Ehe ab, so beginnt die Frist nicht vor Ablauf des 
Tages, an dem der Berechtigte von der Rechts-
kraft der Entscheidung Kenntnis erlangt. Für den 
Antrag des gesetzlichen Vertreters und des 
Sorgeberechtigten kommt es auf dessen Kennt-
nis an. 

(3) Sind mehrere antragsberechtigt oder meh-
rere an der Tat beteiligt, so läuft die Frist für 
und gegen jeden gesondert. 

(4) Ist durch Tod des Verletzten das Antrags-
recht auf Angehörige übergegangen, so endet 
die Frist frühestens drei Monate und spätestens 
sechs Monate nach dem Tode des Verletzten. 

§ 77 c 

Wechselseitig begangene Taten 

Hat bei wechselseitig begangenen Taten, die 
miteinander zusammenhängen und nur auf An-
trag verfolgbar sind, ein Berechtigter die Straf-
verfolgung des anderen beantragt, so erlischt 
das Antragsrecht des anderen, wenn er es nicht 
bis zur Beendigung des letzten Wortes im ersten 
Rechtszug ausübt. Er kann den Antrag auch dann 
noch stellen, wenn für ihn die Antragsfrist schon 
verstrichen ist. 

§77 d 

Zurücknahme des Antrags 

(1) Der Antrag kann zurückgenommen wer-
den, wenn das Gesetz es zuläßt. Die Zurück-
nahme kann bis zum rechtskräftigen Abschluß 
des Strafverfahrens erklärt werden. Ein zurück-
genommener Antrag kann nicht nochmals ge-
stellt werden. 

(2) Stirbt der Verletzte oder der im Falle sei-
nes Todes Berechtigte, nachdem er den Antrag 
gestellt hat, so können der Ehegatte, die Kinder, 
die Eltern, die Geschwister und die Enkel des 
Verletzten in der Rangfolge des § 77 Abs. 2 den 
Antrag zurücknehmen. Mehrere Angehörige des 
gleichen Ranges können das Recht nur gemein-
sam ausüben. Wer an der Tat beteiligt ist, kann 
den Antrag nicht zurücknehmen. 

§ 77 e 
Ermächtigungen und Strafverlangen 

Ist eine Tat nur mit Ermächtigung oder auf 
Strafverlangen verfolgbar, so gelten die §§ 77 
und 77 d entsprechend. 
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Fünfter Abschnitt 

Ver jährung 

Erster Titel 

Verfolgungsver jährung 

§ 78 
Verjährungsfr is t 

(1) Die Ver jährung schließt die Ahndung 
der Tat und die Anordnung von Maßnahmen 
(§ 11 Abs. 1 Nr. 4) aus. 

(2) Verbrechen nach § 220 a (Völkermord) 
ver jähren nicht. 

(3) Die Verjährungsfr is t beträgt 

1. dreißig Jahre bei Taten, die mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht 
sind, 

2. zwanzig Jahre bei Taten, die im 
Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von 
von mehr als zehn Jahren bedroht 
sind, 

3. zehn Jahre bei Taten, die im Höchst-
maß mit Freiheitsstrafe von mehr als 
fünf Jahren bis zu zehn Jahren bedroht 
sind, 

4. fünf Jahre bei Taten, die im Höchst-
maß mit Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr bis zu fünf Jahren be-
droht sind, 

5. drei Jahre bei den übrigen Taten. 

(4) Die Frist richtet sich nach der Strafdro-
hung des Gesetzes, dessen Tatbestand die Tat 
verwirklicht, ohne Rücksicht auf Milderungen 
oder Schärfungen, die nach den Vorschriften des 
Allgemeinen Teils oder bei mildernden Umstän-
den, minder schweren, besonders schweren oder 
ähnlichen allgemein umschriebenen Fällen vor-
gesehen sind. 

§ 78 a 

Beginn 

Die Ver jährung beginnt, sobald das strafbare 
Verhalten beendet ist. Tritt ein zum Tatbestand 
gehörender Erfolg erst später ein, so beginnt die 
Ver jährung mit diesem Zeitpunkt. 

§ 78 b 

Ruhen 

(1) Die Ver jährung ruht, solange nach dem Ge-
setz die Verfolgung nicht begonnen oder nicht 
fortgesetzt werden kann. Dies gilt nicht, wenn 
die Tat nur deshalb nicht verfolgt werden kann, 
weil Antrag, Ermächtigung oder Strafverlangen 
fehlen. 

(2) Steht der Verfolgung entgegen, daß der 
Täter Mitglied des Bundestages oder eines Ge-

setzgebungsorgans eines Landes ist, so beginnt 
die Ver jährung erst mit Ablauf des Tages zu 
ruhen, an dem 

1. die Staatsanwaltschaft oder eine Be-
hörde oder ein Beamter des Polizei-
dienstes von der Tat und der Person 
des Täters Kenntnis erlangt oder 

2. eine Strafanzeige oder ein Strafantrag 
gegen den Täter angebracht wird 
(§ 158 der Strafprozeßordnung). 

(3) Ist vor Ablauf der Verjährungsfr is t ein 
Urteil des ersten Rechtszuges ergangen, so läuft 
die Verjährungsfr is t nicht vor dem Zeitpunkt 
ab, in dem das Verfahren rechtskräftig abge-
schlossen ist. 

§ 78 c 

Unterbrechung 

(1) Die Ver jährung wird unterbrochen durch 

1. die richterliche Vernehmung des Be-
schuldigten oder deren Anordnung, 

2. die Beauftragung eines Sachverstän-
digen durch den Richter oder Staats-
anwalt, wenn vorher der Beschul-
digte vernommen oder ihm die Ein-
leitung des Ermittlungsverfahrens 
bekanntgegeben worden ist, 

3. jede richterliche Beschlagnahme-
oder Durchsuchungsanordnung und 
richterliche Entscheidungen, welche 
diese aufrechterhalten, 

4. den Haftbefehl, den Unterbringungs-
befehl, den Vorführungsbefehl und 
richterliche Entscheidungen, welche 
diese aufrechterhalten, 

5. die Erhebung der öffentlichen Klage 
oder die Stellung des ihr entspre-
chenden Antrags im Sicherungsver-
fahren oder im selbständigen Ver-
fahren, 

6. die Eröffnung des Hauptverfahrens, 
7. die Anberaumung der Hauptver-

handlung im beschleunigten Verfah-
ren, 

8. den Strafbefehl oder eine andere 
dem Urteil entsprechende Entschei-
dung, 

9. die vorläufige gerichtliche Einstel-
lung des Verfahrens wegen Abwe-
senheit des Angeschuldigten, 

10. jede richterliche Anordnung, die zur 
Sicherung von Beweisen im Ver-
fahren gegen Abwesende oder nach 
vorläufiger Einstellung des Verfah-
rens ergeht, 

11. die Anordnung der Vermögensbe-
schlagnahme im Verfahren gegen 
Abwesende, 

12. jedes richterliche Ersuchen, eine Un-
tersuchungshandlung im Ausland 
vorzunehmen. 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlper iode Drucksache V/4095 

(2) Nach jeder Unterbrechung beginnt die 
Ver jährung von neuem. Die Verfolgung ist 
jedoch spätestens ver jähr t , wenn seit dem in 
§ 78 a bezeichneten Zeitpunkt das Doppelte der 
gesetzlichen Verjährungsfr is t und, wenn die 
Verjährungsfr is t nach besonderen Gesetzen 
kürzer ist als drei Jahre, mindestens drei Jahre 
verstrichen sind. § 78 b bleibt unberührt . 

Zweiter Titel 

Vollstreckungsverjährung 

§ 79 

Verjährungsfr is t 

(1) Eine rechtskräftig verhängte Strafe oder 
Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 4) darf nach Ablauf 
der Verjährungsfr is t nicht mehr vollstreckt wer-
den. 

(2) Die Vollstreckung von Strafen wegen 
Völkermords (§ 220 a) und von lebenslangen 
Freiheitsstrafen ver jähr t nicht. 

(3) Die Verjährungsfr is t beträgt 

1. fünfundzwanzig Jahre bei Freiheits-
strafe von mehr als zehn Jahren, 

2. zwanzig Jahre bei Freiheitsstrafe von 
mehr als fünf Jahren bis zu zehn Jah-
ren, 

3. zehn Jahre bei Freiheitsstrafe von 
mehr als einem Jahr bis zu fünf Jah-
ren, 

4. fünf Jahre bei Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr und bei Geldstrafe von 
mehr als dreißig Tagessätzen, 

5. drei Jahre bei Geldstrafe bis zu drei-
ßig Tagessätzen. 

(4) Die Vollstreckung der Sicherungsverwah-
rung ver jähr t nicht. Bei den übrigen Maßnah-
men beträgt die Verjährungsfr is t zehn Jahre. 
Ist jedoch die Führungsaufsicht oder die erste 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an-
geordnet, so beträgt die Frist fünf Jahre. 

(5) Ist auf Freiheitsstrafe und Geldstrafe zu-
gleich oder ist neben einer Strafe auf eine frei-
heitsentziehende Maßregel, auf Verfall, Ein-
ziehung oder Unbrauchbarmachung erkannt, so 
ver jähr t die Vollstreckung der einen S t r a f e 
oder Maßnahme nicht f rüher als die der an-
deren. Jedoch hindert eine zugleich angeord-
nete Sicherungsverwahrung die Ver jährung der 
Vollstreckung von Strafen oder anderen Maß-
nahmen nicht. 

(6) Die Ver jährung beginnt mit der Rechts-
kraft der Entscheidung. 

§ 79 a 

Ruhen 

Die Ver jährung ruht, 

1. solange nach dem Gesetz die Vollstrek-
kung nicht begonnen oder nicht fortge-
setzt werden kann, 

2. solange dem Verurteil ten 

a) Aufschub oder Unterbrechung der Voll-
streckung, 

b) Aussetzung zur Bewährung oder im 
Gnadenwege oder 

c) Zahlungserleichterung bei Geldstrafe, 
Verfall oder Einziehung 

bewilligt ist, 

3. solange der Verurteil te im In- oder Aus-
land auf behördliche Anordnung in einer 
Anstalt verwahrt wird. 

§ 79 b 

Verlängerung 

Das Gericht kann die Verjährungsfr is t vor 
ihrem Ablauf auf Antrag der Vollstreckungsbe-
hörde einmal um die Hälfte der gesetzlichen 
Verjährungsfr is t verlängern, wenn der Verur-
teilte sich in einem Gebiet aufhält, aus dem 
seine Auslieferung oder Überstellung nicht er-
reicht werden kann." 

2. Vor § 80 tritt an die Stelle der Überschrift: 
„Zweiter Teil. Von den einzelnen Verbrechen, 
Vergehen und Übertretungen und deren Bestra-
fung" die Überschrift 

„BESONDERER TEIL". 

3. Es werden ersetzt durch die Verweisung „(§ 11 
Abs. 3)": 

a) In den §§ 80 a, 86 a Abs. 1, in § 90 Abs. 1, 
§ 90 a Abs. 1, § 90 b Abs. 1, § 187 a Abs. 1 
die Wor te ", Tonträgern, Abbildungen oder 
Darstellungen" ; 

b) in § 86 Abs. 2 die Worte ", Tonträger, Ab-
bildungen oder Darstellungen" ; 

c) in § 110 die Worte „oder anderen Darstellun-
gen" ; 

d) in den §§ 184 a, 186, 187 Abs. 1 die Worte 
„, Abbildungen oder Darstellungen"; 

e) in § 200 Abs. 1 die Worte „, Darstellungen 
oder Abbildungen". 

4. In § 83 a Abs. 1, § 84 Abs. 4, 5, § 87 Abs. 3, 
§ 90 Abs. 2, § 98 Abs. 2, § 129 Abs. 5, 6, § 157 
Abs. 1, 2, § 158 Abs. 1, §§ 233, 311 b Abs. 1, 
§ 315 Abs. 6 und § 316 a Abs. 2 wird die Ver-
weisung „(§ 15)" jeweils ersetzt durch die Ver-
weisung „(§ 49 Abs. 2)". 
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5. § 91 erhält folgende Fassung: 

„§ 91 
Die §§ 84, 85 und 87 gelten nur für Taten, 

die durch eine im räumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausgeübte Tätigkeit begangen 
werden." 

6. § 92 b Abs. 2 wird gestrichen. 

7. § 101 a Abs. 2 wird gestrichen. 

8. § 109 h erhält folgende Fassung: 

„§ 109 h 
(1) Wer zugunsten einer ausländischen Macht 

einen Deutschen zum Wehrdienst in einer mili-
tärischen oder militärähnlichen Einrichtung an-
wirbt oder ihren Werbern oder dem Wehrdienst 
einer solchen Einrichtung zuführt, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar." 

9. § 109 k Abs. 2 wird gestrichen. 

10. In den nachstehend genannten Vorschriften wird 
die Verweisung „§ 40 a" durch die Verweisung 
„§ 74 a" ersetzt: 
a) In § 92 b Satz 2, § 101 a Satz 2, §§ 285 b, 295 

Satz 2, § 296 a Abs. 2 Satz 2 und § 298 Abs. 5 
Satz 2; 

b) in § 109 k Satz 2. 

11. In den nachstehend genannten Vorschriften wird 
die Verweisung „§ 40 Abs. 2" durch die Ver-
weisung „§ 74 Abs. 2" ersetzt: 

a) § 101 a Satz 3; 

b) § 109 k Satz 3. 

12. In § 139 Abs. 3 Satz 1 wird die Verweisung 
„(§ 52)" gestrichen. 

13. Als § 145 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 145 

Wer absichtlich oder wissentlich 

1. Notrufe oder Notzeichen mißbraucht oder 
2. vortäuscht, daß wegen eines Unglücksfal-

les oder wegen gemeiner Gefahr oder Not 
die Hilfe anderer erforderlich sei, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft." 

14. Als § 145 a wird folgende Vorschrift einge-
fügt: 

„§ 145 a 
Wer während der Führungsaufsicht gegen eine 

bestimmte Weisung der in § 68 b Abs. 1 bezeich-

neten Art verstößt und dadurch den Zweck der 
Maßregel gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die 
Tat wird nur auf Antrag der Aufsichtsstelle 
(§ 68 a) verfolgt." 

15. § 145 c erhält folgende Fassung: 

„§ 145 c 
Wer einen Beruf, einen Berufszweig, ein Ge-

werbe oder einen Gewerbezweig für sich oder 
einen anderen ausübt, oder durch einen ande-
ren für sich ausüben läßt, obwohl dies ihm oder 
dem anderen strafgerichtlich untersagt ist, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft." 

16. In § 159 wird die Verweisung „(§ 49 a Abs. 1, 
Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4)" ersetzt durch die Ver-
weisung „(§ 30 Abs. 1, § 31 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2)". 

17. Als § 181 b wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 181 b 
In den Fällen des § 175 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 

der §§ 176 bis 178 und 181 a kann das Gericht 
Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 Nr. 2)." 

18. § 184 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In den Nummern 1, 1 a und 2 wird jeweils 
nach dem Wort „Schriften" die Verweisung 
„(§ 11 Abs. 3)" eingefügt; 

b) Satz 2 wird gestrichen. 

19. In den Dreizehnten Abschnitt des Besonderen 
Teils werden als §§ 184 c und 184 d folgende 
Vorschriften eingefügt: 

„§ 184 c 
Wer gewerbsmäßig Unzucht treibt und die-

sem Erwerb schon mehrfach in einer Gemeinde 
oder in einem Bezirk einer Gemeinde nachge-
gangen ist, in denen die Ausübung der Ge-
werbsunzucht durch Rechtsverordnung verboten 
ist, wird, wenn er die Tat beharrlich wiederholt, 
wegen der neuen Tat mit Freiheitsstrafe bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 184 d 

Wer gewerbsmäßig Unzucht treibt und die-
sem Erwerb 

1. in der Nähe einer Schule oder einer an-
deren Örtlichkeit, die zum Besuch durch 
Kinder oder Jugendliche bestimmt ist, 
oder 

2. in einem Haus, in dem Kinder oder Ju-
gendliche wohnen, 

in einer diese Minderjährigen sittlich gefähr-
denden Weise nachgeht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe 
bestraft." 
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20. In § 196 werden die Worte „amtliche Vorge-
setzte" durch das Wort „Dienstvorgesetzte" er-
setzt. 

21. § 223 a wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Der Versuch ist strafbar." 

22. Als § 228 a wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 228 a 
In den Fällen der §§ 223 bis 226, 227 kann 

das Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 
Abs. 1 Nr. 2)." 

23. Als § 245 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 245 
In den Fällen der §§ 243 und 244 kann das 

Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 
Nr. 2)." 

24. § 256 erhält folgende Fassung: 

„§ 256 
In den Fällen der §§ 249 bis 255 kann das 

Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 
Nr. 2)." 

25. § 262 erhält folgende Fassung: 

„§ 262 
In den Fällen der §§ 258 bis 260 kann das 

Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 
Nr. 2)." 

26. Als § 264 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

„§ 264 
In den Fällen des § 263 kann das Gericht 

Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 Nr. 2)." 

27. In § 330 a wird die Verweisung „(§ 51 Abs. 1)" 
durch die Verweisung „(§ 20)" ersetzt. 

28. § 335 wird aufgehoben. 

29. In § 357 Abs. 1 wird das Wort „Amtsvorge-
setzter" durch das Wort „Dienstvorgesetzter" 
ersetzt. 

30. Der Neunundzwanzigste Abschnitt des Beson-
deren Teils wird aufgehoben. 

A r t i k e l 2 

Überleitung von Strafdrohungen 

§ 1 
Überleitung von Freiheitsstrafdrohungen 

Droht das Strafgesetzbuch Freiheitsstrafe mit 
einem besonderen Mindestmaß von weniger als 

einem Monat an, so tritt an die Stelle dieses Min-
destmaßes das gesetzliche. 

§ 2 
Überleitung von Geldstrafdrohungen 

(1) Droht das Strafgesetzbuch Freiheitsstrafe 
ohne ein besonderes Mindestmaß oder mit einem 
besonderen Mindestmaß von weniger als einem 
Monat an, ohne Geldstrafe wahlweise anzudrohen, 
so tritt neben die Freiheitsstrafe die wahlweise An-
drohung der Geldstrafe. 

(2) An die Stelle einer Geldstrafe von unbe-
schränkter Höhe tritt Geldstrafe mit dem gesetz-
lichen Höchstmaß. 

(3) Ist Geldstrafe neben Freiheitsstrafe vorge-
schrieben oder zugelassen, so entfällt diese An-
drohung. 

(4) Droht das Strafgesetzbuch Freiheitsstrafe bis 
zu drei Monaten an, so beträgt das Höchstmaß einer 
wahlweise angedrohten Geldstrafe neunzig Tages-
sätze; droht es Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
an, so beträgt das Höchstmaß einer wahlweise an-
gedrohten Geldstrafe einhundertachtzig Tagessätze. 
Dies gilt auch, wenn sich die wahlweise Androhung 
der Geldstrafe aus Absatz 1 ergibt. 

§ 3 
Aufhebung der Polizeiaufsicht 

Soweit Vorschriften die Polizeiaufsicht zulassen, 
treten sie außer Kraft. 

A r t i k e l 3 

Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 
der Vorschriften des Artikels 1 über die Unterbrin-
gung in einer sozialtherapeutischen Anstalt einge-
schränkt. 

A r t i k e l 4 

Ermächtigung 

Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, 
den Wortlaut des Strafgesetzbuches in der neuen 
Fassung bekanntzumachen und Unstimmigkeiten der 
Paragraphenfolge und des Wort lauts zu beseitigen. 

A r t i k e l 5 

Sonderregelung für Berlin 

(1) Artikel 1 Nr. 8, 9, 10 Buchstabe b und Nr. 11 
Buchstabe b ist im Land Berlin nicht anzuwenden. 
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(2) Folgende Vorschriften des Strafgesetzbuches 
sind im Land Berlin mit den nachstehend bezeich-
neten Besonderheiten anzuwenden: 

1. § 5 Nr. 1, 2 ist in folgender Fassung an-
zuwenden: 

„1. Taten des Friedensverrats nach § 80, 
des Hochverrats, der Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates in den 
Fällen der §§ 90 und 90 a Abs. 2, des 
Landesverrats und der Gefährdung 
der äußeren Sicherheit; 

2. Taten der Gefährdung des demokra-
tischen Rechtsstaates in den Fällen 
der §§ 89, 90 a Abs. 1 und § 90 b so-
wie Taten des Anwerbens für frem-
den Wehrdienst (§ 141), wenn der 
Täter Deutscher ist und seine Le-
bensgrundlage im räumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hat;" 

2. § 141 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1083) erhält folgende Fassung: 

„§ 141 
(1) Wer zugunsten einer ausländischen 

Macht einen Deutschen zum Wehrdienst 
in einer militärischen oder militärähn-
lichen Einrichtung anwirbt oder ihren 
Werbern oder dem Wehrdienst einer sol-
chen Einrichtung zuführt, wird mit Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar." 

A r t i k e l 6 

Berlin-Klausel 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 

des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

A r t i k e l 7 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1973 in Kraft. 


